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Einleitung 

Sozialer Fortschritt auf gesicherter Grundlage 

Der Sozialbericht 1980 informiert über die sozialpo-
litischen Leistungen der 8. Legislaturperiode. Er ist 
eine Bilanz der Gesellschafts- und Sozialpolitik seit 
Ende 1976. 

Die Ausgangslage für die politische Arbeit der 8. Le-
gislaturperiode war bestimmt von den Folgewirkun-
gen der tiefsten Rezession der Weltwirtschaft seit 
Ende des 2. Weltkrieges. Nahezu alle Politikberei-
che hatten sich der Herausforderung weitrei-
chend geänderter ökonomischer Rahmenbedin-
gungen zu stellen. Für die Sozialpolitik galt dies in 
besonderer Weise. Es war vorrangige Aufgabe der 
Bundesregierung, die Auswirkungen der Rezession 
auf die Beschäftigungslage und die Finanzentwick-
lung der Systeme der Sozialen Sicherung auszuglei-
chen. Diese Arbeit war erfolgreich: Das Finanz-
gleichgewicht der Sozialen Sicherung ist wieder-
hergestellt; zugleich sind weitere soziale Fo rt

-schritte erreicht worden. 

1. Seit 1976 konnte die Zahl der beschäftigten Ar-
beitnehmer um rd. 700 000 wesentlich erhöht 
und die Zahl der Arbeitslosen um knapp 
200 000 verringert werden. Vor allem erhöhte 
sich das Angebot an Ausbildungs- und Arbeits-
plätzen für die neu in das Berufsleben tretenden 
Angehörigen der geburtenstarken Jahrgänge. 
Bundesweit standen 1979 erstmalig wieder mehr 
Ausbildungsplätze zur Verfügung als gesucht 
wurden; mit rd. 640 000 neuen Ausbildungsver-
trägen wurde 1979 der höchste Stand seit Beste-
hen der Bundesrepublik Deutschland erreicht. 
Entsprechend liegt die Arbeitslosenquote bei 
den Jugendlichen (Mai 1980: 2,5 v. H.) deutlich 
unter der Gesamtquote (Mai 1980: 3,3 v. H.). die 
Bundesregierung wird die Politik aktiver Be-
schäftigungsförderung auch künftig fortsetzen; 
für sie bleibt die schrittweise Wiedererlangung 
der Vollbeschäftigung vorrangiges Ziel politi-
schen Handelns. 

2. Die Konsolidierung der Finanzentwicklung 
der Rentenversicherung ist gelungen. Zusam-
men mit der günstigen Wirtschaftsentwicklung 
haben die Konsolidierungsmaßnahmen bewirkt, 
daß sich der Ausgabenüberschuß der gesetzli-
chen Rentenversicherung schneller als erwartet 
abgebaut hat. 1980 werden die Einnahmen der 
Rentenversicherung die Ausgaben wieder über-
steigen. 

3. In der Krankenversicherung ist es gelungen, 
die Kostenentwicklung stärker an den volks-
wirtschaftlichen Möglichkeiten zu orientieren, 
ohne unser hohes medizinisches Leistungsni-
veau zu reduzieren. Dem Anspruch der Versi-

cherten auf optimale Versorgung bei rationaler 
Verwendung ihrer Beiträge wurde durch Stär-
kung der Verhandlungsposition der Kranken-
kassen bessere Geltung verschafft. 

4. Trotz gesamtwirtschaftlich engerer Finanz-
spielräume konnte der Sozialstaat in der 8. Le-
gislaturperiode sachgerecht weiter ausgebaut 
werden. Besonders zu nennen sind die Fort-
schritte in den Bereichen Arbeits- und Unfall-
schutz, Mutterschutz, Politik für Behinderte und 
für Kriegsopfer, Familienlastenausgleich, 
Gleichbehandlung von Mann und Frau im 
Arbeitsleben. Dazu kommen der Ausbau der so-
zialen Sicherung besonderer Personengruppen, 
verstärkte Hilfen für sozial schwächere Bevölke-
rungsgruppen und die Maßnahmen zur sozialen 
Integration ausländischer Arbeitnehmer und ih-
rer Familien. Für die künftige Gleichstellung von 
Männern und Frauen in der Hinterbliebenensi-
cherung und für einen Ausbau der eigenständi-
gen sozialen Sicherung der Frauen wurden wich-
tige konzeptionelle Grundlagen geschaffen. 

Zu den Schwerpunkten der Sozialpolitik im einzel-
nen: 

Erster Schwerpunkt: Beschäftigungs- und Arbeits-
marktpolitik 

Finanz-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik wa-
ren vorrangig auf die Verbesserung der Beschäfti-
gung ausgerichtet. Dies zeigen insbesondere die 
Maßnahmen und Programme für Zukunftsinvesti-
tionen und zur Förderung und Stärkung von Wirt-
schaftswachstum und Beschäftigung, aber auch die 
zusätzlichen Arbeitsmarktprogramme und die No-
vellen zum Arbeitsförderungsgesetz. Die gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage wurde beschäftigungs-
wirksam gestützt, strukturwirksame öffentliche In-
vestitionen wurden vorangetrieben und — durch 
den gezielten Ausbau des arbeitsmarktpolitischen 
Instrumentariums — die Voraussetzung für bessere 
Vermittlungschancen der Arbeitnehmer geschaf-
fen.  

Weiter wurden vor allem die Möglichkeiten zur be-
ruflichen Bildung und Weiterbildung erweitert und 
damit der individuelle Schutz gegen die Risiken des 
Arbeitsmarktes verbessert. Gestärkt wurde zugleich 
die Bundesanstalt für Arbeit in ihrer Dienstlei-
stungs- und Vermittlungsfunktion für Arbeitneh-
mer und Wirtschaft: Ihr Personalbestand wurde in 
beträchtlichem Umfang gezielt erhöht (seit 1977 
wurde die Zahl der Vermittler und Berufsberater um 
rd. 4 200 angehoben), die Wirkungsmöglichkeit der 
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Selbstverwaltung, vor allem in den Arbeitsämtern, 
verbessert. 

Die arbeitsmarktpolitischen Sonderprogramme wa-
ren nicht nur auf einen Ausgleich von Angebot und 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt gerichtet. Sie setz-
ten zugleich neue Akzente in der Arbeitsmarktpoli-
tik, so insbesondere das „Arbeitsmarktpolitische 
Programm für Regionen mit besonderen Beschäfti-
gungsproblemen" vom Mai 1979. Dieses regionali-
sierte arbeitsmarktpolitische Programm fördert die 
berufliche Qualifikation der Arbeitnehmer in Be-
trieben mit Anpassungs- und Umstellungsprozes-
sen, die Wiedereingliederung ungelernter und län-
gerfristig Arbeitsloser und Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Dienste 
und der Infrastruktur. 

Dieses arbeitsmarktpolitische Sonderprogramm hat 
bei allen Beteiligten eine so positive Resonanz ge-
funden, daß der ursprüngliche Mittelansatz von 
500 Millionen DM durch zusätzliche Mittel der Bun-
desanstalt für Arbeit auf rd. 930 Millionen DM er-
höht werden konnte. Es zeichnet sich bereits ab, daß 
von diesem Programm Impulse zum Abbau bzw. zur 
Verhinderung von Arbeitslosigkeit ausgelöst wer-
den. 

Insgesamt haben die konjunktur- und arbeitsmarkt-
politischen Aktivitäten dazu beigetragen, daß wir 
heute die günstigste Situation auf dem Arbeitsmarkt 
seit 1974 haben. 

Zweiter Schwerpunkt: Konsolidierung der gesetz-
lichen Rentenversicherung und Vorbereitung der 
bis 1984 zu bewältigenden grundlegenden Reform 
auf der Grundlage der Gleichbehandlung von Mann 
und Frau 

In der Rentenversicherung waren in der 8. Legisla-
turperiode die Auswirkungen der Weltwirtschafts-
rezession auf die Finanzentwicklung zu bewältigen. 
Der Rückgang der Zahl der Beschäftigten, die lang-
samer steigenden Löhne und Gehälter und das re-
zessionsbedingte frühere Ausscheiden vieler älterer 
Arbeitnehmer aus dem Arbeitsleben hatten in der 
Rentenversicherung eine Scherenentwicklung von 
Einnahmen und Ausgaben zur Folge. Bundesregie-
rung und Parlament haben gehandelt und mit dem 
20. und dem 21. Rentenanpassungsgesetz ausgewo-
gene Maßnahmen zur Stabilisierung der Rentenfi-
nanzen beschlossen. Dadurch wurde einerseits der 
Ausgabenanstieg vorübergehend und sozial vertret-
bar verlangsamt. Trotzdem bleibt die Teilhabe der 
Rentner am wirtschaftlichen Fortschritt gesichert. 
1969 bezog ein Rentner mit 45 Versicherungsjahren 
65,1 v. H. des Nettoentgelts eines vergleichbaren 
Arbeitnehmers, 1979 waren es 72,5 v. H. Anderer-
seits wurde die Einnahmesituation grundlegend 
verbessert. 

Durch die Verpflichtung der Bundesanstalt für Ar-
beit, für ihre Leistungsempfänger Beiträge an die 
Rentenversicherung zu zahlen, ist die Rentenversi-
cherung von den finanziellen Auswirkungen von 
Beschäftigungsschwankungen unabhängiger gewor-
den. Dieser Finanzstabilisator ist ein wichtiger Bei-
trag zur Stärkung der Finanzgrundlage der gesetzli-
chen Alterssicherung ;  zugleich ist hiermit ein 
Schritt zur funktionsgerechten Aufgabenteilung 

zwischen den verschiedenen Bereichen der sozialen 
Sicherung vollzogen. 

Diese Maßnahmen zur Wiederherstellung des Fi-
nanzierungsgleichgewichts der Rentenversicherung 
waren erfolgreich: Die Schere von Einnahmen- und 
Ausgabenentwicklung konnte geschlossen werden. 
Unter plausiblen Annahmen über die weitere wirt-
schaftliche Entwicklung ist mittelfristig wieder ein 
Aufbau der konjunkturellen Schwankungsreserve 
zu erwarten. Bereits im Jahr 1980 übertreffen die 
Einnahmen der Rentenversicherungsträger die zu 
leistenden Ausgaben. 

Die Rentenversicherung hat damit eine solide Fi-
nanzgrundlage für die weitere Entwicklung und die 
in der 9. Legislaturperiode zu bewältigende Aufgabe 
erhalten, die Hinterbliebenenversorgung neu zu 
ordnen und die soziale Sicherung der Frau auszu-
bauen. Zur Vorbereitung dieser Aufgabe hat eine 
unabhängige Sachverständigenkommission unter 
Beteiligung der gesellschaftlichen Gruppen Kon-
zepte für eine sachgerechte Reform unter breiter öf-
fentlicher Zustimmung vorgelegt. 

Parallel hierzu hat die von der Bundesregierung be-
rufene Transfer-Enquete-Kommission Informatio-
nen über die Wirkung von Transferleistungen auf 
die Einkommenslage von Rentner- und Pensionärs-
haushalten erarbeitet. 

Dritter Schwerpunkt: Kostendämpfung im Gesund-
heitswesen bei Sicherung eines hohen medizini-
schen Versorgungsniveaus 

In Krankenversicherung und Gesundheitswesen 
wurden in der 8. Legislaturperiode Wirksamkeit und 
Wirtschaftlichkeit verbessert. Die Kosten im Ge-
sundheitswesen waren zu Beginn der siebziger 
Jahre stärker gestiegen als die Einkommen der Ver-
sicherten. Die durchschnittlichen Beitragssätze in 
der gesetzlichen Krankenversicherung erhöhten 
sich von 1970 bis 1976 von 8,2 v. H. auf 11,29 v. H. des 
Bruttoarbeitsentgelts. Zwar war ein Teil des An-
stiegs der Beitragssätze auf gewollte Leistungsver-
besserungen zurückzuführen, doch unzureichende 
Wirtschaftlichkeit und mangelndes Kostenbewußt-
sein belasteten die Ausgabenseite in zunehmendem 
Umfang. 

Mit dem Gesetz zur Kostendämpfung in der Kran-
kenversicherung wurde deshalb eine wirkungsvol-
lere Vertretung der Interessen der Versicherten im 
Gesundheitswesen sichergestellt. Die Regelungen 
des Gesetzes umfassen sowohl die ärztliche Vergü-
tung als auch eine wirtschaftliche Arzneimittelver-
sorgung. 

Das Ziel der gesetzlichen Neuregelungen wurde er-
reicht. Die Kostenentwicklung wurde in Einklang 
mit den gesamtwirtschaftlichen Möglichkeiten ge-
bracht und die Beitragssätze in der Krankenversi-
cherung stabilisiert. Seit 1977 ist der durchschnittli-
che Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung nicht mehr gestiegen, 1979 sogar leicht ge-
sunken. Die aufgrund des Kostendämpfungsgeset-
zes berufene Konzertierte Aktion im Gesundheits-
wesen hat mit gemeinsamen Empfehlungen medizi-
nische und wirtschaftliche Orientierungsdaten für 
die Vereinbarungen zwischen Krankenkassen und 
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Ärzten gegeben und damit entscheidend zur 
Kostenstabilisierung beigetragen. 

Vierter Schwerpunkt: Ausbau und Fortentwick-
lung vorausschauender Sozialpolitik 

Weitere Fortschritte konnten seit 1976 auch im Be-
reich der Arbeitsbeziehungen und der Arbeitsbe-
dingungen erzielt werden. Die tödlichen Unfälle im 
Arbeitsleben sind deutlich zurückgegangen. In den 
Betrieben hat die Zahl der nach dem Arbeitssicher-
heitsgesetz zu bestellenden Betriebsärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit wesentlich zugenom-
men. Zur Zeit sind 60 000 Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit und 10 000 Betriebsärzte tätig. Das Regel-
werk zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, 
zur Verstärkung der Sicherheit beim Umgang mit 
gefährlichen Anlagen und Arbeitsstoffen und zur 
Erhöhung der Gerätesicherheit ist weiter ausgebaut 
worden. Die Ergebnisse der umfangreichen For-
schung für eine humanere Arbeitswelt sollen durch 
Errichtung eines Bundeszentrums „Humanisierung 
des Arbeitslebens" bei der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Unfallforschung in Dortmund 
verstärkt in die Praxis umgesetzt werden. 

Zur Ausfüllung des Gleichbehandlungsgebots des 
Grundgesetzes hat die Bundesregierung einen Ge-
setzentwurf vorgelegt, mit dem die Gleichbehand-
lung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz ge-
setzlich konkretisiert werden soll. Danach soll das 
Verbot der Diskriminierung wegen des Geschlechts 
für alle Bereiche des Arbeitslebens, für Einstellung, 
Festlegung der Arbeitsbedingungen und der Entloh-
nung, den beruflichen Aufstieg und den Fall der 
Kündigung gelten. Damit werden wir dem Ziel der 
Gleichbehandlung der Frau im Arbeitsleben näher 
gekommen sein. 

Mit der Einführung eines Mutterschaftsurlaubs 
wurde die Freistellung von der Arbeit auf insgesamt 
6 Monate nach der Entbindung erweitert und damit 
der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen ver-
bessert. Die Frau ist auch für die zusätzliche Zeit 
weiter sozialversichert, ihr Arbeitsplatz bleibt erhal-
ten und als Lohnersatz wird ein Mutterschaftsgeld 
bis zur Höhe von rd. 750 DM monatlich gezahlt. Dies 
ist auch ein Schritt zum Ausgleich der Belastung be-
rufstätiger Mütter. 

Die Sozialpolitik für Behinderte wurde vorange-
bracht. Der in den letzten Jahren geschaffene recht-
liche Rahmen der Rehabilitation wurde im Verord-
nungswege ausgebaut und vervollkommnet. 

Die flexible Altersgrenze wurde für Schwerbehin-
derte auf das 60. Lebensjahr herabgesetzt, und alle 
Schwerbehinderten, die in ihrer Bewegungsfähig-
keit beeinträchtigt sind, haben jetzt Anspruch auf 
unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Perso-
nennahverkehr. Auch der Aufbau eines Netzes von 
Rehabilitationseinrichtungen wurde fortgesetzt. 

In der Kriegsopferversorgung wurde der seit 1970 
bewährte Dynamisierungsverbund mit der gesetzli-
chen Rentenversicherung erhalten. Das heißt, die 
Kriegsopfer nehmen ebenso wie die Rentner am 
wachsenden Wohlstand teil. Strukturelle Lücken in 
der Kriegsopferversorgung wurden in der 8. Legisla-
turperiode geschlossen. 

In der 8. Legislaturperiode ging es der Bundesregie-
rung auch darum, weitere Personengruppen in den 
Schutz der sozialen Sicherung einzubeziehen, so die 
selbständigen Künstler, Publizisten und weitere Per-
sonenkreise in der Landwirtschaft. 

Die sozialen Hilfen in besonderen Lebensumstän-
den, wie Sozialhilfe, Hilfen für ältere Menschen, Be-
ratungs- und Prozeßkostenhilfe, Hilfe zur Eingliede-
rung von Aussiedlern, Zuwanderern und Flüchtlin-
gen und Hilfen zum Ausgleich der Preisentwicklung 
beim Heizöl haben in einem sozialen Rechtsstaat 
trotz ausgebauten Sozialversicherungsnetzes eine 
wichtige Funktion. Deshalb wurden auch in der 8. 
Legislaturperiode diese Leistungen erweitert und 
verbessert. 

Familien-, Jugend- und Frauenpolitik haben in 
den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. 
In der Familienpolitik sind die Verbesserung des Fa-
milienlastenausgleichs durch erhebliche Erhöhung 
des Kindergeldes — z. B. für die dritten und wei-
teren Kinder seit 1975 von 120 DM auf 200 DM mo-
natlich —, die Reform des Ehe- und Familienrechts, 
die Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge 
und die Sicherung des Lebensunterhalts von  Kin

-dern alleinerziehender Elternteile durch Unter-
haltsvorschüsse und Unterhaltsausfalleistungen 
herauszustellen. Die Jugendpolitik orientiert sich 
an den Bedürfnissen der Jugendlichen, insbeson-
dere an den Ansprüchen auf Erziehung und Bildung 
und auf Schutz vor akuten Gefährdungen. 

In der Politik für Frauen gilt es, die rechtliche 
Gleichstellung in die Praxis umzusetzen und Schritt 
für Schritt tatsächliche Chancengleichheit für 
Frauen zu erreichen. Darauf ist eine Reihe von Maß-
nahmen ausgerichtet. 

In der Ausländerpolitik geht es um die soziale Inte-
gration der in der Bundesrepublik Deutschland le-
benden ausländischen Arbeitnehmer und ihrer 
Familien. Besondere Bedeutung haben hierbei die 
Maßnahmen zur Eingliederung der zweiten Auslän-
dergeneration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt. 
Auch hier wurden in den letzten Jahren weitere 
Fortschritte erzielt. 
Der individuelle Lebensstandard der Bürger wird in 
hohem Maße von Steuerrecht und sozialen Einkom-
mensleistungen beeinflußt. In der 8. Legislaturpe-
riode wurden verschiedene Maßnahmen zur Steuer-
entlastung und zur Hebung des Lebensstandards, 
etwa durch Verbesserung des Wohngeldes, getrof-
fen. Die Lebensbedingungen der Bürger wurden 
durch umfangreiche städtebauliche Maßnahmen so-
wie Neubau und Modernisierung von Wohnungen 
stetig verbessert. 
Der Umweltschutz als gesellschaftspolitische Auf-
gabe von hohem Rang ist in den letzten Jahren stär-
ker in das Bewußtsein der Öfentlichkeit getreten. 
Umweltschutz hat auch enge sozialpolitische Bezü-
ge, etwa zum Arbeitsschutz und zur Beschäftigungs-
politik. Mit einer Reihe von Maßnahmen wurden 
Umweltschutz und Arbeitsschutz zugleich fortent-
wickelt. 
Insgesamt war die 8 . Legislaturperiode eine wich

-

tige Phase vorausschauender und vorbeugender 
Sozialpolitik. Es wurden die Nachwirkungen der 
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Weltwirtschaftsrezession auf die Finanzen der 
Systeme der sozialen Sicherung und auf die Beschäf-
tigungslage ausgeglichen, damit die Voraussetzun-

gen für den weiteren Ausbau unseres sozialen 
Rechtsstaates geschaffen, und es wurden zugleich 
soziale Leistungen und Rechte verbessert. 

I. Politik zur Wiederherstellung der Vollbeschäftigung 

1. Beschäftigungsentwicklung 

1. Die Wiederherstellung der Vollbeschäftigung 
hatte für die Politik der Bundesregierung in der 8. 
Legislaturperiode zentrale Bedeutung. Finanz-, 
Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Bildungs- und For-
schungs- und Technologiepolitik haben zur Beschäf-
tigungsförderung besonders beigetragen. Schwer-
punkte waren das Programm für Zukunftsinvestitio-
nen vom März 1977, das Programm zur Förderung 
von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung vom 
September 1977, das Wohnungsmodernisierungs- 
und Energiesparprogramm vom Juni 1978 und die 
Maßnahmen zur Stärkung der Nachfrage und zur 
Verbesserung des Wirtschaftswachstums vom Juli 
1978. Die Programme zielten auf die Ausweitung der 
öffentlichen Investitionen, die Stärkung der Kauf-
kraft der Verbraucher und die Förderung der priva-
ten Investitionen. Hinzu traten der verstärkte Ein-
satz eines verbesserten arbeitsmarktpolitischen In-
strumentariums und arbeitsmarktpolitische Sonder-
programme. 

Die tiefgreifenden Auswirkungen der Weltwirt-
schaftsrezession auf die deutsche Volkswirtschaft 
und die Beschäftigungslage konnten gemindert und 
die Weichen für einen auch auf dem Arbeitsmarkt 
spürbaren Aufschwung gestellt werden. Das Brutto-
sozialprodukt erhöhte sich real um 3,5 v. H. im Jahre 
1978 und 4,4 v. H. im Jahre 1979. 

2. Die Bundesrepublik Deutschland gehört zu den 
wenigen Industriestaaten, die sichtbare Erfolge bei 
der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vorzeigen  

können. Von 1976 bis 1979 ging die Zahl der Arbeits-
losen um rd. 200 000 zurück. Die Zahl der offenen 
Stellen stieg um rd. 70 000. Im gleichen Zeitraum 
nahm die Zahl der abhängig Beschäftigten um rd. 
700 000 Personen zu, allein 1978 um rd. 260 000 und 
1979 um rd. 380 000. 

3. Die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes 
konnte rechtzeitig für den Eintritt der geburtenstar-
ken Jahrgänge in das Erwerbsleben erweitert wer-
den. Die Ausbildungsbereitschaft in der Gesamt-
wirtschaft hat deutlich zugenommen; die Zahl der 
Ausbildungsplätze stieg in den letzten Jahren um rd. 
200 000, d. h. von rd. 480 000 im Jahre 1974 auf rd. 
680 000 im Jahre 1979. Der vielfach befürchtete An-
stieg der Jugendarbeitslosigkeit ist daher ausgeblie-
ben. Mit 3,3 v. H. lag 1979 die jahresdurchschnittli-
che Arbeitslosenquote für die Jugendlichen deut-
lich unterhalb der Gesamtquote von 3,8 v. H. Diese 
positive Tendenz setzte sich auch zum Jahresbeginn 
1980 fort. Im Mai 1980 bet rug die Arbeitslosenquote 
für Jugendliche 2,5 v. H., während die Arbeitslosen-
quote insgesamt 3,3 v. H. bet rug. 

4. Die Arbeitsmarktpolitik hat im Zeitraum von 
1974 bis 1979 einen wesentlichen Beitrag zur Ver-
besserung der Beschäftigungslage geleistet. Aus 
dem Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit und aus 
zusätzlichen Arbeitsmarktprogrammen standen ins-
gesamt rund 22 Mrd. DM für beschäftigungsför-
dernde Maßnahmen zur Verfügung. Der Arbeits-
markt wurde seit 1974 jahresdurchschnittlich um rd. 
170 000 Arbeitslose entlastet. 

Beschäftigungsfördernde Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik *) 

Ausgaben  
Teilneh

-

mer 

Berufliche Bildung 
Förderung der Arbeitsaufnahme 

Kurzarbeitgeld Arbeitsbeschaffungs

-

maßnahmen im engeren Sinne   Eingliederungs
-beihilfe 

Jahr 

Zahl Ausgaben Zahl Ausgaben Zahl Ausgaben Zahl 
(Jahres

-

durchschnitt) 

Ausgaben Zahl 
(Jahres- 

durchschnitt) 

Ausgaben 

Tsd. Million DM Tsd. Million DM Tsd. Million DM Tsd. Million DM Tsd. Million DM 

1976 152 1 874 397 53 58 186 277 990 29 592 
1977 136 1 157 463 89 103 266 231 595 38 818 
1978 175 1 270 431 112 96 459 191 596 51 1 067 
1979 209 1 875 451 119 84 616 88 334 51 1 162 

*) Anm.: Maßnahmen nach dem AFG 
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5. Neben dem Abbau des globalen Arbeitsplatzde-
fizits stehen Strukturprobleme des Arbeitsmarktes 
im Vordergrund gezielter arbeitsmarktpolitischer 
Aktivitäten. 

Mehr als die Hälfte der Arbeitslosen sind Frau-
en. Ihre Situation wird besonders durch familien-
bedingte Flexibilitätshemmnisse, vergleichs-
weise geringe berufliche Qualifikation und ei-
nen Mangel an Teilzeitarbeitsplätzen gekenn-
zeichnet; von rd. 414 000 arbeitslosen Frauen im 
Mai 1980 suchten rd. 154 000 ausschließlich eine 
Teilzeittätigkeit. Insgesamt haben die Frauen 
aber — bei steigender Nachfrage nach Arbeits-
plätzen — ihre Position am Arbeitsmarkt über 
die Rezession hinweg behauptet. Während die 
Zahl der männlichen Arbeitnehmer im Ver-
gleich zum Anfang der siebziger Jahre zurückge-
gangen ist, liegt die Zahl der beschäftigten 
Frauen mit rd. 8 Millionen heute höher als vor 10 
Jahren. Damals gab es rd. 7,3 Millionen Arbeit-
nehmerinnen. 
Die Dauer der ungünstigen Beschäftigungslage 
hat sich für bestimmte Personengruppen beson-
ders nachteilig ausgewirkt. Das gilt vor allem für 
beruflich Unqualifizierte, Personen mit gesund-
heitlichen Einschränkungen, Schwerbehinderte 
und ältere Arbeitnehmer. 

Die regionalen Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt 
haben sich in den letzten Jahren zwar verringert, 
sind aber immer noch ausgeprägt. Während in einer 
Reihe von Arbeitsamtsbezirken bereits ein hoher 
Beschäftigungsstand erreicht ist, besteht in anderen 
noch erhebliche Arbeitslosigkeit. Hierzu gehören 
nicht nur traditionell strukturschwache Gebiete; 
auch einige Industrieregionen mit Umstrukturie-
rungsproblemen haben sich zu arbeitsmarktpoliti-
schen Problemregionen entwickelt. 

2. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 

Fortentwicklung der gesetzlichen Grundlagen 

6. Mit dem Vierten Gesetz zur Änderung des 
Arbeitsförderungsgesetzes, das im Januar 1978 in 
Kraft getreten ist, wurden die Voraussetzungen für 
eine Erhöhung der Vermittlungsfähigkeit und Ver-
mittlungsbereitschaft von Arbeitssuchenden ver-
bessert. Vor allem wurden die Vorschriften über das 
Arbeitslosengeld und die Arbeitslosenhilfe situa-
tionsgerecht geändert. 

Eine gegenüber früherer Tätigkeit geringer bezahlte 
kurzfristige Zwischenbeschäftigung führt seitdem 
nicht mehr zu einem niedrigeren Arbeitslosengeld. 
Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe für Berufs-
anfänger wurden der vorher bezogenen Ausbil-
dungsvergütung angenähert. 

7. Das Fünfte Gesetz zur Änderung des Arbeitsför-
derungsgesetzes vom Juli 1979 hat insbesondere die 
Chancen der schwer vermittelbaren und längerfri-
stig Arbeitslosen deutlich verbessert. An erster 
Stelle stehen hier die erweiterten Möglichkeiten, 
durch berufliche Bildungsmaßnahmen die Arbeits-
marktrisiken zu verringern. Der Zugang zu diesen 

Maßnahmen ist erleichtert worden. Neue Informa-
tionsangebote für Arbeitslose sollen eine bessere 
Übersicht über den Arbeitsmarkt vermitteln und die 
persönlichen Chancen, auch in bezug auf Fortbil-
dungs- und Umschulungsmaßnahmen, erkennen 
helfen. Durch wirtschaftliche Anreize wird der 
Wechsel in Berufe, in denen ein Mangel an Arbeits-
kräften besteht, gefördert. Verbesserte Einarbei-
tungszuschüsse sollen die Arbeitgeber bewegen, 
schwer vermittelbare Arbeitslose einzustellen (vgl. 
Tz. 40). 

8. Die ungünstige Beschäftigungslage hat die Be-
deutung intensiver Arbeitsberatung und Vermitt-
lungsarbeit unterstrichen. Die Aufgaben und Mög-
lichkeiten der Arbeitsverwaltung in diesem Bereich 
wurden erweitert und verbessert. Die Arbeitsver-
waltung soll auch ihre Bemühungen um die Vermitt-
lung eines angemessenen Arbeitsplatzes fortsetzen, 
wenn ein Arbeitssuchender zunächst eine gegen-
über der früheren Tätigkeit ungünstigere Beschäfti-
gung annimmt. 

9. Im übrigen bringt das Fünfte Gesetz zur Ände-
rung des Arbeitsförderungsgesetzes die notwendige 
Erläuterung zu der Frage, unter welchen Vorausset-
zungen eine Arbeit im Einzelfall zumutbar ist. So 
wird im Gesetz nunmehr ausdrücklich klargestellt, 
daß die familiären und sonstigen persönlichen Ver-
hältnisse sowie die beruflichen Kenntnisse und Fä-
higkeiten des Arbeitslosen eine ihrer Bedeutung 
entsprechende Berücksichtigung finden müssen. 

10. Ein weiteres Anliegen ist es, die Selbstverwal-
tungsorgane bei den Dienststellen der Bundesan-
stalt für Arbeit zu stärken und u. a. die dort vorhan-
denen Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet 
des regionalen Arbeitsmarktes bei der Aufgabener-
füllung der Arbeitsverwaltung besser zu nutzen. Be-
sonders der Selbstverwaltung vor Ort wird hierbei 
eine große Bedeutung beigemessen. Deshalb wer-
den durch eine neue Satzung der Bundesanstalt u. a. 
die Aufgaben der Verwaltungsausschüsse erweitert. 
Damit sollen die Dienste und Leistungen der Bun-
desanstalt besser an den örtlichen und bezirklichen 
Verhältnissen, den Belangen der Arbeit- und Ratsu-
chenden sowie den Bedürfnissen der Betriebe und 
Verwaltungen orientiert werden. 

11. Im Zusammenhang mit der parlamentarischen 
Beratung des Verwaltungsverfahrensrechts für den 
Bereich des Sozialgesetzbuches (vgl. Tz. 131) hat der 
Deutsche Bundestag Änderungen des Arbeitsförde-
rungsgesetzes beschlossen, die die Nahtlosigkeit 
zwischen den Leistungen der Bundesanstalt für Ar-
beit einerseits sowie den Leistungen der gesetzli-
chen Renten- und Krankenversicherung anderer-
seits verbessern: Arbeitslose, die keine Vollzeitar-
beit mehr ausüben können, sollen Leistungen auf 
der Grundlage der Arbeitszeit erhalten, die für das 
letzte Beschäftigungsverhältnis maßgebend war. In 
die Regelung des Arbeitsförderungsgesetzes über 
die Nahtlosigkeit, die bisher nur für das Arbeitslo-
sengeld galt, wird auch die Arbeitslosenhilfe einbe-
zogen. Den Beziehern von Lohnersatzleistung des 
Arbeitsförderungsgesetzes wird die Leistung im 

 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/4327  

Krankheitsfall zukünftig bis zu 6 Wochen fortge-
zahlt. Damit werden die Unzuträglichkeiten der bis-
herigen Regelung vermieden, nach der vom ersten 
Tage einer Krankheit an Anspruch auf Krankengeld 
in gleicher Höhe bestand und deshalb bei jeder 
kurzfristigen Erkrankung der Leistungsträger wech-
selte. Zum Ausgleich wird der Beitrag, den die Bun-
desanstalt für Arbeit an die Krankenkassen zu ent-
richten hat, entsprechend ermäßigt. Ergänzend ha-
ben die Bundesanstalt für Arbeit und die Träger der 
gesetzlichen Rentenversicherung im Februar 1980 
eine Verwaltungsvereinbarung getroffen, durch die 
unnötige Doppeluntersuchungen und unterschiedli-
che Beurteilungen der Leistungsfähigkeit des Versi-
cherten vermieden werden sollen. 

12. Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des 
Kündigungsschutzgesetzes vom April 1978 ist die 
Lage der Arbeitnehmer, die im Rahmen anzeige-
pflichtiger Entlassungen ihren Arbeitsplatz verlie-
ren, verbessert worden. Die Pflicht der entlassenden 
Betriebe zur Anhörung der Betriebsräte wurde ver-
stärkt. Großbetriebe ab 500 Arbeitnehmer sind 
schon bei 30 anstatt wie bisher 50 vorgesehenen 
Entlassungen innerhalb eines Monats gegenüber 
dem Arbeitsamt anzeigepflichtig. 

Einsatz der Arbeitsmarktinstrumente 
des Arbeitsförderungsgesetzes 

Arbeitsvermittlung 

13. Die Vermittlungsdienste der Bundesanstalt für 
Arbeit haben in den Jahren 1976 bis 1980 durch jähr-
lich ungefähr 2,2 Millionen erfolgreiche Vermittlun-
gen wesentlich zum Abbau der Arbeitslosigkeit bei-
getragen. 

Im Rahmen der vom Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung initiierten Vermittlungsoffensive 
wurde die Zahl der Vermittler in den Arbeitsämtern 
vermehrt, zusätzlicher Außendienst bei den Be-
trieben ermöglicht und die Betreuung der Arbeits-
suchenden wirkungsvoller gestaltet. 

Allgemeine Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung 

14. Das Arbeitsförderungsgesetz bietet die Mög-
lichkeit, mit allgemeinen Maßnahmen zur Arbeits-
beschaffung die Einrichtung von Arbeitsplätzen zu 
fördern und damit unmittelbar zur Erweiterung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten beizutragen. Die Bun-
desanstalt für Arbeit hat dafür von 1977 bis 1979 rd. 
3 Mrd. DM ausgegeben und in den Jahren 1978 und 
1979 zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten für 
jeweils rd. 50 000 Arbeitnehmer geschaffen. Die ge-
samtwirtschaftliche Beschäftigungswirkung der 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen lag seit 1977 bei 
70 000 bis 90 000 im Jahr. Im Haushaltsjahr 1980 ste-
hen der Bundesanstalt für Arbeit zur Förderung von 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen rd. 1,4 Mrd. DM 
zur Verfügung. Damit werden wiederum zusätzliche 
Beschäftigungsmöglichkeiten für etwa 50 000 ge-
schaffen werden können mit einem gesamtwirt-
schaftlichen Beschäftigungseffekt von rd. 80 000 
Personen. 

Kurzarbeitergeld 

15. Die Kurzarbeit ist seit dem Tiefpunkt der Re-
zession im Jahre 1975 deutlich zurückgegangen; 
1979 haben im Jahresdurchschnitt noch 87 600 Ar-
beitnehmer kurzgearbeitet (1975: 773 300). Die be-
schäftigungssichernde Funktion des Kurzarbeiter-
geldes hat sich bewährt. Der Bundesminister für Ar-
beit und Sozialordnung hat deshalb in den vergange-
nen Jahren jeweils von der gesetzlichen Ermächti-
gung Gebrauch gemacht und durch Rechtsverord-
nung die Frist für den Bezug des Kurzarbeitergeldes 
über die regelmäßige Bezugsdauer hinaus bis auf 
21 Monate, in einigen Arbeitsamtsbezirken sogar 
bis auf 24 Monate verlängert. 

Förderung der Arbeitsaufnahme 

16. Die Leistungen zur Förderung der Arbeitsauf-
nahme sollen die Mobilität der Arbeitsuchenden er-
höhen sowie ihre Eingliederung erleichtern, wenn 
die Unterbringung unter den üblichen Bedingungen 
des Arbeitsmarktes erschwert ist. Es handelt sich 
dabei um: Zuschüsse zu Bewerbungskosten und zu 
Reise- und Umzugskosten, Trennungshilfen, wenn 
die Arbeitsaufnahme die Führung eines getrennten 
Haushalts erfordert, Überbrückungsbeihilfen, Ein-
gliederungsbeihilfe, Familienheimfahrten und son-
stige Hilfen, die zur Erleichterung der Arbeitsauf-
nahme notwendig sind. 

Der Einsatz dieses Instrumentariums wurde in den 
vergangenen Jahren wesentlich verstärkt. Die Aus-
gaben der Bundesanstalt für Arbeit dafür haben sich 
seit 1976 verdreifacht. 

Sonderprogamme zur Arbeitsbeschaffung 
und Eingliederung 

17. Der Bund hat in einer Reihe von Programmen 
erhebliche Mittel zur Verbesserung der Beschäfti-
gungschancen eingesetzt. Mit dem arbeitsmarktpo-
litischen Programm vom November 1976 wurden 
430 Millionen DM für zusätzliche Mobilitäts- und 
Eingliederungshilfen für längerfristig Arbeitslose 
aus Bundesmitteln bereitgestellt. Darüber hinaus 
waren Sonderprogramme zur Bereitstellung von 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Schwerbehin-
derte in den Jahren 1977 und 1978 mit je 100 Millio-
nen DM und 1979 mit 80 Millionen DM aus Mitteln 
der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehinder-
tengesetz ausgestattet. Mobilitätszulagen konnten 
in rd. 30 000 und Eingliederungshilfen in rd. 25 000 
Fällen bewilligt werden. Die Schwerbehinderten-
programme ermöglichten die Vermittlung von rd. 
28 000 längerfristig arbeitslosen Schwerbehinderten 
und behinderten Jugendlichen in Arbeit und Aus-
bildung. 

18. Im Mai 1977 wurden von der Bundesregierung 
im Rahmen eines besonderen Programms zur 
Arbeitsbeschaffung weitere Mittel zur Verfügung 
gestellt. Zusammen mit einem Beitrag von 200 Mil-
lionen DM aus dem Haushalt der Bundesanstalt für 
Arbeit konnten 
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— 300 Millionen DM für bewährte Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen zugunsten besonderer Ziel-
gruppen des Arbeitsmarktes (Ältere, Frauen, 
langfristig Arbeitslose, Angestellte) und 

— 270 Millionen DM für die Bereitstellung von 
Arbeitsplätzen in sozialen Diensten, hier insbe-
sondere auch für Frauen, die Teilzeitarbeit su-
chen, 

eingesetzt werden. 

Mit den Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung im Be-
reich der sozialen Dienste wurde versucht, die Be-
schäftigungsförderung zur Deckung eines dringen-
den gesellschaftlichen Bedarfs einzusetzen. Ende 
Mai 1980 waren auf dieser Grundlage fast 11 000 
Personen tätig. 

19. Die insgesamt verbesserte Wirtschaftslage hat 
nicht in allen Gebieten unseres Landes zu gleichmä-
ßiger Verbesserung der Beschäftigungslage geführt. 
Für arbeitsmarktpolitische Problemregionen waren 
daher besondere Initiativen erforderlich. Die Bun-
desregierung hat in einem arbeitsmarktpolitischen 
Programm für Regionen mit besonderen Beschäfti-
gungsproblemen vom Mai 1979 500 Millionen DM 
bereitgestellt, um durch gezielte Maßnahmen si-
cherzustellen, daß diese Problemregionen den An-
schluß an die allgemeine Entwicklung finden. Der fi-
nanzielle Rahmen des Programms konnte mit Mit-
teln der Bundesanstalt für Arbeit inzwischen auf 
930 Millionen DM erweitert werden. Das Programm 
ist gut angenommen worden. Erste Berichte der Be-
teiligten deuten auf einen arbeitsmarktpolitischen 
Erfolg hin. Nähere Ergebnisse wird die bereits ange-
laufene Begleitforschung ergeben. 

20. In das Programm wurden die Gebiete einbezo-
gen, in denen im Durchschnitt des Jahres 1978 die 
Arbeitslosenquote höher war als 6 v. H. In 23 von 
insgesamt 146 Arbeitsamtsbezirken war diese Vor-
aussetzung gegeben. Dazu gehören z. B. Teile des 
niedersächsischen Zonenrandgebiets, Ostfriesland 
und Ostbayern, aber auch das Ruhrgebiet und das 
Saarland. 

21. Gerade in den Gebieten mit besonderen Be-
schäftigungsproblemen ist die Umstrukturierung 
der Wirtschaft besonders dringend. Weitreichende 
Veränderungen in den beruflichen Anforderungen 
an die Beschäftigten sind die Folge. Deshalb ist ei-
ner der wichtigsten Programmpunkte die Förderung 
beruflicher Qualifizierung von Arbeitnehmern in 
Betrieben mit Anpassungs- und Umstellungsprozes-
sen. 

22. Ein weiteres Hauptanliegen dieses Programms 
ist auch die Wiedereingliederung ungelernter und 
längerfristig Arbeitsloser. Durch die Übernahme des 
größten Teils der Einarbeitungskosten, die in den 
Betrieben anfallen, sollen die Wiederbeschäfti-
gungschancen dieser Arbeitslosen gezielt verbes-
sert werden. 

23. Die beschäftigungspolitischen Ziele des 
Programms sollen mit dem gesellschaftspolitischen 

Anliegen, mehr soziale Dienste und eine bessere so-
ziale Umwelt aufzubauen, verbunden werden. Im 
dritten Schwerpunktbereich des Programms geht es 
deshalb darum, soziale Dienste einzurichten oder 
bestehende auszubauen sowie Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen auf den Gebieten Umweltschutz und 
Verbesserung des Wohnumfeldes zu fördern. Art, 
Umfang und Dauer der Förderungsleistungen sind 
den besonderen Anforderungen und Gegebenheiten 
in diesen Zielbereichen angepaßt. 

Die Konzentration zusätzlicher Mittel und Instru-
mente auf besondere Problemregionen ist eine kon-
sequente Weiterentwicklung aktiver Arbeitsmarkt-
politik. 

3. Förderung der beruflichen Qualifikation 

24. Bildung und Ausbildung sind Grundlagen per-
sönlicher und beruflicher Entwicklung des einzel-
nen. Sie bestimmen aber auch maßgeblich die wirt-
schaftlichen und sozialen Möglichkeiten einer Ge-
sellschaft insgesamt. Es bleibt eine zentrale Aufgabe 
der Bildungspolitik, allen Jugendlichen gleiche 
Chancen für ihren Bildungsweg und ihre berufliche 
Ausbildung zu sichern. Voraussetzung hierfür ist ein 
breites und vielfältiges Bildungsangebot für alle Ju-
gendlichen und eine finanzielle Absicherung der 
weiterführenden Ausbildung für junge Menschen 
aus einkommensschwächeren Familien. In den letz-
ten Jahren, besonders auch im Bereich der berufli-
chen Bildung, wesentliche Fortschritte erzielt wor-
den. Vor allem konnte eine stärkere Bildungsbetei-
ligung von Gruppen erreicht werden, die bisher 
im Ausbildungssystem unterrepräsentiert waren. 
Gleichwohl bleibt es weiterhin eine wesentliche 
Aufgabe der Bildungspolitik, soziale oder durch 
regionale Gegebenheiten bedingte Beeinträchtigun-
gen auszugleichen. 

Die Bundesregierung fördert derzeit im verstärkten 
Maße Forschungsvorhaben, Informations- und Bera-
tungssysteme sowie Modellversuche, die auf wei-
tere Verbesserungen für diese Gruppen gerichtet 
sind. 

Ausbildung 

25. Ein besonders wichtiges Ziel der Bildungspoli-
tik ist es, den Schulabgängern zukunftsorientierte 
Ausbildungsmöglichkeiten in Betrieben, berufli-
chen Schulen und Hochschulen in ausreichender 
Zahl zur Verfügung zu stellen. Die Ausweitung be-
ruflicher Bildungsangebote bei Sicherung ihrer 
Qualität und der bereits weitgehend erreichte Ab-
bau des Numerus clausus waren und sind daher 
Schwerpunkte der Politik der Bundesregierung. 

Wirtschaft und Verwaltung haben nicht zuletzt auf-
grund der Bilanzierung der zu erwartenden Nach-
frage und des Angebots an Ausbildungsplätzen im 
jährlichen Berufsbildungsbericht, erhebliche zusätz-
liche Anstrengungen unternommen, um der durch 
geburtenstarke Jahrgänge gestiegenen Nachfrage 
nach Ausbildungsplätzen gerecht zu werden. 

26. Wie im Vorjahr ist auch 1979 das Gesamtange-
bot an betrieblichen Ausbildungsplätzen weiter an- 
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gestiegen. Erstmals seit fünf Jahren waren Ende 
September 1979 wieder mehr unbesetzte Ausbil-
dungsplätze als unversorgte Bewerber gemeldet. 
Insgesamt wurden rd. 680 000 Ausbildungsplätze an-
geboten. Dem stand eine Gesamtnachfrage von rd. 
660 000 Jugendlichen gegenüber. Auch der Bund hat 
seine Ausbildungskapazitäten stärker genutzt; 1979 
konnten rd. 29 500 Auszubildende und Nachwuchs-
kräfte eine Ausbildung in Betrieben, Forschungs-
stätten, Behörden und Einrichtungen des Bundes 
aufnehmen. Seit 1977 wurde damit eine Steigerung 
um rd. 40 v. H. erreicht. 

Angesichts dieser Gesamtentwicklung konnte die 
Bundesregierung bisher davon absehen, eine Aus-
bildungsplatzabgabe zu erheben, wie sie das Ausbil-
dungsplatzförderungsgesetz für den Fall eines nicht 
ausreichenden Angebots von Ausbildungsplätzen 
vorsieht. 

27. Um die Chancen der Jugendlichen für eine er-
folgreiche Berufsausbildung zu verbessern, tritt die 
Bundesregierung für ein Berufsgrundbildungsjahr 
ein. Hier sind in den letzten Jahren Fortschritte er-
zielt worden. Die Zahl der Jugendlichen, die das 
erste Jahr ihrer beruflichen Ausbildung in einem 
Berufsgrundbildungsjahr verbringen, hat sich zwi-
schen 1976 und 1979 knapp verdreifacht. Sie stieg 
von rd. 22 000 auf rd. 65 000. Die Ausweitung der be-
ruflichen Grundbildung hat mit dazu geführt, daß 
die Zahl der Jugendlichen, die keinen Ausbildungs-
vertrag erhalten haben, zurückgeht. 

28. Die Bundesregierung hat zugleich Maßnahmen 
eingeleitet, um besonders benachteiligten Gruppen 
von Jugendlichen bessere Chancen in der berufli-
chen Bildung zu eröffnen. Es handelt sich hier vor al-
lem um Hauptschulabgänger ohne Abschluß, Son-
derschüler und Ausländer. Aber auch Mädchen 
sind, trotz guter Schulabschlüsse, grundsätzlich be-
troffen, weil ihnen nach überholtem Verständnis 
nur eine begrenzte Zahl von Ausbildungsberufen 
zur Verfügung steht. Um die beruflichen Ausbil-
dungsmöglichkeiten für Mädchen zu verbessern, 
führt die Bundesregierung ein Modellversuchspro-
gramm für Frauen in gewerblich-technischen Beru-
fen durch. 

29. Im Jahre 1980 werden Förderungsprogramme 
der Bundesregierung ausländischen Jugendlichen, 
Lernbeeinträchtigten und sozial benachteiligten Ju-
gendlichen, die an berufsvorbereitenden Maßnah-
men teilgenommen haben und keinen Ausbildungs-
platz finden, eine berufliche Vollausbildung ermög-
lichen. Das Programm zur Förderung der Berufsaus-
bildung von benachteiligten Jugendlichen fördert 
die Ausbildung in überbetrieblichen Ausbildungs-
stätten während des ersten Jahres der Berufsausbil-
dung.  Durch ausbildungsbegleitende Fördermaß-
nahmen soll der Übergang in eine betriebliche Aus-
bildung im zweiten Ausbildungsjahr erreicht wer-
den. Findet der Jugendliche dann keinen betriebli-
chen Ausbildungsplatz, erhält er eine Vollausbil-
dung in der überbetrieblichen Ausbildungseinrich-
tung. Das Modellversuchsprogramm zur Förderung 
der Ausbildung von ausländischen Jugendlichen in 
anerkannten Ausbildungsberufen soll dazu beitra-

gen, das Angebot an geeigneten betrieblichen Aus-
bildungsplätzen für ausländische Jugendliche zu er-
höhen. 

30. Die Bundesregierung hat wesentliche finan-
zielle Beiträge zum Ausbau von Einrichtungen der 
beruflichen Bildung und zur Entwicklung neuer 
Ausbildungswege geleistet. In der Zeit von 1974 bis 
1980 stellte der Bund insgesamt rd. 1,2 Mrd. DM be-
reit. Diese Mittel dienen vor allem dem Bau und der 
Einrichtung von überbetrieblichen Ausbildungsstät-
ten, von Berufsschulen und Berufsfachschulen. Das 
vom Bund und Ländern gemeinsam beschlossene 
Programm zur Minderung von Beschäftigungsrisi-
ken Jugendlicher sieht bis zum Jahre 1982 einen 
weiteren Ausbau von Einrichtungen der beruflichen 
Bildung vor. 

31. Die Verbesserung der Qualität beruflicher 
Ausbildung soll u. a. durch die Erarbeitung neuer 
Ausbildungsordnungen erreicht werden. Für rd. 120 
Berufe sind diese Ausbildungsgrundlagen neu ge-
schaffen oder modernisiert worden. Das bedeutet, 
daß z. Z. schon etwa 675 000 Jugendliche nach neuen 
Ausbildungsordnungen ausgebildet werden. 

Im Bereich der Hochschulausbildung wurde durch 
den Beschluß der Regierungschefs von Bund und 
Ländern im November 1977 die Voraussetzung für 
einen weitgehenden Abbau der Zulassungsbe-
schränkungen geschaffen. Durch die Politik der Öff-
nung der Hochschulen soll auch den geburtenstar-
ken Jahrgängen die Chance für ein Hochschulstu-
dium eröffnet werden. Dies soll durch einen Ausbau 
auf rund 850 000 Studienplätze und eine volle Aus-
nutzung der Kapazitäten und ggf. zusätzliche Perso-
nalbereitstellung der Länder (Zusatzlastmaßnah-
men) gesichert werden. Schon 1978 wurde das zen-
trale Auswahlverfahren auf wenige Fächer be-
schränkt, so daß die Situation in den Numerus clau-
sus-Fächern entscheidend verbessert wurde. Soweit 
andere Fächer noch in die zentrale Studienplatzver-
gabe einbezogen sind, gewährleistet ein neues, we-
sentlich vereinfachtes Verteilungsverfahren, daß 
die Bewerber einen Studienplatz im gewünschten 
Fach erhalten, wenn auch nicht immer an dem zu-
erst gewünschten Ort. 

32. Die Förderung der Berufsausbildung nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz ist weiter verbessert wor-
den. 

Die Bedarfssätze und die Einkommensfreigrenze für 
die Bemessung der Berufsausbildungsbeihilfe wur-
den erhöht. Aufgrund des Fünften Gesetzes zur Än-
derung des Arbeitsförderungsgesetzes erhalten seit 
August 1979 arbeitslose Jugendliche, die vorher 
mindestens ein Jahr beschäftigt waren, bei Teil-
nahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen eine 
Berufsausbildungsbeihilfe ohne Anrechnung von 
Einkommen der Eltern. 

33. Für die Vorbereitung auf eine Erwerbstätigkeit 
ist eine gründliche, umfassende Berufsberatung be-
sonders wichtig. Um diesem Erfordernis möglichst 
weitgehend gerecht zu werden, ist die Zahl der Be-
rufsberater bei den Arbeitsämtern seit 1977 um rd. 
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ein Drittel erhöht worden. Außerdem ist damit be-
gonnen worden, ein Netz von Berufsinformations-
einrichtungen zu schaffen. Hier erhalten Jugendli-
che und Eltern berufskundliches Material zur 
Selbstinformation. 

Fortbildung und Umschulung 

34. Die Förderung von Fortbildung und Umschu-
lung ist eines der wichtigsten Instrumente der 
Arbeitsmarktpolitik. Erhaltung und Verbesserung 
der beruflichen Qualifikation durch berufliche Wei-
terbildung ermöglichen den Arbeitnehmern, Chan-
cen, die sich aus technischen und wirtschaftlichen 
Veränderungen am Arbeitsmarkt ergeben, besser zu 
nutzen. Vor allem aber verringern sie deutlich das 
Risiko, arbeitslos zu werden. 

35. Davon ausgehend, wurde seit 1976 der Zugang 
zu beruflichen Bildungsmaßnahmen für arbeitslose, 
von Arbeitslosigkeit bedrohte oder ungelernte Ar-
beitnehmer im Verordnungswege erleichtert. Die 
Zahl der Arbeitslosen, die an beruflichen Bildungs-
maßnahmen teilnahmen, stieg von rd. 50 000 im 
Jahre 1976 auf rd. 90 000 im Jahre 1979. 

36. Ein Hauptanliegen ist die Verbesserung und 
Intensivierung der beruflichen Bildung, vor allem 
für besondere Zielgruppen des Arbeitsmarktes. Mit 
dem Fünften Gesetz zur Änderung des Arbeitsför-
derungsgesetzes wird bei arbeitslosen, von Arbeits-
losigkeit bedrohten und ungelernten Arbeitneh-
mern, die einer beruflichen Bildungsmaßnahme be-
dürfen, nunmehr auf eine vorhergehende Berufs-
praxis als Voraussetzung für die Förderung verzich-
tet. Bei ungelernten Arbeitslosen wird anstelle einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung, die sonst Bedin-
gung für die Teilnahme an einer geförderten Wei-
terbildung ist, eine dreijährige Erwerbstätigkeit als 
ausreichend betrachtet. Darüber hinaus werden Zei-
ten der Arbeitslosigkeit bis zur Hälfte der nachzu-
weisenden Zeiten einer beruflichen Tätigkeit ange-
rechnet. 

37. Arbeitnehmer, die einen Beruf ergreifen wol-
len, in dem in der für sie jeweils in Betracht kom-
menden Region ein Mangel an Arbeitskräften be-
steht oder in absehbarer Zeit zu erwarten ist, erhal-
ten nunmehr für die Zeit der erforderlichen berufli-
chen Bildungsmaßnahmen das erhöhte Unterhalts-
geld von 80 v. H. des letzten Nettoarbeitsentgelts. 

38. Eine wichtige Neuerung des Fünften Ände-
rungsgesetzes ist die Förderung der Teilnahme von 
Arbeitslosen an Maßnahmen zur Verbesserung ih-
rer Vermittlungsaussichten. Dieses Angebot richtet 
sich vor allem an schwer vermittelbare Arbeitslose 
und solche, die bereits längere Zeit ohne Beschäfti-
gung sind. Sie sollen durch Information, Beratung 
und Betreuung Übersicht über den Arbeitsmarkt 
und das berufliche Bildungsangebot erhalten und 
zur beruflichen Wiedereingliederung besser befä-
higt werden. 

39. Eine weitere Neuregelung wirkt sich vor allem 
zugunsten der Frauen aus. Es ist jetzt sichergestellt, 

daß ein Elternteil, der wegen Geburt und Betreuung 
eines Kindes keine Erwerbstätigkeit ausgeübt hat, 
durch diese Unterbrechung keine Nachteile im Hin-
blick auf die Förderungsfähigkeit späterer berufli-
cher Weiterbildung erleidet, soweit die Unterbre-
chung drei Jahre für jedes Kind nicht überschreitet. 
Damit ist ein weiterer Schritt zur besseren Verein-
barkeit von Beruf und Familie getan worden. 

40. Die Bundesanstalt kann Arbeitgebern Zu-
schüsse für Arbeitnehmer gewähren, die eine volle 
Leistung am Arbeitsplatz erst nach Einarbeitung er-
reichen können. Diese Zuschüsse sind von 60 auf 
80 v. H. des Arbeitsentgelts erhöht worden, um die 
Arbeitgeber zu bewegen, vermehrt schwer vermit-
telbare Arbeitslose einzustellen und betrieblich zu 
qualifizieren. 

41. Für Maßnahmen der beruflichen Weiterbil-
dung wendet die Bundesanstalt für Arbeit erhebli-
che Mittel auf: In den Jahren 1977 bis 1979 waren es 
insgesamt rd. 4,3 Mrd. DM. Im Haushaltsjahr 1980 
stehen der Bundesanstalt wieder rd. 2,3 Mrd. DM für 
diesen Zweck zur Verfügung. 

Soziale Sicherung für Schüler und Studenten 

42. Den Kern der wirtschaftlichen und sozialen Si-
cherung für Schüler und Studenten bildet die Aus-
bildungsförderung nach dem Bundesausbildungsför-
derungsgesetz. Sie konnte in den letzten Jahren er-
heblich verbessert werden. Auch der Kreis der in die 
Förderung einzubeziehenden Personen wurde er-
weitert. 

43. Mit dem Fünften Gesetz zur Änderung des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes von 1978 
wurde die Förderung auf die Schüler der 10. Klasse 
in allen schulischen Formen der beruflichen Grund-
bildung und der 10. Klasse der Berufsfachschulen 
ausgedehnt. Die Förderung, die hier zunächst auf 
drei Jahre befristet war, wurde durch das Sechste 
Änderungsgesetz von 1979 schließlich auf fünf Jahre 
verlängert. Durch die Einbeziehung dieser Schüler 
in die Förderungsmöglichkeiten unterstützt die 
Bundesregierung den Ausbau des Berufsgrundbil-
dungsjahres. Der finanzielle Anreiz hilft, Vorbehalte 
gegenüber dieser Form der beruflichen Grundbil-
dung abzubauen. Bisher bot die unmittelbare Auf-
nahme einer betrieblichen Ausbildung oder einer 
Arbeit als Jungarbeiter durch Ausbildungsvergü-
tung oder Lohn größere wirtschaftliche Vorteile. 

44. Das Sechste Gesetz zur Änderung des Bundes-
ausbildungsförderungsgesetzes hob die Leistungen 
der Ausbildungsförderung um durchschnittlich 7 bis 
8 v. H. an. Die Anpassung an die Entwicklung der 
Lebenshaltungskosten wurde damit gewährleistet: 
— Die Bedarfssätze wurden für Schüler von allge-

meinbildenden Schulen, die bei den Eltern woh-
nen, von 235 DM auf 260 DM monatlich, für aus-
wärts wohnende Studenten von 580 DM auf 
620 DM angehoben. 

— Der Freibetrag vom Einkommen der Eltern 
wurde von 1 130 DM auf 1 220 DM erhöht. Der 
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Freibetrag vom Einkommen des alleinstehenden 
Elternteils und des Ehegatten stieg von 760 DM 
auf 830 DM. 

— Die Höchstbeträge für die Abgeltung der Auf-
wendungen zur sozialen Sicherung sind dem An-
stieg der Beitragsbemessungsgrenzen entspre-
chend angehoben worden. 

Die Gesamtaufwendungen von Bund (65 v. H.) und 
Ländern (35 v. H.) für die Ausbildungsförderung be-
trugen 1979 rd. 3,1 Mrd. DM. Mit diesem Betrag wur-
den im Jahresdurchschnitt 1979 rd. 400 000 Schüler 
und 325 000 Studenten gefördert. Dies entspricht ge-
genüber 1976 bei Schülern einem Anstieg von rd. 
31 v. H., bei Studenten von rd. 2 v. H. 

45. Für den Herbst 1980 ist zum ersten Mal eine 
Zwischenanpassung der Einkommensfreibeträge 
vorgesehen, durch die die bisherigen Schwankun-
gen in der Förderung gemildert werden. Nach gel-
tendem Recht ist eine Überprüfung und ggf. Anpas-
sung in zweijährigem Abstand vorgesehen. Die jähr-
liche Steigerung der der Förderung zugrunde geleg-

ten Einkommen führte bei diesem Anpassungsrhyt-
mus dazu, daß sowohl die Zahl der Geförderten als 
auch die Höhe der Förderungsbeträge deutlichen 
Schwankungen unterlag, die zum Teil zu sozialen 
Härten führten. Die vorgesehene Zwischenanpas-
sung wird hier eine Korrektur schaffen. 

46. Die Förderung des Wohnraumbaus für Studen-
ten bildete neben der Ausbildungsförderung in den 
vergangenen Jahren einen Schwerpunkt sozialpoli-
tischer Maßnahmen der Bundesregierung im Hoch-
schulbereich. Dabei wurde der Bedarf von sozial 
schwächer gestellten und behinderten Studenten, 
von verheirateten Studenten und Studenten mit 
Kindern besonders berücksichtigt. 

Die Aufgabe der Studentenwohnraumförderung 
nehmen Bund und Länder gemeinsam wahr. Der 
Bund hat seit Verabschiedung der Förderungsricht-
linien im Jahre 1972 mehr als 660 Millionen DM für 
den Studentenwohnraumbau zur Verfügung ge-
stellt. Die Zahl der Wohnheimplätze ist seitdem um 
über 50 000 auf rd. 108 000 im Jahre 1979 erhöht wor-
den. 

II. Verbesserung der Arbeitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen 

47. Die mit dem Betriebsverfassungsgesetz 1972 
eingeleitete und mit dem Bundespersonalvertre-
tungsgesetz 1974 fortgeführte Politik des Ausbaus 
der Mitbestimmung der Arbeitnehmer hat mit dem 
Mitbestimmungsgesetz 1976 ihre notwendige Er-
gänzung erfahren. Die jetzt zu Ende gehende Legis-
laturperiode war gekennzeichnet von den Bemü-
hungen, die vielfältigen von diesen Gesetzen eröff-
neten Möglichkeiten in der Praxis auszuschöpfen. 

48. Auf den Gebieten des Arbeitsrechts und des 
Arbeitsschutzes hat die Bundesregierung ihre bis-
herige Politik, die Rechte der Arbeitnehmer auszu-
bauen und zur humaneren Gestaltung der Arbeits-
bedingungen beizutragen, zielstrebig weiterverfolgt. 
Staatliche Maßnahmen auf diesen Gebieten bedür-
fen aber der Ergänzung durch autonome Regelun-
gen der Tarifvertragsparteien sowie der Arbeitgeber 
und Betriebsräte. 

Der Anfang 1980 vorgelegte Unfallverhütungsbe-
richt der Bundesregierung belegt den Erfolg aktiver 
Arbeitsschutzpolitik und zugleich den Erfolg aller 
am Arbeitsschutz Beteiligten: Der Zuwachs an ge-
meldeten und entschädigten Berufskrankheiten ist 
gestoppt. Die Zahl der Berufsunfälle ist gegenüber 
1970 um 23 v. H. zurückgegangen. Bei schweren Un-
fällen und Berufskrankheiten beträgt der Rückgang 
25 v. H. und bei Todesfällen im Arbeitsleben (gegen-
über 1971) sogar 35 v. H. Hier ist die niedrigste Zahl 
seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland er-
reicht. 

1. Arbeitsrecht 

Mitbestimmung 

49. Die Mitbestimmung im Aufsichtsrat stellt si-
cher, daß die Arbeitnehmer an den wesentlichen 
Entscheidungsprozessen in Großunternehmen und 
-konzernen der privaten Wirtschaft als grundsätz-
lich gleichberechtigte und mitverantwortliche Part-
ner der Anteilseigner teilnehmen. 

Seit Juli 1978 wird das Mitbestimmungsgesetz in 
den betroffenen Unternehmen angewandt; am 
1. April 1980 waren 481 Unternehmen und Konzerne 
mit rd. 4 Millionen Arbeitnehmern mitbestimmt. Die 
1977 und 1978 erstmals unter der Geltung des Mit-
bestimmungsgesetzes durchgeführten Aufsichts-
ratswahlen sind mit Hilfe der umfangreichen, von 
der Bundesregierung 1977 als ausführliche Hand-
lungsanleitung erlassenen Wahlordnungen gut be-
wältigt worden. 

50. Die von Arbeitgeberseite 1977 gegen das Mit-
bestimmungsgesetz eingelegten Verfassungsbe-
schwerden hat das Bundesverfassungsgericht mit 
Urteil vom 1. März 1979 zurückgewiesen. Das Ge-
richt hat in Übereinstimmung mit der Auffassung 
der Bundesregierung ohne Einschränkung festge-
stellt, daß die angegriffenen Vorschriften mit den 
Grundrechten der vom Mitbestimmungsgesetz er-
faßten Gesellschaften, der Anteilseigner und der 
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Koalitionen der Arbeitgeber vereinbar sind. Insbe-
sondere sind die Eigentumsgarantie und die grund-
gesetzlich gewährleistete Koalitionsfreiheit und Ta-
rifautonomie nicht unzulässig beeinträchtigt. Das 
Gericht hat ausdrücklich die wirtschaftspolitische 
Neutralität des Grundgesetzes und damit insoweit 
die prinzipielle Gestaltungsfreiheit des Gesetzge-
bers unter Beachtung der Grundrechte hervorgeho-
ben. Zugleich hat es den stärkeren sozialen Bezug 
des unternehmerisch genutzten Eigentums gegen-
über dem individuell genutzten Eigentum klarge-
stellt. Es hat den verstärkten sozialen Bezug vor al-
lem auch darauf gestützt, daß der wirtschaftliche Er-
folg von Großunternehmen nur im Zusammenwir-
ken von Anteilseignern und Arbeitnehmern ver-
wirklicht werden kann. Das Bundesverfassungsge-
richt hat sein Urteil ausdrücklich auf das Mitbestim-
mungsgesetz beschränkt. Es hat keine Aussage dar-
über getroffen, ob mit diesem Gesetz die Grenzen 
des verfassungsrechtlich Zulässigen erreicht seien. 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
am Arbeitsplatz 

51. Die Bundesregierung hat im Jahre 1979 den ge-
setzgebenden Körperschaften den Gesetzentwurf 
über die Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen am Arbeitsplatz und über die Erhaltung von 
Ansprüchen bei Betriebsübergang zugeleitet. 

Der Gesetzentwurf soll die Gleichbehandlung der 
Frau im Arbeitsleben sicherstellen. Kern des Ent-
wurfs ist deshalb das Verbot, einen Arbeitnehmer 
wegen seines Geschlechts zu benachteiligen. Dies 
gilt für das gesamte Arbeitsverhältnis, also bei der 
Einstellung, bei der Festlegung von Arbeitsbedin-
gungen, bei beruflichem Aufstieg und im Fall einer 
Kündigung. Zugleich wird der Grundsatz der Lohn-
gleichheit festgeschrieben. Für gleiche und gleich-
wertige Arbeit darf allein wegen des Geschlechts 
kein geringerer Lohn gezahlt werden. 

52. Macht im Streitfall ein Arbeitnehmer glaub-
haft, daß er vermutlich wegen des Geschlechts be-
nachteiligt wurde, soll in Zukunft der Arbeitgeber 
beweisen müssen, daß die beanstandete Behandlung 
durch sachliche, nicht geschlechtsbezogene Gründe 
gerechtfertigt ist. Bei einem Verstoß gegen das Be-
nachteiligungsverbot haben Arbeitnehmer An-
spruch auf Beseitigung der Diskriminierung oder 
auf Schadenersatz. Darüber hinaus wird festgelegt, 
daß eine Kündigung oder sonstige Maßnahme zu La-
sten eines Arbeitnehmers dann unwirksam ist, 
wenn sie darauf zurückgeht, daß der Arbeitnehmer 
insbesondere gesetzliche Rechte oder tarifliche Ver-
einbarungen geltend gemacht hat. 

Die Vorschriften sollen in das Bürgerliche Gesetz-
buch aufgenommen werden. Die klare gesetzliche 
Fixierung wird auch den Betriebsräten die Arbeit 
auf diesem Gebiet erleichtern. 

Zugleich enthält der Gesetzentwurf Regelungen, die 
die Ansprüche der Arbeitnehmer aus Tarifverträgen 
und Betriebsvereinbarungen bei Betriebsübergang 
schützen sollen. 

Änderungen des Arbeitsplatzschutzgesetzes 

53. Durch das im Dezember 1977 in Kraft getretene 
Dritte Gesetz zur Änderung des Arbeitsplatzschutz-
gesetzes ist der Kündigungsschutz für Wehrdienst-
leistende erheblich erweitert worden. So muß z. B. 
der Arbeitgeber nach neuem Recht auch bei einer 
Kündigung vor oder nach dem Wehrdienst bewei-
sen, daß er nicht aus Anlaß des Wehrdienstes ge-
kündigt hat. Er darf auch die Übernahme eines Aus-
zubildenden in ein Arbeitsverhältnis nicht aus An-
laß des Wehrdienstes ablehnen. Außerdem sind Sol-
daten auf Zeit mit einer Verpflichtungszeit bis zu 
zwei Jahren uneingeschränkt in das Arbeitsplatz-
schutzgesetz einbezogen worden. 

Pfändungsfreigrenzen 

54. Durch das im April 1978 in Kraft getretene 
Vierte Gesetz zur Änderung der Pfändungsfreigren-
zen wurde der nichtpfändbare Grundbetrag des 
Arbeitseinkommens für einen alleinstehenden 
Schuldner von 338 DM auf 559 DM monatlich er-
höht. Die zusätzlichen Freibeträge für unterhaltsbe-
rechtigte Angehörige wurden ebenfalls angeho-
ben. 
Ferner führte das Gesetz einen besonderen Pfän-
dungsschutz für Lohn-und Gehaltskonten ein. Es be-
seitigt die vollstreckungsrechtlichen Nachteile, die 
die Einführung der bargeldlosen Lohnzahlung mit 
sich gebracht hatte. 

Novellierung des Arbeitsgerichtsgesetzes 

55. Im Juli 1979 ist das Gesetz zur Beschleunigung 
und Bereinigung des arbeitsgerichtlichen Verfah-
rens in Kraft getreten. Das Gesetz bezweckt in 
erster Linie, die Verfahren in allen drei Instanzen zu 
beschleunigen. Ein besonderer Schwerpunkt des 
Gesetzes liegt bei einer Entlastung der Landes-
arbeitsgerichte und des Bundesarbeitsgerichts, weil 
in diesen Instanzen in den letzten Jahren eine be-
sonders starke Zunahme der Verfahren zu beobach-
ten war. 
Die wesentlichen Regelungen des Gesetzes sind: 
— Straffung des Verfahrens auf nur eine mündliche 

Verhandlung; 
— Entlastung der Landesarbeitsgerichte durch An-

hebung der Streitwertgrenze von 300 DM auf ei-
nen Beschwerdewert von 800 DM; 

— Entlastung des Bundesarbeitsgerichts durch 
Wegfall der Streitwertrevision. Das Bundesar-
beitsgericht kann nur noch in Fällen grundsätzli-
cher Bedeutung und bei abweichenden Rechts-
auffassungen der Instanzgeschäfte angerufen 
werden; 

— Kostenerleichterungen für die Parteien. 

2. Humanisierung des Arbeitslebens, 
Arbeitsschutz 

Mutterschaftsurlaubsgesetz 

56. Durch das im Juli 1979 in Kraft getretene Ge

-

setz zur Einführung eines Mutterschaftsurlaubs 
wurde der Mutterschutz ausgebaut. Im Anschluß an 
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die Schutzfrist nach der Entbindung (acht Wochen, 
bei Früh- oder Mehrlingsgeburten zwölf Wochen) 
kann die Mutter bis zu vier (bei Früh- oder Mehr-
lingsgeburten bis zu drei) Monate Mutterschaftsur-
laub verlangen. Sie wird mithin auf Wunsch für ins-
gesamt ein halbes Jahr nach der Entbindung von der 
Arbeit freigestellt. 

Das Gesetz verbessert den Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmerin. Zugleich hat sie die Möglichkeit, 
sich in den ersten sechs Monaten nach der Geburt 
besser ihrem Kind widmen zu können. Der Arbeit-
nehmerin wird die Entscheidung für den Mutter-
schaftsurlaub erleichtert: 
— Sie behält ihren Arbeitsplatz; auch während des 

Mutterschaftsurlaubs und für weitere zwei Mo-
nate danach darf ihr nicht gekündigt werden. 

— Sie erhält für die Zeit des Mutterschaftsurlaubs 
weiterhin Mutterschaftsgeld in Höhe ihres 
Nettoentgelts bis zu maximal 25 DM pro Tag 
bzw. rd. 750 DM monatlich netto aus Bundesmit-
teln. 

— Sie bleibt beitragsfrei in der Renten-, Kranken- 
und Arbeitslosenversicherung versichert. 

57. Entsprechend dem Gesetz zur Einführung ei-
nes Mutterschaftsurlaubs hat die Bundesregierung 
für die Beamtinnen des Bundes durch die Dritte 
Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
den Mutterschutz für Beamtinnen ebenfalls die 
Möglichkeit geschaffen, im Anschluß an die Schutz-
frist einen Mutterschaftsurlaub bis zu dem Tag zu 
nehmen, an dem das Kind sechs Monate alt wird. 
Die Regelungen, die sich weitgehend an die neuen 
Bestimmungen für Arbeitnehmerinnen anlehnen, 
sind gleichzeitig mit dem Mutterschaftsurlaubsge-
setz in Kraft getreten. 

Verbesserte Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit 

Richtlinien zur Verordnung über Arbeitsstätten 

58. Zur Verbesserung der Verhältnisse am 
Arbeitsplatz hat der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung die Verordnung über Arbeitsstätten 
erlassen, die im Mai 1976 in Kraft getreten ist. Sie re-
gelt u. a. die Gestaltung und Unterhaltung von 
Arbeitsräumen. Allgemeine Forderungen der 
Arbeitsstättenverordnung werden durch Arbeits-
stätten-Richtlinien konkretisiert. Bisher sind rd. 30 
Arbeitsstätten-Richtlinien bekanntgemacht worden. 
Sie enthalten u. a. Bestimmungen über Belüftung 
und Beleuchtung von Arbeitsplätzen; aber z. B. auch 
über die Gestaltung und Ausstattung von Pausen-
räumen, Kantinen und Sanitärräumen. 

Verordnungen über gefährliche Anlagen 
und Arbeitsstoffe 

59. Die Verordnungen über überwachungsbedürf-
tigte Anlagen regeln den Schutz der Arbeitnehmer, 
der Nachbarschaft und Dritter vor bestimmten, vom 
Gesetzgeber als besonders gefährlich bezeichneten 
Anlagen. 

Die in den Jahren 1960 bis 1972 erlassenen Verord-
nungen werden zum 1. Juli 1980 durch Neufassun-
gen abgelöst. Damit werden einschlägige EG-Richt-

linien in innerstaatliches Recht umgesetzt und 
gleichzeitig die Verordnungen an den technischen 
Fortschritt angepaßt. Außerdem werden sie verein-
facht und der Verwaltungsaufwand verringert. Die 
Sicherheit beim Umgang mit der Technik soll damit 
verbessert, d. h. Arbeitnehmer und Bevölkerung sol-
len noch wirksamer vor gefährlichen Anlagen ge-
schützt werden. 

60. Im April 1980 hat der Bundesminister für Ar-
beit und Sozialordnung ferner den Entwurf einer 
neuen Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe 
vorgelegt; sie soll — nach Zustimmung des Bundes-
rates — noch in dieser Legislaturperiode in Kraft 
treten. Ihr Schwerpunkt sind neue grundsätzliche 
Schutzvorschriften insbesondere in bezug auf krebs-
erzeugende Substanzen. So sind z. B. die Verwen-
dung möglicher Ersatzstoffe, besondere technische 
Schutzvorkehrungen und höchstzulässige Konzen-
trationsgrenzwerte vorgesehen. Die Verordnung ist 
ein weiterer Beitrag zur Humanisierung des 
Arbeitslebens und zum Umweltschutz. 

Verbesserung des Gerätesicherheitsgesetzes 

61. Maschinen und Geräte in Betrieben, in der Me-
dizin und im Haushalt müssen nach dem Gesetz 
über technische Arbeitsmittel — Gerätesicherheits-
gesetz — unfallsicher sein. Dies gilt auch für Spiel-
zeug, Bastel- und Sportgeräte. 

Mit einem im August 1979 verkündeten Änderungs-
gesetz ist der Arbeitnehmer- und Verbraucher-
schutz in wesentlichen Punkten verbessert wor-
den: 

Zum Schutz von Patienten und Benutzern wer

-

den medizinisch-technische Geräte nunmehr 
schärferen Sicherheitsvorschriften unterworfen. 
Für den Käufer wird leichter erkennbar, ob Ma-
schinen und Geräte von einer anerkannten Prüf-
stelle einer sicherheitstechnischen Typenprü-
fung unterzogen worden sind. Gegebenenfalls 
dürfen sie vom Produzenten mit dem vom Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung be-
kanntgemachten Sicherheitszeichen „GS = ge-
prüfte Sicherheit" versehen werden. Eine irre-
führende mißbräuchliche Verwendung des Zei-
chens kann bestraft werden. 
Der Weiterverkauf gefährlicher Geräte und de-
ren Ausstellung auf Messen kann von den Auf-
sichtsbehörden den Herstellern, Importeuren 
und Händlern unter bestimmten Voraussetzun-
gen verboten werden. 

Forschung für eine humanere Arbeitswelt 

62. Die Forschung auf der Grundlage des 1974 ge-
meinsam von den Bundesministern für Arbeit und 
Sozialordnung und für Forschung und Technologie 
erarbeiteten Aktionsprogramms „Forschung zur Hu-
manisierung des Arbeitslebens" ist fortgeführt und 
erweitert worden. Inzwischen stehen hierfür über 
100 Millionen DM jährlich zur Verfügung, davon 
knapp 10 Millionen DM für die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Unfallforschung in Dortmund, 
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die die Forschungen im Auftrag des Bundesmini-
sters für Arbeit und Sozialordnung durchführt. 

Diese Forschungen beginnen sich in der Praxis aus-
zuwirken. Teilweise werden ihre Ergebnisse in 
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften umgesetzt; 
teilweise werden sie in DIN-Normen und ähnliche 
nichtstaatliche Regelungen aufgenommen. 

63. In der Praxis bleibt nach wie vor die unmittel-
bare Wirkung neuer Erkenntnisse ein wesentlicher 
Antrieb für Verbesserungen der Arbeitsbedingun-
gen. Einige geförderte Forschungsvorhaben haben 
auf diese Weise erhebliche Wirkung entfalten kön-
nen. Dies trifft z. B. für das Forschungsvorhaben 
über die Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen 
zu, das erstmals ergonomische Daten für die men-
schengerechte Einrichtung dieser Arbeitsplätze ge-
liefert hat. Eine ähnlich große Wirkung wurde durch 
die Veröffentlichung eines Forschungsberichts über 
die menschengerechte Gestaltung von Kassenar-
beitsplätzen in Selbstbedienungswarenhäusern er-
reicht. 

Das Gutachten „Schichtarbeit in der Bundesrepublik 
Deutschland" wurde Grundlage eines Forschungs-
schwerpunktes bei der Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Unfallforschung. Weitere inzwischen 
vorgelegte und noch laufende Forschungsvorhaben 
werden Lösungsmöglichkeiten für Sehichtarbeits-
probleme aufzeigen. 

Um die Umsetzung der Forschungsergebnisse insge-
samt zu intensivieren, sind Ende 1979 von der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung 
sog. „Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse — 
Handlungsanleitungen für die Praxis" veröffentlicht 
worden. Hierbei handelt es sich um kurzgefaßte, auf 
die Bedürfnisse der Praxis ausgerichtete Darstellun-
gen von Forschungsergebnissen. 

64. Zusätzlich wird 1980 ein „Bundeszentrum Hu-
manisierung des Arbeitslebens" bei der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung einge-
richtet. Dieses Bundeszentrum soll Schulungsveran-
staltungen über Humanisierungsforschungsergeb-
nisse durchführen, Handlungsanleitungen erstellen 
und Betriebsberatungen über die menschenge-
rechte Gestaltung von Arbeitsbedingungen durch-
führen. Von der Bundesregierung beschlossen ist 
außerdem die Einrichtung einer „Ständigen Arbeits-
schutzausstellung" bei der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Unfallforschung. 

Ill. Konsolidierung und Weiterentwicklung der Sozialen Sicherung 

65. Als Folge der Weltwirtschaftsrezession und 
der seither veränderten wirtschaftlichen Erwartun-
gen war Vorsorge zu treffen, daß sich die Ausgaben-
zuwächse für die Soziale Sicherung in Einklang hal-
ten mit den sich aus dieser veränderten Entwick-
lung ergebenden finanziellen Möglichkeiten. Aus-
gewogene und systemkonforme Maßnahmen so-
wohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgaben-
seite konsolidierten die Finanzentwicklung in der 
Rentenversicherung. Im Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung wurde zur Erhaltung der Lei-
stungsfähigkeit und Finanzierbarkeit des Gesund-
heitssystems die Kostenentwicklung an den volks-
wirtschaftlichen Möglichkeiten ausgerichtet. Der 
Selbstverwaltung von Krankenkassen und Ärzten 
wurden neue Instrumente zur Begrenzung des 
Kostenanstiegs zur Verfügung gestellt. 

Trotz des engeren gesamtwirtschaftlichen Rahmens 
konnte der Ausbau der sozialen Sicherung fortge-
setzt werden. Neue Gruppen wurden in den Schutz 
des Systems einbezogen und notwendige Verbesse-
rungen ermöglicht. 

Die Weiterentwicklung des Leistungssystems soll 
auch künftig ein gerechtes Verhältnis von Beiträgen 
und Sozialleistungen sicherstellen. Voraussetzung 
dafür ist u. a. eine genauere Kenntnis von der Wir-
kung staatlicher Transferleistungen. 

Die Bundesregierung hat deshalb bereits 1977, ent-
sprechend der Ankündigung in der Regierungser-
klärung von 1976, eine Sachverständigenkommis-

sion berufen, die den Einfluß staatlicher Geldlei-
stungen auf das insgesamt verfügbare Einkommen 
der unterschiedlichen privaten Haushalte unter-
sucht. Diese Transfer-Enquete-Kommission hat im 
Februar 1979 ihren ersten Zwischenbericht vorge-
legt. Er beschäftigt sich mit der Auswirkung von 
Transferleistungen auf die Einkommenslage von 
Haushalten, denen Renten und Pensionseinkom-
men zufließen. 

1. Rentenversicherung 

Konsolidierung 

66. Die Rezession von 1974/75 hat zwangsläufig 
Auswirkungen auf die Finanzlage der Rentenversi-
cherung nach sich gezogen. Der Rückgang der Zahl 
der Beschäftigten von 1973 bis 1976 um 1,3 Millio-
nen, geringere Zuwachsraten bei Löhnen und Ge-
hältern und der Wegfall von Mehrarbeit und Über-
stunden haben zu einem verlangsamten Anstieg der 
Beitragseinnahmen geführt. 

Auf der anderen Seite sind in dem gleichen Zeit-
raum die Ausgaben der Rentenversicherung deut-
lich gestiegen. Dies war vor allem eine Folge der 
zeitlichen Verzögerung, mit der die Rentenanpas-
sungen der Lohnentwicklung folgen. In den Jahren 
1973 bis 1976 hatte es — aufgrund der Lohnerhöhun-
gen in den Jahren von 1969 bis 1974 — Rentenanpas-
sungen von 11 v. H. oder mehr gegeben. Hinzu kam, 
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daß infolge der veränderten Arbeitsmarktsituation 
viele ältere Arbeitnehmer vorzeitig Rentner wur-
den. Und schließlich führte die Kostenentwicklung 
in der Krankenversicherung zu Überzahlungen der 
Rentenversicherung für die Krankenversicherung 
der Rentner (vgl. Tz. 75). 

Zusammengenommen hatten diese Entwicklungen 
dazu geführt, daß in der Rentenversicherung seit 
1976 die Ausgaben die Einnahmen überstiegen. Da 
die Rentenversicherung in die Phase des sich abfla-
chenden Wirtschaftswachstums mit hohen Rückla-
gen hineingegangen war, konnte ein Teil der Rezes-
sionsfolgen finanziell abgefangen werden. Dennoch 
waren gesetzliche Maßnahmen zur Wiederherstel-
lung eines Ausgleichs zwischen Einnahmen und 
Ausgaben unumgänglich. 

67. Die Maßnahmen des 20. und des 21. Rentenan-
passungsgesetzes lassen sich unter den folgenden 
Zielsetzungen zusammenfassen: 

Die Zuwächse bei den Ausgaben wurden sozial 
vertretbar verlangsamt. 
Die Einnahmen der Rentenversicherung wurden 
systemgerecht stabilisiert. 
Die Aufgaben der Rentenversicherung wurden 
gegenüber anderen Bereichen der sozialen Si-
cherung funktionsgerecht abgegrenzt. 
Es wurde mehr Gerechtigkeit im Verhältnis von 
Beiträgen und Leistungen geschaffen. 
Nicht länger zu rechtfertigende Doppelversor-
gungen wurden abgebaut. 

68. Die Maßnahmen des 20. und des 21. Rentenan-
passungsgesetzes haben bereits Erfolg gehabt und 
werden auch langfristig wirken. Die noch aus der 
Rücklage auszugleichende Finanzierungslücke für 
das Jahr 1979 ist — auch wegen des günstigen Kon-
junkturverlaufs — erheblich geringer ausgefallen, 
als es noch Anfang 1979 vorausgeschätzt worden ist: 
Ende 1979 verfügten die Rentenversicherungsträger 
über eine Schwankungsreserve in Höhe von rd. 16,3 
Mrd. DM (1,9 Monatsausgaben), das sind rd. 3 Mrd. 
DM mehr als erwartet. Diese positive Entwicklung 
im Jahre 1979 ist in erster Linie auf eine günstige 
Beitragsentwicklung zurückzuführen; der Zuwachs 
lag hier bei rd. 8,5 v. H. 
Das Jahr 1980 wird wieder ein Jahr sein, in dem die 
Schwankungsreserve nicht mehr in Anspruch ge-
nommen wird, sondern durch Einnahmeüber-
schüsse leicht aufgestockt werden kann. Auch im 
weiteren Verlauf der 80er Jahre werden die Einnah-
men der Rentenversicherung die Ausgaben über-
steigen, so daß allmählich wieder mit einem Aufbau 
der konjunkturellen Schwankungsreserve zu rech-
nen ist. Der vor kurzem vorgelegte Rentenanpas-
sungsbericht 1980 belegt darüber hinaus, daß die 
Leistungen der Rentenversicherung einschließlich 
der Anpassung der Renten entsprechend der Ent-
wicklung der Bruttolöhne und -gehälter ab 1982 bei 
plausiblen Annahmen über die zukünftige wirt-
schaftliche Entwicklung ohne Beitragserhöhung 
über den ab 1981 geltenden Satz von 18,5 v. H. hin-
aus auch längerfristig finanzierbar sind. 

69. Diese positive Entwicklung hat auch Auswir-
kungen auf die Liquiditätslage: Die Rentenversiche-
rungsträger, die Ende 1979 über liquide Mittel in 
Höhe von rd. 7,2 Mrd. DM verfügten, werden auch 
im Laufe des Jahres 1980 immer über eine Liquidi-
tätsreserve in Höhe einer halben Monatsausgabe 
verfügen. Diese Liquiditätsreserve wird sich von da 
an im Umfang der zu erwartenden Überschüsse auf-
bauen. 
Durch die Maßnahmen des 20. und des 21. Renten-
anpassungsgesetzes und durch die positive wirt-
schaftliche Entwicklung hat die gesetzliche Renten-
versicherung eine solide finanzielle Basis wiederge-
wonnen. 

Die Maßnahmen des 20. und des 21. Rentenanpas-
sungsgesetzes im einzelnen 

Rentenanpassungen 

70. Aufgrund des 20. Rentenanpassungesetzes sind 
die Renten am 1. Juli 1977 um 9,9 v. H. erhöht wor-
den. Gleichzeitig wurde mit diesem Gesetz der Ter-
min für die nächste Rentenanpassung um ein halbes 
Jahr auf den 1. Januar 1979 hinausgeschoben. 

71. Durch das 21. Rentenanpassungsgesetz sind die 
Anpassungssätze für das Jahr 1979 mit 4,5 v. H. und 
für die Jahre 1980 und 1981 mit je 4 v. H. festgesetzt 
worden. Die Entscheidungen im 21. Rentenanpas-
sungsgesetz über die Anpassung der Renten bedeu-
ten aber keine Aufgabe des Prinzips der Bruttolohn-
bezogenheit der Renten aus der Rentenversiche-
rung, sondern sind lediglich eine auf die Jahre 1979 
bis 1981 beschränkte Maßnahme, die durch die ver-
änderte wirtschaftliche Gesamtlage und die dadurch 
verursachte Finanzlage der Rentenversicherung 
notwendig geworden ist. Ab Januar 1982 ist durch 
das 21. Rentenanpassungsgesetz in der Rentenversi-
cherung wieder das Prinzip der Bruttolohnbezogen-
heit der Renten festgelegt. 

72. Die Renten aus der Rentenversicherung sind 
von 1976 bis 1980 um 25,7 v. H. gestiegen. Angesichts 
eines Anstiegs der Lebenshaltungskosten für Rent-
nerhaushalte in diesem Zeitraum von gut 14 v. H. 
hat sich die reale Einkommenssituation der Rentner 
trotz der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen 
weiter verbessert. — 1969 bezog ein Rentner nach 45 
Versicherungsjahren 65,1 v. H. des Nettoentgelts ei-
nes vergleichbaren Arbeitnehmers, 1979 waren es 
72,5 v. H. 

Beiträge 

73. Nach dem 21. Rentenanpassungsgesetz wird 
der Beitragssatz in der Rentenversicherung vom 
1. Januar 1981 an um 0,5 Prozentpunkte, in der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 
also von 18 v. H. auf 18,5 v. H., angehoben; für Arbeit-
nehmer bedeutet dies einen Anstieg um einen vier-
tel Prozentpunkt. Entsprechend der Regelung im 
Arbeitsförderungsgesetz ist gleichzeitig eine Er-
mächtigung vorgesehen, den Beitragssatz nach 
Maßgabe der Finanzlage der gesetzlichen Renten-
versicherung und unter Berücksichtigung der Wirt-
schaftslage sowie deren voraussehbare Entwicklung 
durch Rechtsverordnung zeitweise wieder auf bis zu 
18 v. H. zu ermäßigen. 
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Der Mindestbeitrag für die freiwillige Versicherung 
ist angehoben worden. Er betrögt im Jahre 1980 
72 DM im Monat und wird von 1981 an entspre-
chend der Entwicklung der Löhne und Gehälter 
fortgeschrieben. 

Dem Ziel, die Rechtsposition der freiwillig Versi-
cherten der der Pflichtversicherten anzugleichen, 
dient die Regelung, wonach von 1980 an freiwillige 
Beiträge nur noch in dem Jahr entrichtet werden 
können, für das sie gelten sollen, d. h., daß sie nicht 
mehr später nachentrichtet werden können. 

Sonstige Regelungen 

74. Von den strukturellen Maßnahmen des 20. und 
des 21. Rentenanpassungsgesetzes ist die Verpflich-
tung der Bundesanstalt für Arbeit hervorzuheben, 
für ihre Leistungsempfänger Beiträge zur Renten-
versicherung zu entrichten. Durch diese Maßnahme 
sind die Risiken des Arbeitsmarktes auch hinsicht-
lich der Alterssicherung sachgerecht der Bundesan-
stalt für Arbeit zugeordnet worden. Die Entwick-
lung der Finanzlage der Rentenversicherung ist da-
durch von der jeweiligen Arbeitsmarktlage unab-
hängiger geworden. Daher konnte im Rahmen des 
20. Rentenanpassungsgesetzes die Mindesthöhe der 
Schwankungsreserve der Rentenversicherung auf 
eine Monatsausgabe herabgesetzt werden. Für die 
Leistungsempfänger der Bundesanstalt für Arbeit 
bedeutet ihre Einbeziehung in die Versicherungs-
pflicht gegenüber dem früheren Rechtszustand eine 
Verbeserung ihrer sozialen Absicherung für das Al-
ter. 

75. Besondere Bedeutung hat die Neuordnung der 
Krankenversicherung der Rentner. Die im Jahre 
1967 getroffene Regelung über die Beitragszahlung 
der Rentenversicherung für die Krankenversiche-
rung der Rentner hatte im Laufe der Jahre zu immer 
größeren Überzahlungen der Rentenversicherung 
an die Krankenkassen geführt, die von den Kran-
kenkassen nicht zurückgefordert werden konnten, 
weil dies zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 
finanziellen Grundlagen der Krankenkassen geführt 
hätte. Durch das 20. Rentenanpassungsgesetz wur-
den die Ausgaben der Rentenversicherung für die 
Pflichtkrankenversicherung der Rentner auf 11 v. H. 
des Rentenvolumens und damit analog dem durch-
schnittlichen Beitragssatz in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung festgesetzt und zugleich das künf-
tige Entstehen von Überzahlungen ausgeschlos-
sen. 

76. Vom Jahr 1982 an wird im 21. Rentenanpas-
sungsgesetz der Pauschalbeitrag der Rentenversi-
cherung an die Krankenkassen durch einen Beitrag 
des einzelnen Rentners ersetzt, der seine individuel-
len Einkommensverhältnisse berücksichtigt. Um 
den Rentnern die Beitragszahlung aus der Rente zu 
ermöglichen, wird ihre Rente entsprechend bezu-
schußt. 

77. In den Zusammenhang der Regelungen, die 
den Aufgabenbereich der Rentenversicherung sach-
gerecht gegenüber anderen Sozialleistungsberei-
chen abgrenzen, gehört auch diejenige, wonach der 
Bund den Rentenversicherungsträgern die Aufwen-
dungen für Kinderzuschüsse in Höhe des Kindergel-

des nach dem Bundeskindergeldgesetz seit dem 
1. Januar 1979 zu erstatten hat. Die Regelung wird 
dazu führen, daß in dem Maße, in dem sich das Kin-
dergeld auch für das erste und zweite Kind erhöhen 
wird, die Rentenversicherung von Familienlasten-
ausgleichsleistungen befreit wird. 

Sonstige Maßnahmen im Bereich der 
Rentenversicherung 

Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze für Schwerbe-
hinderte 

78. In der Rentenversicherung wurden weitere so-
zialpolitische Fortschritte durch stufenweise Herab-
setzung der flexiblen Altersgrenze für Schwerbe-
hinderte und für berufsunfähige und erwerbsunfä-
hige Versicherte auf das 60. Lebensjahr erzielt. Die-
ses Gesetz vom November 1978 hat zum Ziel, den in 
ihrer Erwerbsunfähigkeit besonders beeinträchtig-
ten älteren Arbeitnehmern zu einem früheren Zeit-
punkt als bisher die Möglichkeit zu eröffnen, aus 
dem Erwerbsleben auszuscheiden und zugleich die 
Arbeitsmarktsituation für arbeitslose Behinderte zu 
verbessern. 

Verbesserungen für ehemalige Kriegsteilnehmer und 
Kriegsgefangene 

79. Die geltenden Vorschriften über die Anrech-
nung und Bewertung von Zeiten des Kriegsdienstes 
und der Kriegsgefangenschaft in der Rentenversi-
cherung schließen nicht aus, daß es in Einzelfällen, 
insbesondere bei Spätheimkehrern mit langen Zei-
ten des Kriegsdienstes und der Kriegsgefangen-
schaft, Nachteile in der Alterssicherung geben 
kann. Aus diesem Grunde wurde durch eine Ände-
rung des Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes 
— Siebentes Gesetz zur Änderung des Kriegsgefan-
genenentschädigungsgesetzes vom Oktober 1979 — 
die  Heimkehrerstiftung rechtlich und finanziell in 
die Lage versetzt, Leistungen an ehemalige Kriegs-
gefangene zu gewähren, denen in der Alterssiche-
rung Nachteile entstanden sind und bei denen dies 
— unter Berücksichtigung ihrer gesamten Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse — eine Härte be-
deutet. 

Soziale Sicherung der Frau und der Hinterbliebenen 

80. Die bevorstehende zentrale Aufgabe im Rah-
men der Rentenversicherung ist die Neuordnung 
der Hinterbliebenenversorgung und der sozialen Si-
cherung der Frau. Das Bundesverfassungsgericht 
hat in seiner Entscheidung vom 12. März 1975 fest-
gestellt, daß die unterschiedlichen Voraussetzungen 
für Witwen- und Witwerrenten angesichts der zu-
nehmenden Erwerbstätigkeit der Frauen auf Dauer 
mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind; nach gel-
tendem Recht erhält eine Witwe grundsätzlich im-
mer eine Witwenrente, ein Witwer aber eine Wit-
werrente nur unter der zusätzlichen Voraussetzung, 
daß die Verstorbene den Lebensunterhalt der Fami-
lie überwiegend bestritten hat. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat den Gesetzgeber aufgefordert, die 
Hinterbliebenenversorgung bis 1984 insoweit neu 
zu regeln. 
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81. Die Bundesregierung sieht einen engen Zu-
sammenhang zwischen der vom Bundesverfassungs-
gericht geforderten Neuregelung der Hinterbliebe-
nenversorgung und dem Ausbau der sozialen Siche-
rung der Frau. Sie hat zur Vorbereitung einer Ge-
samtkonzeption im August 1977 eine Sachverständi-
genkommission eingesetzt, der Vertreter der Wis-
senschaft, der Bundestagsfraktionen, der Länder, der 
Gewerkschaften, der Arbeitgeber, der Kirchen, der 
gesetzlichen Rentenversicherung und des Deut-
schen Frauenrats angehörten. Vorsitzender war der 
Vorsitzende des Sozialbeirats, Professor Meinhold. 
Die Kommission hat dem Bundeskanzler im Mai 
1979 ihr Gutachten überreicht. 

82. Die Kommission hat dem Gesetzgeber und der 
Bundesregierung einstimmig das Modell einer Ge-
samtversorgung vorgeschlagen. Danach nimmt die 
Frau nach dem Tod ihres Mannes ebenso an den von 
beiden Ehegatten erworbenen Rentenansprüchen 
teil, wie umgekehrt der Mann nach dem Tod der 
Frau. Diese Teilhaberente, die 70 oder 75 v. H. der 
Gesamtversorgung betragen soll, soll als eigene 
Rente gezahlt werden, wenn der überlebende Ehe-
gatte invalide ist oder die Altersgrenze erreicht hat. 
Unterschiedliche Auffassungen bestanden in der 
Kommission darüber, ob die vor der Ehe erworbe-
nen Rentenansprüche in die Gesamtversorgung ein-
zubeziehen seien und ob die selbst erworbenen An-
sprüche garantiert werden sollen. Bei Kindererzie-
hung oder vorgerücktem Alter (45, 50 oder 55 Jahre) 
soll nach überwiegender Kommissionsauffassung 
eine von den Rentenanwartschaften des Verstorbe-
nen abgeleitete Rente gezahlt werden. 
Nach Meinung der Kommission sollten Regelungen 
mit entsprechenden Zielsetzungen auch für andere 
Alterssicherungssysteme, insbesondere die Beam-
tenversorgung, vorgesehen werden. 

83. Bei Übergangsregelungen im Rahmen der Neu-
ordnung soll dem Grundsatz des Vertrauensschut-
zes besondere Bedeutung zukommen. Die Kommis-
sion hat ferner vorgeschlagen, künftige Zeiten der 
Erziehung von Kindern bis zum dritten Lebensjahr 
rentensteigernd anzurechnen, ferner den Frauen, 
die nach 1985 in Rente gehen, für vergangene Versi-
cherungszeiten ein Baby-Jahr zu gewähren. Außer-
dem hat sich die Kommission dafür ausgesprochen, 
die Pflegetätigkeit außerhalb eines Beschäftigungs-
verhältnisses pflichtzuversichern und die unter-
schiedlichen Tabellenwerte für Männer und Frauen, 
d. h. die unterschiedlichen Bewertungen insbeson-
dere der anrechnungsfähigen Ausbildungszeiten 
und der ersten fünf Pflichtversicherungsjahre, zu 
vereinheitlichen. 
84. Die Bundesregierung hält das Lösungskonzept 
der Kommission für eine gute Grundlage ihrer wei-
teren Überlegungen. Sie wird zu Beginn der näch-
sten Legislaturperiode hierzu einen Gesetzentwurf 
vorlegen. 

2. Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen 

85. Die gesetzliche Krankenversicherung schützt 
heute über 90 v. H. der Bevölkerung vor den finan-
ziellen Risiken, die im Krankheitsfall entstehen. Da 

mit umfaßt dieser Zweig der sozialen Sicherung na-
hezu alle Schichten der Bevölkerung der Bundesre-
publik Deutschland. Der Leistungsbereich wurde in 
den letzten 10 Jahren zunehmend über die Bewälti-
gung von Krankheit und Krankheitsfolgen hinaus 
ausgedehnt; Maßnahmen zur Früherkennung und 
Verhütung von Krankheiten und zur Rehabilitation 
sind Elemente einer präventiv orientierten Kran-
kenversicherung und eines weiteren Aufgabenver-
ständnisses. Von der Leistungsfähigkeit des Ge-
sundheitswesens werden soziale Sicherheit und so-
ziale Gerechtigkeit entscheidend bestimmt. Siche-
rung und Verbesserungen der Wirksamkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Leistungen standen daher in 
dieser Legislaturperiode im Vordergrund des Han-
delns der Bundesregierung. 

Kostendämpfung und Strukturverbesserung 
im Gesundheitswesen 

86. Die erheblichen Kostensteigerungen in der 
ersten Hälfte der siebziger Jahre haben die Kran-
kenkassen zunehmend finanziell belastet und eine 
starke Erhöhung der Beitragssätze in der Kranken-
versicherung nach sich gezogen. Mit dem Gesetz zur 
Dämpfung der Ausgabenentwicklung und Struktur-
verbesserung in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung von 1977 wurde daher ein Instrumentarium ge-
schaffen, um die Wirksamkeit des Gesundheitswe-
sens zu verbessern, die Kostenentwicklung an den 
volkswirtschaftlichen Möglichkeiten auszurichten 
und tendenzielle Beitragssatzstabilität in der Kran-
kenversicherung zu sichern. 

Dieses Ziel wurde in den Jahren 1977 bis 1979 er-
reicht. 

Während die Ausgaben je Mitglied in der gesetzli-
chen Krankenversicherung von 1970 bis 1975 durch-
schnittlich um 17,4 v. H. jährlich stiegen, betrug der 
Anstieg im Durchschnitt der Jahre 1977 bis 1979 nur 
noch 5,5 v. H. Der durchschnittliche Beitragssatz 
konnte daher in den Jahren 1977 und 1978 mit 11,4 
v. H. konstant gehalten und im Jahre 1979 sogar ge-
ringfügig auf knapp 11,3 v. H. gesenkt werden. 

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 

Leistungs

-

ausgaben 
je Mitglied 

beitragspflichtiges 
Entgelt je Mitglied 
(ohne Rentner) 

allgemeiner 
Beitragssatz 

v. H. 
Steigerung in v. H. 

1972 14,3 10,9 8,4 

1973 15,0 9,1 9,2 

1974 18,9 10,2 9,5 

1975 18,3 9,1 10,5 

1976 9,0 7,9 11,3 

1977 4,0 6,2 11,4 

1978 5,8 6,9 11,4 

1979 *) 7,0 6,1 11,3 

*) vorläufiges Ergebnis 
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Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 

87. Durch das Krankenversicherungs-Kosten-
dämpfungsgesetz ist eine Konzertierte Aktion im 
Gesundheitswesen geschaffen worden. Sie hat die 
Aufgabe, medizinische und wirtschaftliche Orientie-
rungsdaten und Vorschläge zur Rationalisierung, 
Erhöhung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen zu entwickeln und jährliche 
Empfehlungen, insbesondere über eine angemes-
sene Veränderung der ärztlichen Gesamtvergütun-
gen und der Arzneimittelhöchstbeträge abzuge-
ben. 

An der Konzertierten Aktion nehmen Vertreter der 
gesetzlichen und privaten Krankenversicherung, 
der Ärzte, der Zahnärzte, der Krankenhausträger, 
der Apotheker, der pharmazeutischen Industrie, der 
Gewerkschaften, der Arbeitgeberverbände, der Län-
der und der kommunalen Spitzenverbände teil. 

Die Konzertierte Aktion unter Vorsitz des Bundes-
ministers für Arbeit und Sozialordnung hat in den 
Jahren 1978 und 1979 ihre Aufgabe erfüllt und ge-
meinsame Empfehlungen abgegeben, wodurch we-
sentliche Beiträge zur Kostenstabilisierung gelei-
stet wurden. Darüber hinaus wurde vereinbart, sich 
mit strukturellen Fragen des Gesundheitswesens zu 
befassen. So hat die Konzertierte Aktion bereits ge-
meinsame Empfehlungen zu Fragen der Gesund-
heitsvorsorge, der Arzneimittelversorgung, des Ärz-
tebedarfs, der Qualität der ärztlichen Ausbildung 
und des Abbaus von Überkapazitäten im Kranken-
hausbereich abgegeben. 

Ärztliche Versorgung 

88. Für die von Ärzten und Zahnärzten erbrachten 
Leistungen werden auf Landesebene zwischen 
Krankenkassenverbänden und Kassenärztlichen 
Vereinigungen Gesamtvergütungen vereinbart. Die 
dafür bis 1976 maßgebenden Regeln trugen dazu bei, 
daß die Steigerung der Ausgaben für ambulante 
ärztliche Behandlung von 1970 bis 1976 mit durch-
schnittlich 14 v. H. jährlich über das volkswirtschaft-
lich vertretbare Maß hinausging. Nach dem Kran-
kenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz sind 
deshalb bei den Vergütungsverhandlungen sowohl 
die Einkommensentwicklung der Versicherten 
(Grundlohnsumme), als auch die Entwicklung der 
Praxiskosten, der ärztlichen Arbeitszeit und gesetz-
liche oder satzungsgemäße Leistungsausweitungen 
zu berücksichtigen. Außerdem soll die Empfehlung 
der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen 
(vgl. Tz 87) über die angemessene Veränderung der 
Gesamtvergütung berücksichtigt werden. 

89. Die unterschiedlichen Gebührenordnungen 
im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung 
sind vereinheitlicht und neu gestaltet worden. Die 
Bundesverbände der Kassen und der Ärzte bzw. 
Zahnärzte haben aufgrund einer Vorschrift des 
Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetzes 
einheitliche Bewertungsmaßstäbe für ärztliche und 
zahnärztliche Leistungen aufgestellt. Die Leistun-
gen werden nach Punkten bewertet, wobei der 
Punktwert in DM für die einzelnen Kassenarten un-
terschiedlich vereinbart werden kann. 

90. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind ge-
setzlich verpflichtet worden, dafür zu sorgen, daß 
medizinisch-technische Leistungen durch die Kas-
senärzte kostengünstig erbracht werden. Dazu ge-
hört auch, daß sie es den Ärzten ermöglichen, Lei-
stungen von Gemeinschaftseinrichtungen niederge-
lassener Ärzte zu beziehen. 

Wirtschaftliche Arzneimittelversorgung 

91. Für die von den Ärzten zu verordnenden Arz-
neimittel wird zwischen den Kassenärztlichen Ver-
einigungen und den Landesverbänden der Kranken-
kassen ein Höchstbetrag vereinbart, den die Ge-
samtaufwendungen der beteiligten Krankenkassen 
für Arzneimittel nicht übersteigen sollen. Bei der 
Bemessung dieses Betrages sind die Entwicklung 
der Arzneimittelpreise, die Zahl der behandelten 
Personen und die Einkommensentwicklung der 
Versicherten (Grundlohnsumme) zu berücksichti-
gen. Die Spitzenorganisationen der Krankenkassen 
und der Kassenärzte haben, sofern nicht die Konzer-
tierte Aktion im Gesundheitswesen eine entspre-
chende Empfehlung abgegeben hat, einmal jährlich 
eine gemeinsame Empfehlung für die angemessene 
Veränderung der Arzneimittelhöchstbeträge abzu-
geben. Wird der vereinbarte Höchstbetrag über-
schritten und geht die Überschreitung des Höchst-
betrages nicht auf eine allgemeine Zunahme der 
Krankheitshäufigkeit zurück, können gezielte Ein-
zelprüfungen der Verordnungsweise der Ärzte und 
ggf. Einzelregresse durchgeführt werden. 

92. Die Preisspannen für Fertigarzneimittel sind 
mit Wirkung vom 1. Januar 1978 neu geregelt wor-
den. Durch eine Reduzierung der Apothekenzu-
schläge wurde das Arzneimittelpreisniveau um 
durchschnittlich 3,5 v. H. gesenkt. Gleichzeitig sind 
die Zuschläge des pharmazeutischen Großhandels 
in die staatliche Preisregelung übernommen wor-
den. 

Wirtschaftliche Krankenhausversorgung 

93. Um eine bedarfsgerechte und leistungsfähige 
Krankenhausversorgung zu sozial tragbaren Kosten 
auf Dauer zu sichern, hat die Bundesregierung 1978 
einen Gesetzentwurf zur Änderung des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes vorgelegt. Nach den in-
zwischen abgeschlossenen Beratungen des Deut-
schen Bundestages soll die Neufassung des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes dazu beitragen, 
— die Planungs- und Steuerungsinstrumente im 

Krankenhausbereich zu verbessern, 
— die Krankenhäuser in ihren Bemühungen um 

eine wirtschaftliche Betriebsführung wirksamer 
zu unterstützen und 
die Selbstverwaltung im Krankenhausbereich zu 
stärken, um alle Möglichkeiten zu einer bedarfs-
gerechten und kostengünstigen Versorgung der 
Bevölkerung mit Krankenhausleistungen auszu-
schöpfen. 

Die Zustimmung des Bundesrates steht noch aus. 

94. Mit der Krankenhaus-Buchführungsverord

-

nung vom April 1978 wurde den Krankenhäusern 
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mit Wirkung ab Januar 1979 eine kaufmännische 
Buchführung und mit Wirkung ab Januar 1980 eine 
Kosten- und Leistungsrechnung vorgeschrieben. 

95. Zu den Investitionskosten der Krankenhäuser, 
die nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz von 
den Ländern zu tragen sind, leistete der Bund den 
Ländern Finanzhilfen in folgender Höhe (in Millio-
nen DM): 

Aufwendungen 
der Länder 

davon gezahlte Finanz

-

hilfen des Bundes 

1976 3 539 983 

1977 3 241 915 

1978 3 612 785 

1979 3 686 *) 740 *) 

1980 3 975 *) 766 *) 

*) vorläufige Zahlen 

Ein Teil dieser Finanzhilfen wurde den Ländern ab 
1977 für einzelne Modellmaßnahmen zugewiesen, 
die u. a. eine bessere Verzahnung von stationärer 
und ambulanter Versorgung, die Frühbehandlung 
von Behinderten, Rationalisierungsmaßnahmen ins-
besondere zur Energieeinsparung und den Ausbau 
ortsnaher psychiatrischer Versorgung fördern sol-
len. 

96. Durch das Krankenversicherungs-Kosten-
dämpfungsgesetz ist die ärztliche Versorgung da-
durch verbessert worden, daß über den Kreis der lei-
tenden Krankenhausärzte hinaus auch Kranken-
hausfachärzten die Teilnahme an der kassenärztli-
chen Versorgung ermöglicht wird. Außerdem kön-
nen die Landesverbände der Krankenkassen mit 
den Landesverbänden der Krankenhäuser allge-
meine Regelungen über vorstationäre Diagnostik 
und nachstationäre Behandlung von Krankenhaus-
patienten vereinbaren. Die Kassenärztlichen Verei-
nigungen und die Verbände der Krankenkassen sol-
len auch auf eine leistungsfähige belegärztliche Ver-
sorgung hinwirken. 

Weiterentwicklung der gesetzlichen 
Krankenversicherung 

Krankenversicherung der Rentner 

97. Die Krankenversicherung der Rentner ist neu 
geregelt worden. Sie wird wie bisher durch Beiträge 
der Rentenversicherung und aus Beiträgen der Mit-
glieder der gesetzlichen Krankenversicherung fi-
nanziert. Der Anteil, den die Rentenversicherungs-
träger für die Pflichtkrankenversicherung der Rent-
ner aufbringen müssen, beträgt seit Juli 1977 11 v. H. 
der Rentenausgaben. Das entspricht etwa dem Bei-
tragssatz, den die Krankenversicherung im Durch-
schnitt auch von allen anderen Versicherten erhält 
(vgl. Tz. 75 f.). 

Der Kreis der Rentner, der ohne eigene Beitragslei-
stung der gesetzlichen Krankenversicherung ange-
hört, ist neu bestimmt worden, um dem Solidaritäts-
prinzip und der Beitragsgerechtigkeit stärker als 
bisher Rechnung zu tragen. 

98. Ein besonderer Finanzausgleich hat die unter-
schiedliche Belastung der Krankenkassen durch die 

Krankenversicherung der Rentner beseitigt. Die 
Aufwendungen für die Krankenversicherung der 
Rentner werden jetzt auf die Versicherten der ge-
setzlichen Krankenversicherung gleichmäßig ver-
teilt, so daß jeder Beitragszahler einen einkommens-
gerechten Solidarbeitrag für die Rentnerkranken-
versicherung leistet. 

Finanzausgleich zwischen den Krankenkassen 

99. Zum Ausgleich besonderer Belastungen einzel-
ner Krankenkassen können die Landesverbände für 
ihre Mitgliedskassen eine Umlage vorsehen. Damit 
aber sparsam wirtschaftende Krankenkassen ver-
meidbare Aufwendungen anderer Kassen nicht mit-
finanzieren müssen, werden bei der Berechnung des 
Finanzausgleichs keine Leistungen berücksichtigt, 
deren Gewährung in das Ermessen der Krankenkas-
sen gestellt ist. 

Verwaltung der Finanzmittel der Krankenkassen 

100. Das Gesetz über die Verwaltung der Mittel 
der Träger der Krankenversicherung, das am 1. Ja-
nuar 1980 in Kraft getreten ist, hat das Vermögens-
recht der Krankenversicherung neu geregelt. Be-
triebsmittel, Rücklage und Verwaltungsvermögen 
werden klar voneinander getrennt und ihre zuläs-
sige Höhe bestimmt. Dadurch werden die Voraus-
setzungen für eine Stabilisierung der Beitragssätze 
verbessert und die Mittel der Krankenkassen kön-
nen funktionsgerechter eingesetzt werden. 

Korrekturen im Leistungsrecht 

101. Die Inanspruchnahme einzelner Kassenlei-
stungen hat in der Vergangenheit zu sozialpolitisch 
unvertretbaren Ergebnissen geführt. Mit dem Kran-
kenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz von 
1977 sind deshalb Korrekturen im Leistungsrecht 
eingeführt worden, die zugleich das Kostenbewußt-
sein der Versicherten im Umgang mit den Mitteln 
der Solidargemeinschaft fördern sollen: 
— Anstelle der früheren Rezeptgebühr von 2,50 

DM je Rezept zahlen grundsätzlich alle Versi-
cherten nunmehr für jedes verordnete Arznei-, 
Verband- oder Heilmittel eine Mark. In besonde-
ren Härtefällen kann die Krankenkasse Versi-
cherte von der Zahlung der Arzneikostenbeteili-
gung freistellen; sie legt dabei bestimmte Ein-
kommensgrenzen zugrunde, die 1980 in der Re-
gel 740 DM monatlich für einen alleinstehenden 
Versicherten, zuzüglich 220 DM für jeden Fami-
lienangehörigen, betragen. Generell befreit blei-
ben allerdings mitversicherte Kinder, werdende 
Mütter bei Behandlung von Schwangerschafts-
beschwerden und Kriegsbeschädigte bei der Be-
handlung ihrer Kriegsleiden. 

— Arznei-, Verband- und Heilmittel, die im allge-
meinen bei geringfügigen Gesundheitsstörun-
gen verordnet werden, dürfen künftig nicht oder 
nur bei Vorliegen besonderer Voraussetzungen 
zu Lasten der Krankenkasse verordnet werden. 
Hierzu hat der Bundesausschuß der Ärzte und 
Krankenkassen unter Berücksichtigung der The-
rapiefreiheit und der Zumutbarkeit für die Versi-
cherten Richtlinien zu beschließen, die der Zu- 
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stimmung des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung bedürfen. 

— Für die Eigenbeteiligung der Versicherten an 
den Kosten für Zahnersatz, Zahnkronen und kie-
ferorthopädische Behandlung ist ein einheitli-
cher Rahmen geschaffen worden. Die Zuschüsse 
der Krankenkassen zu den Kosten für Zahner-
satz und Zahnkronen dürfen — von besonderen 
Härtefällen abgesehen — 80 v. H. der Gesamtko-
sten nicht überschreiten. Bei der kieferorthopä-
dischen Behandlung kann die Satzung der Kran-
kenkassen vorsehen, daß der Versicherte bis zu 
20 v. H. der Gesamtkosten selbst zu tragen hat. 

— Der Kreis der mitversicherten Familienangehö-
rigen ist unter Gesichtspunkten der Beitragsge-
rechtigkeit neu abgegrenzt worden. Familienan-
gehörige eines Versicherten sind nicht mehr bei-
tragsfrei mitversichert, wenn ihr Gesamteinkom-
men einen bestimmten Betrag, im Jahre 1980 390 
DM monatlich, übersteigt. Kinder sind nicht 
mehr mitversichert, wenn der Ehegatte des Ver-
sicherten nicht Mitglied der gesetzlichen Kran-
kenversicherung ist, sein Einkommen die Versi-
cherungspflichtgrenze überschreitet und höher 
ist als das des Versicherten. 

102. Seit 1977 ist die häusliche Krankenpflege 
Pflichtleistung der Krankenkassen. Die Kasse muß 
erkrankten Versicherten in ihrem Haushalt oder in 
ihrer Familie neben der ärztlichen Behandlung un-
ter bestimmten Voraussetzungen auch pflegerische 
Betreuung gewähren. 

Gesundheitsvorsorge 

103. Um die Mütter- und Säuglingssterblichkeit 
und die Erkrankungen im frühen Kindesalter weiter 
abzubauen, sind gezielte Maßnahmen insbesondere 
der Vorsorge und Früherkennung eingeleitet wor-
den. 

Dazu gehören: 
— Intensivierung der Schwangerenvorsorge, 
— Konzentration und Ausbau von Kliniken für Ge-

burtenhilfe und 
— Sicherstellung der Behandlung entwicklungsge-

störter Kinder durch Errichtung eines ausrei-
chenden Netzes von sozialpädiatrischen Einrich-
tungen. 

Im Zusammenhang mit der parlamentarischen Bera-
tung des Verwaltungsverfahrensrechts für den Be-
reich des Sozialgesetzbuchs ist außerdem vorge-
schlagen worden, die Altersgrenze für Untersuchun-
gen zur Früherkennung von Krebserkrankungen bei 
Frauen vom 30. auf das 20. Lebensjahr herabzuset-
zen. 

Versorgung Pflegebedürftiger 

104. Im Rahmen einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
unter Vorsitz des Bundesministers für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit sind auf der Grundlage einer 
Analyse des Ist-Zustandes Überlegungen für einen 

bedarfsgerechten Aus- und Aufbau ambulanter und 
stationärer Pflegedienste erarbeitet und Vorschläge 
für eine verbesserte soziale Sicherung Pflegebedürf-
tiger entwickelt worden. 

105. Die Betreuung von alten und behinderten 
Bürgern ist ein Schwerpunkt des Zivildienstes ge-
worden. Die Zahl der mit der Betreuung Pflegebe-
dürftiger beschäftigten Zivildienstleistenden ist in 
den letzten Jahren deutlich gestiegen. Zusätzliche 
Arbeitsplätze im Bereich der ambulanten sozialen 
Dienste wurden durch Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men gefördert. Damit wurde u. a. auch ein Beitrag 
zur Verbesserung der Lebenssituation älterer und 
behinderter Bürger geleistet. 

Forschung und Entwicklung im Dienste der 
Gesundheit 

106. Um die Erkenntnisse über Zusammenhänge 
und Einflußfaktoren in der gesundheitlichen Ver-
sorgung zu verbessern, hat die Bundesregierung im 
Jahre 1978 ein Programm zur Förderung von For-
schung und Entwicklung im Dienste der Gesundheit 
beschlossen. 

Die Förderungsmaßnahmen der Jahre 1978 bis 1981 
konzentrieren sich u. a. auf folgende Forschungs-
schwerpunkte: 

— Wirksamkeit der Gesundheitsvorsorge und 
Früherkennung von Krankheiten, 

— Konzepte für Diagnostik, Therapie und Rehabili-
tation, 

— Sicherheit, Effektivität und Wirtschaftlichkeit 
der Arzneimittelversorgung, 

— Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Gesundheitseinrichtungen, 

— Organisation und Funktionserfüllung der ge-
setzlichen Krankenversicherung, 

— Planung der Versorgungsstrukturen im Gesund-
heitswesen, 

— Datenlage, Information und Dokumentation im 
Gesundheitswesen. 

Die Bundesregierung hat ihre Zusammenarbeit mit 
den Ländern im Bereich der Krankenhausforschung 
fortgesetzt. Es geht dabei vor allem um verbesserte 
wissenschaftliche Grundlagen für erhöhte Wirt-
schaftlichkeit im Krankenhaus und um eine wir-
kungsvolle Krankenhausbedarfsplanung. 

3. Unfallversicherung 

107. Die Renten der gesetzlichen Unfallversiche-
rung und die Pflegegelder werden jährlich an die 
Veränderung der durchschnittlichen Bruttolohn- 
und -gehaltssumme angepaßt. Die Anpassungen er-
folgten von 1964 bis 1979 durch Gesetz und seit 1980 
durch Anpassungsverordnungen. Die Unfallrenten 
und Pflegegelder sind zum 1. Januar 1979 um 6,9 und 
zum 1. Januar 1980 um 5,2 v. H. erhöht worden. (vgl. 
auch Tz. 48) 
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4. Soziale Entschädigung — Kriegsopferversor-
gung 

108. Ein wesentlicher Bereich des Sozialrechts ist 
die soziale Entschädigung bei Gesundheitsschäden. 
Unter diesen Begriff faßt das Sozialgesetzbuch die 
Ansprüche derjenigen zusammen, die Gesundheits-
schäden erleiden, für deren Folgen die staatliche 
Gemeinschaft in Abgeltung eines besonderen Op-
fers oder aus anderen Gründen einsteht. Neben dem 
Anspruch auf die notwendigen Maßnahmen zur Er-
haltung, Besserung und Wiederherstellung der Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit besteht ein Recht 
auf angemessene wirtschaftliche Versorgung des 
Beschädigten und seiner Hinterbliebenen. 

Außer der Versorgung von Kriegsopfern umfaßt das 
soziale Entschädigungsrecht insbesondere die Lei-
stungen an Wehr- und Zivildienstgeschädigte, Impf-
geschädigte und die Opfer von Gewalttaten. 

Insgesamt erhalten rd. 2 Millionen Versorgungsbe-
rechtigte im Rahmen der sozialen Entschädigung 
laufende Rentenleistungen. 

Rentenanpassungen 

109. Seit der Dynamisierung der Versorgungsbe-
züge im Jahre 1970 ist sichergestellt, daß die Emp-
fänger von Renten nach dem Bundesversorgungsge-
setz an der allgemeinen Einkommensentwicklung 
teilhaben. Dabei richten sich die Rentenanpassun-
gen nach dem Vomhundertsatz, um den die Renten 
in der Rentenversicherung verändert werden. 

Das bedeutet, daß die Renten im sozialen Entschädi-
gungsrecht im Jahre 1977 um durchschnittlich 9,9 
v. H. erhöht wurden und daß mit dem 10. Gesetz 
über die Anpassung der Leistungen des Bundesver-
sorgungsgesetzes vom August 1978 der Steigerungs-
satz für den 1. Januar 1979 auf 4,5 v. H. und für den 
1. Januar 1980 und 1981 auf jeweils 4 v. H. festgesetzt 
wurde. 

Wie in der Rentenversicherung werden sich ab 1982 
die Rentenanpassungen im sozialen Entschädi-
gungsrecht wieder an der Entwicklung der Brutto-
löhne und -gehälter orientieren. 

Seit der ersten Anpassung aufgrund der Dynamisie-
rung sind einschließlich der Anpassung zum 1. Ja-
nuar 1980 die Beschädigten-, Waisen- und Eltern-
renten um rd. 160 v. H. und die Witwenrenten um rd. 
180 v. H. gestiegen. Diese Erhöhung der steuerfreien 
Renten liegt deutlich über dem Anstieg der Netto-
verdienste der Beschäftigten im gleichen Zeit-
raum. 

Strukturelle Leistungsverbesserungen 

110. Das Zehnte Anpassungsgesetz-KOV enthielt 
neben der Rentenanpassung für die Jahre 1979 bis 
1981 eine Reihe struktureller Leistungsverbesserun-
gen. Dabei handelt es sich insbesondere um 
— Ausdehnung des Berufsschadensausgleichs auf 

alle rentenberechtigten Beschädigten; 
— Streichung des Höchstbetrags beim Berufsscha-

densausgleich für Beschädigte und beim Scha-
densausgleich für Witwen; 

Aktualisierung des Vergleichseinkommens für 
die Festsetzung des Berufsschadens- und Scha-
densausgleichs; 
Erhöhung der Beihilfen für Hinterbliebene von 
erwerbsunfähigen Beschädigten, die nicht an 
Schädigungsfolgen verstorben sind, auf die 
vollen Rentensätze; 
Einbeziehung der Eltern in die Kriegsopferfür-
sorge, die wegen der Höhe ihres Einkommens 
keine Elternrente beziehen; 
Lockerung der Kausalitätsvoraussetzungen für 
die Leistungen der Kriegsopferfürsorge, die 
grundsätzlich an den Zusammenhang zwischen 
Schädigung und Hilfebedarf gebunden sind; 
Neuregelung und Anhebung der bisher dem So-
zialhilferecht folgenden Grenzen für den Einsatz 
von Einkommen und Vermögen in der Kriegsop-
ferfürsorge. 

Zugleich wurde mit dem Zehnten Anpassungsge-
setz-KOV und in einer neuen Rechtsverordnung das 
Recht der Kriegsopferfürsorge unter Betonung des 
entschädigungsrechtlichen Charakters der ergän-
zenden Individualhilfen neu geordnet. 

5. Rehabilitation — Eingliederung der 
Behinderten 

Fortführung des Aktionsprogramms 

111. Die Eingliederung der Behinderten in Arbeit, 
Beruf und Gesellschaft gehörte auch in dieser Legis-
laturperiode zu den vorrangigen sozialpolitischen 
Anliegen der Bundesregierung. Das 1970 verkün-
dete Aktionsprogramm zur Förderung der Rehabili-
tation Behinderter konnte im Zusammenwirken al-
ler an der Lösung dieser Aufgabe beteiligten Kräfte 
und unter Einsatz erheblicher öffentlicher Mittel 
weitgehend verwirklicht werden. Durch eine Reihe 
von Gesetzen und eine wesentliche Verstärkung der 
finanziellen Förderung überregionaler und modell-
hafter Rehabilitationseinrichtungen wurden die 
Chancen für eine erfolgreiche Eingliederung der Be-
hinderten deutlich verbessert. 

Gleichwohl bedarf es noch vielfältiger Anstrengun-
gen, um die Hindernisse zu beseitigen, die einer 
vollen Teilnahme der Behinderten am wirtschaftli-
chen und sozialen Leben noch entgegenstehen. Die 
Bundesregierung wird deshalb ihre Bemühungen 
um die Rehabilitation der behinderten Mitbürger 
entschlossen fortsetzen. Sie wird das Aktionspro-
gramm fortschreiben und erwartet wichtige Anre-
gungen und Vorschläge von der Kommission, die in 
der Bundesrepublik das internationale Jahr der Be-
hinderten — 1981 — vorbereitet. 

Verbesserung und Ergänzung der gesetzlichen 
Grundlagen 

112. Mit dem Schwerbehindertengesetz und dem 
Rehabilitations-Angleichungsgesetz sind die Grund-
lagen dafür geschaffen worden, daß die Hilfen 
zur Rehabilitation unabhängig von Art und Ursache 
der Behinderung zur Verfügung stehen. Ergänzende 
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Rechtsverordnungen und Gesamtvereinbarungen 
der Rehabilitationsträger sichern die einheitliche 
und wirkungsvolle Durchführung der Maßnahmen. 

Schwerbehindertengesetz 

113. Durch das Schwerbehindertengesetz werden 
alle Schwerbehinderten unabhängig von Art und 
Ursache der Behinderung im Arbeitsleben ge-
schützt. Die Regelungen des Gesetzes sind durch 
Verordnungen ergänzt worden. Die Ausgleichsab-
gabeverordnung vom August 1978 stellt sicher, daß 
die Mittel der Ausgleichsabgabe, die von den Ar-
beitgebern für nicht besetzte Schwerbehinderten-
pflichtplätze zu entrichten ist, nach einheitlichen 
Grundsätzen verwendet werden. Sie werden vor al-
lem für die Schaffung und Bereitstellung von 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Schwerbehin-
derte, für nachgehende Hilfen im Arbeitsleben und 
für den weiteren Ausbau von Einrichtungen der Re-
habilitation, insbesondere von Werkstätten für Be-
hinderte und diesen zugeordnete Wohnanlagen, 
eingesetzt. 

114. Die Werkstätten für Behinderte haben die 
Aufgabe, für Schwerbehinderte, denen der allge-
meine Arbeitsmarkt nicht zugänglich ist, angemes-
sene berufsfördernde Maßnahmen durchzuführen 
und angepaßte Dauerarbeitsplätze und Gelegenheit 
zur Ausübung einer geeigneten Tätigkeit zur Verfü-
gung zu stellen. Durch die Werkstättenverordnung, 
die voraussichtlich in Kürze in Kraft treten wird, 
wird Näheres über die fachlichen Anforderungen an 
diese Einrichtungen und über das Verfahren für ihre 
Anerkennung bestimmt. Schwerbehinderten, die auf 
solche Werkstätten angewiesen sind, werden damit 
bundesweit einheitliche Rehabilitations- und 
Arbeitsbedingungen gewährleistet. Es geht dabei 
um rd. 300 Einrichtungen mit etwa 53 000 Plätzen. 
Mittelfristig wird mit einem Bedarf von rd. 60 000 
Plätzen gerechnet. 

Hilfswerk für behinderte Kinder 

115. Aus dem Vermögen der Stiftung wurden in 
der 8. Legislaturperiode bis zum 31. Mai 1980 für 
2 683 Contergangeschädigte Leistungen in Höhe 
von rd. 73 Millionen DM erbracht. Daneben hat die 
Stiftung in dieser Zeit über 22 Millionen DM bereit-
gestellt, um Behinderten,vor allem im Alter unter 21 
Jahren, Hilfen zu gewähren und ihre Eingliederung 
in die Gesellschaft zu fördern. Aufgrund des zweiten 
Änderungsgesetzes über die Errichtung einer Stif-
tung „Hilfswerk für behinderte Kinder" vom Januar 
1980 sind vom Bund in das Stiftungsvermögen wei-
tere 35 Millionen DM eingebracht worden. 

Vergünstigungen für Behinderte 

116. Das Schwerbehindertengesetz enthält den 
Auftrag, die Vorschriften über Vergünstigungen für 
Behinderte so zu gestalten, daß Art und Schwere der 
Behinderung unabhängig von der Ursache Rech-
nung getragen wird. Diesem Auftrag hat die Bundes-
regierung u. a. mit der Vorlage von zwei Gesetzen 
entsprochen, die im Jahre 1979 in Kraft getreten 
sind: 

Das Gesetz über die unentgeltliche Beförderung 
Schwerbehinderter im öffentlichen Personen-
verkehr vom Juli 1979 sichert allen Schwerbe-
hinderten, die im Straßenverkehr in ihrer Bewe-
gungsfähigkeit beeinträchtigt sind, kostenlose 
Beförderung im öffentlichen Nahverkehr. Ist der 
Behinderte ständig auf eine Begleitperson ange-
wiesen, so wird diese im Nah- und Fernverkehr 
kostenlos befördert. Die Ursache der Behinde-
rung spielt für diesen Anspruch keine Rolle 
mehr. 
Mit dem Kraftfahrzeugsteuergesetz 1979 wurden 
alle Behinderten im Hinblick auf die Vorausset-
zungen für die Ausnahme von der Besteuerung 
ihrer Kraftfahrzeuge gleichgestellt. 

117. Darüber hinaus ist dem Finalitätsgrundsatz 
auch durch das Gesetz über die Herabsetzung der 
flexiblen Altersgrenze für Schwerbehinderte vom 
November 1978 und entsprechende beamtenrechtli-
che Vorschriften Rechnung getragen worden. 
Schwerbehinderte hatten danach seit Januar 1979 
schon die Möglichkeit, mit 61 Jahren aus dem 
Arbeitsleben auszuscheiden; seit Januar 1980 ist die 
Grenze das 60. Lebensjahr. 

Beschäftigung und berufliche Bildung Behinderter 

118. Die besondere Sorge der Bundesregierung gilt 
der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehin-
derter. Sie hat deshalb zusammen mit den Ländern 
als flankierende Maßnahme zur Beschäftigungs-
pflicht nach dem Schwerbehindertengesetz drei 
Sonderprogramme zur verstärkten Bereitstellung 
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Schwerbe-
hinderte beschlossen. Mit ihrer Hilfe sind von No-
vember 1976 bis April 1980 rd. 28 000 arbeitslose 
Schwerbehinderte wieder in das Arbeitsleben ein-
gegliedert worden. Für diese Programme sind 280 
Millionen DM aus den Mitteln der Ausgleichsab-
gabe nach dem Schwerbehindertengesetz zur Verfü-
gung gestellt worden (vgl. Tz. 17). 

119. Die qualifizierte berufliche Bildung soll auch 
Behinderte zu einem Abschluß in einem anerkann-
ten Ausbildungsberuf führen. Für die Ausbildung 
von Behinderten, die nicht in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf ausgebildet werden können, sol-
len bundeseinheitliche Regelungen geschaffen wer-
den. Der Hauptausschuß des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung hat eine „Empfehlung für Ausbildungs-
regelungen für behinderte Jugendliche" beschlos-
sen, auf deren Grundlage Muster-Ausbildungsrege-
lungen für Behinderte vorbereitet werden. 

Auf- und Ausbau eines Netzes von Rehabilitationsein-
richtungen 

120. Der Auf- und Ausbau des notwendigen Netzes 
moderner Rehabilitationseinrichtungen wurde in 
den letzten Jahren fortgesetzt. 

Das bedeutet im einzelnen: 
— Das Netz von 21 Berufsförderungswerken, davon 

5 Spezialeinrichtungen für Querschnittgelähmte 
und Blinde, mit rd. 12 000 Umschulungsplätzen 
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für die berufliche Umschulung behinderter Er-
wachsener wurde weitgehend vollendet. 

— Der Aufbau des vorgesehenen Netzes von zu-
nächst 37 Berufsbildungswerken mit insgesamt 
10 000 Ausbildungsplätzen für die berufliche 
Erstausbildung behinderter Jugendlicher wurde 
in den letzten Jahren deutlich vorangebracht. 27 
Werke sind ganz oder teilweise in Betrieb, 4 
Werke sind im Bau. 

— Die Zahl der Plätze in Werkstätten für Behin-
derte wurde auf rd. 53 000 ausgebaut. 

— Die finanzielle Förderung von Modellzentren für 
medizinische und berufliche Rehabilitationsmaß-
nahmen, in denen bereits am Krankenbett Maß-
nahmen der beruflichen Rehabilitation durchge-
führt werden, wurde in den letzten Jahren ver-
stärkt. Für sozialmedizinisch bedeutsame Krank-
heits- und Behinderungsarten (z. B. Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, 	Querschnittslähmungen, 
geistige Behinderungen) sind eine Reihe von 
Einrichtungen bereits im Betrieb, im Bau oder in 
der Planung. 

Für den Bau überregionaler oder modellhafter Ein-
richtungen der beruflichen und medizinischen Re-
habilitation wurden seit Verkündung des Aktions-
programms zur Förderung Behinderter im Jahre 
1970 Bundesmittel in Höhe von insgesamt etwa 560 
Millionen DM zur Verfügung gestellt. 

121. Zur finanziellen Förderung von beruflichen 
Rehabilitationseinrichtungen stehen seit 1978 auch 
Mittel aus dem Ausgleichsfonds nach dem Schwer-
behindertengesetz zur Verfügung. Über 235 Projek-
te, vor allem Werkstätten und Wohnheime für Be-
hinderte, werden aus diesem Fonds mit insgesamt 
rd. 300 Millionen DM gefördert. 

122. Neben der medizinischen und beruflichen Re-
habilitation kommt der sozialen Eingliederung be-
sondere Bedeutung zu. Die Bundesregierung hat 
deshalb auch den Bau von Wohnungen für Behin-
derte weiter gefördert. Der Bedarf an Wohnheim-
plätzen für Schwerbehinderte, die auf eine beson-
dere Unterbringung angewiesen sind, wird auf ca. 
20 000 Plätze geschätzt. Zur Zeit sind rd. 3 500 Plätze 
in 71 Einrichtungen fertiggestellt oder im Bau. 

Durch die Beseitigung baulicher Hindernisse in öf-
fentlichen und privaten Gebäuden konnte die Mobi-
lität von Schwerbehinderten erheblich verbessert 
werden. Auch die Verkehrsträger haben zuneh-
mend die besonderen Bedürfnisse der Behinderten 
bei der Gestaltung der Verkehrsmittel berücksich-
tigt. Die Bundesregierung hat Behindertenzentren 
als Modelle für die gesellschaftliche Integration der 
Behinderten und hotelartige Einrichtungen für 
Schwerbehinderte mit erheblichen Mitteln unter-
stützt. 

6. Betriebliche Altersversorgung 

123. Das Gesetz zur Verbesserung der betriebli-
chen Altersversorgung von 1974 hat die Entwick-
lung der betrieblichen Altersversorgung vorange-
bracht. Wie der Bericht der Bundesregierung über  

die Erfahrungen bei der Durchführung des Gesetzes 
zur Verbesserung der betrieblichen Altersversor-
gung vom Dezember 1978 ausweist (neuere Daten 
liegen nicht vor), ist der Anteil der beschäftigten Ar-
beitnehmer mit betrieblicher Altersversorgung zwi-
schen Anfang 1974 und Anfang 1977 von 60,5 v. H. 
auf 65 v. H. und der Anteil der Unternehmen mit be-
trieblicher Altersversorgung von 27,2 v. H. auf 36 
v. H. angestiegen ;  die Aufwendungen der Arbeitge-
ber haben sich gleichzeitig um 56,5 v. H. und das an-
gesammelte Finanzierungsvermögen um 49 v. H. er-
höht. 

7. Soziale Sicherung besonderer 
Personengruppen 

Landwirtschaftliche Sozialpolitik 

124. Die Sozialpolitik für die Landwirtschaft be-
zweckt nicht nur die soziale Sicherung des einzel-
nen. Sie dient zugleich als Instrument der Einkom-
mens- und Strukturpolitik. 

Die strukturpolitische Komponente in der Alters-
hilfe für Landwirte hat mit dem Anreiz zur frühzeiti-
gen Hofabgabe wesentlich dazu beigetragen, daß 
das Durchschnittsalter der landwirtschaftlichen Un-
ternehmer in der Bundesrepublik Deutschland in-
nerhalb der Europäischen Gemeinschaft am niedrig-
sten liegt, nämlich bei rd. 45 Jahren. 

Altershilfe für Landwirte 

125. Die Leistungen der Altershilfe für Landwirte 
sind in dieser Legislaturperiode entsprechend der 
Entwicklung der Renten in der gesetzlichen Renten-
versicherung an die wirtschaftliche Entwicklung an-
gepaßt worden. 

Mit dem von der Bundesregierung vorgelegten Ent-
wurf eines Zweiten Agrarsozialen Ergänzungsgeset-
zes soll die soziale Absicherung der jüngeren Wit-
wen und Witwer in der Altershilfe für Landwirte er-
reicht werden. Im Vordergrund stehen dabei Maß-
nahmen zur Weiterbewirtschaftung des landwirt-
schaftlichen Unternehmens. Für diesen Zweck sol-
len Fachkräfte — Betriebs- oder Haushaltshilfe — 
gestellt und übergangsweise eine Geldleistung er-
bracht werden, wenn der Hinterbliebene minde-
stens ein waisengeldberechtigtes Kind betreuen 
muß. 

Kann der hinterbliebene Ehegatte trotz der gesetz-
lich vorgesehenen Hilfen den Betrieb nicht weiter-
führen, soll er ein Hinterbliebenengeld erhalten, 
wenn ihm wegen Kindererziehung oder wegen vor-
gerückten Alters die Aufnahme einer ausreichen-
den Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann. 
Dabei wird seiner sozialen Situation Rechnung ge-
tragen. 

Außerdem sollen die Fluß- und Seenfischer sowie 
die Imker, soweit sie nicht bereits als landwirt-
schaftliche Unternehmer erfaßt waren, in die Alters-
hilfe für Landwirte und in die Krankenversicherung 
der Landwirte einbezogen werden. 

Mit Ausnahme des Hinterbliebenengeldes sollen 
die vorgesehenen Leistungen, auch die Leistungen 
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an den neu einbezogenen Personenkreis, in vollem 
Umfang durch die Solidargemeinschaft finanziert 
werden. Mit dieser Regelung wird der Forderung 
nach Beitragsäquivalenz mehr als bisher Rechnung 
getragen. 

Zusatzversorgung für Arbeitnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft 

126. Für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirt-
schaft ist durch Tarifvertrag eine Zusatzaltersver-
sorgung vereinbart worden. Für ehemalige Land-
und Forstarbeiter, die wegen ihres vorgerückten Al-
ters keine oder nur geringe Ansprüche gegen die ta-
rifvertraglich vereinbarte Zusatzaltersversorgung 
haben, wird nach dem Gesetz über die Errichtung 
einer Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer in 
der Land- und Forstwirtschaft von 1974 aus Bundes-
mitteln eine Ausgleichsleistung erbracht. Der Ent-
wurf eines Zweiten Agrarsozialen Ergänzungsgeset-
zes sieht eine Anhebung der seit 1973 gleichgeblie-
benen Ausgleichsbeträge um 40 v. H. vor. 

Soziale Sicherung selbständiger Künstler und 
Publizisten 

127. Die soziale Sicherung der selbständigen 
Künstler und Publizisten soll verbessert werden. Die 
Bundesregierung hat im Mai 1979 den Entwurf eines 
Gesetzes über die Sozialversicherung der selbstän-
digen Künstler und Publizisten eingebracht. 

Er sieht in seinen Grundzügen die Einbeziehung der 
selbständigen Künstler und Publizisten — soweit 
diese nicht bereits anderweitig kraft Gesetzes aus-
reichend sozial gesichert sind — in die Versiche-
rungspflicht zur Rentenversicherung und zur ge-
setzlichen Krankenversicherung vor. Dabei sollen 
sie — wie Arbeitnehmer — nur mit der Hälfte des 
Beitrages belastet werden. Die andere Beitrags-
hälfte soll zu zwei Dritteln durch eine Künstlerso-
zialabgabe aufgebracht werden, die als Umlage von 
Unternehmern erhoben wird, deren Unternehmen 
darauf ausgerichtet sind, ständig Werke und Lei-
stungen selbständiger Künstler und Publizisten ge-
gen Entgelt in Anspruch zu nehmen, sie zu verwer-
ten und daraus Einnahmen zu erzielen; zu einem 
Drittel soll sie durch einen Bundeszuschuß finan-
ziert werden. Ferner ist die Errichtung einer Künst-
lersozialkasse vorgesehen. Sie soll insbesondere die 
Aufgabe haben, die Versicherten und die Abgabe-
pflichtigen zu erfassen, die Beiträge der Versicher-
ten und die Künstlersozialabgabe einzuziehen und 
aus diesen Mitteln die Beiträge zugunsten der 
Künstler und Publizisten an die Träger der Sozial-
versicherung abzuführen. 

Soziale Sicherung der Gefangenen 

128. Die soziale Sicherung der arbeitenden Gefan-
genen und deren Familien entspricht nicht der der 
übrigen Arbeitnehmer. Nach dem geltenden Sozial-
versicherungsrecht sind arbeitende Gefangene mit 
wenigen Ausnahmen von der Sozialversicherung  

ausgeschlossen. Die Bundesregierung hat deshalb 
im August 1979 einen Gesetzentwurf zur Fortent-
wicklung des Strafvollzugs vorgelegt. Der Entwurf 
sieht — neben einer Erhöhung des Arbeitsentgelts 
— vor, arbeitende Gefangene ab 1. Januar 1981 in 
die gesetzliche Krankenversicherung und ab 1. Ja-
nuar 1986 in die gesetzliche Rentenversicherung 
einzubeziehen. Damit erfolgt ein weiterer Schritt 
zur Förderung der sozialen Integration dieses Perso-
nenkreises, nachdem die arbeitenden Gefangenen 
bereits seit dem 1. Januar 1977 durch das Strafvoll-
zugsgesetz in die Arbeitslosenversicherung einbe-
zogen worden sind und einen Rechtsanspruch auf 
ein Arbeitsentgelt erlangt haben. 

8. Sozialgesetzbuch 

129. Die Bundesregierung hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, das Sozialrecht zu vereinfachen, indem die 
bisherigen Sozialrechtsgebiete in einem Gesetzbuch 
zusammengefaßt und dabei nach entbehrlichen Vor-
schriften und komplizierten Regelungen „durchfor-
stet' werden. Durch den von der Bundesregierung 
vorgelegten Entwurf eines einheitlichen Verwal-
tungsverfahrensrechts (vgl. Tz. 131) wird die Zahl der 
z. Z. in den verschiedenen Gesetzen angesiedelten 
Vorschriften dieses Sachbereichs um über 200 ver-
mindert. Es wird nicht nur eine bessere Überschau-
barkeit des Rechts erreicht, sondern auch dem Bür-
ger das Gesamtangebot unseres Sozialleistungs-
systems näher gebracht. Folgende Rechtsbereiche 
sind dem Sozialgesetzbuch zugeordnet: Ausbil-
dungsförderung, Arbeitsförderung, Sozialversiche-
rung, soziale Entschädigung, Kindergeld, Wohngeld 
und Sozialhilfe. 

130. 1976 trat der Allgemeine Teil in Kraft, dessen 
Regelungen den einzelnen Sozialleistungsbereichen 
vorangestellt sind. Ihm folgten im Juli 1977 die Ge-
meinsamen Vorschriften für die Sozialversicherung, 
die u. a. eine Definition wichtiger sozialrechtlicher 
Begriffe und Rahmenvorschriften über den Umfang 
der Versicherung und Grundsätze des Beitrags-
rechts enthalten. 

131. Die Verabschiedung des für alle Bereiche des 
Sozialgesetzbuchs geltenden Verwaltungsverfah-
rensrechts ist noch für diese Legislaturperiode vor-
gesehen. Es hat zum Ziel, das zersplitterte Verfah-
rensrecht weitgehend zu vereinheitlichen und die 
Rechtsstellung des Bürgers im Verfahren entschei-
dend zu stärken. 

Bei der Behandlung des Verwaltungsverfahrens-
rechts in den gesetzgebenden Körperschaften sind 
Bestrebungen aufgegriffen worden, die Vorschrift 
über das Sozialgeheimnis neu zu fassen und im Zu-
sammenhang damit den erforderlichen Datenschutz 
im Sozialrecht — in Ergänzung der generellen Rege-
lungen des Bundesdatenschutzgesetzes — zu re-
geln. Die Bundesregierung unterstützt das Bestre-
ben, auf diesem Gebiet mehr Rechtssicherheit zu 
schaffen und zugleich das System des Datenschut-
zes wirkungsvoll auszubauen. 

 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/4327  

IV. Sozialhilfe, Hilfen für besondere Gruppen 

1. Sozialhilfe 

132. Die Sozialhilfe will Personen, die in eine Not-
lage geraten sind, ein menschenwürdiges Leben si-
chern. Sie versteht sich in erster Linie als Hilfe zur 
Selbsthilfe und kann in persönlicher Hilfe und in 
Geld- und Sachleistungen bestehen. 

Die Regelsätze für die Hilfe zum Lebensunterhalt 
werden regelmäßig erhöht. Weitere Leistungsver-
besserungen gab es aufgrund gesetzlicher Dynami-
sierungsbestimmungen wie z. B. beim Pflegegeld. 
1977 erhielten rd. 2,1 Millionen Personen Sozialhil-
feleistungen. Die Zunahme der Zahl der Sozialhil-
feempfänger in den letzten Jahren — vor allem auf-
grund von Leistungsverbesserungen und Auswei-
tung des anspruchsberechtigten Personenkreises — 
liegt bei etwas über 2 v. H. jährlich. Dennoch sind die 
Sozialhilfeaufwendungen in den letzten Jahren we-
niger angestiegen als vorher. 1979 lagen die Ausga-
ben bei rd. 12 Mrd. DM gegenüber 11,3 Mrd. DM für 
1978. Rund ein Fünftel der Gesamtausgaben wurde 
insbesondere durch Kostenersatz Dritter gedeckt. 

133. Ebenso wie anderes Sozialleistungsrecht be-
darf auch das Sozialhilferecht der Anpassung an 
wirtschaftliche und soziale Entwicklungen. Die Bun-
desregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Bundessozialhilfegesetzes vorgelegt. 
Er sieht im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt 
Leistungsverbesserungen zu Gunsten alleinstehen-
der Elternteile mit Kindern und Verbesserungen für 
Pflegebedürftige in häuslicher Pflege vor. Wo Lei-
stungen der Sozialhilfe und tatsächlicher Bedarf 
nicht mehr übereinstimmen, sind Korrekturen des 
geltenden Rechts vorgesehen. Die Einkommensvor-
aussetzungen für die Hilfegewährung sollen verein-
heitlicht, die besonders bedeutsame persönliche 
Hilfe umfassender beschrieben und der Verwal-
tungsaufwand in der Sozialhilfe verringert werden. 

2. Einmaliger Heizölkostenzuschuß 

134. Im Oktober 1979 ist das Gesetz über die Ge-
währung eines einmaligen Heizölkostenzuschusses 
1979 in Kraft getreten. Es sieht einmalige Zuschüsse 
zu den Kosten der Heizölbeschaffung vor. An-
spruchsberechtigt sind alle mit 01 heizenden Wohn-
geldempfänger und Haushalte mit einem geringen 
Netto-Monatseinkommen. Bei Ein-Personen-Haus-
halten ist das ein Betrag unter 900 DM, der sich bei 
einer zweiten Person um 350 DM und bei jeder wei-
teren Person um 250 DM erhöht. Der Zuschuß be-
trägt für Alleinstehende 120 DM, für Mehrperso-
nenhaushalte 180 bis 420 DM. Sofern die jeweilige 
Einkommensgrenze um bis zu 10 v. H. überschritten 
ist, besteht noch ein Anspruch auf 50 v. H. dieser Be-
träge. Die Kosten des Gesetzes werden den Ländern 
zu zwei Drittel vom Bund erstattet. 

3. Hilfen für ältere Menschen 

135. Bund, Länder und Gemeinden bieten älteren 
Menschen vielfältige Hilfen an, die sie befähigen 
sollen, ihre Selbständigkeit in der ihnen vertrauten 
Umgebung so lange wie möglich zu erhalten. Bei 
Pflegebedürftigkeit und damit verbundenem Heim-
aufenthalt ist Ziel aller Hilfen, die verbliebenen Fä-
higkeiten zu erhalten, verlorene wieder zurückzuge-
winnen und auch die Rückkehr der älteren Men-
schen in ihren häuslichen Bereich zu ermöglichen. 

136. Forschungen und Modellmaßnahmen in den 
Bereichen Bildung im höheren Erwachsenenalter 
und Vorbereitung auf den Ruhestand sollen dazu 
beitragen, Lebenshilfen für alte Menschen, daneben 
aber auch Bildungs- und Kulturgüter zu vermit-
teln. 

Die vom Bund den Ländern im Rahmen des öffent-
lich geförderten sozialen Wohnungsbaus gewährten 
Finanzhilfen dienen mit dazu, angemessenen Wohn-
raum für ältere Menschen zu errichten. Je nach Be-
darfssituation können mit den Bundesmitteln Alten-
wohnungen, Wohnungen in Altenwohnheimen und 
Wohnplätze in Altenheimen gefördert werden. 

137. Durch zwei Rechtsverordnungen ist die Lage 
der Heimbewohner wesentlich verbessert worden. 
Die Heimmindestbauverordnung vom Januar 1978 
legt Mindestanforderungen für Räume, Verkehrsflä-
chen und sanitäre Anlagen in Heimen fest. Die 
Heimsicherungsverordnung vom April 1978 dient 
der Sicherung von Darlehen, Vorauszahlungen und 
sonstigen Geldleistungen, die Heimbewohner dem 
Träger eines Heimes für ihre Unterbringung gewäh-
ren. 

4. Beratungs- und Prozeßkostenhilfe 

Beratungshilfe 

138. Mit dem Gesetz über Rechtsberatung und 
Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen 
(Beratungshilfegesetz) wird nach seinem Inkrafttre-
ten am 1. Januar 1981 bundeseinheitlich eine Lücke 
im geltenden Rechtsberatungssystem geschlossen. 
Finanziell hilfsbedürftige Bürger haben künftig ei-
nen Anspruch auf rechtliche Auskunft und außerge-
richtliche Vertretung. Sie können sich an das Amts-
gericht als Anlaufstelle wenden, das — sofern es 
nicht mit einer sofortigen Auskunft helfen oder an 
andere Stellen mit kostenfreier Auskunft Weiterver-
weisen kann — einen Berechtigungsschein zur 
Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts ausstellt. Sie 
können sich aber auch unmittelbar an einen Rechts-
anwalt ihres Vertrauens wenden. Der Rechtssu-
chende hat an den Rechtsanwalt nur eine geringe fe-
ste Gebühr zu entrichten, die in Notfällen erlassen 
werden kann. Im übrigen wird der Rechtsanwalt aus 
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öffentlichen Mitteln für seine Tätigkeit entschä-
digt. 

Prozeßkostenhilfe 

139. Das am 1. Januar 1981 in Kraft tretende Ge-
setz über die Prozeßkostenhilfe soll sicherstellen, 
daß die Inanspruchnahme der Gerichte durch den 
Bürger nicht an den Prozeßkosten scheitert. Das 
überholte Armenrecht wird durch ein neues System 
der Prozeßkostenhilfe ersetzt. 

Für Rechtsuchende mit geringem Einkommen ist 
völlige Kostenfreiheit vorgesehen. Ausgenommen 
sind nur die Kosten, die im Falle des Unterliegens 
dem Gegner zu erstatten sind. Rechtsuchende, die 
aus ihren Einkünften zu den Kosten beitragen kön-
nen und deren Einkommen bestimmte Beträge nicht 
überschreitet, haben Monatsraten zu zahlen. Die Ra-
tenhöhe ist nur von der Höhe des Einkommens und 
nicht von der Höhe des Streitwertes abhängig. Ins-
gesamt sind höchstens 48 Monatsraten aufzubrin-
gen. 

In Verfahren, in denen sich Bürger nicht durch ei-
nen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen, hat der 
Rechtsuchende bereits dann einen Anspruch darauf, 
durch einen Anwalt vertreten zu werden, wenn der 
Gegner einen Rechtsanwalt bestellt hat. In jedem 
Fall wird der Partei aber die freie Wahl des Rechts-
anwaltes garantiert. Dem Antrag auf Bewilligung 
von Prozeßkostenhilfe ist nicht mehr, wie bisher 
beim Armenrecht, ein behördliches Armutszeugnis 
beizufügen, sondern eine Erklärung der Partei über 
ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnis-
se. 

5. Eingliederung von Aussiedlern und Zuwande-
rern 

140. Vor 1976 kamen jährlich durchschnittlich 
20 000 Aussiedler — davon rd. 7 000 aus Polen — in 
die Bundesrepublik Deutschland. Vor allem auf-
grund der deutsch-polnischen Vereinbarungen vom 
Oktober 1975 ist die Gesamtzahl der Aussiedler auf 
über 220 000 in den Jahren 1976 bis 1979 gestiegen. 
Der Anteil der jungen Aussiedler bis zu 35 Jahren 
beträgt rd. 50 v. H.. 

Das von der Bundesregierung im Mai 1976 beschlos-
sene Programm für die Eingliederung von Aussied-
lern und Zuwanderern hat den betroffenen Perso-
nen das Hineinfinden in die neue Lebenssituation 
wesentlich erleichtert. Es wird fortgeführt und sieht 
u. a. vor: 
— Schaffung von Wohnraum und Gewährung von 

Einrichtungsdarlehen; 
— Sprachförderungsmaßnahmen; 
— Vereinfachte Anerkennung von Ausbildungs-

gängen und Befähigungsnachweisen; 
— Besondere Maßnahmen zur gesellschaftlichen 

Eingliederung jugendlicher Aussiedler. 

Die vom Bund in den Jahren 1976 bis 1980 neben 
den Mitteln des allgemeinen sozialen Wohnungs-
baus speziell für den Wohnungsbau für Aussiedler 
und Zuwanderer bereitgestellten Finanzhilfen be- 

tragen rd. 1,25 Mrd. DM. Im Zeitraum von 1976 bis 
Ende Mai 1980 wurden rd. 361 Millionen DM zins-
verbilligte Einrichtungsdarlehen bewilligt. 

141. Nach der Verordnung über die Förderung der 
Teilnahme von Aussiedlern an Deutsch-Lehrgängen 
vom Juli 1976 erhalten Arbeitnehmer, die der Ein-
führung in die deutsche Sprache bedürfen und an ei-
nem ganztätigen Unterricht teilnehmen, ein Unter-
haltsgeld in Höhe von 80 v. H. des erzielbaren Ver-
dienstes; alle Nebenkosten werden erstattet. Im 
Jahre 1979 haben rd. 23 500 Personen Deutsch-Lehr-
gänge begonnen. Auch Hausfrauen und Rentner 
können kostenlos an den von der Bundesanstalt für 
Arbeit durchgeführten Lehrgängen teilnehmen. Im 
Bundeshaushalt 1980 sind für die Sprachmaßnah-
men insgesamt 453 Millionen DM vorgesehen. Au-
ßerdem erhalten Personen bis zu 35 Jahren für ihre 
Teilnahme an Deutschlehrgängen zu ihrer schuli-
schen und beruflichen Eingliederung Beihilfen im 
Rahmen des sogenannten Garantiefonds des Bun-
desministers für Jugend, Familie und Gesundheit. 
Die Mittel des Garantiefonds wurden von rd. 16 Mil-
lionen DM im Jahre 1972 auf 156,8 Millionen DM im 
Jahre 1979 erhöht; im Bundeshaushalt 1980 sind 
228 Millionen DM für den Garantiefonds vorgese-
hen. 

6. Hilfsmaßnahmen für ausländische Flüchtlinge 

142. Für Flüchtlinge, die aus humanitären Grün-
den im Rahmen besonderer Hilfsaktionen aufge-
nommen werden (Kontingentflüchtlinge), hat die 
Bundesregierung im Rahmen eines besonderen 
Programms vom August 1979 Hilfsmaßnahmen in 
den Krisengebieten selbst und Maßnahmen zur Auf-
nahme und Betreuung vorgesehen. 

Wirtschaftlich und sozial werden Kontingentflücht-
linge den anerkannten Asylberechtigten gleichge-
stellt. Sie genießen die Rechtsstellung nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. Die 
Flüchtlinge können Eingliederungshilfen erhalten, 
ohne das Asylverfahren durchlaufen zu müssen, an 
Sprachkursen teilnehmen und die individuelle För-
derung der Ausbildung und der beruflichen Bildung 
beanspruchen. 

Grundlage hierfür bilden insbesondere die Ände-
rung der Sprachförderungsverordnung und der Ga-
rantiefonds-Richtlinien zur Jahreswende 1979/80 
und das Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen 
humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flücht-
linge, das voraussichtlich am 1. Juli 1980 in Kraft tre-
ten wird. 

Die Bundesregierung stellt den Spitzenverbänden 
der Freien Wohlfahrtpflege und der Jugendsozialar-
beit Zuwendungen für die Durchführung zentraler 
Betreuungsmaßnahmen an ausländischen Flüchtlin-
gen zur Verfügung. 

7. Hilfen für Personen mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten 

143. Die Bundesregierung hat sich in den letzten 
Jahren verstärkt um Personen mit besonderen so

-

zialen Schwierigkeiten bemüht. Es handelt sich vor 
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allem um Obdachlose, Nichtseßhafte, Zigeuner, 
Landfahrer und Haftentlassene. Sie haben einen 
Rechtsanspruch auf Hilfen zur Überwindung ihrer 
sozialen Schwierigkeiten erhalten. Dementspre-
chend wurden verstärkt Maßnahmen durchgeführt, 

die der Wohnungs- und Arbeitsplatzbeschaffung, 
der Ausbildung sowie der Beratung und persönli-
chen Betreuung dienen. Zur Entwicklung neuer, ver-
besserter Hilfen wurden Forschungs- und Modell-
vorhaben vergeben. 

V. Familien-, Jugend- und Frauenpolitik 

1. Familienpolitik 

144. Die Familienpolitik der Bundesregierung hat 
zum Ziel, die Familien wirtschaftlich zu entlasten, 
die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder zu unter-
stützen, die Entwicklungschancen der Kinder unab-
hängig von der sozialen Stellung der Eltern zu ver-
bessern und Wohnungen und Wohnumwelt fami-
lienfreundlicher zu gestalten. 

145. Den hohen Rang, den die Bundesregierung 
der Förderung der Familien einräumt, zeigen Lei-
stungen und Leistungsverbesserungen für Familien. 
Hierzu zählen die mehrfachen Verbesserungen des 
Kindergeldes für Familien mit mehreren Kindern, 
die Einführung eines Mutterschaftsurlaubs in seiner 
auch familienpolitischen Dimension, die Sicherung 
des Lebensunterhalts von Kindern alleinerziehen-
der Elternteile, die Reform des Ehe-, Familien-
Kindschafts- und Adoptionsrechts, der Entwurf ei-
nes neuen Jugendhilfegesetzes und eine Vielzahl 
von Maßnahmen in der Sozialpolitik, der Bildungs-
politik, der Wohnungs-, Umwelt- und Verkehrspoli-
tik und der Steuer- und Finanzpolitik. 

Das im Mai 1980 vom Deutschen Bundestag verab-
schiedete Gesetz zur Steuerentlastung und Fami-
lienförderung sieht weitere Verbesserungen vor 
(vgl. Tz. 179). 

Familienlastenausgleich 

146. Der Familienlastenausgleich soll die wirt-
schaftliche Belastung von Eltern mindern. Wichtig-
ster Bestandteil ist das Kindergeld, das seit der Re-
form des Familienlastenausgleichs mehrfach erhöht 
worden ist. 

Monatliches Kindergeld 
für das 

Ab erste Kind zweite Kind 
dritte 

und jedes 
weitere Kind 

DM 

50 70 120 1. Januar 1975 
1. Januar 1978 50 80 150 

1. Januar 1979 50 80 200 

1. Juli 1979 50 100 200 

Von 1975 bis 1979 stiegen die jährlichen Kindergeld-
leistungen trotz rückläufiger Kinderzahlen von 
14,3 Mrd. DM auf 17,2 Mrd. DM. 

147. Mit dem vom Deutschen Bundestag verab-
schiedeten Gesetz zur Steuerentlastung und Fami-
lienförderung soll u. a. ein steuerlicher Kinder-
grundfreibetrag eingeführt werden, der ab 1981 un-
abhängig von der Höhe des Einkommens zu einer 
steuerlichen Entlastung von rd. 30 DM monatlich 
pro Kind führen soll. 

Entsprechende kinderbezogene Leistungen sind 
vorgesehen im Arbeitsförderungsgesetz, Bundes-
versorgungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz und 
im Sozialversicherungsbereich. 

Ferner soll ab 1982 ein Kindergeldzuschlag von mo-
natlich 300 DM in den ersten sechs Monaten nach 
der Geburt eines Kindes gezahlt werden. Flankie-
rend ist eine Erhöhung des Wohngeldes mit Ver-
stärkung der familienbezogenen Leistungen ab 1981 
vorgesehen. 

Reform des Ehe- und Familienrechts 

148. Das Erste Gesetz zur Reform des Ehe- und Fa-
milienrechts von 1976 betont den Grundsatz, daß die 
Ehe eine lebenslange, partnerschaftliche Gemein-
schaft von Mann und Frau mit gleichen Rechten und 
gleicher Verantwortung ist. 

Die Eherechtsreform ermöglicht aber auch eine hu-
manere und gerechtere Auflösung gescheiterter 
Ehen, indem sie 
— im Scheidungs- wie auch im Scheidungsfolgen-

recht das Schuldprinzip aufgibt; eine Ehe soll ge-
schieden werden können, wenn sie gescheitert 
ist (Zerrüttungsprinzip); 

— durch den Versorgungsausgleich die von beiden 
Ehepartnern während der Ehe erworbenen An-
wartschaften auf eine Versorgung im Alter 
gleichmäßig zwischen ihnen aufteilt; 

— die Verfahren über die Ehescheidung und ihre 
Folgen beim Familiengericht zusammenfaßt. 

Neuregelungen des Rechts der elterlichen Sorge 

149. Das im Januar 1980 in Kraft getretene Gesetz 
zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge 
paßt die in ihren Grundzügen seit 1900 geltenden 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über 
das Verhältnis zwischen Eltern und Kind den heuti-
gen Wertvorstellungen und Gegebenheiten an. 

Die Neuregelung verbessert den Schutz gefährdeter 
Kinder. Es wird dabei sichergestellt, daß die stärk

-

sten Eingriffe in das Elternrecht, nämlich die Her- 
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ausnahme des Kindes aus der Familie oder die Ent-
ziehung des Sorgerechts im ganzen, nur dann in Be-
tracht kommen, wenn minderschwere Maßnahmen 
die Gefahr nicht beseitigen können. 

Die Eltern sollen über Fragen der elterlichen Sorge 
mit ihren Kindern in einer dem Entwicklungsstand 
und Alter gemäßen Weise sprechen. In Berufs- und 
Ausbildungsangelegenheiten sind die Eltern gehal-
ten, auf Eignung und Neigung des jungen Menschen 
Rücksicht zu nehmen. 

Das neue Recht stellt klar, daß der Staat in intakte 
Familien, die Störungen aus eigener Kraft beheben 
können, nicht eingreifen darf. Die Selbstverantwort-
lichkeit der Familie und das Elternrecht werden re-
spektiert. 

Internationales Jahr des Kindes 1979 

150. In der Bundesrepublik Deutschland sind auf 
der Grundlage eines von der nationalen Kommis-
sion für das internationale Jahr des Kindes entwik-
kelten Aktionsprogramms zahlreiche Maßnahmen 
getroffen worden, um die Bereitschaft zu fördern, 
den Bedürfnissen der Kinder mehr als bisher ge-
recht zu werden. Schwerpunkt waren Aktionen und 
Maßnahmen zur Schaffung einer kinderfreundliche-
ren Umwelt, zur Stärkung der Erziehungskraft der 
Familien und zur Verbesserung der Erziehungs- und 
Bildungseinrichtungen. Mit bundeszentralen Ver-
anstaltungen wurde dazu beigetragen, der Forde-
rung nach Anerkennung der Rechte des Kindes in 
allen Lebensbereichen Geltung zu verschaffen. 

Erziehung, Beratung, Unterhaltsvorschuß 

151. Zur Stärkung der Erziehungskraft der Familie 
hat die Bundesregierung Angebote der Eltern- und 
Familienbildung, der Ehe-, Familien- und Erzie-
hungsberatung bereitgestellt. Sie fördert Modellpro-
jekte, in deren Rahmen neue Ansätze für Elternbil-
dung entwickelt und erprobt werden. In weiteren 
Modellprojekten erprobt die Bundesregierung au-
ßerdem, wie mit Hilfe weiterer Maßnahmen die Er-
ziehungsfähigkeit von Eltern mißhandelter Kinder, 
ausländischer Kleinkinder und von Pflegefamilien 
gestärkt werden kann. 

152. Außerdem finanziert die Bundesregierung 54 
Modellberatungsstellen, die in erster Linie schwan-
geren Frauen in Konfliktsituationen helfen. Diese 
Stellen beraten auch über soziale Hilfen und in Fra-
gen der Familienplanung. 

153. Das Unterhaltsvorschußgesetz, das im Januar 
1980 in Kraft getreten ist, verbessert die Entwick-
lungsbedingungen der Kinder alleinerziehender El-
ternteile. Danach erhalten Kinder unter sechs Jah-
ren, die bei einem alleinstehenden Elternteil leben, 
auf Antrag eine Unterhaltsleistung aus öffentlichen 
Mitteln bis zur Höhe des Regelbedarfs für nichtehe-
liche Kinder, wenn der andere Elternteil keinen Un-
terhalt in entsprechender Höhe leistet oder im Falle 
seines Todes keine entsprechende Waisenbezüge 
gezahlt werden. Die staatliche Unterhaltsleistung 
wird für längstens drei Jahre gezahlt. Die neue Lei

-

stung wird voraussichtlich für rd. 73 000 Kinder zu 
zahlen sein. Dem entspricht ein Jahresaufwand von 
143 Millionen DM, der je zur Hälfte vom Bund und 
von den Ländern getragen wird. 

2. Jugendpolitik 

154. Erziehung und Bildung stehen im Mittelpunkt 
der Jugendpolitik. Darüber hinaus geht es um die 
Verbesserung von Mitwirkungschancen und einen 
wirksamen Schutz der Jugendlichen vor aktuellen 
Gefährdungen. Vor allem die Reform des Jugendhil-
ferechts und die Weiterentwicklung des Bundesju-
gendplanes dienen diesen Zielen. 

155. Das Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit fördert flankierend zu den vielfälti-
gen beschäftigungs- und bildungspolitischen Maß-
nahmen der Bundesregierung berufsschwache, be-
rufsunreife und arbeitslose Jugendliche mit Hilfe 
sozialpädagogischer Lern- und Arbeitsformen. Es 
fördert unter anderem auch die Aufklärungsarbeit 
in der Auseinandersetzung mit dem Problem, daß 
sich junge Menschen der Konfrontation mit der 
Wirklichkeit entziehen und sich neuen religiösen 
Gemeinschaften (Jugendreligionen, Jugendsekten) 
zuwenden. 

156. Einen Überblick über die gesamte Jugendhilfe 
und ihre Leistungen und Empfehlungen zu ihrer 
Weiterentwicklung enthält der Fünfte Jugendbe-
richt. Er ist von einer unabhängigen Sachverständi-
genkommission erarbeitet und den parlamentari-
schen Gremien mit der Stellungnahme der Bundes-
regierung zugeleitet worden. 

Jugendwohlfahrt, Jugendhilfe 

Jugendwohlfahrtsgesetz 

157. Das Jugendwohlfahrtsgesetz regelt die vielfäl-
tigen Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe. Einen 
großen Teil der Leistungen erbringen Träger der 
freien Jugendhilfe, die zu diesem Zweck Zuschüsse 
der öffentlichen Träger erhalten. Die Aufwendun-
gen für die Jugendhilfe sind in den letzten Jahren 
stetig angehoben worden. 

Das Jugendwohlfahrtsgesetz wurde durch das Ge-
setz zur Neuregelung des Rechts der elterlichen 
Sorge vom Juli 1979 der neuen Rechtslage ange-
paßt. 

Reform des Jugendhilferechts 

158. Der Deutsche Bundestag hat im Mai 1980 den 
von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines 
Gesetzes zur Neuordnung des Jugendhilferechts 
verabschiedet. Das Gesetz sieht vor, das Recht des 
jungen Menschen auf Erziehung zu sichern und 
seine Rechtsstellung zu verbessern. Die Vorrangig-
keit der Erziehung in der Familie ist eines der 
Grundprinzipien dieses Entwurfs. Ein Hauptanlie-
gen ist die Intensivierung der Hilfen für die Familie. 
Das neue Gesetz soll das zum Teil noch aus dem 
Jahre 1922 stammende Gesetz für Jugendwohlfahrt 
ablösen. 
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Adoptionsvermittlungsgesetz 

159. Zusammen mit dem Adoptionsgesetz ist im 
Januar 1977 das Adoptionsvermittlungsgesetz vom 
Juli 1976 in Kraft getreten. Die bereits seit 1974 zu 
beobachtende Zunahme der Adoptionen hat sich 
seit Inkrafttreten dieser neuen Gesetze weiter fort-
gesetzt. Im Jahre 1977 wurden im Bundesgebiet rd. 
10 000 und im Jahre 1978 rd. 11 000 Minderjährige 
adoptiert. Das ist seit Beginn der Adoptionsstatistik 
im Jahre 1950 bei weitem der höchste Stand. 

Bundesjugendplan, außerschulische Jugendarbeit 
und Jugendbildung 

160. Mit dem Bundesjugendplan fördert die Bun-
desregierung insbesondere die politische Bildung, 
die internationale und kulturelle Jugendarbeit und 
sozialpädagogische Modellmaßnahmen für sozial 
benachteiligte junge Menschen. 

In den Jahren 1977 bis 1979 stellte der Bund im Rah-
men des 28. bis 30. Bundesjugendplans insgesamt rd. 
316 Millionen DM zur Förderung der außerschuli-
schen Jugendarbeit bereit. Zur Finanzierung des 
31. Bundesjugendplans (1980) sind rd. 128 Millionen 
DM vorgesehen. Die außerschulische Jugendbil-
dung wurde in die Fortschreibung des Bildungsge-
samtplans der Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung und Forschungsförderung einbezo-
gen. 

Internationale Jugendpolitik 

161. Die Bundesregierung mißt der internatio-
nalen Jugendarbeit große Bedeutung zu. Der inter-
nationale Jugendaustausch unter verstärkter Teil-
nahme junger Arbeitnehmer und die Qualifizierung 
der Mitarbeiterschulung stehen dabei im Vorder-
grund. 

Neben der Festigung des Jugendaustausches im 
westeuropäischen Raum und der Unterstützung der 
Jugendarbeit im Rahmen des Europarats und der 
Europäischen Gemeinschaften wird die jugendpoli-
tische Zusammenarbeit mit ost- und südeuropäi-
schen Ländern auf der Basis der Ergebnisse der Kon-
ferenz von Helsinki und von Kulturabkommen aus-
gebaut. Im Vordergrund der Beziehungen zu den 
außereuropäischen Ländern steht die jugendpoliti-
sche Zusammenarbeit mit Israel und den arabischen 
Staaten. 

3. Politik für Frauen 

162. Die rechtliche Gleichstellung der Frau ist in 
der Bundesrepublik Deutschland im wesentlichen 
erreicht. Dennoch gilt es, noch bestehende tatsächli-
che Benachteiligungen abzubauen und die volle 
Chancengleichheit für Frauen herzustellen. Dazu 
sollen folgende Maßnahmen dienen: 
— Verbesserung der Situation der Frau im Arbeits-

leben durch gleiche Bedingungen für den Zu-
gang zur Beschäftigung, zur Berufsausbildung, 
zum beruflichen Aufstieg und durch gleiche 
Arbeitsbedingungen (vgl. Tz. 51); 

— verbesserte Förderung zur beruflichen Wieder-
eingliederung von Frauen nach Zeiten der Klein-
kindererziehung; 

— Verbesserung der sozialen Sicherung der Frau 
(vgl. Tz. 80 ff.).  

163. Darüber hinaus sollen Frauen angeregt wer-
den, mehr politische und gesellschaftliche Aktivitä-
ten zu entfalten. Damit Frauen ihre Interessen bes-
ser wahrnehmen können, fördert die Bundesregie-
rung Initiativen der freien Verbände, insbesondere 
des Deutschen Frauenrates, die Frauen über ihre 
Möglichkeiten und Rechte zu informieren und zu 
politischer und gesellschaftlicher Teilhabe zu ermu-
tigen. 

In Modellprojekten werden Förderungs- und Hilfs-
maßnahmen für Frauen erprobt: 
— Ausbildungsprogramm für arbeitslose Frauen; 
— ein Projekt, in dem Möglichkeiten aufgezeigt 

werden sollen, wie Frauen nach mehrjähriger 
Hausfrauentätigkeit wieder eine Berufstätigkeit 
oder ein anderes Engagement in der Gesellschaft 
übernehmen können; 

— Förderung der Ausbildung von Mädchen in bis-
her für sie unüblichen Berufen des gewerb-
lich-technischen Bereichs. 

— neue Formen von Bildungsveranstaltungen, die 
es Frauen mit Kindern erleichtern sollen, sich an 
der Erwachsenenbildung stärker zu beteiligen ;  

— familiennahe Tagesbetreuung von Kindern er-
werbstätiger Eltern, insbesondere von alleinste-
henden Elternteilen; 

— Beratungsstellen, die die Reform des § 218 des 
Strafgesetzbuches ergänzen; 

— eine Zufluchtstätte für mißhandelte Frauen. 

VI. Soziale Integration der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien 

164. Die Bundesregierung ist stets davon ausge-
gangen, daß die Beschäftigung von ausländischen 
Arbeitnehmern in großer Zahl besondere politische 
Verantwortung gegenüber diesem Personenkreis 
und der Gesamtbevölkerung begründet. Die hierbei 
zu lösenden Probleme haben sich im Laufe der Jahre 
deutlich gewandelt. 

Während der Anwerbejahre mit dem extrem ra-
schen Anstieg der Zahl ausländischer Arbeitnehmer 
standen ohne Zweifel arbeitsmarktpolitische Über-
legungen im Vordergrund der Politik. Auch die aus-
ländischen Arbeitnehmer sahen seinerzeit ihren 
Aufenthalt in der Bundesrepublik weit überwiegend 
als eine Beschäftigungschance auf Zeit an. 
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165. Die konjunkturell bedingte Änderung der Be-
schäftigungslage mit erheblichem Rückgang der 
Arbeitskräftenachfrage erforderte Anfang der sieb-
ziger Jahre Maßnahmen der Konsolidierung der 
Ausländerbeschäftigung. 

Inzwischen hat sich auch die Einstellung der auslän-
dischen Arbeitnehmer zu ihrem Aufenthalt in der 
Bundesrepublik erheblich geändert. Kennzeichnend 
dafür sind der deutliche Anstieg der durchschnittli-
chen Verweildauer und der starke Nachzug der Fa-
milienangehörigen. 

166. Diese Veränderungen sind die Grundlage für 
eine Politik der Bundesregierung, die sich die so-
ziale Integration der ausländischen Arbeitnehmer 
und ihrer Familienangehörigen zum Ziel gesetzt hat 
und bei der sozial- und gesellschaftspolitische Ge-
sichtspunkte gegenüber den beschäftigungspoliti-
schen Ansätzen größeres Gewicht erhalten. 

Besondere Bemühungen müssen sich dabei an die 
rd. 1 Million ausländische Kinder und Jugendliche 
richten, von denen bereits knapp die Hälfte hier ge-
boren wurde. 

167. Die Integrationsbemühungen des Bundes, der 
Länder und der großen gesellschaftlichen Gruppen 
können jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn die 
Konsolidierungspolitik fortgesetzt wird. Das bedeu-
tet, daß der Anwerbestopp für ausländische Arbeit-
nehmer aus Nicht-EG-Staaten uneingeschränkt auf-
rechterhalten bleibt, der Nachzug von Familienan-
gehörigen im erwerbsfähigen Alter nicht zusätzlich 
angeregt und bei der Weiterentwicklung der Euro-
päischen Gemeinschaft im Arbeitskräftebereich wie 
bisher Zurückhaltung geübt wird. 

1. Entwicklung und Lage 
der Ausländerbevölkerung 

168. Ende des vergangenen Jahres lebten in der 
Bundesrepublik Deutschland etwas mehr als 4 Mil-
lionen Ausländer, davon knapp 2 Millionen Arbeit-
nehmer. Über 3 Millionen stammten aus den Anwer-
bestaaten. Knapp ein Drittel der gesamten Auslän-
derbevölkerung kommt aus der Türkei. 

Die ausländische Bevölkerung hat allein in der Zeit 
von September 1978 bis September 1979 um rd. 
4 v. H. zugenommen und damit den bisherigen 
Höchststand von 1974 bereits überschritten. Die 
Zahl der Kinder unter 16 Jahren ist mit mehr als 
10 v. H. besonders stark angestiegen. 

Seit 1976 nimmt die Rückwanderung ab, während 
die Zuwanderung, vor allem bedingt durch den nach 
wie vor starken Familiennachzug, zunimmt. Im 
Jahre 1978 sind erstmals seit dem Anwerbestopp 
wieder mehr Ausländer zugezogen als in ihre Hei-
matländer zurückkehrten. 

1979 lebten schon zwei Drittel aller Ausländer län-
ger als sechs Jahre, die Hälfte über acht Jahre und 
knapp ein Drittel sogar mehr als zehn Jahre im Bun-
desgebiet. 

Große Teile der bei uns lebenden Ausländer, vor al

-

lem aber die Kinder und Jugendlichen, werden für 

lange Zeit oder auf Dauer in der Bundesrepublik 
bleiben. Ihre gesellschaftliche Situation und ihre Le-
bensbedingungen müssen erheblich verbessert wer-
den. Obwohl es gelungen ist, die Wohnsituation der 
ausländischen Familien zu verbessern — 1978 leb-
ten rd. 18 v. H. in öffentlich geförderten Wohnungen 
— ist ihr Wohnstandard noch immer unzureichend. 
Nur rd. 80 v. H. der schulpflichtigen Ausländerkin-
der besuchen die allgemeinbildenden Schulen. Sehr 
wenige Ausländerkinder wechseln in weiterfüh-
rende Schulen. Von den 490 000 Ausländerkindern 
in den allgemeinbildenden Schulen erreicht über 
die Hälfte keinen Abschluß. Lediglich knapp ein 
Drittel der jährlich etwa 45 000 ausländischen Schul-
abgänger erhält eine Berufsausbildung. 

Besondere Schwierigkeiten hat die große Zahl der-
jenigen ausländischen Jugendlichen, die erst im 
schulpflichtigen Alter in die Bundesrepublik kom-
men. Ihnen fehlen nicht nur ausreichende Sprach-
kenntnisse, sondern auch notwendige Vorkennt-
nisse für eine erfolgreiche Einordnung in das Bil-
dungssystem. 

Starke räumliche Konzentration der Ausländerfami

-

lien,  Sprachbarrieren und teilweise mangelndes 
Verständnis der deutschen Bevölkerung erschwe-
ren eine Kontaktaufnahme der Kinder mit gleichal-
trigen Deutschen. Außerdem wird die Entwicklung 
der ausländischen Kinder und Jugendlichen auch 
durch Konflikte und Identitätsprobleme im Span-
nungsfeld des heimatlichen und des deutschen Kul-
turkreises belastet. Ein knappes Ausbildungsange-
bot erschwert zudem die angemessene berufliche 
Eingliederung. Die geringe berufliche Qualifikation, 
verbunden mit einer starken Konzentration der 
Ausländerbeschäftigung in bestimmten Wirt-
schaftszweigen, macht ausländische Jugendliche im 
erhöhten Maße von Arbeitsmarktschwankungen ab-
hängig. 

2. Verbesserte rechtliche Bedingungen 
für die Integration 

169. Der aufenthaltsrechtliche Status der Auslän-
der ist mit dem Inkrafttreten geänderter Verwal-
tungsvorschriften zum Ausländergesetz im Oktober 
1978 erheblich verbessert worden. Seitdem wird die 
Aufenthaltserlaubnis nach dem ersten Jahr zweimal 
für jeweils zwei Jahre verlängert; die unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis wird in der Regel nach fünf-
jährigem, die Aufenthaltsberechtigung nach acht-
jährigem Aufenthalt erteilt. 

Voraussetzung für die Erteilung der unbefristeten 
Aufenthaltserlaubnis und der Aufenthaltsberechti-
gung sind allerdings angemessene Wohnung, Schul-
besuch der schulplichtigen Kinder und in näher be-
stimmten Umfang deutsche Sprachkenntnisse. 

Minderjährigen Kindern, die im übrigen bis zur 
Vollendung des 16. Lebensjahres keiner Aufent-
haltserlaubnis bedürfen, und Ehegatten ausländi-
scher Arbeitnehmer kann die unbefristete Aufent-
haltserlaubnis schon vor Ablauf von fünf Jahren er-
teilt werden, wenn sie ausreichende Deutschkennt-
nisse nachweisen. 

 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/4327  

Unbefristete Aufenthaltserlaubnis und Aufenthalts-
berechtigung, die nach altem Recht nur von relativ 
wenigen Ausländern erworben werden konnten, 
verfestigen den aufenthaltsrechtlichen Status der 
ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familienan-
gehörigen und sichern ihnen längerfristig den Auf-
enthalt in der Bundesrepublik Deutschland. 

Zwischen Oktober 1978 und September 1979 wur-
den rd. 156 000 unbefristete Aufenthaltserlaubnisse 
und rd. 4 000 Aufenthaltsberechtigungen erteilt. Da-
mit hatten Ende September 1979 knapp 550 000, d. h. 
mehr als ein Fünftel der Ausländer, die eine Aufent-
haltserlaubnis brauchen, einen so gefestigten auf-
enthaltsrechtlichen Status. 

170. Im April 1979 wurde die „Stichtagsregelung", 
die den nach dem 30. November 1974 eingereisten 
Ehegatten und nach dem 31. Dezember 1976 zugezo-
genen Kindern ausländischer Arbeitnehmer aus 
Nicht-EG-Staaten den Zugang zum Arbeitsmarkt 
generell verwehrte, von einer individuellen Warte-
zeitenregelung abgelöst. Vorbehaltlich des Vor-
rangs deutscher und diesen gleichgestellter Arbeit-
nehmer erhalten damit die im Wege des Familien-
nachzugs als Minderjährige eingereisten Kinder 
nach zweijährigem Aufenthalt im Bundesgebiet Zu-
gang zu Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Den Ehe-
gatten wird in der Regel nach vierjährigem Aufent-
halt der Weg zu Arbeitsplätzen in den Bereichen ge-
öffnet, in denen ein besonderer Arbeitskräftebedarf 
besteht. 

Bei Kindern, die im Bundesgebiet an berufsorientie-
renden Maßnahmen von mindestens halbjähriger 
Dauer teilgenommen haben, kann auf die Erfüllung 
der restlichen Wartezeit verzichtet werden. Über 
diese neue Regelung erhielten bis Januar 1980 be-
reits 8 500 Ehegatten und 7 900 Kinder ausländi-
scher Arbeitnehmer zusätzlich eine Arbeitserlaub-
nis. 

Eine unbefristete Arbeitserlaubnis wird nunmehr 
schon nach achtjähriger, statt wie zuvor nach zehn-
jähriger Arbeitnehmertätigkeit erteilt. 

3. Neue Wege zur Integration 
der zweiten Ausländergeneration 

171. Bereits in den letzten Jahren galten beson-
dere Bemühungen der Integration der ausländi-
schen Kinder und Jugendlichen. Auf der Grundlage 
der Vorschläge der Bund-Länder-Kommission zur 
Fortentwicklung einer umfassenden Konzeption der 
Ausländerbeschäftigungspolitik vom Februar 1977 
wurden die Maßnahmen zur außerschulischen Be-
treuung von Ausländerkindern, zur beruflichen Ein-
gliederung ausländischer Jugendlicher, zur Fortbil-
dung von Ausländern und zur sprachlichen Förde-
rung erheblich ausgebaut. Insgesamt rd. 25 000 Aus-
länder werden 1980 voraussichtlich Sprachkurse be-
suchen. 

Gleichzeitig sind die Sozial- und Beratungsdienste 
für Ausländer erheblich ausgebaut worden. Zur Zeit 
bestehen 570 Betreuungsstellen mit rd. 750 Sozialbe-
ratern. Diese Einrichtungen werden derzeit an die 
durch gestiegene Aufenthaltsdauer und verstärkten 
Familiennachzug veränderten Erfordernisse ange-
paßt. 

172. Ende 1978 hat die Bundesregierung einen Be-
auftragten für die Integration der ausländischen Ar-
beitnehmer und ihrer Familienangehörigen bestellt. 
Er hat im Herbst 1979 ein Memorandum zu Stand 
und Entwicklung der Integration der ausländischen 
Arbeitnehmer und ihrer Familien in unserem Lande 
vorgelegt und damit eine Reihe von Anstößen für 
Initiativen auf diesem Gebiet gegeben. 

Auch der Koordinierungskreis „Ausländische Ar-
beitnehmer" beim Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung und der Gesprächskreis „Bildungs-
planung" beim Bundesminister für Bildung und Wis-
senschaft haben Vorschläge zur Eingliederung aus-
ländischer Kinder und Jugendlicher unterbreitet. 

173. Die Bundesregierung hat all diese Anregun-
gen aufgenommen und im März 1980 ein Programm 
für die Weiterentwicklung der Ausländerpolitik be-
schlossen. Es sieht insbesondere vor: 

Die Maßnahmen zur Berufsvorbereitung und sozia-
len Eingliederung für ausländische Jugendliche 
ohne Hauptschulabschluß werden stufenweise zu 
einem Angebot mit 20 000 Plätzen ausgebaut. In we-
nigen Jahren soll allen ausländischen Schulabsol-
venten ohne Abschluß eine Berufsvorbereitung an-
geboten werden können. Um spät eingereisten aus-
ländischen Jugendlichen die Teilnahme an Berufs-
vorbereitungsmaßnahmen zu erleichtern, werden 
für diesen Personenkreis drei- bis viermonatige In-
tensivsprachkurse entwickelt. 

Der Bund wird überbetriebliche Ausbildungsplätze 
für junge Ausländer verstärkt fördern. Er wird dar-
über hinaus im Rahmen eines Modellversuchspro-
gramms Klein- und Mittelbetrieben helfen, auslän-
dische Jugendliche auszubilden. 

Die Ausländer-Sozialdienste sollen ausgebaut und 
verbessert werden. 

Für jugendliche Ausländer werden Hindernisse im 
Arbeitserlaubnisrecht weiter abgebaut. Künftig er-
halten alle Anwärter für ein Ausbildungsverhält-
nis, alle Jugendlichen mit deutschem Schulabschluß 
oder abgeschlossener Berufsausbildung und alle Ab-
solventen einer berufsorientierenden Maßnahme 
von zehnmonatiger Regeldauer einen Rechtsan-
spruch auf die Arbeitserlaubnis. 

In der Bundesrepublik heranwachsende Ausländer 
sollen unter bestimmten Voraussetzungen einen 
Einbürgerungsanspruch ab dem 18. Lebensjahr er-
halten. 
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VII. Soziale Verbesserungen im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer 

174. Die soziale Lage der Bürger wird in erhebli-
chem Maße durch Regelungen des Steuerrechts be-
einflußt. 

Steuerpolitische Maßnahmen haben daher unter 
dem Aspekt sozialer Gerechtigkeit zu stehen und 
besondere Belastungen und Lebensumstände des 
einzelnen Steuerzahlers zu berücksichtigen. Dane-
ben sind der Steuerpolitik eine Reihe anderer Ziele 
vorgegeben. In den letzten Jahren kam es vor allem 
darauf an, den Folgen der weltweiten Rezession ge-
rade auch mit Mitteln der Steuerpolitik entgegenzu-
wirken. Eine wesentliche Maßnahme war die Erhö-
hung der Massenkaufkraft durch Steuerentlastun-
gen. 

175. Diesen Zielen dient eine Reihe von sozialpoli-
tisch bedeutsamen steuerlichen Verbesserungen 
und Entlastungen durch das Steueränderungsgesetz 
1977: 

— Zur einkommensteuerlichen Berücksichtigung 
von Aufwendungen für die Berufsausbildung von 
Kindern sind mit Wirkung ab 1977 Ausbildungs-
freibeträge eingeführt worden. Sie bemessen 
sich für über 18 Jahre alte Kinder auf 2 400 DM 
oder 4 200 DM je nach dem, ob die Kinder im 
Haushalt der Eltern oder auswärts unterge-
bracht sind, und für unter 18 Jahre alte Kinder 
auf 1 800 DM, wenn sie auswärts untergebracht 
sind. Ein Ausbildungsfreibetrag kann grundsätz-
lich nur in Anspruch genommen werden, soweit 
das Kind nicht Zuschüsse aus öffentlichen Mit-
teln zur Ausbildungsförderung erhält. 

— Das Steueränderungsgesetz von 1977 stellte die 
Kinderzuschüsse in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung von der Einkommensteuer frei. 

— Seit Januar 1978 wurde durch Anhebung der 
Höchstbeträge für den Abzug der Vorsorgeauf-
wendungen eine stärkere steuerliche Berück-
sichtigung der Aufwendungen für die Alters-
und Krankheitsvorsorge ermöglicht. 

— Die gleichzeitige Anhebung der Vorsorgepau-
schale von 16 auf 18 v. H. berücksichtigte die Ent-
wicklung der Beiträge in der Sozialversicherung 
und sicherte weiterhin die mit der Pauschalrege-
lung erreichte Vereinfachung. 

— Kinder, die das achtzehnte, aber noch nicht das 
dreiundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben, 
werden seit 1978 wie für die Zahlung von Kin-
dergeld auch einkommensteuerrechtlich be-
rücksichtigt, wenn sie keinen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz finden. 

— Für Elternteile, deren Kinder dem anderen El-
ternteil zugeordnet werden, ist mit Wirkung ab 
1978 ein Freibetrag von 600 DM eingeführt wor-
den. Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist, 
daß dieser Elternteil seiner Unterhaltsverpflich-
tung gegenüber dem Kind nachkommt. Durch 

den Freibetrag werden insbesondere Mehrauf-
wendungen abgegolten, die diesen Elternteilen 
zur Aufrechterhaltung der Beziehungen zu ihren 
Kindern entstehen, weil diese nicht in ihrem 
Haushalt leben. 

176. Weitere Entlastungen brachten das Gesetz 
zur Steuerentlastung und Investitionsförderung und 
das Steueränderungsgesetz 1979: 
— Mit Wirkung vom Kalenderjahr 1977 an wurde 

der Weihnachts-Freibetrag von 100 auf 400 DM 
erhöht. Dies begünstigt alle Arbeitnehmer, ohne 
Rücksicht auf die tatsächliche Zahlung eines 
Weihnachtsgeldes. 

— Der Grundfreibetrag bei der Lohn- und Einkom-
mensteuer wurde 1978 und 1979 angehoben und 
zusätzlich ein Tariffreibetrag eingeführt. 

— Der Tarifsprung beim Übergang von der propor-
tionalen zur progressiven Besteuerung wurde 
beseitigt. 

— Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder 
dauernd getrennt lebenden Ehegatten können 
ab 1979 von dem Unterhaltsverpflichteten bis zu 
9 000 DM jährlich als Sonderausgaben geltend 
gemacht werden. 

Diese Leistungen gehören dann insoweit beim 
Empfänger steuerlich zu den sonstigen Einkünf-
ten. Dieses als begrenztes Realsplitting bezeich-
nete Verfahren ist von der Zustimmung des Un-
terhaltsempfängers abhängig. 

— Auch die Möglichkeit, Unterhaltsaufwendungen 
für andere Personen, zum Beispiel Eltern, als 
außergewöhnliche Belastungen abzusetzen, 
wurde durch Anhebung der Höchstbeträge ver-
bessert. 

— Ab 1980 sind Aufwendungen für Dienstleistun-
gen zur Beaufsichtigung oder Betreuung minder-
jähriger Kinder grundsätzlich bis zu 600 DM bei 
Alleinstehenden und bis zu 1 200 DM bei Verhei-
rateten als außergewöhnliche Belastung abzugs-
fähig. 

— Schließlich wurde ab 1980 der zusätzliche Son-
derausgaben-Höchstbetrag für Versicherungs-
beiträge, der sogenannte Vorwegabzug, um zwei 
Drittel erhöht. 

177. Das Steueränderungsgesetz 1977, das Gesetz 
zur Steuerentlastung und Investitionsförderung und 
das Steueränderungsgesetz 1979 haben insgesamt 
zu einer Minderbelastung der Steuerzahler von jähr-
lich knapp 20 Mrd. DM geführt. Dabei ist die Anhe-
bung der Mehrwertsteuer bereits berücksichtigt. 

Die im Zusammenhang mit den steuerlichen Maß-
nahmen vorgenommenen Erhöhungen des Kinder-
geldes brachten den Familien mit zwei und mehr 
Kindern zusätzliche Entlastungen von insgesamt 
etwa 1,8 Mrd. DM. 
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178. Das Gesetz zur Änderung des Einkommen-
steuergesetzes und des Mutterschutzgesetzes 
führte ab 1979 zur Einkommensteuerbefreiung des 
Mutterschaftsgeldes nach dem Mutterschutzgesetz, 
der Reichsversicherungsordnung und dem Gesetz 
über die Krankenversicherung der Landwirte sowie 
vergleichbarer Leistungen. 

179. Im Februar 1980 hat die Bundesregierung den 
Entwurf eines weiteren Gesetzes zur Steuerentla-
stung und Familienförderung vorgelegt, das inzwi-
schen vom Deutschen Bundestag verabschiedet 
worden ist. Mit Wirksamkeit ab 1981 bzw. 1982 sind 
insbesondere Steuerentlastungen im Bereich der 
kleinen und mittleren Einkommen sowie Maßnah-
men zur Förderung von Familien und Kindern vor-
gesehen. Die steuerlichen Maßnahmen sind im ein-
zelnen: 
— Milderung der Progressionswirkung des  Tarifs 

 im Bereich der kleineren und mittleren Einkom-
men durch Ermäßigung der Grenzsteuersätze 
und durch Verlängerung der Proportionalzone in 
der Lohn- und Einkommensteuer, 

— Anhebung des Weihnachtsfreibetrages bereits 
für 1980 von 400 auf 600 DM, 

— Erhöhung der Sonderausgabenhöchstbeträge 
und des Vorwegabzugsbetrages für Sonderaus-
gaben, 

— Einführung eines steuerlichen Kindergrundfrei-
betrages von 1 600 DM pro Kind (je Elternteil 800 
DM) bei gleichzeitiger Abschaffung des Abzugs-
betrages für Kinderbetreuungskosten. 

Die Änderungen durch das Steuerentlastungsgesetz 
1981 führen zusammen mit der Wohngelderhöhung 
(vgl. Tz. 183) in den Entstehungsjahren 1980 bis 1982 

zu Steuermindereinnahmen und Haushaltsmehr-
ausgaben von rd. 17,5 Mrd. DM. 

180. Das Gesetz über steuerliche Vergünstigungen 
bei der Herstellung oder Anschaffung bestimmter 
Wohngebäude bezieht die Anschaffung von Ein- 
und Zweifamilienhäusern und von Eigentumswoh-
nungen in die Abschreibungsmöglichkeiten nach 
§ 7 b des Einkommensteuergesetzes ein und sieht 
den Wegfall der Grunderwerbsteuer für den Er-
werb eigengenutzter Gebäude und Eigentumswoh-
nungen bis zu bestimmten Höchstgrenzen vor. 

Rückwirkend ab Januar 1977 erhält der Erwerber 
die Abschreibungsvergünstigungen in vollem Um-
fang auch dann, wenn bereits ein Voreigentümer 
des erworbenen Objektes erhöhte Absetzungen in 
Anspruch genommen hat. Kann ein Steuerpflichti-
ger die erhöhten Absetzungen nicht voll ausnutzen, 
weil er nicht bis zum Ablauf des Begünstigungszeit-
raumes von acht Jahren Eigentümer des Objektes 
ist, so kann er die erhöhten Absetzungen für den 
Rest der Zeit bei einem Folgeobjekt vornehmen. 

181. Weitere einkommensteuerliche Verbesserun-
gen im Wohnungsbau enthalten das im Dezember 
1977 in Kraft getretene Gesetz zur Erhaltung und 
Modernisierung kulturhistorisch und städtebaulich 
wertvoller Gebäude und das im Juli 1978 in Kraft ge-
tretene Gesetz zur Änderung des Wohnungsmoder-
nisierungsgesetzes. Nach diesen Gesetzen und den 
dazu ergangenen Rechtsverordnungen können Auf-
wendungen zur Erhaltung und sinnvollen Nutzung 
historisch wertvoller Bausubstanz und für be-
stimmte heizenergiesparende Maßnahmen steuer-
lich durch die Gewährung erhöhter Abschreibungen 
begünstigt werden. 

VIII. Wohnungspolitik 

1. Sozialer Wohnungsbau 

182. Das Ziel der Wohnungspolitik ist eine ange-
messene Versorgung der Bevölkerung mit Wohnun-
gen. Hierbei sind große Fortschritte erzielt worden. 
Seit 1948 sind rd. 15,7 Millionen Wohnungen errich-
tet worden, davon allein rd. 6,5 Millionen Wohnun-
gen unter Einsatz öffentlicher Mittel. In den Jahren 
1977 bis 1979 wurden rd. 1 140 000 Wohnungen fer-
tiggestellt. 

Trotz des inzwischen erreichten hohen Standes der 
Wohnungsversorgung sind bestimmte Bevölke-
rungsgruppen, wie insbesondere kinderreiche Fami-
lien, Schwerbehinderte und ältere Menschen, noch 
nicht immer ausreichend untergebracht. Außerdem 
sind Aussiedler aus den süd- und südosteuropäi-
schen Ländern und Zuwanderer aus der DDR oder 
Berlin (Ost) angemessen mit Wohnraum zu versor-
gen. Vor allem in den Ballungszentren und den 

Kernbereichen der Städte ist das Wohnungsangebot 
für Haushalte mit durchschnittlichem oder unter-
durchschnittlichem Einkommen unzureichend. Die 
Nachfrage nach preisgünstigen Wohnungen über-
steigt hier deutlich das Angebot. Das Wohnungsan-
gebot bedarf deshalb besonders in diesen Regionen 
einer deutlichen Verbesserung. Der soziale Woh-
nungsbau ist deshalb verstärkt auf soziale und 
regionale Schwerpunkte ausgerichtet. Im Jahre 1977 
wurden rd. 113 000 Wohnungen im sozialen Woh-
nungsbau gefördert, im Jahre 1978 über 135 000 und 
1979 rd. 110 000. 

2. Wohngeld 
183. Das Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz ist 
ein wichtiges Instrument zur wirtschaftlichen Siche-
rung angemessenen und familiengerechten Woh-
nens für alle Bürger. Jeder Mieter oder Eigentümer 
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hat bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
einen Rechtsanspruch auf den staatlichen Zuschuß 
zu den Aufwendungen für seinen Wohnraum. 

Mit Wirkung vom Januar 1978 ist das Wohngeldge-
setz geändert worden. Diese 4. Wohngeldnovelle 
paßte die Wohngeldleistungen an die Einkommens-
und Mietenentwicklung an, baute Benachteiligun-
gen der Erwerbstätigen ab und verstärkte die Förde-
rung von Familien. 

1979 stiegen die Wohngeldausgaben des Bundes 
und der Länder auf je 923 Millionen DM. Damit ha-
ben sich die Ausgaben des Bundes gegenüber 1977 
um 188 Millionen DM erhöht. Ende 1978 wurde 
Wohngeld in Höhe von durchschnittlich monatlich 
83 DM an ca. 1,7 Millionen Haushalte gezahlt. Die 
Zahl der Wohngeldempfänger hat sich dabei gegen-
über 1977 um 6 v. H. erhöht. 

Bei den Haushaltsgruppen, bei denen die Zahl der 
Empfänger von 1974 bis 1977 besonders stark zu-
rückgegangen war, hat die Novelle wieder zu einem 
erheblichen Anstieg der Empfängerzahl geführt, 
z. B. bei Haushalten mit vier und mehr Personen und 
bei Erwerbstätigen-Haushalten. Insgesamt waren 
1978 fast zwei Drittel der Wohngeldempfänger 
Rentner und knapp ein Fünftel Erwerbstätige. 
15 v. H. der Wohngeldempfänger sind Haushalte mit 
vier und mehr Personen. 

Eine weitere Anpassung des Wohngeldes an die 
Mieten- und Einkommensentwicklung und eine 
Verstärkung der familienbezogenen Leistungen ist 
durch das im Zusammenhang mit dem Steuerentla-
stungsgesetz 1981 vom Deutschen Bundestag be-
schlossene 5. Gesetz zur Änderung des Wohngeld-
gesetzes ab 1981 vorgesehen. 

3. Städtebauförderung, Wohnumfeldverbesse-
rung, Wohnungsmodernisierung und Energie-
einsparung 

Städtebauförderung und Wohnumfeldverbesserung 

184. Erhaltung und Erneuerung von Städten und 
Gemeinden haben zunehmend auch gesellschafts-
politische Bedeutung. Sie sind daher in der Regie-
rungserklärung vom Dezember 1976 als Aufgaben-
schwerpunkt für die laufende Legislaturperiode her-
ausgestellt worden. 

Gezielte Hilfen für die Stadterneuerung, insbeson-
dere Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Städte-
bauförderungsgesetzes, verhindern, daß sich der Pro-
zeß räumlicher Trennung sozialer Schichten in den 

Städten verstärkt. Zur Zeit werden im Rahmen des 
Bundesprogramms nach dem Städtebauförderungs-
gesetz 617 Sanierungsmaßnahmen mit finanzieller 
Hilfe des Bundes gefördert. Insgesamt hat die Bun-
desregierung für das Bundesprogramm von 1971 bis 
1980 knapp 2 Mrd. DM zur Verfügung gestellt. Im 
Rahmen des Programms für Zukunftsinvestitionen 
hat der Bund zusätzliche Hilfen für die Stadterneue-
rung in Höhe von 950 Millionen DM bereitgestellt. 
Besondere Schwerpunkte lagen hier unter anderem 
bei sozial bedeutsamen Infrastruktur- und Ersatz-
wohnungsbauvorhaben. 

Wohnungsmodernisierung und Energieeinsparung 

185. Die Modernisierungsförderung vermindert 
gezielt die Wohnkostenbelastungen, die aus einer 
qualitativen Verbesserung unzeitgemäßer Wohn-
verhältnisse für Mieter oder Eigentümer entstehen. 
Sie verbessert damit die Wohnungsversorgung brei-
ter Schichten der Bevölkerung. Die staatliche Förde-
rung heizenergiesparender Investitionen nach dem 
sogenannten 4,35 Mrd.-DM-Programm hilft dabei, 
die Belastungen in vertretbaren Grenzen zu halten, 
und bietet gleichzeitig einen Anreiz für Maßnah-
men zum rationelleren und sparsameren Umgang 
mit Energie. Die Modernisierungsförderung soll ne-
ben ihrer primär wohnungspolitischen Zielsetzung 
vor allem sozial- und städtebaulichen Zielen gerecht 
werden. 

Im Zeitraum 1974 bis 1979 wurden im Rahmen des 
Modernisierungsprogramms rd. 350 000 Wohnun-
gen gefördert. Hierbei handelt es sich vorwiegend 
um Mehrfamilienhäuser im Eigentum von Woh-
nungsgesellschaften. Da die staatlichen Förderungs-
mittel bei den als Folge von Modernisierungsmaß-
nahmen notwendigen Mieterhöhungen berücksich-
tigt werden müssen, war es möglich, die Mieten der 
modernisierten Wohnungen in tragbaren Grenzen 
zu halten. 

Steuerliche Vergünstigungen im Wohnungsbaubereich 

186. Die Bundesregierung hat auch die steuerliche 
Förderung von Wohnungsbau und Wohnungsmo-
dernisierung verstärkt. Altbauten sind in die Ab-
schreibungsregelungen des § 7 b des Einkommen-
steuergesetzes einbezogen worden, und die Grund-
erwerbsteuer für den Erwerb eigengenutzter Alt-
bauten ist bis zu bestimmten Höchstbeträgen entfal-
len (vgl. Tz. 183). Im steuerbegünstigten Wohnungs-
bau wurde die Wohnflächengrenze für Zweifami-
lienhäuser von bisher 216 qm auf 240 qm angehoben. 
Schließlich werden bestimmte heizenergiesparende 
Maßnahmen durch die Gewährung erhöhter Ab-
schreibungen steuerlich begünstigt (vgl. Tz. 181). 
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IX. Soziale Aspekte der Umweltpolitik 

187. Umweltpolitik ist in einem hochindustriali-
sierten und dicht besiedelten Land wie der Bundes-
republik Deutschland eine der wichtigsten gesell-
schaftspolitischen Aufgaben. Ihr Ziel ist es, für den 
Menschen eine Umwelt zu erhalten und zu gestal-
ten, die als Standort von Wohnsiedlungen und 
Arbeitsstätten, Lieferant von Grundstoffen, Produ-
zent von Nahrungsmitteln und zur Erholung geeig-
net ist. 

188. In wesentlichen Wirkungsbereichen treffen 
sich Umwelt- und Sozialpolitik. Besonders eng sind 
die Verbindungen auf den Gebieten des Gesund-
heits- und Arbeitsschutzes und der Beschäftigungs-
politik. 

1. Umweltschutz, Arbeitsschutz und Beschäfti-
gungspolitik 

189. Die Erwerbstätigen sind im Arbeitsleben zum 
Teil erheblichen Umweltbelastungen ausgesetzt. 
Lärm, Erschütterungen, Hitze, Kälte, schlechte Luft-
verhältnisse, gesundheitsgefährdende Stoffe sind 
nur einige Beispiele für Einwirkungen der Arbeits-
umwelt auf den Menschen. Die von der Bundesre-
gierung in ihrem Umweltprogramm von 1971 und 
dessen Fortschreibung, dem Umweltbericht 76, ge-
setzten Ziele konnten inzwischen auf vielen Gebie-
ten erreicht werden. Dies gilt insbesondere für die 
Gesetzgebung; hier ist ein Chemikaliengesetz die 
einzige noch ausstehende umfassende Regelung. 

Bei ihren gesetzlichen Maßnahmen hat die Bundes-
regierung Wert darauf gelegt, daß die Betriebe in 
eigener Verantwortung Maßnahmen der Gefahren-
abwehr und Umweltvorsorge treffen. 

Die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Ab-
fallbeseitigungsgesetz und Wasserhaushaltsgesetz 
in Industrie, Gewerbe und bei den Kommunen ein-
geführten Betriebsbeauftragten für den Umwelt-
schutz haben sich in ihrem Tätigkeitsbereich bereits 
bewährt. Auf ihren persönlichen Einsatz ist in vielen 
Betrieben — bei Unternehmensleitungen wie auch 
bei Belegschaften — eine gesteigerte Bereitschaft 
zu umweltschützenden Maßnahmen zurückzufüh-
ren. 

Durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verrin-
gerung gesundheitsschädlicher Einwirkungen, die 
oft auch dem Schutz der Bevölkerung dienen, wer-
den auch wichtige Beiträge zur Verbesserung des 
Umweltschutzes geleistet (vgl. Tz. 58 ff.). 

190. Zur Frage der Auswirkungen des Umwelt-
schutzes auf den Arbeitsmarkt hat die Bundesregie-
rung in den letzten Jahren mehrere Studien erstel-
len lassen. Diese Studien kommen zu dem Ergebnis, 
daß die Umweltpolitik insbesondere in der Mitte der 
70er Jahre zur Stabilisierung des Beschäftigungs-

standes beigetragen hat. Zu diesem Ergebnis kommt 
auch eine Untersuchung des Ifo-Instituts im Auftrag 
des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. 

Die Zahlenangaben der direkt und indirekt für den 
Umweltschutz Tätigen weichen infolge unterschied-
licher Fragestellungen und Methoden in den ver-
schiedenen Studien voneinander ab. Alle Quellen 
nennen aber weit mehr als 100 000 Arbeitsplätze im 
Umweltschutzbereich. 

Damit die Erfüllung der Umweltnormen durch die 
Wirtschaft zügiger erfolgt, sieht das vom Deutschen 
Bundestag beschlossene Gesetz zur Änderung und 
Vereinfachung des Einkommensteuergesetzes und 
anderer Gesetze vor, den zeitlichen Rahmen für er-
höhte Absetzungen bei Umweltschutzinvestitionen 
nach § 7 d des Einkommensteuergesetzes um wei-
tere zehn Jahre zu verlängern und die Vorausset-
zungen für die Steuerbegünstigungen zu verbessern. 
Diesem Ziel dient auch das vom Bundesminister des 
Innern aufgestellte „Programm zur Förderung von 
Investitionen auf dem Gebiet der Luftreinhaltung 
bei bestehenden Industrieanlagen" mit einem Volu-
men von 560 Millionen DM für den Zeitraum von 
1979 bis 1984. 

2. Umweltpolitische Initiativen und Maßnahmen 

191. Mit einer Reihe von Maßnahmen wurden Um-
weltschutz und Arbeitsschutz zugleich vorange-
bracht. Der dem Parlament vorliegende Entwurf ei-
nes Chemikaliengesetzes umfaßt Vorsorgemaßnah-
men zum Schutz des Menschen vor den Einwirkun-
gen gefährlicher Stoffe, die von der Industrie auf den 
Markt gebracht werden. Wesentliches Ziel des Ge-
setzentwurfs ist es, sicherzustellen, daß künftig kein 
neuer Stoff mehr unkontrolliert in den Verkehr ge-
bracht wird. Der Entwurf enthält auch Ermächtigun-
gen für umfassende arbeitsschutzrechtliche Rege-
lungen in der Industrie, soweit hier mit gefährlichen 
Stoffen umgegangen wird. 

192. Durch das vom Deutschen Bundestag be-
schlossene Gesetz zur Änderung und Vereinfa-
chung des Einkommensteuergesetzes und anderer 
Gesetze werden u. a. Maßnahmen des Umweltschut-
zes, die gleichzeitig dem innerbetrieblichen Um-
weltschutz (Arbeitsschutz) dienen, in die Abschrei-
bungsvergünstigung für betriebliche Umweltschutz-
investitionen einbezogen. 

193. Durch die im Februar 1980 vom Bundeskabi-
nett beschlossene Störfallverordnung sollen Stör-
fälle in der chemischen Industrie bekämpft wer-
den. 

Die Störfallverordnung sieht ein gestuftes Pro

-

gramm vor. Durch eine Anzeige sollen der Behörde 
Kenntnisse darüber vermittelt werden, in welchen 
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Anlagen mit welchen gefährlichen Stoffen umge-
gangen wird. Der Betreiber einer solchen Anlage 
hat ferner eine Sicherheitsanalyse anzufertigen, aus 
der alle technischen und organisatorischen Vorkeh-
rungen zur Störfallabwehr ersichtlich sind. Ist die 
Anlage nicht sicher, können nachträglich Anord-
nungen getroffen werden. Im Störfall muß der Be-
treiber die Behörde sofort über Art und Ausmaß der 
Störung unterrichten. 

194. Entwürfe zur Änderung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes und der Technischen Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft) werden sowohl 
den Erfordernissen von Rechtssicherheit, Beschäfti-
gung und wirtschaftlichem Wachstum, als auch den 
Anforderungen des Immissionsschutzes gerecht. 
Die Fortschreibung der TA-Luft enthält neue Immis-
sionswerte auch für bisher noch nicht geregelte 
Schadstoffe. Sie präzisiert das Meß- und Beurtei-
lungsverfahren für von Kraftwerken und anderen 
großen Anlagen ausgehende Immissionen, schreibt 
für solche Anlagen eine größtmögliche Verringe-
rung der Emission krebserregender Stoffe vor und 
konkretisiert die zum Schutz von Pflanzen und Tie-
ren notwendigen Bestimmungen. 

Aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung 
konnte im Zeitraum von 1969 bis 1978 z. B. die Ge-
samtstaubemission um rd. 50 v. H. vermindert und 
ein Rückgang der Bleibelastung in den Verkehrs-
schwerpunkten bis zu 70 v. H. erreicht werden. 

195. Lärm ist heute eine der stärksten Umweltbela-
stungen. Seine Auswirkungen auf die menschliche 

Psyche und Gesundheit sind allzulange vernachläs-
sigt worden. 

Die Bundesregierung fördert seit Jahren die For-
schung auf dem Gebiet der Lärmbekämpfung. Die 
Kenntnis der Auswirkungen des Lärms sind sowohl 
für den Arbeitsschutz wie für den Umweltschutz 
von großer Bedeutung. Die Festlegung von Lärm-
grenzwerten gehört im Umweltschutz zum festen 
Instrumentarium der Lärmminderung. Das Ver-
kehrslärmschutzgesetz, das zur Zeit dem Vermitt-
lungsausschuß zur Beschlußfassung vorliegt, sieht 
insbesondere die Festlegung von Grenzwerten vor, 
die bei dem Bau von Straßen und Schienenwegen 
nicht überschritten werden dürfen. Für den Fall, daß 
diesen Normen nicht entsprochen wird, sind bauli-
che Maßnahmen an den Verkehrswegen und ersatz-
weise Erstattung von Aufwendungen für Schall-
schutz an Gebäuden vorgesehen. Darüber hinaus 
hat der Bundesminister des Innern im Oktober 1978 
ein umfassendes „Aktionsprogramm Lärmbekämp-
fung" als Grundlage für die weitere Politik der Lärm-
bekämpfung der Öffentlichkeit vorgelegt, das 
Schritt für Schritt vollzogen wird. 

196. Der Umweltschutz ist ein weiterer Bereich, 
der für die Beschäftigung Zivildienstleistender in 
Frage kommt. Zivildienstleistende werden im prak-
tischen Umweltschutz eingesetzt. Gegenwärtig sind 
130 Einrichtungen als Beschäftigungsstelle des Zi-
vildienstes im Umweltschutz anerkannt. Das Platz-
angebot wird erweitert. 

X. Internationale sozialpolitische Zusammenarbeit 

1. Aufgaben der internationalen 
Zusammenarbeit 

197. Internationale Zusammenarbeit in der Sozial-
politik ist die Antwort auf soziale Entwicklungen 
und Probleme, die — in unterschiedlicher Intensität 
— vielen Ländern in der Welt gemeinsam sind. 

Soziale Probleme und soziale und wirtschaftliche 
Ungleichheiten in den Ländern der Welt, insbeson-
dere zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, 
fordern Verantwortung für soziale Gerechtigkeit 
und für soziale Sicherung über die nationalen Gren-
zen hinaus. Wirtschaftlich starke Länder, wie die 
Bundesrepublik Deutschland, haben dabei beson-
dere Verpflichtungen. Die Bundesrepublik arbeitet 
mit anderen Ländern sozialpolitisch sowohl unmit-
telbar als auch innerhalb von internationalen oder 
übernationalen Einrichtungen zusammen. Sie wirkt 
als Mitglied in Organisationen mit, die entweder — 
wie die Internationale Arbeitsorganisation — sich 
ausschließlich mit Sozialpolitik befassen oder die — 
wie die Europäischen Gemeinschaften — neben an-
deren auch wichtige sozialpolitische Teilaufgaben 

zu erfüllen haben. Die Zusammenarbeit mit einzel-
nen anderen Ländern geschieht vor allem durch den 
Abschluß von Abkommen und Verträgen über so-
ziale Sicherheit, die die Gleichbehandlung der 
Staatsangehörigen der Vertragsländer erreichen 
und die Sozialleistungen für die Betroffenen über 
die Grenzen hinweg sicherstellen sollen. 

2. Sozialpolitische Initiativen 
der Europäischen Gemeinschaften 

198. Die seit 1974 in der Gemeinschaft bestehen-
den Beschäftigungsprobleme stehen nach wie vor 
im Mittelpunkt der Erörterungen. Die Anstrengun-
gen konzentrieren sich auf eine Wiederherstellung 
der Vollbeschäftigung auch durch arbeitsmarkt- und 
arbeitszeitpolitische Maßnahmen. Im Dezember 
1979 hat der Rat der Europäischen Gemeinschaften 
Grundsätze zur Anpassung der Arbeitszeit be-
schlossen, die, ohne die Verantwortung der Wirt-
schaftspolitik für die Beschäftigungslage zu berüh-
ren, flankierend zur Verbesserung der Beschäfti- 
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gung beitragen können. Der Rat hat die Kommission 
aufgefordert, ihm gemeinschaftliche Gesichts-
punkte im Bereich der Begrenzung der systemati-
schen Überstunden sowie der Verkürzung der effek-
tiven Jahresarbeitszeit in der Gemeinschaft vorzule-
gen und die Konsultationen über Fragen der Anpas-
sung der Arbeitszeit mit den Tarifparteien fortzuset-
zen. Diese Maßnahmen zielen auch auf das sozialpo-
litische Anliegen der Humanisierung des Arbeitsle-
bens. 

199. Das wichtigste Finanzinstrument für die Be-
schäftigungspolitik in der Gemeinschaft ist mit über 
2 Mrd. DM (1979) der Europäische Sozialfonds. Mehr 
als 75 v. H. seiner Mittel sind zur Verbesserung der 
Beschäftigungslage in strukturschwachen Gebieten 
der Gemeinschaft und zur Bekämpfung der Jugend-
arbeitslosigkeit bestimmt. Seit 1978 kann auch die 
Eingliederung oder Wiedereingliederung von 
Frauen in das Berufsleben gefördert werden. 

200. In Ausführung des sozialpolitischen Aktions-
programms von 1974 wurde eine Reihe von Richtli-
nien verabschiedet, die von besonderer Bedeutung 
für die Angleichung der Arbeitsbedingungen in der 
Gemeinschaft sind: 

Die Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über die Wahrung von An-
sprüchen der Arbeitnehmer bei Übergang von Un-
ternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen vom Fe-
bruar 1977 soll den sozialen Besitzstand der Arbeit-
nehmer bei einem Wechsel des Betriebsinhabers 
oder bei Fusionsvorgängen sichern. Sie sieht vor, 
daß die Rechte und Pflichten des Veräußerers aus 
bestehenden Arbeitsverhältnissen auf den Erwerber 
übergehen und daß der Übergang eines Unterneh-
mens, Betriebs oder Betriebsteils in der Regel kei-
nen Grund zur Kündigung darstellt. 

Die in der Bundesrepublik Deutschland noch erfor-
derlichen gesetzlichen Detailänderungen hat das 
Kabinett im Juni 1979 beschlossen (vgl. Tz. 52). 

201. Mit der im Juli 1977 erlassenen Richtlinie zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über die Sicherheitskenn-
zeichnung am Arbeitsplatz werden bis 1981 einheit-
liche Sicherheitskennzeichen eingeführt. Dies be-
deutet insbesondere auch eine Verbesserung des 
Arbeitsschutzes für ausländische Arbeitnehmer in 
der Gemeinschaft. 

202. Im Juni 1978 billigte der Rat die Grundlage ei-
nes von der Kommission aufgestellten Aktions-
programms für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz, das u. a. Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Schutzes vor gefährlichen Stoffen und vor 
Lärm vorsieht. 

203. Grundsätzliche Einigung besteht seit Mai 
1979 über den Inhalt einer Richtlinie, die den Schutz 
der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit der Ar-
beitgeber zum Gegenstand hat. Die Mitgliedstaaten 
sollen verpflichtet werden, innerhalb von drei Jah-
ren Maßnahmen zu treffen, um bestimmte Ansprü-
che der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des 
Arbeitgebers zu befriedigen. Der Rechtszustand in 

der Bundesrepublik Deutschland (Konkursausfall-
geld) entspricht dem Inhalt der formell noch zu ver-
abschiedenden Richtlinie. 

204. Zur Verbesserung der Qualität der ambulan-
ten kassenärztlichen und kassenzahnärztlichen 
Versorgung hat der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung — unterstützt durch eine Empfeh-
lung der Konzertierten Aktion im Gesundheitswe-
sen — die Kommission der Europäischen Gemein-
schaften ersucht, geeignete Vorschläge zu machen, 
damit in Abänderung von Bestimmungen der beste-
henden EG-Richtlinien über die Freizügigkeit der 
Ärzte und Zahnärzte der Zugang zur Tätigkeit als 
Kassenarzt oder Kassenzahnarzt von einer bis zu 
zweijährigen praktischen Vorbereitungszeit abhän-
gig gemacht werden kann. Die EG-Kommission hat 
zugesagt, diesen Vorschlag in die laufende Beratung 
eines diese Materie betreffenden Richtlinienvor-
schlages für den Arzt für Allgemeinmedizin einzu-
beziehen. 

3. Internationale Arbeitsorganisation 

205. Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt 
die Bemühungen der Internationalen Arbeitsorgani-
sation zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen in den 140 Mitgliedstaaten. Sie hatte 
1976/77 den Vorsitz im Verwaltungsrat. 

Die Internationale Arbeitskonferenz beschloß auf 
ihren jährlichen Tagungen (1976 bis 1979) u. a. die 
Annahme von Übereinkommen und Empfehlungen 
über 

— dreigliedrige Beratungen zwischen Regierung, 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen 
zur Förderung der Durchführung internationaler 
Arbeitsnormen, 

— den Schutz der Arbeitnehmer vor Gefährdungen 
durch Lärm, Luftverschmutzung und Vibratio-
nen am Arbeitsplatz, 

— Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen des 
Krankenpflegepersonals, 

— Rolle, Aufgaben und Aufbau der Arbeitsverwal-
tung, 

— den Schutz des Vereinigungsrechts und über 
Verfahren zur Festsetzung der Beschäftigungs-
bedingungen im öffentlichen Dienst, 

— den Arbeitsschutz bei der Hafenarbeit, 
— die Arbeits- und Ruhezeiten im Straßentrans-

port. 

Die Seeschiffahrtskonferenz der Internationalen 
Arbeitsorganisation verabschiedete im Oktober 
1976 Übereinkommen und Empfehlungen über Min-
destnormen im Bereich der Sicherheit und des so-
zialen Schutzes der Seeleute auf Handelsschiffen, 
über die Kontinuität der Beschäftigung von Seeleu-
ten, über bezahlten Jahresurlaub der Seeleute und 
über sozialen Schutz junger Seeleute. 

206. Die 3. Europäische Regionalkonferenz der In-
ternationalen Arbeitsorganisation befaßte sich im 
Oktober 1979 mit Fragen der Beschäftigung Jugend-
licher und ihrer Vorbereitung auf die Arbeitswelt 
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und mit Maßnahmen und Praktiken zur Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsum-
welt in europäischen Ländern. 

207. Die Bundesrepublik Deutschland hat in der 8. 
Legislaturperiode weitere Übereinkommen der In-
ternationalen Arbeitsorganisation ratifiziert. Sie 
umfassen Regelungen über Verbände ländlicher Ar-
beitnehmer und über dreigliedrige Beratungen zwi-
schen Regierung, Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
organisationen zur Förderung der Durchführung in-
ternationaler Arbeitsnormen. 

Übereinkommen über die Berufsberatung und die 
Berufsbildung sowie über Mindestnormen auf Han-

delsschiffen sind den gesetzgebenden Körperschaf-
ten zur Ratifizierung zugeleitet worden. 

4. Sozialversicherungsabkommen 

208. Die wechselseitige Beschäftigung im Ausland 
und der internationale Tourismus erfordern den 
weiteren Ausbau der Beziehungen der Bundesrepu-
blik Deutschland zu anderen Staaten auf dem Ge-
biet der sozialen Sicherung. Seit 1977 sind elf neue 
zwischenstaatliche Abkommen und Vereinbarun-
gen im Bereich der sozialen Sicherung in Kraft ge-
treten. Der Ausbau eines Netzes zwei- und mehrsei-
tiger Sozialversicherungsverträge wird fortgesetzt. 
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Anlage zum Sozialbericht 1980 (Teil A) 
Stand: 10. Juni 1980 

Übersicht über Maßnahmen und Vorhaben 

I. Politik zur Wiederherstellung der Vollbeschäftigung 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Zielgruppe 

Arbeitsmarktpolitisches Eingliederungshilfen für längerfristig Programm ausge

- 

 Arbeitslose 
Sonderprogramm vom und schwervermittelbare Arbeitslose laufen 
November 1976 (Mobilitätszulagen, Umzugsbeihilfen) 

430 Millionen DM. 

Programm für Zukunfts

- 

 Schaffung von Einrichtungen der laufendes Jugendliche in der 
investitionen vom Berufsausbildung durch finanzielle Programm Berufsausbildung 
März 1977 Beteiligung des Bundes in Höhe von 

350 Millionen DM. 

Programm zur Arbeits

- 

 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Programm läuft Arbeitslose 
beschaffung vom Mai besondere Zielgruppen des aus 
1977 Arbeitsmarktes, 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im 
Schwerpunktbereich soziale 
Dienste, 
600 Millionen DM. 

Viertes Änderungsgesetz Verbesserung und Erleichterung der Gesetz vom Arbeitnehmer, 
zum Arbeitsförderungs

- 

 Arbeitsvermittlung, 12. Dezember 1977 Arbeitgeber 
Besetz Neuregelung der Anrechnung von Ab

- 

 BGBl. I S. 2557 
findungen auf das Arbeitslosengeld. 

Zweites Änderungsge

- 

 Regelung des Anzeigeverfahrens mi t  Gesetz vom Arbeitnehmer, 
setz zum Kündigungs

- 

 verstärkter Beteiligung des Betriebs- 7. April 1978 Arbeitgeber 
schutzgesetz rates, frühere Unterrichtung der Arbeits

- 

 BGBl. I S. 550 
ämter, Herabsetzung der Anzeige

- 

pflichtgrenze für Massenentlassungen 
in Großbetrieben, Einbeziehung 
weiterer Betriebe in die Anzeigepflicht. 

Erste Verordnung zur Günstigere Regelung für Anlagen nach Verordnung vom Empfänger von 
Änderung der Arbeits

- 

 dem Spar-Prämiengesetz, dem 10. April 1978 Arbeitslosenhilfe 
losenhilfe-Verordnung Wohnungsbau-Prämiengesetz und dem BGBl. I. S. 500 

Dritten Vermögensbildungsgesetz bei 
der Berücksichtigung von Vermögen in 
der Arbeitslosenhilfe. 

Wintergeld-Verordnung Wintergeld auch für Bauarbeiter, die Verordnung vom Arbeitnehmer 
auf europäische Baustellen nördlich 24. Mai 1978 (Bauarbeiter) 
des 42. Grades nördlicher Breite BGBl. I S. 646 
entsandt worden sind. 

Erste Änderungsver

- 

 Neuabgrenzung des Begriffs der Verordnung vom Aussiedler, 
ordnung zur Sprach

- 

 Erwerbstätigkeit, 2. Juni 1978 Asylberechtigte 
förderungsverordnung Einführung einer Härteklausel. BGBl. I S. 677 

Modellversuchspro

- 

 Nachweis, daß eine wesentlich größere laufendes Weibliche 
gramm zur Erschließung Zahl von bisher fast ausschließlich von Programm Jugendliche 
gewerblich/technischer Männern besetzten Berufen auch für 
Ausbildungsberufe für Frauen geeignet ist. 
Mädchen von August/ 
September 1978 

Fünftes Gesetz zur Einbeziehung von Schülern der Gesetz vom Schüler der 
Änderung des Bundes

- 

 Klasse 10 aller schulischen Formen der 17. November 1978 Klasse 10 
ausbildungsförderungs

- 

 beruflichen Grundbildung und der  BGBl. I S. 1794 
gesetzes Klasse 10 der Berufsfachschulen in die 

Ausbildungsförderung. 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Zielgruppe 

Arbeitsmarktpolitisches Stabilisierung der Arbeitsmärkte in den Programm läuft Beschäftigte, 
Programm für Regionen Problemregionen durch Förderung der Arbeitslose 
mit besonderen Be

- 

 beruflichen Qualifizierung und Arbeits

- 

schäftigungsproblemen beschaffungsmaßnahmen, 
vom Mai 1979 930 Millionen DM. 

Sechstes Gesetz zur Anhebung der Leistungen nach dem Gesetz vom Schüler und 
Änderung des Bundes

- 

 Bundesausbildungsförderungsgesetz, 16. Juli 1979 Studenten 
ausbildungsförderungs

- 

 Einführung einer Zwischenanpassung BGBl. I S. 1037 
gesetzes der Leistungen. 

Fünftes Änderungsgesetz Verbesserung der Förderung der beruf

- 

 Gesetz vom Arbeitnehmer, 
zum Arbeitsförderungs

- 

 lichen Bildung und der Vermittlungs

- 

 23. Juli 1979 Arbeitgeber 
Besetz fähigkeit von Arbeitslosen, situations

- 

 BGBl. I S. 1189 
gerechtere Ausgestaltung der übrigen 
Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit. 

Änderung zweier Richt

- 

 Ältere Arbeit

- 

linien über die Ge

- 

 nehmer der Eisen

- 

währung von Beihilfen und Stahlindustrie 
für Arbeitnehmer der mit langjährigen 
Eisen- und Stahlin

- 

 Beschäftigungs

- 

dustrie, die von Maß

- 

 zeiten in Warm

- 

nahmen im Sinne des betrieben 
Artikels 56 § 2 des 
Montanunionvertrages 
betroffen werden: 

– Einführung einer ein

- 

 Ältere Arbeitnehmer der Eisen- und Richtlinie vom 
maligen Abfindung, Stahlindustrie mit langjährigen Be

- 

 26. April 1978 
schäftigungszeiten in Warmbetrieben BAnz. Nr. 100 
erhalten bei strukturell bedingten Ent

- 

 vom 2. Juni 1978 
lassungen eine einmalige Abfindung 
von 4000 DM. 

– Verbesserung der Erhöhung des Höchstbetrages der Richtlinie vom 
Übergangsbeihilfe Übergangsbeihilfe (soziale Leistung 30. November 1979 

bei längerer Arbeitslosigkeit) von BAnz. Nr. 231 
monatlich 600 auf 1500 DM und des vom 11. Dezember 
Familienzuschlags von 50 auf 100 DM. 1979 

Zweite Änderungsver

- 

 Einbeziehung der Kontingent

- 

 Verordnung vom Erwerbstätige 
ordnung zur Sprach

- 

 flüchtlinge. 22. Januar 1980 Kontingent

- 

förderungsverordnung BGBl. I S. 87 flüchtlinge 
(z. B. Chilenen, 
Vietnamesen) 

Sonderprogramme zur Verbesserung der Beschäftigungs- und Programm 1979 Schwerbehinderte 
Bereitstellung von Ausbildungschancen Schwerbehin

- 

 läuft bis Arbeitslose und 
Arbeits- und Aus

- 

 derter durch Mittel der Ausgleichsab

- 

 Juli 1980 Jugendliche 
bildungsplätzen für gabe, 
Schwerbehinderte von insgesamt 280 Millionen DM. 
1977, 1978 und 1979 

Programm für die Ermöglichung einer Ausbildung in Programmbeginn Junge Ausländer, 
Förderung der Berufs

- 

 einem anerkannten Ausbildungsberuf September 1980 Jugendliche ohne 
ausbildung von benach

- 

 für solche Jugendliche, die auch nach Hauptschulab

- 

teiligten Jugendlichen der Teilnahme an einer berufsvorbe

- 

 schluß, Abgänger 
reitenden Maßnahme nicht auf einen aus Schulen für 
Ausbildungsplatz vermittelt werden Lernbehinderte, 
konnten, bei weiterer intensiver sozial benach

- 

Förderung aber einen Abschluß teiligte Jugend

- 

erreichen können. liche 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Zielgruppe 

Modellversuchspro
- 

 Verbesserung der Berufsausbildungs
- 

 Programmbeginn Ausländische 
gramm zur Förderung chancen der ausländischen Jugend-  Herbst 1980 Jugendliche 
der Ausbildung aus

- 
 lichen, die Schwierigkeiten haben, 

ländischer Jugendlicher einen Ausbildungsplatz zu bekommen, 
in anerkannten Aus

- 

 weil sie zum Abbau noch vorhandener 
bildungsberufen Defizite zusätzlicher Förderung 

bedürfen. 

Zweite Verordnung zur Kostenausgleich für Unterkunft, im Verfahren Schüler und 
Änderung der Verord

- 

 Familienheimfahrten auswärts unterge

- 

 Studenten 
nung über Zusatz

- 

 brachter Auszubildender, förderungs

- 

leistungen in Härtefällen fähige Lern- und Arbeitsmittel usw. 
nach dem Bundesaus

- 

bildungsförderungs

- 

gesetz 
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II. Verbesserung der Arbeitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Zielgruppe 

Drei Wahlordnungen Vorschriften über die Wahl und Abbe

- 

 Verordnungen Arbeitnehmer in 
zum Mitbestimmungs

- 

 rufung der Aufsichtsratsmitglieder der vom 23. Juni 1977 den mitbestimmten 
Besetz Arbeitnehmer. BGBl. I S. 861, Unternehmen 

893 und 934 

BGS-Jugendarbeits

- 

 Zulassung von Ausnahmen von den Verordnung vom Jugendliche Poli

- 

schutzverordnung Vorschriften des Jugendarbeitsschutz

- 

 11. November 1977 zeivollzugsbeamte 
gesetzes für jugendliche Polizeivoll

- 

 BGB1. I S. 2071 im Bundesgrenz

- 

zugsbeamte im Bundesgrenzschutz. schutz 

Zweite Verordnung zum Rahmenbestimmungen für die Aufbe

- 

 Verordnung vom Arbeitnehmer, 
Sprengstoffgesetz wahrung von explosionsgefährlichen 23. November 1977 Arbeitgeber, 

Stoffen. BGBl. I S. 2189 Öffentlichkeit 

Drittes Gesetz zur Ände

- 

 Verbesserung des Kündigungsschutzes Gesetz vom Wehrpflichtige, 
rung des Arbeitsplatz

- 

 für wehrpflichtige Arbeitnehmer und 23. Dezember 1977 Arbeitnehmer und 
schutzgesetzes Auszubildende. BGBl. I S. 3110 Auszubildende 

Viertes Gesetz zur An

- 

 Anpassung der Pfändungsfreigrenzen an Gesetz vom Arbeitnehmer 
derung der Pfändungs

- 

 die Geldwertentwicklung, Einführung 28. Februar 1978 
freigrenzen eines Pfändungsschutzes für Lohn- und BGBl. I S. 333 

Gehaltskonten. 

Dritte Verordnung zum Anzeigepflicht für Sprengungen. Verordnung vom Öffentlichkeit 
Sprengstoffgesetz 23. Juni 1978 

BGBl. I S. 783 

Gesetz zur Beschleuni

- 

 Beschleunigung des Verfahrens durch Gesetz vom Rechtsuchende im 
gung und Bereinigung Straffung des Verfahrens in der ersten 21. Mai 1979 arbeitsgericht

- 

des arbeitsgericht

- 

 Instanz, Anhebung der Berufungs

- 

 BGBl. I S. 545 lichen Verfahren 
lichen Verfahrens grenze, Prozeßförderungspflicht in 

Kündigungsschutzverfahren, Besei

- 

tigung der Streitwertrevision. 

Erste Verordnung zum Sicherheitsanforderungen bei Geräten Verordnung vom Öffentlichkeit 
Gesetz über technische und Maschinen und den Teilen, aus 11. Juni 1979 
Arbeitsmittel denen diese zusammengesetzt sind. BGBl. I S. 629 

Gesetz zur Einführung Ausbau des geltenden Mutterschutz

- 

 Gesetz vom Arbeit

- 

eines Mutterschafts

- 

 gesetzes insbesondere durch Aus

- 

 25. Juni 1979 nehmerinnen 
urlaubs dehnung der Freistellung der Arbeit

- 

 BGBl. I S. 797 
nehmerin von der Arbeit unter Fo rt

- 

zahlung des bisherigen Mutterschafts

- 

geldes bis zu rd. 750,— DM monatlich; 
beitragsfreie Weiterversicherung in der 
Kranken-, Renten- und Arbeitslosen

- 

versicherung 

Dritte Verordnung zur Wie im Arbeitnehmerinnenbereich auf Verordnung vom Beamtinnen des 
Änderung der Verord

- 

 Antrag Gewährung von Mutterschafts

- 

 27. Juni 1979 Bundes 
nung über den Mutter

- 

 urlaub. BGBl. I S. 835 
schutz für Beamtinnen 

Gesetz zur Änderung Verbesserung des Arbeitnehmer- und Gesetz vom Arbeitnehmer, 
des Gesetzes über tech

- 

 Verbraucherschutzes durch schärfere 13. August 1979 Verbraucher, 
nische Arbeitsmittel und Sicherheitsvorschriften für medizinisch

- 

 BGBl. I S. 1432 Patienten 
der Gewerbeordnung technische Geräte, Einführung des 

Sicherheitszeichens „GS = geprüfte 
Sicherheit" und Möglichkeit, den 
Weiterverkauf gefährlicher Geräte und 
deren Ausstellung auf Messen zu 
verbieten. 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Zielgruppe 

Novellierung der Ver -  Anpassung an den technischen Fo rt-  Verordnung vom Hersteller und 
ordnung über gefährliche schritt. 27. Februar 1980 Betreiber über

- 

Anlagen BGBl. I S. 173 wachungsbe

- 

dürftiger Anlagen 

Gesetz über die Gleich

- 

 – Der Grundsatz der Gleichbehandlung Im Gesetz- Frauen im Arbeits

- 

behandlung von für Frauen und Männer am Arbeits

- 

 gebungsverfahren leben 
Männern und Frauen am platz wird gesetzlich fixiert. Er soll 
Arbeitsplatz und über für alle Vereinbarungen im Arbeits

- 

die Erhaltung von An

- 

 leben und für sämtliche Maßnahmen 
sprächen bei Betriebs

- 

 des Arbeitgebers gelten. 
übergang Arbeitnehmer bei 

– Ansprüche der Arbeitnehmer aus Betriebsüber

- 

Tarifverträgen und Betriebsverein

- 

 gängen 
barungen werden bei Betriebsüber

- 

gang geschützt. 

Novellierung der Ver

- 

 Neue Vorschriften über krebserzeu

- 

 im Verfahren Arbeitnehmer 
ordnung über gefährliche gende Arbeitsstoffe; Umsetzung neuer 
Arbeitsstoffe EG-Richtlinien; Anpassung an den 

technischen Fortschritt. 



Drucksache 8/4327 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 

III. Konsolidierung und Weiterentwicklung der Sozialen Sicherung 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Zielgruppe 

Zwanzigstes Rentenan

- 

 Rentenanpassung um 9,9 v. H. ab Gesetz vom Rentner, 
passungsgesetz 1. Juli 1977; Verbesserung der Finanz

- 

 27. Juni 1977 Versicherte 
grundlagen der gesetzlichen Renten

- 

 BGBl. I S. 1040 
versicherung. 

Gesetz zur Dämpfung Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Gesetz vom Versicherte, 
der Ausgabenentwick

- 

 Verbesserung der Organisation und 27. Juni 1977 Ärzte, 
lung und zur Struktur

- 

 Wirtschaftlichkeit der medizinischen BGBl. I S. 1069 Krankenkassen 
verbesserung in der Versorgung; Neuregelung der finan

- 

gesetzlichen Kranken

- 

 ziellen Grundlagen der Krankenver

- 

versicherung sicherung der Rentner. 

Neuntes Anpassungs

- 

 Anpassung der Versorgungsbezüge Gesetz vom Kriegs- und Wehr

- 

gesetz – KOV nach dem Bundesversorgungsgesetz. 27. Juni 1977 dienstopfer, Opfer 
BGBl. I S. 1037 von Gewalttaten, 

Impfgeschädigte 
u. a. 

Verordnung über das Durchführung des Ausgleichs der Lei

- 

 Verordnung vom Träger der gesetz

- 

Verfahren zum Ausgleich stungsaufwendungen in der Kranken

- 

 20. Dezember 1977 lichen Kranken- 
der Leistungsaufwen

- 

 versicherung der Rentner zwischen den BGBl. I S. 3140 versicherung und 
dungen in der Kranken

- 

 Krankenkassen. ihre Verbände 
versicherung der Rentner 

Verordnung über die Einführung einer kaufmännischen Buch

- 

 Verordnung vom Krankenhaus

- 

Rechnungs- und Buch

- 

 führung sowie einer Kosten- und Lei

- 

 10. April 1978 träger 
führungspflichten von stungsrechnung zur Förderung der BGBl. I S. 473 
Krankenhäusern Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser. 

Programm zur Förderung Verbesserung der wissenschaftlichen Kabinettbeschluß Beteiligte am 
von Forschung und Ent

- 

 Grundlagen für gesundheitspolitische vom 15. Juni 1978 Gesundheitswesen 
wicklung im Dienste der Entscheidungen. Konzentration der 
Gesundheit Förderaktivitäten der Bundesregierung 

auf zehn Schwerpunktbereiche. 

Einundzwanzigstes Ren

- 

 Rentenanpassungen für 1979 um 4,5 v. H. Gesetz vom Rentner, 
tenanpassungsgesetz und für 1980 und 1981 um je 4 v. H.; 25. Juli 1978 Versicherte 

Konsolidierung der Finanzlage der ge

- 

 BGBl. I S. 1089 
setzlichen Rentenversicherung; 
Neuordnung der Krankenversicherung 
der Rentner. 

Zweite Verordnung zur Verwendung der Ausgleichsabgabe, Verordnung vom Schwerbehinderte 
Durchführung des die von den Arbeitgebern entrichtet 8. August 1978 
Schwerbehinderten

- 

 wird. BGBl. I S. 1228 
gesetzes 

Zehntes Anpassungs

- 

 Anpassung der Versorgungsbezüge Gesetz vom Kriegs- und Wehr

- 

gesetz – KOV nach dem Bundesversorgungsgesetz 10. August 1978 dienstopfer, Opfer 
für die Jahre 1979 –1981 und struk

- 

 BGBl. I S. 1217 von Gewalttaten, 
turelle Leistungsverbesserungen. Impfgeschädigte 

u. a. 

Fünftes Rentenver

- 

 Herabsetzung der flexiblen Alters

- 

 Gesetz vom Schwerbehinderte 
sicherungs-Änderungs

- 

 grenze in der gesetzlichen Rentenver

- 

 6. November 1978 
Besetz sicherung für Schwerbehinderte. BGBl. I S. 1710 

Verordnung zur Kriegs

- 

 Neuordnung des Rechts der Kriegsopfer

- 

 Verordnung vom Kriegs- und Wehr

- 

opferfürsorge fürsorge. 16. Januar 1979 dienstopfer, Opfer 
BGBl. I S. 80 von Gewalttaten, 

Impfgeschädigte 
u. a. 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Zielgruppe 

Gesetz über die unent
- 

 Kostenfreie Beförderung von Schwer
- 

 Gesetz vom Schwerbehinderte 
geltliche Beförderung behinderten mit Bewegungsbeein-  9. Juli 1979 
Schwerbehinderter im trächtigungen, unabhängig von der BGBl. I S. 989 
öffentlichen Personen

- 

 Ursache der Behinderung. 
verkehr 

Siebentes Gesetz zur Härteausgleich für ehemalige Kriegs

- 

 Gesetz vom Personen, denen 
Änderung des Kriegs

- 

 teilnehmer und Kriegsgefangene. 29. Oktober 1979 aus Zeiten des 
gefangenenentschädi

- 

 BGBl. I S. 1769 Kriegsdienstes und 
gungsgesetzes der Kriegsge

- 

fangenschaft 
Nachteile in der 
Alterssicherung 
entstanden sind 

Gesetz über die Ver

- 

 Begrenzung von Betriebsmitteln, Rück

- 

 Gesetz vom Träger der gesetz

- 

waltung der Mittel der lagen und Verwaltungsvermögen auf 15. Dezember 1979 lichen Krankenver

- 

Träger der Kranken

- 

 das zur Aufgabenerfüllung notwendige BGBl. I S. 2241 sicherung 
versicherung Maß. 

Sozialgesetzbuch Vereinheitlichung und Neuordnung im Gesetz

- 

 Bezieher sozialer 
– Verwaltungsver

- 

 des sozialrechtlichen Verwaltungsver

- 

 gebungs

- 

 Leistungen, Sozial

- 

fahren – fahrens; grundlegende Neuregelung verfahren leistungsträger 
des Sozialdatenschutzes. 

Gesetz zur Änderung des Dauerhafte Sicherung einer bedarfsge

- 

 im Gesetz

- 

 Patienten, 
Krankenhausfinan

- 

 rechten, leistungsfähigen und hum anen gebungs

- 

 Krankenhaus

- 

zierungsgesetzes Krankenhausversorgung. verfahren träger, 
Krankenkassen 

Zweites Agrarsoziales Verbesserung der sozialen Sicherung im Gesetz

- 

 Hinterbliebene 
Ergänzungsgesetz der Hinterbliebenen von landwirtschaft

- 

 gebungs

- 

 von landwirtschaft

- 

lichen Unternehmern, Einbeziehung der verfahren lichen Unter

- 

Fluß- und Seenfischer und der Imker nehmern, Selb

- 

in die Altershilfe für Landwirte, Er

- 

 ständige und Ar

- 

höhung der Ausgleichsleistung für beitnehmer in der 
ältere Arbeitnehmer in der L and- und Land- und Forst

- 

Forstwirtschaft. wirtschaft 

Gesetz über die Sozial

- 

 Einbeziehung von nicht ausreichend im Gesetz

- 

 Selbständige 
versicherung der seib

- 

 gesicherten selbständigen Künstlern gebungs

- 

 Künstler und 
ständigen Künstler und und Publizisten in die Pflichtver

- 

 verfahren Publizisten, 
Publizisten sicherung bei der gesetzlichen Kranken

- 

 Vermarkter 
und Rentenversicherung, Einführung 
einer Künstlersozialabgabe. 

Erstes Gesetz zur Fo rt

- 

 Einbeziehung arbeitender Gefangener im Gesetz

- 

 Arbeitende 
entwicklung des Straf

- 

 in die gesetzliche Kranken- und Renten

- 

 gebungs

- 

 Gefangene 
vollzuges versicherung, Erhöhung des Arbeits

- 

 verfahren 
entgelts. 

Dritte Verordnung zur Bestimmung der fachlichen Anfor

- 

 im Verfahren Schwerbehinderte 
Durchführung des derungen an Werkstätten für Behinderte. 
Schwerbehinderten

- 

gesetzes 

Vierte Verordnung zur Neuordnung der Ausweise für Schwer

- 

 im Verfahren Schwerbehinderte 
Durchführung des behinderte. 
Schwerbehinderten

- 

gesetzes. 
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IV. Sozialhilfe, Hilfen für besondere Gruppen 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Zielgruppe 

Verordnung zur Ände

- 

 Anpassung der Vorschriften über die Verordnung vom Sozialhilfe

- 

rung der Verordnung zur Berechnung des Einkommens in der 23. November 1976 empfänger 
Durchführung des § 76 Sozialhilfe. BGBl. I S. 3234 
des Bundessozialhilfe

- 

gesetzes 

Verordnung über bau

- 

 Interessenschutz der Heimbewohner Verordnung vom Alte Menschen, 
liche Mindestanfor

- 

 durch Sicherung einer baulichen Min

- 

 27. Januar 1978 behinderte Voll

- 

derungen für Alten

- 

 destausstattung der von ihnen be

- 

 BGBl. I S. 189 jährige in Heimen 
heime, Altenwohnheime wohnten Heime. 
und Pflegeheime für 
Volljährige 

Verordnung über die Sicherung von Finanzierungsbeiträgen Verordnung vom Alte Menschen, 
Pflichten der Träger von alter oder behinderter Heimbewohner 24. April 1978 behinderte Voll

- 

Altenheimen, Alten

- 

 an Heimträger. BGBl. I S. 553 jährige in Heimen 
wohnheimen und Pflege

- 

heimen für Volljährige 
im Falle der Entgegen

- 

nahme von Leistungen 
zum Zwecke der Unter

- 

bringung eines Be- 
wohners oder Bewerbers 

Zweite Verordnung zur Erhöhung der Barbeträge, die in der Verordnung vom Sozialhilfe

- 

Änderung der Verord

- 

 Sozialhilfe unberücksichtigt bleiben. 6. Dezember 1979 empfänger 
nung zur Durchführung BGBl. I S. 2004 
des § 88 Abs. 2 Nr. 8 
des Bundessozialhilfe

- 

gesetzes 

Zweites Gesetz zur Aufstockung des Stiftungsvermögens um Gesetz vom Contergan

- 

Änderung des Gesetzes 170 Millionen DM zur 31. Januar 1980 geschädigte, 
über die Errichtung einer — Anhebung der Renten wegen BGBl. I S. 111 Einrichtungen für 
Stiftung „Hilfswerk für Contergan-Schadensfällen um rd. Behinderte 
behinderte Kinder" 13 v.H. ab 1. Januar 1980, 

— 	Sicherung der Rentenleistungen für 
die Rentenlaufzeit, 

— 	Erhöhung des Kapitalstocks für 
institutionelle Förderungsmaßnahmen. 

Viertes Gesetz zur Weiterentwicklung des Sozialhilfe

- 

 im Gesetz

- 

 Sozialhilfe- 
Änderung des Bundes

- 

 rechts nach geänderten Bedarfslagen gebungs

- 

 empfänger, ins

- 

sozialhilfegesetzes und Erfahrungen bei der Gesetzes

- 

 verfahren besondere allein

- 

anwendung. stehende Eltern

- 

teile mit Kind 

Gesetz über Rechts

- 

 Bürger mit geringem Einkommen und von den gesetz

- 

 Bürger mit niedri

- 

beratung und Vertretung Vermögen sollen sich außerhalb eines gebenden Körper

- 

 gem Einkommen 
für Bürger mit geringem gerichtlichen Verfahrens sachkundigen schaften be

- 

 und Vermögen 
Einkommen Rechtsrat verschaffen können. schlossen 

Gesetz über die Prozeß

- 

 Chancengleicher Zugang zu den von den gesetz

- 

 Untere und mittlere 
kostenhilfe Gerichten. gebenden Körper

- 

 Einkommens

- 

schaften be

- 

 schichten 
schlossen 

Programm zur Ein

- 

 Eingliederung von Aussiedlern aus den laufendes Aussiedler und 
gliederung von Aus

- 

 ost- und südosteuropäischen Staaten Programm Zuwanderer 
siedlern und Zuwan

- 

 und von Zuwanderern aus der DDR 
derern vom Mai 1976 und Berlin (Ost). 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Zielgruppe 

Programm der Bundes
- 

 Humanitäre Hilfsaktionen zur Lin
- 

 laufendes im Rahmen huma
- regierung für auslän -  derung der Flüchtlingsnot; wirtschaft-  Programm nitärer Hilfsak- 

dische Flüchtlinge vom liche und soziale Gleichstellung der tionen auf genom

- 

August  1979 Kontingentflüchtlinge mit den Asyl

- 

 mene ausländische 
berechtigten, individuelle Förderung Flüchtlinge (Kon

- 

der Ausbildung und der beruflichen tingentflücht

- 

Bildung. linge), Asylbe

- 

rechtigte, Asyl

- 

bewerber 

Gesetz über Maßnahmen Übertragung der Rechtstellung nach der im Gesetz

- 

 im Rahmen huma

- 

für im Rahmen humani

- 

 Genfer Flüchtlingskonvention auf die gebungs

- 

 nitärer Hilfsak

- 

tärer Hilfsaktionen Kontingentflüchtlinge sowie deren verfahren tionen aufgenom

- 

aufgenommene Flücht

- 

 wirtschaftliche und soziale Gleich

- 

 mene ausländische 
linge stellung mit den Asylberechtigten. Flüchtlinge (Kon

- 

tingentflücht- 
linge) 
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V. Familien-, Jugend- und Frauenpolitik 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Zielgruppe 

Steueränderungs

- 

 Ab 1. Januar 1978 Erhöhung des Kinder

- 

 Gesetz vom Familien mit 
Besetz 1977 geldes für das zweite Kind von 70 DM 16. August 1977 mehreren Kindern 

auf 80 DM, für das dritte und jedes BGBl. I S. 1586 
weitere Kind von 120 DM auf 150 DM 
monatlich. 

Achtes Gesetz zur An

- 

 Ab 1. Januar 1979 Erhöhung des Kinder

- 

 Gesetz vom Familien mit 
derung des Bundeskin

- 

 geldes für das dritte und jedes weitere 14. November 1978 mehreren Kindern 
dergeldgesetzes, ge

- 

 Kind von 150 DM auf 200 DM und ab BGBl. I S. 1757; 
ändert durch Steuer

- 

 1. Juli 1979 für das zweite Kind von Gesetz vom 
änderungsgesetz 1979 80 DM auf 100 DM monatlich. 30. November 1978 

BGBl. I S. 1849 

Gesetz zur Neuregelung Anpassung des in seinen Grundzügen Gesetz vom Familien, Eltern, 
des Rechts der elter

- 

 seit 1900 unverände rten Rechts über 18. Juli 1979 Kinder, Pflege

- 

lichen Sorge das Verhältnis zwischen Eltern und BGB1. I S. 1061 eltern 
Kindern an die Wertvorstellungen des 
Grundgesetzes und die heutigen tat

- 

sächlichen Gegebenheiten. 

Gesetz zur Sicherung Verbesserung der Erziehungsbe

- 

 Gesetz vom Kinder unter sechs 
des Unterhalts von dingungen der Kinder alleinstehender 23. Juli 1979 Jahren, die bei 
Kindern alleinstehender Elternteile. BGBl. I S. 1184 einem allein

- 

Mütter und Väter durch stehenden Eltern

- 

Unterhaltsvorschüsse teil leben 
oder -ausfalleistungen 

Gesetz über die Ge

- 

 Milderung von Härten, die in der Heiz

- 

 Gesetz vom Einkommens

- 

währung eines ein

- 

 periode 1979/80 durch den Preisanstieg 23. Oktober 1979 schwache Bevöl

- 

maligen Heizölkosten

- 

 bei leichtem Heizöl entstanden sind. BGBl. I S. 1753 kerungskreise, 
zuschusses 1979 die mit leichtem 

Heizöl heizen. 

Gesetz zur Neuordnung Verwirklichung des Rechts Jugendlicher im Gesetz

- 

 Junge Menschen, 
des Rechts der Jugend

- 

 auf Erziehung, Stärkung der Erziehungs

- 

 gebungs

- 

 Erziehungs

- 

hilfe kraft der Familie, Beseitigung oder Ver

- 

 verfahren berechtigte 
mindereng sozialer Benachteiligung. 

Modellprogramm Beratung in Fragen der Familien

- 

 Die Bundesför

- 

 Werdende Mütter, 
„Beratungsstellen" planung, Sexualberatung und derung des junge Ehepaare, 
im Rahmen der Reform Schwangerschaftskonfliktberatung Modellprogramms Jugendliche 
des § 218 StGB vom und Beratung über soziale Hilfen für läuft am 31. De

- 

April 1974 werdende Mütter, Kinder und Familien. zember 1980 aus 
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VI. Soziale Integration der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Zielgruppe 

Änderung der Allge- Verfestigung des aufenthaltsrechtlichen Verwaltungs- Aufenthaltser- 
meinen Verwaltungsvor- Status der Ausländer durch erleichterten vorschrift vom laubnispflichtige 
schrift zur Ausführung Zugang zur unbefristeten Aufenthalts- 7. Juli 1978 Ausländer 
des Ausländergesetzes erlaubnis und zur Aufenthaltsbe- GMBl. S. 368 

rechtigung. 

Vierte Verordnung zur Erleichterung des Zugangs zur Arbeit Verordnung vom Arbeitserlaubnis- 
Änderung der Arbeits- für Kinder ausländischer Arbeitnehmer 29. August 1978 pflichtige auslän- 
erlaubnisverordnung (im Rahmen der besonderen Arbeits- BGBl. I S. 1531 dische Arbeit- 

erlaubnis), Erleichterung bei der unbe- nehmer, Kinder 
fristeten Arbeitserlaubnis für langjährig ausländischer 
im Bundesgebiet beschäftigte Aus- Arbeitnehmer 
länder. 

Wartezeitenregelung Ablösung der sog. Stichtagsregelung In Kraft seit Ehegatten und 
für den Arbeitsmarkt- für nachgereiste Familienangehörige 1. April 1979 Kinder auslän- 
zugang von Familien- ausländischer Arbeitnehmer. discher Arbeit- 
angehörigen auslän- nehmer 
discher Arbeitnehmer 

Programm für die Weiter- Verbesserung der sozialen Integration Kabinettbeschluß Ausländische Ar- 
entwicklung der Aus- ausländischer Arbeitnehmer und ihrer vom beitnehmer und 
länderpolitik vom März Familien, insbesondere der zweiten 19. März 1980 Familien 
1980 Ausländergeneration. 

Fünfte Verordnung zur Weitere Erleichterung des Zugangs zur Verordnung vom Arbeitserlaubnis- 
Änderung der Arbeits- Arbeit für Kinder ausländischer Arbeit- 30. Mai 1980 pflichtige Kinder 
erlaubnisverordnung nehmer (Rechtsanspruch auf Arbeits- BGBl. I S. 638 ausländischer 

erlaubnis für Ausbildungsanwärter, Arbeitnehmer 
Absolventen zehnmonatiger berufs- 
orientierender Maßnahmen sowie 
Jugendliche mit abgeschlossener 
Schul- oder Berufsausbildung). 
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VII. Soziale Verbesserungen im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Zielgruppe 

Steueränderungs

- 

 — Einkommensteuerrechtliche Be

- 

 Gesetz vom Kindesunterhalt 
gesetz 1977 rücksichtigung von Mehraufwen

- 

 16. August 1977 zahlende, dauernd 
dungen für Kinder, die dem anderen BGB1. I S. 1586 getrennt lebende 
Elternteil zugeordnet werden, durch oder geschiedene 
Freibetrag von 600 DM für jedes in Elternteil sowie 
Betracht kommende Kind ab 1978; entsprechende 

Elternteile nicht 
ehelicher Kinder, 

— Verbesserungen beim Aubzug von Arbeitnehmer, 
Vorsorgeaufwendungen und Steuer

- 

 Rentner 
befreiung der Sachleistungen und 
Kinderzuschüsse aus den gesetz

- 

lichen Rentenversicherungen. 

Gesetz zur Steuerent

- 

 — Anhebung des Weihnachts-Frei

- 

 Gesetz vom Arbeitnehmer, 
lastung und Investitions

- 

 betrags ab 1977, 4. November 1977 
förderung — Senkung des Einkommensteuer

- 

 BGBl. I S. 1965 alle Steuerpflich

- 

und tarifs, und tigen, 
Steueränderungs

- 

 — Einführung des sogenannten Real

- 

 Gesetz vom geschiedene Ehe

- 

gesetz 1979 splittings für Unterhaltsleistungen an 30. November 1978 gatten, die Unter

- 

geschiedene Ehegatten, BGBl. I S. 1849 halt zahlen, 
— Erhöhung des sogenannten Vorweg

- 

 Arbeitnehmer, 
abzugs für Versicherungsbeiträge ab 
1980, 

— Einkommensteuerrechtliche Berück

- 

 Eltern minder

- 

sichtigung von Aufwendungen für jährige Kinder, 
Dienstleistungen zur Beaufsichtigung denen ent- 
oder Betreuung von Kindern unter sprechende Auf

- 

18 Jahren bis zu einem Höchstbetrag wendungen er

- 

von grundsätzlich 600 DM bei Allein

- 

 wachsen 
stehenden und 1200 DM bei Ehegatten 
je Kind ab 1980. 

Gesetz zur Erhaltung und Abschreibungsvergünstigungen bei Gesetz vom Eigentümer vom 
Modernisierung kultur

- 

 Aufwendungen an Baudenkmälern. 22. Dezember 1977 kulturhistorisch 
historisch und Städte

- 

 BGBl. I S. 3107 wertvollen 
baulich wertvolle Ge

- 

 Gebäuden 
bäude 

Gesetz zur Änderung des Freistellung des Mutterschaftsgeldes Gesetz vom Mütter 
Einkommensteuer- und vergleichbarer Leistungen von der 27. Juni 1979 
gesetzes und des Mutter

- 

 Einkommensteuer. BGBl. I S. 823 
gesetzes 

Steuerentlastungs

- 

 — Milderung der Progressionswirkung im Gesetz- Bezieher kleiner 
gesetz 1981 des Einkommensteuertarifs ab 1981, gebungsverfahren und mittlerer 

Einkommen, 
— Anhebung des Weihnachts-Frei

- 

 Arbeitnehmer, 
betrags ab 1980, 

— Erhöhung der Sonderausgaben

- 

 Arbeitnehmer und 
höchstbeträge und des sogenannten andere Steuer

- 

Vorwegabzugs für Sonderausgaben pflichtige, insbe

- 

ab 1982 sondere Selb

- 

ständige, 
— Einführung eines steuerlichen Kinder

- 

 Eltern 
grundfreibetrags von 1600 DM pro 
Kind bei gleichzeitiger Abschaffung 
des Abzugsbetrags für Kinderbe

- 

treuungskosten ab 1981. 
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VIII. Wohnungspolitik 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Zielgruppe 

Gesetz über steuerliche – Ausdehnung des § 7b EStG auf den Gesetz vom Alle Einkommen

- 

Vergünstigungen bei Erwerb von Ein- und Zweifamilien

- 

 11. Juli 1977 steuerpflichtigen 
der Herstellung oder häusern sowie Eigentumswohnungen; BGBl. I S. 1213 bei der erstmaligen 
Anschaffung bestimmter – Ausweitung der Grunderwerbsteuer

- 

 Bildung von 
Wohngebäude befreiung für den Erwerb solcher – Wohneigentum 

eigengenutzten – Objekte bis zu 
bestimmten Höchstbeträgen; 

damit zusätzliche Förderung der Ver

- 

mögensbildung in Form von Wohn

- 

eigentum. 

Viertes Gesetz zur Än

- 

 Anpassung der Wohngeldleistungen an Gesetz vom Einkommens

- 

derung des Zweiten die Mieten- und Einkommensent

- 

 23. August 1977 schwächere Haus

- 

Wohngeldgesetzes wicklung. Weitgehende Beseitigung BGBl. I S. 1629 halte 
von Verzerrungen im Wohngeldsystem, 
insbesondere faktischer Benachteili

- 

gung von Erwerbstätigen. 

Programm „Verbesse

- 

 Ergänzung der Städtebauförderung Programm in der 
rung der Lebensbedin

- 

 durch Bundesfinanzhilfen an die Länder; Abwicklung 
gungen in Städten und 1977 bis 1979: 950 Millionen DM. 
Gemeinden" 

Gesetz zur Änderung des Förderung der Modernisierung von Gesetz vom Mieter und 
Wohnungsmoderni

- 

 Wohnungen zur besseren Wohnraum

- 

 27. Juni 1978 Wohnungseigen

- 

sierungsgesetzes versorgung breiter Schichten der Be

- 

 BGBl. I S. 878 tümer 
völkerung; Förderung von Maßnahmen 
zur Einsparung von Heizenergie in 
Wohnungen. 

Fünftes Gesetz zur Anpassung der Wohngeldleistungen an im Gesetz

- 

 Einkommens

- 

Änderung des Zweiten die Mieten- und Einkommensentwick

- 

 gebungsverfahren schwächere Haus

- 

Wohngeldgesetzes lung. Verstärkung der familienpoli

- 

 halte, insbesondere 
tischen Komponente. ab vier Personen; 

Alleinerziehende 

Gesetz zur Änderung Verstärkter Schutz der Mieter vor Ver

- 

 Gesetz vom Mieter, Vermieter, 
des Wohnungsbindungs

- 

 drängungen im Zuge der Umwand

- 

 20. Februar 1980 Wohnungssuchen

- 

gesetzes und des lungen von Sozialmietwohnungen in BGBl. I S. 159 de sowie Bau

- 

Zweiten Wohnungsbau

- 

 Eigentumswohnungen; Auflockerung herren (Erwerber) 
gesetzes der Belegungs- und Mietpreisbin

- 

 von Eigentums

- 

dungen, soweit hierdurch nicht die wohnungen, 
fortdauernde wohnungspolitische namentlich Fami

- 

Aufgabe des Sozialwohnungsbestandes, lien mit Kindern 
namentlich in den Bedarfsschwer

- 

punkten beeinträchtigt wird; Maß

- 

nahmen zur Entzerrung des Mieten

- 

gefüges; Anhebung der Einkommens

- 

grenzen im sozialen Wohnungsbau 
unter besonderer familienpolitischer 
Akzentuierung; familiengerechtere 
Ausgestaltung der maligeblichen 
Wohnflächengrenzen im sozialen und 
steuerbegünstigten Wohnungsbau; 
nachträgliche Anerkennung von 
Wohnungen als steuerbegünstigte inner

- 

halb von acht Jahren seit Bezugs

- 

fertigkeit bei Familienvergrößerung. 
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IX. Soziale Aspekte der Umweltpolitik 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Zielgruppe 

Chemikaliengesetz Vorsorgemaßnahmen zum Schutz im Gesetz

- 

 Öffentlichkeit, 
der Menschen und der Umwelt vor den gebungsverfahren Arbeitnehmer 
Einwirkungen gefährlicher Stoffe. 

Zweites Gesetz zur Schutz von Bevölkerung und Natur vor im Gesetz

- 

 Öffentlichkeit 
Änderung des Bundes

- 

 schädlichen Imissionen. gebungsverfahren 
immissionsschutz

- 

gesetzes 

Gesetz zum Schutz gegen Festlegung von Immissionsgrenzwerten im Gesetz

- 

 Öffentlichkeit 
Verkehrslärm an für Lärmvorsorge an neuen Verkehrs

- 

 gebungsverfahren 
Straßen und Schienen

- 

 wegen und Lärmsanierung an bestehen

- 

wegen den Straßen, bei deren Überschreiten 
bauliche Schallschutzmaßnahmen vor

- 

gesehen sind. 

Programm zur Förde

- 

 Förderung von Investitionsmaßnahmen laufendes Betreiber von 
rung von Investitionen bei Altanlagen zur zügigen Erfüllung Programm Industrieanlagen 
auf dem Gebiet der Luft

- 

 der Umweltnormen durch die Wirt

- 

reinhaltung bei be

- 

 Schaft; 
stehenden Indust rie

- 

 Mittelaufwand von 1979 bis 
anlagen vom Februar 1984: 560 Millionen DM. 
1979 

Gesetz zur Änderung und Zeitliche Verlängerung und inhaltliche im Gesetz

- 

 Betreiber von 
Vereinfachung des Ein

- 

 Erweiterung der Abschreibungsvor

- 

 gebungsverfahren Industrieanlagen, 
kommensteuergesetzes schrift für Umweltschutzinvestitionen, Arbeitnehmer 
und anderer Gesetze insbesondere für auch innerbetrieblich 

wirkende Maßnahmen des Umwelt

- 

schutzes einschließlich des Arbeits

- 

schutzes. 

Störfallverordnung Verbesserung des Schutzes vor gefähr

- 

 im Verfahren Arbeitnehmer, 
lichen Arbeitsstoffen in der chemischen Öffentlichkeit 
Industrie. 
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X. Internationale sozialpolitische Zusammenarbeit 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Zielgruppe 

Ratifikationsgesetz zum Fördcerung der Gründung und Entwick

- 

 Gesetz vom Arbeitnehmer in 
Übereinkommen Nr. 141 lung unabhängiger Verbände länd

- 

 8. Juni 1977 der Landwirtschaft 
der IAO über Ver

- 

 licher Arbeitskräfte. BGBl. II S. 481 
bände ländlicher Ar

- 

beitnehmer 

Ratifikation des Über

- 

 Förderung der Beratung zwischen der Bekanntmachung Arbeitnehmer- und 
einkommens Nr. 144 der Regierung und den Arbeitnehmer- und vom Arbeitgeberorga

- 

IAO über dreigliedrige Arbeitgeberorganisationen bei der 17. September 1979 nisationen 
Beratungen zwischen Vorbereitung und Durchführung inter

- 

 BGBl. II S. 1057 
Regierung, Arbeit

- 

 nationaler Arbeitsnormen. 
geber- und Arbeit

- 

nehmerorganisationen 
zur Förderung der Durch

- 

führung internationaler 
Arbeitsnormen 

Ratifikationsgesetz Förderung moderner Berufsausbildungs

- 

 im Gesetz

- 

 Arbeitnehmer 
zum Übereinkommen und Berufsberatungsprogramme. gebungsverfahren 
Nr. 142 der IAO über die 
Berufsberatung und 
die Berufsbildung im 
Rahmen der Erschließung 
des Arbeitskräfte

- 

potentials 

Ratifikationsgesetz zum Einhaltung von Mindestnormen über im Gesetz

- 

 Arbeitnehmer, 
Übereinkommen Nr. 147 Sicherheit, Befähigung und Beschäf

- 

 gebungsverfahren insbesondere 
der IAO über Mindest

- 

 tigungsbedingungen auf Seeschiffen. Seeleute 
normen auf Handels

- 

schiffen 

Zwischenstaatliche Ver

- 

 - Schweden 	Gesetz vom 
träge über soziale Sicher

- 

 29. Juli 1977 
heit der Arbeitnehmer BGBl. II S. 665; 
und ihrer Familienange

- 

 Gesetz vom 
hörigen 21. September 1977  

BGBl. II S. 793 

- USA 	Gesetz vom 
30. Mai 1979 
BGBl. II S. 566 

- Österreich 	Gesetz vom 
18. Juli 1979 
BGBl. II S. 789 

- Spanien 	Gesetz vom 
29. Juli 1977 
BGBl. II S. 685 

- Rumänien 	Gesetz vom 
29. Juli 1977 
BGBl. II S. 661 

- Luxemburg 	Gesetz vom 
27. August 1979 
BGBl. II S. 953 

- Finnland 	im Gesetzge

- 

bungsverfahren 

- Liechtenstein 	im Gesetzge

- 

bungsverfahren 
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Maßnahme  Zielsetzung Sachstand  Zielgruppe 

– Schweiz (Revision) im Gesetzge
- bungsverfahren 

– Liechtenstein, im Gesetzge

- 

Österreich, bungsverfahren 
Schweiz 

– Europäische Weltraumorganisation im Gesetzge

- 

bungsverfahren 

– Österreich (Drittes Abkommen) in Vorbereitung 

– Schweiz in Vorbereitung 

– Türkei (Revision) in Vorbereitung 

– Marokko in Vorbereitung 

– Tunesien in Vorbereitung 

– Rheinschifferabkommen (Revision) in Vorbereitung 
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Vorwort 

1. Rationale, vorausschauende Sozialpolitik bedarf umfangreicher Informationen. Aus diesem Grund 
stellt die Bundesregierung seit gut einem Jahrzehnt regelmäßig Sozialbudgets auf. Sie beschreiben 
Geld- und Sachleistungen sowie allgemeine Dienste und Leistungen, die in der Bundesrepublik 
Deutschland dann erbracht werden, wenn die sozialen Tatbestände, Risiken und Bedürfnisse 

Ehe und Familie 
Gesundheit 
Beschäftigung 
Alter und Hinterbliebene 
Folgen politischer Ereignisse 
Wohnen 
Sparen 
Allgemeine Lebenshilfen 

eintreten oder vorliegen; auch deren Finanzierungsmodalitäten und Verankerung im wirtschaftlichen 
Kreislauf werden dargestellt. 

Preface 

A rational foresighted social policy requires 
comprehensive information. For this reason the 
Federal Government has for more than a decade 
regularly submitted a Social Budget. The Social 
Budget gives a description of cash benefits an 
benefits in kind as well as general se rvices and 
benefits granted in the Federal Republic of Ger-
many in respect of contingencies, risks and needs 
relating to 

marriage and family 
health 
employment 
old-age an survivors 
consequences of political events 
housing 
savings 
general assistance 

and outlines the financing methods and their po-
sition in the economic process. 

Préface 

Une politique sociale rationnelle orientée vers 
l'avenir nécessite des informations très comple-
xes. C'est pourquoi le Gouvernement fédéral 
établit périodiquement depuis plus d'une décen-
nie un budget social. Celui-ci indique les presta-
tions en espèces et en nature ainsi que les 
services et prestations généraux accordés en 
République fédérale d'Allemagne en cas de faits, 
risques ou besoins sociaux qui existent ou se 
réalisent dans les domaines: 

vie conjugale et familiale 
santé 
emploi 
age et survivants 
suites d'événements politiques 
logement 
épargne 
aide générale à la vie; 

il précise également leurs modalités de finance-
ment et leur insertion dans le cycle économi-
que. 

2. Um so vollständig wie möglich zu informieren, 
enthält das Sozialbudget nicht nur Angaben über 
die Systeme der Sozialversicherung, sondern auch 
über Leistungen der Arbeitgeber, über die Versor-
gungsregelungen der Selbständigen, über soziale 
Hilfen, Leistungen nach den Vermögensbildungsge-
setzen und steuerliche Vergünstigungen aus sozia-
len Gründen 1 ). 

1 ) Erläuterungen hierzu bringt der Teil IV „Definitionen 
und Rechtsgrundlagen". Enthalten ist auch das System, 
nach dem Bedienstete des Bundes, der Länder, der Ge-
meinden, Gemeindeverbände und Sozialversicherungs-
träger gesichert werden. 
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I nstitutionen des Sozialbudgets 

 Soziale Sicherung 

Allgemeine 
Systeme 

 
Rentenversicherung, Krankenversicherung, 
Unfallversicherung, Arbeitsförderung, 

Kindergeld 

Sondersysteme Altershilfe für Landwirte, Versorgungswerke 

 Beamtenrechtliches 
System 

Pensionen, Familienzuschläge, Beihilfen 

Ergänzungssysteme 
Zusatzversicherungen im öffentlichen Dienst 

und für einzelne Berufe 

Arbeitgeberleistungen 

Entgeltfortzahlung, vertragliche und freiwillige Leistungen 

Entschädigungen 

Soziale Entschädigung (Kriegsopferversorgung), Lastenausgleich, 
Wiedergutmachung, Sonstige Entschädigungen 

Soziale Hilfen und Dienste 
 

Sozialhilfe, Jugendhilfe, Ausbildungsförderung, Wohngeld, 
Öffentlicher Gesundheitsdienst, Vermögensbildung 

Indirekte Leistungen 

 
Steuerermäßigungen, Vergünstigungen im Wohnungswesen 
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3. Zeitlich erstreckt sich das Sozialbudget auf die 
nähere Vergangenheit, die Gegenwart und die mit-
telfristige Zukunft. Das Zahlenwerk des Sozialbud-
gets 1980 bietet Daten für die Zeit von 1974 bis 1980 
und eine Vorausberechnung für 1984, die vom gel-
tenden Recht (Stand Mai 1980) und von den Gesetz-
entwürfen ausgeht, die bis Anfang Mai 1980 von der 
Bundesregierung verabschiedet worden sind (vgl. 
Nr. 11). 

4. Neben den Grunddaten über Einnahmen und 
Ausgaben und deren Entwicklung im Laufe der 
Jahre unterrichtet das Sozialbudget darüber, wie die 
Einrichtungen der sozialen Sicherung untereinan-
der, mit anderen Systemen und mit der Wirtschaft 
verflochten sind. Es macht soweit wie möglich An-
gaben über die Zahl der geschützten Personen, der 
Beitragszahler, der Leistungsempfänger, über Art 
und Zweck der Leistungen und über Art und Her-
kunft der Mittel. 

I. Grundannahmen des Sozialbudgets 1980 
Hierzu: Materialband M I — 2 

5. Aufbau und Gliederung des Sozialbudgets 1980 entsprechen denen der Sozialbudgets vergange-
ner Jahre, insbesondere denen des Sozialbudgets 1978. Änderungen, auch der Daten früherer Jahre, 
waren notwendig, weil neuere Ergebnisse der amtlichen Statistik verfügbar waren und — auf Anre-
gung des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften — eine Reihe von Daten weiter an 
das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen angeglichen wurde. Die Änderun-
gen werden im Text erläutert. 

Basis assumptions of the 1980 Social 
Budget 

The 1980 Social Budget corresponds in  lay-out 
 and structure to the Social Budgets submitted in 

previous years and particularly to the 1978 Social 
Budget. General changes and amendments of the 
figures of previous years had become necessary 
because on the one hand official statistics had 
produced more up-to-date data and as, on the 
other, a series of data had been further harmoni-
sed with the European system of national accoun-
ting-upon the initiative of the European Statisti-
cal Office. These changes will be explained in the 
text. 

Hypothèses de base relatives au budget 
social 1980 

Le schéma et la structure du budget social 1980 
sont conformes a ceux de budgets sociaux des an-
nées précédantes, notamment à  ceux du budget 
social 1978. Il a été nécessaire d'apporter quel-
ques modifications également aux données des an-
nées précédantes, étant donné que, d'une part, de 
meilleurs résultats et des résultats plus récents 
de la statistique officielle étaient disponibles et 
que, d'autre part, sur initiative de l'Office statisti-
que des Communautés Européennes toute une 
série de données avaient été alignées sur le 
système européen de comptabilités nationales. 
Dans la mesure ou des modifications ont été ap-
portées, des précisions en sont indiquées sous les 
rubriques y relatives. 
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1. Rahmen der Berichterstattung 

6. Das Zahlenwerk des Sozialbudgets 1980 er-
scheint wegen seines Umfanges in einem gesonder-
ten Materialband. 

7. Die Daten für die Zeit von 1974 bis 1978 konnten 
zum größten Teil aus gesicherten statistischen 
Quellen abgeleitet werden. Den Daten für 1979 lie-
gen Teilergebnisse zugrunde, wie sie bis etwa An-
fang 1980 bekannt waren. Zum Teil wurden auch 
Haushaltspläne und deren Nachträge für 1979 ver-
wendet, zum Teil mußten Schätzungen vorgenom-
men werden. 

8. Die Prognose für 1980 stützt sich grundsätzlich 
auf Zahlen, die der Jahreswirtschaftsbericht der 
Bundesregierung (Drucksache 8/3628) nennt. Sie 
wurden auf Grund des Verlaufs im ersten Quartal 
1980 in einigen Punkten aktualisiert. In vielen Fäl-
len wurde auf Haushaltsansätze zurückgegriffen 
(ohne Nachtragshaushalt 1980). 

9. Den Vorausberechnungen für 1984 liegen die 
Annahmen über die mittelfristige gesamtwirtschaft-
liche Entwicklung zugrunde, die die Bundesregie-
rung Anfang 1980 auch für den Rentenanpassungs-
bericht und für die Fortschreibung der Finanzpla-
nung von Bund und Ländern getroffen hat. 

10. Dem Sozialbudget 1976 (Drucksache 7/4953) 
war ein Materialband beigefügt, der Daten für die 
Jahre 1965 bis 1974 enthielt. Das Sozialbudget 1980 
schließt hier an, wiederholt aber wegen der Neube-
rechnung einiger Positionen die Zahlen für 1974, da-
mit die Berichterstattung von 1965 bis 1980 kontinu-
ierlich verfolgt werden kann. 

11. Stand der Gesetzgebung ist der 1. Mai 1980; be-
rücksichtigt wurden auch Gesetzentwürfe, die bis zu  

diesem Zeitpunkt von der Bundesregierung verab-
schiedet worden sind (in der Fassung des Kabinetts-
beschlusses). Außerdem wurden in die Berechnun-
gen die Erhöhungen von Geldleistungen einbezo-
gen, die regelmäßig an die wirtschaftliche Entwick-
lung anzupassen sind (Dynamisierung). Folgende 
Gesetzentwürfe wurden berücksichtigt: 

Entwurf eines Gesetzes über die Sozialversiche-
rung der selbständigen Künstler und Publizisten 
(Künstlersozialversicherungsgesetz — KSVG) 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Verbesse-
rung und Ergänzung sozialer Maßnahmen in der 
Landwirtschaft (Zweites Agrarsoziales Ergän-
zungsgesetz — 2. ASEG) 
Entwurf eines Jugendhilfegesetzes (JHG) 
Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung 
des Unterhaltssicherungsgesetzes 
Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung 
des Wohngeldgesetzes 1) 
Entwurf eines Gesetzes zur Steuerentlastung 
und Familienförderung (Steuerentlastungsge-
setz 1981) 

— Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung 
des Bundessozialhilfegesetzes 

— Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Ver-
einfachung des Einkommensteuergesetzes und 
anderer Gesetze 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes 

— Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Fortentwick-
lung des Strafvollzugs 

12. Das Sozialbudget enthält (Nrn. 47 bis 54) wieder 
den Bericht über die wirtschaftliche Lage der Fami-
lien. 

1 ) Inzwischen mit dem Entwurf eines Fünften Änd e-
rungsgesetzes zusammengefaßt. 
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2. Wirtschaftliche Grundannahmen 

13. Das Sozialbudget geht von den gleichen wirtschaftlichen Grundannahmen aus, die die Bundesre-
gierung ihren übrigen mittelfristigen Vorausberechnungen zugrunde legt. Für 1980 wurden aktuali-
sierte Eckdaten (Stand Mai 1980) verwandt. Für 1984 entsprechen die Grundannahmen den Daten der 
mittelfristigen Rechnung des Rentenanpassungsberichtes (Drucksache 8/3845) und denjenigen, die für 
die mittelfristige Finanzplanung der Gebietskörperschaften gelten. Danach wird für die nächsten 
Jahre mit einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme des realen Sozialprodukts von drei bis dreiein-
halb Prozent und mit Preissteigerungen von dreieinhalb bis vier Prozent pro Jahr gerechnet. Die aus 
diesen Eckwerten resultierenden Annahmen für das Sozialbudget 1980 sind in der Übersicht 1 aufge-
führt. 

Economic assumptions 

The Social Budget is based in the same economic 
assumptions which the Federal Government uses 
also for its medium-term projections. For 1980 up-
dated basic data (position as of May 1980) were 
used. The basic assumptions for 1984 correspond 
to the data used for the medium-term projections 
of the pension adjustment report (Document 
8/3845) and to the data used by the regional and 
local authorities for their medium-term financial 
planning. Over the next few years the national 
product is expected to increase in real terms by 3 
to 3.5 per cent on annual average accompanied by 
price increases of between 3.5 and 4 per cent per 
year. The assumptions for the 1980 Social Budget 
derived from these basic data are listed in 
Table 1. 

Hypothèses économiques de base 

Les hypothèses économiques de base sur lesquel-
les repose le budget social sont les mêmes que 
celles sur lesquelles reposent les autres prévi-
sions à  court et à moyen terme du Gouvernement 
fédéral. Pour l'année 1980, on a utilisé des don-
nées de référence actualisées (situation: mai 
1980). Pour l'année 1984, les hypothèses de base 
correspondent aux données de la prévision à mo-
yen terme du rapport sur la revalorisation des 
pensions (imprimé 8/3845) et à  celles nécessaires 
à la programmation financière à moyen terme des 
collectivités locales. C'est ainsi qu'on s'attend 
pour les années à venir à une croissance 
moyenne annuelle du produit national en termes 
réels de 3 à  3,5 % et à une augmentation annuelle 
des prix de 3,5 à 4%. Les hypothèses pour le bud-
get social 1980 résultant des ces valeurs de réfé-
rence sont précisées dans le tableau 1. 

Übersicht 1 

Wirtschaftliche Grundannahmen 

Veränderungsrate gegenüber 
Vorjahr in % 

1980 1980 bis 1984 1 ) 

Abhängig Beschäf

- 

tigte 	 rd. 1 rd. 1 /2 

Bruttolöhne und 
-gehälter je abhängig 
Beschäftigten 	 gut 6 1 /2 rd. 6 1/2 

Bruttolohn- und 
-gehaltsumme 	 rd. 7 1/2 rd. 7 

Preisniveau des 
privaten Verbrauchs 5 bis 5 1/2 . 

Preisniveau des 
Bruttosozialprodukts rd. 4 1 /2 3 1 /2 bis 4 

Bruttosozialprodukt 
– real 	 gut 2 1 /2 3 bis 3 1 /2 
– nominal 	 rd. 7 rd. 7 

1) Jahresdurchschnitte 

14. Bei Würdigung dieser Daten darf nicht ver-
kannt werden, daß sie derzeit mit erheblichen Risi-
ken verbunden sind. Sie beruhen insbesondere auf 
den Annahmen, daß 
— die außenwirtschaftlichen Bedingungen, insbe-

sondere die Erdöl- und sonstigen Rohstoffeinfuh-
ren (Preise und Mengen), der freie Warenver-
kehr und das Weltwährungssystem, sich nicht 
wesentlich ändern und 

— die binnenwirtschaftlichen Voraussetzungen 
durch entsprechende Verhaltensweisen aller Be-
teiligten verwirklicht werden. 
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3. Demografische Daten 

15. Die Bevölkerungsentwicklung ist in den nächsten Jahren durch einen Rückgang der Zahl jünge-
rer Menschen und durch eine nur noch leichte Zunahme der Zahl älterer Menschen gekennzeichnet. 
Infolge des starken Geburtenrückgangs der vergangenen Jahre hat sich das Verhältnis zwischen der 
Zahl jüngerer und älterer Personen bereits erheblich verändert. 

Demographic data 

Over the next years the population development 
is characterised by a decline in the number of 
younger persons and an only slight increase in 
the number of older persons. As a result of the 
strongly declining birth-rate of the past years the 
ratio between the number of younger and older 
persons has already undergone a substantial 
change. 

Données démographiques 

L'évolution démographique sera caractérisée 
dans les années à venir par une régression du 
nombre des jeunes et un accroissement devenu 
faible du nombre des personnes âgées. En raison 
du fort recul des naissances au cours des derniè-
res années, le rapport entre le nombre des jeunes 
et celui des personnes âgées a déjà sensiblement 
changé. 

16. Die Altersstruktur der deutschen Bevölkerung 
ist durch Unregelmäßigkeiten gekennzeichnet, die 
durch zwei Weltkriege, eine Weltwirtschaftskrise 
und durch Veränderungen des generativen Verhal-
tens ausgelöst wurden. 

17. Die Gesamtzahl der Bevölkerung ist bis Ende 
1973 auf den bisher höchsten Stand von 62,1 Millio-
nen gestiegen. Infolge rezessionsbedingter Abwan-
derungen und eines stetig steigenden Sterbeüber-
schusses vermindert sie sich bis Ende 1978 um rund 
800000 auf 61,3 Millionen. Seitdem nahm die Bevöl-
kerung wegen leichter Wanderungsüberschüsse 
und einer Stabilisierung der Geburtenzahlen bis 
September 1979 geringfügig zu. 

Übersicht 2 

Wohnbevölkerung 1970, 1974, 1979 und 1984 

Jahr Wohnbevölkerung 

(Jahres 
durch- insgesamt Männer Frauen 

schnitt) in 1000 

1970 1 ) 60 651 28 867 31 784 

1974 2 ) 62 054 29 669 32 385 

1979 3 ) 61 331 29 214 32 117 

1984 3 ) 60 503 28 926 31 577 

1) Volkszählungsergebnisse von 1970 
2) Fortschreibungsergebnisse (Statistisches Bundesamt) 
3) Schätzungen BMA 

18. Für die Sozialplanung hat der Altersaufbau der 
Bevölkerung, der wiederum das Verhältnis von Er- 

Übersicht 3 

Altersstruktur der Bevölkerung) 

Altersgruppen in Jahren 

Jahr ins

-

gesamt 
unter 
20 

20 bis 
60 

60 bis 
65 

65 und 
älter 

insgesamt 

1970 2) 100,0 29,8 51,0 6,1 13,2 

1974 3 ) 100,0 29,1 51,0 5,8 14,1 

1979 4 ) 100,0 27,4 53,4 3,9 15,3 

1984 4 ) 100,0 24,6 55,8 5,4 14,2 

Männer 

1970 2 ) 100,0 32,0 51,8 5,4 10,7 

1974 3 ) 100,0 31,2 52,7 4,9 11,2 

1979 4 ) 100,0 29,5 55,6 3,2 11,7 

1984 4 ) 100,0 26,4 59,0 4,5 10,1 

Frauen 

1970 2 ) 100,0 27,7 50,2 6,7 15,4 

1974 3 ) 100,0 27,1 49,5 6,5 16,9 

1979 4 ) 100,0 25,6 51,4 4,4 18,6 

1984 4 ) 100,0 23,1 52,8 6,2 17,9 

1) Jahresdurchschnittszahlen 
2) Ergebnisse der Volkszählung 1970 
3) Fortschreibungsergebnisse (Statistisches Bundesamt) 
4) Schätzungen BMA 
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werbs- und Nichterwerbspersonen wesentlich be-
stimmt, eine erhebliche Bedeutung. Hiervon hängen 
der Umfang der Maßnahmen zur sozialen Sicherung 
und deren Ausgaben entscheidend ab. 

19. Der Anteil der Personen, die das zwanzigste Le-
bensjahr noch nicht vollendet hatten, verminderte 
sich in den Jahren 1970 bis 1979 von 29,8 auf 27,4 
Prozent. Dies entspricht einem Rückgang von 1,2 
Millionen. 

Wenn die Geburtenzahlen auf dem in den letzten 
Jahren erreichten Niveau verharren, dürfte diese 
Alterspruppe 1984 voraussichtlich rund 25 Prozent 
der Gesamtbevölkerung ausmachen. 

20. Die Zahl der Personen, die mindestens 65 Jahre 
alt waren, nahm von 1970 bis 1979 um 1,4 Millionen 
zu und wird voraussichtlich im Jahr 1980 den vorläu-
fig höchsten Stand erreichen. 

Durch das Hineinwachsen geburtenschwächerer 
und zudem durch Kriegseinwirkung verringerter 
Jahrgänge in das Rentenalter wird der Anteil älterer 
Personen an der Gesamtbevölkerung bis 1984 um 
rund 840 000 auf 14 Prozent der Geamtbevölkerung 
zurückgehen (1979 etwa 15 Prozent). 

21. Die Zahl der Frauen, die sechzig Jahre alt und 
älter sind, liegt deutlich über der der Männer. Im 
Zeitraum von 1979 bis 1984 gehören knapp 15 Pro-
zent der Männer dieser Altersgruppe an, bei den 

Frauen beträgt der entsprechende Anteil rund 23 
Prozent im Jahre 1979 und rund 24 Prozent im Jahre 
1984. 

22. Die Gruppe der Zwanzig- bis Sechzigjährigen 
veränderte sich bis Mitte der siebziger Jahre nur un-
wesentlich. Danach wuchsen zunehmend geburten-
starke Jahrgänge in das Erwerbsfähigenalter hinein, 
so daß sich der Anteil an der Gesamtbevölkerung 
von 51 Prozent Anfang der siebziger Jahre auf 53 
Prozent im Jahre 1979 erhöht hat und bis 1984 auf 56 
Prozent ansteigen wird. 

23. Für die soziale Sicherung ist insbesondere von 
Bedeutung, wie sich die Zahl der Erwerbstätigen 
entwickelt und wie sie sich nach Selbständigen und 
mithelfenden Familienangehörigen sowie abhängig 
Beschäftigten (Beamte, Angestellte, Arbeiter), auf-
teilt. 

24. Nachdem die Zahl der Erwerbstätigen von 1973 
bis 1977 infolge der weltwirtschaftlich verursachten 
Rezession um 1,6 Millionen abgenommen hatte, 
nahm sie bis 1979 wieder um eine halbe Million zu. 
Bis 1984 wird sie bei entsprechenden Annahmen um 
350 000 weiter zunehmen. Die Zahl der abhängig Be-
schäftigten wird im gleichen Zeitraum um rund eine 
halbe Million steigen; die der Selbständigen und 
mithelfenden Familienangehörigen wird dagegen 
weiter abnehmen, wenn auch weniger rasch als in 
der Vergangenheit. 

Übersicht 4 

Erwerbstätige nach der Stellung im Beruf 1 ) 

davon (Spalte 1) davon (Spalte 4) 

Selbständige und mithelfende 
Familien

-

angehörige 

 
Abhängig 

Beschäftigte 2)  Beamte 5) Angestellte Arbeiter 

Jahr 
Erwerbs

-

tätige 2 ) 

 in 1000 

in 1 000 in % in 1 000 in % in 1 000 in % in 1 000 in % in 1 000 in  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1970 26 668 4 422 16,6 22 246 83,4 1 945 7,3 7 800 29,2 12 501 46,9 

1974 26 215 4 063 15,5 22 152 84,5 2 124 8,1 8 286 31,6 11 742 44,8 

1979 25 548 3) 3 570 14,0 21 978 3) 86,0 2 271 8,9 8 927 3 ) 34,9 10 780 3) 42,2 

1984 25 889 4) 3 278 4) 12,7 22 611 4) 87,3 2 399 4 9,3 9 497 4) 36,7 10 715 4) 41,4 

1) Jahresdurchschnittszahlen 
2) einschließlich Soldaten 
3) Statistisches Bundesamt: vorläufige Ergebnisse (Stand Mai 1980) 
4) BMA-Schätzung im Rahmen der Vorbereitung einer mittelfristigen Wirtschaftsprojektion (Sommer 1980) 
5) Beamte nach erwerbsstatistischer Definition 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/4327  

II. Ergebnisse des Sozialbudgets 1980 
1. Umfang des Sozialbudgets und Art der Leistungen 

Hierzu: Materialband M I — 1, M II — 1, M III, M IV — 14 

25. In den fünf Jahren von 1974 bis 1979 nahm das Sozialbudget insgesamt um 47 Prozent von 289 auf 
425 Milliarden DM zu; das sind im Durchschnitt acht Prozent pro Jahr. Für 1980 wird mit einem 
Wachstum um 5,7 Prozent gerechnet, so daß der nominelle Wert des Sozialbudgets auf etwa 450 Milli-
arden DM steigen wird. Um sechseinhalb Prozent wird das Sozialbudget voraussichtlich bis 1984 jähr-
lich weiter zunehmen und somit die Höhe von 577 Milliarden DM erreichen. 

Volume and nature of social expenditure 

In the five years between 1974 and 1979 the total 
Social Budget rose by 47 per cent from 289 to 425 
billion DM; in percentage terms the increase 
amounted to 8 per cent on annual average. For 
1980 social expenditure will rise by about 5.7 per 
cent which brings the Social Budget to a nominal 
value of about 450 billion DM. Until 1984 the So-
cial Budget is expected to rise by approximately 
6.5 per cent per annum which will result in an 
overall volume of 577 billion DM. 

Volume du budget social et nature des 
prestations 

Dans la période quinquennale de 1974 à 1979, le 
budget social a augmenté de 47 % au total et est 
passé de 289 à 425 milliards de DM, le pourcen-
tage étant en moyenne de 8% par an. Pour l'année 
1980, on s'attend à un accroissement de 5,7 % de 
façon à ce que la valeur nominale du budget so-
cial passera à environ 450 milliards de DM. 
Jusqu'en 1984, le budget social accusera probable-
ment un accroissement annuel de 6,5 % de sorte 
qu'il s'élèvera à environ 577 milliards de DM. 

Sozialbudget 1980 

nach Leistungsarten 

Grafik 2 
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26. Rund drei Viertel der im Sozialbudget be-
schriebenen Leistungen bestehen aus Einkommens-
leistungen. Sie sind überwiegend in mehr oder weni-
ger strenger Weise mit der Entwicklung der Löhne 
und Gehälter verbunden. Ein knappes Viertel sind 
Sachleistungen, vorwiegend im Gesundheits- und 
Ausbildungswesen sowie in der Sozial- und Jugend-
hilfe. 

Grafik 3 

Einkommensleistungen 1980 

nach Leistungstypen 

Anteile am Sozialbudget 

Übersicht 5 

Sozialbudget nach Leistungsarten 

1974 1978 1979 1980 1984 

Millionen DM 

Sozialbudget insgesamt 	 288 936 403 479 425 090 449 472 576 709 

— Einkommensleistungen 	 213 658 296 116 309 245 325 169 418 652 

— Sachleistungen 	 60 218 86 356 93 266 99 722 127 598 

— Allgemeine Dienste und Leistungen . 15 061 21 007 22 579 24 581 30 459 

Struktur in Prozent 

— Einkommensleistungen 	 73,9 73,4 72,7 72,3 72,6 

— Sachleistungen 	 20,8 21,4 21,9 22,2 22,1 

— Allgemeine Dienste und Leistungen . 5,2 5,2 5,3 5,5 5,3 
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2. Sozialleistungsquote 

27. Die Sozialleistungsquote ist das Verhältnis der im Sozialbudget beschriebenen Leistungen zum 
Bruttosozialprodukt. Sie informiert über das Gewicht, das der soziale Sektor, sehr umfassend interpre-
tiert, für die Gesamtwirtschaft hat. Die anschauliche Kürze dieser Information ist ihr besonderer Vor-
zug. Es lassen sich in undifferenzierter Form wirtschaftliche Be- und Entlastungen erkennen. Feinhei-
ten, z. B. ob die einzelne Sozialleistung nützlich ist und ihren Zweck erfüllt, kann die Quote nicht auf-
klären. So ist es aufschlußreicher, zu beobachten, wie sie sich im Laufe der Jahre verändert, als ihre ab-
solute Höhe zu untersuchen. Seit 1960 hat sie stark zugenommen. Sie stieg bis 1974 von zwanzig auf 29 
Prozent des Bruttosozialprodukts. Bis zur Gegenwart nahm sie weiter auf rund dreißig Prozent zu. Vor 
allem die Erfolge, die auf dem Gebiete der Kostendämpfung im Gesundheitswesen und bei der Konso-
lidierung der Finanzlage der Rentenversicherung erzielt wurden, werden zu einer Stabilisierung der 
Sozialleistungsquote beitragen. Mittelfristig wird bei steigenden Leistungen pro Kopf damit gerech-
net, daß sich die Quote bis 1984 bei knapp dreißig Prozent einpendeln wird. 

Rate of social expenditure 

The rate of social expenditure is the relation be-
tween social expenditure and the gross national 
product. It defines the weight of the social sector 
in its broadest sense with reference to the eco-
nomy as a whole. The advantage of this informa-
tion is its illustrative brevity. It shows in an undif-
ferentiated way the increasing or decreasing fi-
nancial burden. Yet details as to the usefulness of 
special benefits and as to whether they serve 
their purpose at all cannot be expressed by this 
figure. Better information can therefore be ob-
tained by examining its development over the 
past years than by analysing the absolute figures. 
The rate of social expenditure has sharply in-
creased since 1960. By 1974 it had risen from 20 
per cent to 29 per cent of the gross national pro-
duct. Today it accaunts for approximately 30 per 
cent. The successful cost containment efforts in 
the health sector and the consolidation of the fi-
nancial situation of the pension insurance will 
contribute to stabilising the rate of social expen-
diture. With increasing per capita benefits the 
rate will have reached just about 30 per cent by 
1984. 

Taux des prestations sociales 

Le taux des prestations sociales est le rapport 
entre les prestations indiquées dans le budget 
social et le produit national brut. Il fournit des 
informations sur l'importance que revête le sec-
teur social, au sens large du terme, pour l'écono-
mie générale. La concision et la clarté de cette in-
formation constituent un avantage particulier. Il 
en ressort de façon non différenciée, les charges 
et les décharges économiques. Il n'est, pourtant, 
pas possible de conclure de ce taux à certains dé-
tails par exemple sur l'utilité de certains presta-
tions sociales et la question de savoir si, après 
tout, elles ont atteint leur but. Il est, par consé-
quent, plus instructif d'observer leur modification 
au cours des années que d'étudier leur montant 
absolu. Depuis 1960, il a accusé une forte augmen-
tation et passa jusqu'en 1974 d'environ 20 à 29 
du produit national brut. Jusqu'à présent, il a con-
tinué à augmenter et atteint aujourd'hui environ 
30 %. Surtout les succès obtenus au niveau de la 
réduction des coûts de la santé publique et de la 
consolidation de la situation financière de l'assu-
rance invalidité-vieillesse, contribueront a stabi-
liser le taux des prestations sociales. On peut s'at-
tendre a ce que parallèlement a une augmenta-
tion des prestations par personne le taux se stabi-
lisera d'ici 1984 aux alentours de presque 30 %. 

28. Die Höhe der Sozialleistungsquote wird 

— von der Summe der im Sozialbudget beschriebe-
nen Leistungen und 

— von der Höhe der Bezugsgröße Bruttosozialpro-
dukt 

bestimmt. Steigen die Sozialleistungen schneller als 
das Sozialprodukt, erhöht sich die Quote, steigt das 
Sozialprodukt schneller, so sinkt sie. Auf diese 
Weise neigt die Quote im Konjunkturaufschwung 

stets etwas zum Sinken, im Abschwung zum Steigen. 
Hierzu trägt vor allem bei, daß eine Reihe von Sozi-
alleistungen mit ein- bis dreijähriger Verzögerung 
auf das Wirtschaftsgeschehen reagiert, das gilt z. B. 
für die Rentenanpassung. Besonders steigen im 
Konjunkturabschwung Ausgaben der Arbeitslosen-
versicherung. Auch gesetzgeberische Maßnahmen, 
die durch konjunkturelle Situationen angeregt wer-
den, können erst nach einer gewissen Zeit wirksam 
werden. 



Drucksache 8/4327 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 

Grafik 4 
Sozialleistungen 
1974 bis 1984 

Anteil am Bruttosozialprodukt in % 

(Sozialleistungsquote) 

29. Die Zu- und Abnahmen der Sozialleistungs-
quote in der Zeit seit 1974 bestätigen diese Beobach-
tung. 

— Von 1974 bis etwa 1977 nahm das Bruttosozial-
produkt im Durchschnitt der Jahre nur mäßig zu, 
dagegen folgten die Rentenleistungen noch den 
hohen Lohnraten aus der Zeit vor 1975. Hinzu 
kamen beträchtliche Steigerungen der Ausga-
ben der Bundesanstalt für Arbeit und der Ausga-
ben für Sachleistungen im Gesundheitswesen. 
Beide Effekte ließen die Sozialleistungsquote 
steigen. 

— Seit 1978 weist die konjunkturelle Entwicklung 
wieder etwas höhere Wachstumsraten aus. Die 
Sozialleistungen nahmen ebenfalls zu, jedoch mit 

Verzögerung; auch wurden in den großen Berei-
chen Renten- und Krankenversicherung Stabili-
sierungs- und Kostendämpfungsmaßnahmen 
wirksam. Die Folge war, daß die Sozialleistungs-
quote sank. 

30. Für die Zeit bis 1984 wird unterstellt, daß die 
Kostendämpfung im Gesundheitswesen fortgesetzt 
wird. In den übrigen Bereichen zeigt sich überwie-
gend eine ausgeglichene Weiterentwicklung. Zum 
Teil bedeutet das, daß bei abnehmender Zahl von 
Leistungsempfängern überdurchschnittliche Zunah-
men pro Kopf erfolgen, besonders bei den Leistun-
gen für Ehe und Familie 1 ). Eine abnehmende Ten-
denz wird bei der Sparförderung erwartet. Insge-
samt werden die Sozialleistungen bis 1984 jährlich 
um 6,3 Prozent zunehmen; zugleich wird mit einem 
Wachstum des Bruttosozialprodukts um rund sieben 
Prozent gerechnet, so daß sich die Sozialleistungs-
quote etwas unter dreißig Prozent einpendeln 
wird. 

31. Pro Kopf der Bevölkerung werden die Soziallei-
stungen 1980 voraussichtlich im Durchschnitt 7 370 
DM betragen; darin sind 2 480 DM, also fast ein Drit-
tel, an Leistungen für Gesundheit enthalten. Bis 
1984 wird der durchschnittliche Gesamtbetrag auf 
etwa 9 530 DM, der Teilbetrag für Gesundheit auf 
3 190 DM steigen. Pro Kopf der Bevölkerung im Al-
ter von sechzig und mehr Jahren werden 1980 im 
Durchschnitt 13 770 DM zur Alterssicherung ausge-
geben werden; 1984 werden das 18 160 DM sein. 

32. Die Wohnbevölkerung in der Bundesrepublik 
hat von 1974 bis 1979 um gut ein Prozent abgenom-
men. Im gleichen Zeitraum sind die Sozialleistungen 
um 47 Prozent gestiegen. Pro Kopf der Bevölkerung 
stiegen sie um 49 Prozent von 4 660 auf 6 930 DM. 
Das sind gut acht Prozent pro Jahr. 

33. Bis 1980 wird mit einer weiteren Zunahme der 
Sozialleistungen um 5,7 und bis 1984 um insgesamt 
35 Prozent gerechnet. Die Bevölkerungszahl wird 
sich in der gleichen Zeit geringfügig verringern. Die 
Sozialleistungen pro Kopf werden um 37,5 Prozent 
steigen. In diesem Rahmen fügen sich — im Gegen-
satz zu vergangenen Jahren — auch die Leistungen 
ein, die pro Kopf der Bevölkerung für Gesundheit 
verwandt werden. 

1 ) Darin sind Leistungen an mitversicherte Familienan-
gehörige in der Krankenversicherung nicht enthalten 
(vgl. Nrn. 45 und 46), wohl aber Leistungen aus dem 
eigenständigen Sicherungssystem des Beamtenrechts, 
die ihrer Rechtsnatur nach keine Sozialleistungen sind, 
und des Tarifrechts des öffentlichen Dienstes (vgl. Nr. 
130 und Teil IV „Definitionen und Rechtsgrundla-
gen"). 
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Übersicht 6 

Sozialleistungsziffern 

Sozialleistungen in DM pro Kopf der Bevölkerung 1974  1979 1984 

1. insgesamt 	 4 656 6 931 9 532 

2. für Gesundheit 	 1 542 2 323 3 186 

jährlich 8 167 13 000 18 157 
3. für Alter (60 Jahre und mehr) 

monatlich 681 1 083 1 513 

1974/79 1979/84 
Veränderung in Prozent ins

-

gesamt pro Jahr ins

-

gesamt pro  Jahr 

zu 1.	  48,9 8,3 37,5 6,6 

zu 2.	  50,6 8,5 37,0 6,5 

zu 3.	  59,2 9,7 39,7 6,9 

34. Bezieht man die Leistungen für den Tatbestand 
Alter auf die Bevölkerung im Alter von sechzig und 
mehr Jahren, so erhält man einen Indikator für die 
Alterssicherung. Dabei zeigt sich, daß pro Kopf von 
1974 bis 1979 die monatlichen Einkommensleistun-
gen für Alter von 680 DM auf 1 080 DM gestiegen 
sind. Unter Einkommensleistungen für Alter wer-
den nicht nur Altersruhegelder der gesetzlichen 
Rentenversicherung, sondern auch Pensionen, Be-
triebs- und Zusatzrenten verstanden sowie die Wit

-

wenrenten und die Renten aus der Unfallversiche-
rung und der Kriegsopferversorgung, die an Perso-
nen gezahlt werden, die das sechzigste Lebensjahr 
vollendet hatten; enthalten sind auch die entspre-
chenden Leistungen der Sozialhilfe, nicht aber 
Wohngeld und Sparprämien. Bis 1980 werden die 
Pro-Kopf-Werte für Alter auf fast 1 150 und bis 1984 
auf über 1 500 DM im Monat steigen; das entspricht 
Zunahmen von knapp sieben Prozent im Durch-
schnitt der fünf Jahre 1979 bis 1984. 
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3. Funktionen 

Hierzu: Materialband M I — 3, M II — 2, M III 

35. Fast vierzig Prozent des Sozialbudgets werden für Alter und Hinterbliebene aufgewandt, rund 33 
Prozent für die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit. Dem Schutz von Ehe und Familie 
dienen fast 15 Prozent des Sozialbudgets. Die Ausgaben im Rahmen der Beschäftigungssicherung er-
reichen etwas mehr als fünf Prozent des Sozialbudgets; davon entfällt ein Drittel auf Sozialleistungen 
bei Arbeitslosigkeit. Vier Prozent werden auf die Förderung des Sparens verwandt. Der Rest entfällt je 
etwa zur Hälfte auf Entschädigungen der Folgen politischer Ereignisse und auf Leistungen für Woh-
nen, außerdem zu einem kleinen Anteil auf allgemeine Hilfen. 

Benefits by functions 

Old-age and survivors' benefits account for al-
most 40 per cent of the Social Budget, some 33 per 
cent are spent for preventive and curative health 
care. Approximately 15 per cent of the Social 
Budget are allocated for the protection of the fa-
mily. Expenditure for job security accounts for 
just over 5 per cent of the Social Budget, one-third 
of which fall into the category of unemployment 
benefits. 4 per cent are spent for the promotion of 
savings. Of the remainder about half is allocated 
for compensation for the consequences of politi-
cal events, the other half is spent for housing be-
nefits and a small percentage for general assi-
stance. 

Fonctions 

Presque 40 % du budget social sont affectés aux 
pensions vieillesse/survie, et environ 33 % au 
maintien et au rétablissement de la santé. Pres-
que 15 % du budget social sont utilisés pour la 
protection de la famille. Un peu plus de 5 % du 
budget social sont affectés à la garantie de l'em-
ploi, dont 1 /3 étant utilisé pour les prestations so-
ciales en cas de chômage. 4 % sont consacrés à la 
promotion de l'épargne. Le reste du budget social 
de répartit à peu près à parts égales entre les pre-
stations fournies au titre de suites d'événements 
politiques et les allocations à logement, une pe-
tite partie en étant, en outre, réservée aux aides 
générales. 

Grafik 5 

Sozialleistungen nach Funktionen 

1974 bis 1984 

36. Im Laufe des Beobachtungszeitraumes ver-
schieben sich die Anteile. Bei der Alters- und Hin-
terbliebenensicherung stehen sich ausgabenstei-
gernde Einflüsse — z. B. aus der Zunahme der älte-
ren Jahrgänge und aus der Inanspruchnahme der 
flexiblen Altersgrenze — und Ergebnisse der Maß-
nahmen zur Konsolidierung der Rentenfinanzen 
ausgleichend gegenüber. Im Endjahr 1984 erreicht 
der Anteilsatz der Alters- und Hinterbliebenenlei-
stungen vierzig Prozent 

Die Leistungen für Gesundheit sind über den gan-
zen Beobachtungszeitraum mit 34 bis 36 Prozent im 
Sozialbudget enthalten. Die Leistungen für Ehe und 
Familie vergrößern ihren Anteil leicht. Darin drük-
ken sich beträchtliche Zunahmen der Pro-Kopf-Lei-
stungen aus; denn die Zahl der Kinder, also eines 
Teils der potentiellen Leistungsempfänger, nimmt 
im gleichen Zeitraum ab. 

Bei steigendem Einkommen nimmt die Sparförde-
rung infolge der Einkommensgrenzen relativ ab. 
Auch der Anteil der Leistungen zur Entschädigung 
von Folgen politischer Ereignisse sinkt im Laufe der 
Zeit trotz steigender Leistungen pro Kopf. 

37. Das Sozialbudget ordnet jede Leistung — nicht 
nur Einkommensleistungen, sondern auch Sachlei-
stungen und allgemeine Dienste und Leistungen — 
einer Funktion zu oder verteilt sie auf mehrere 
Funktionen. Soweit eine Leistung mehreren funk-
tionalen Zuordnungskriterien entspricht, z. B. ärztli-
che Behandlung von Altersrentnern betrifft Krank-
heit und Alter, wird sie nur einer Funktion zugeord- 
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Übersicht 7 

Sozialbudget nach Funktionen 

1974 1978 1979 1980 1984 1974 1978 1979 1980 1984 

in Millionen DM in Prozent des Bruttosozialprodukts 

Sozialbudget insgesamt 288 936 403 477 425 090 449 472 576 709 29,3 31,3 30,5 30,1 29,3 

Ehe und Familie 	 41 470 56 742 60 149 64 197 86 144 4,2 4,4 4,3 4,3 4,4 

Kinder 	 20 909 27 302 29 405 30 733 39 460 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 

Ehegatten 	 18 468 27 009 28 016 30 111 42 636 1,9 2,1 2,0 2,0 2,2 

Mutterschaft 	 2 094 2 431 2 728 3 354 4 048 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Gesundheit 	 95 698 132 736 142 476 151 140 192 785 9,7 10,3 10,2 10,1 9,8 

Vorbeugung 	 6 418 7 881 8 201 8 741 11 290 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 

Krankheit 	 70 626 97 657 105 520 111 793 141 493 7,2 7,6 7,6 7,6 7,2 

Arbeitsunfall 
Berufskrankheit 	 7 959 10 852 11 420 12 051 15 195 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Invalidität 
(allgemein) 	 10 695 16 347 17 335 18 556 24 806 1,1 1,3 1,2 1,2 1,3 

Beschäftigung 	 11 337 20 522 22 399 24 496 28 508 1,2 1,6 1,6 1,6 1,5 

Berufliche Bildung 	 5 444 8 118 9 151 10 512 12 581 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 

Sonstige Mobilität 	 1 701 3 922 5 029 4 894 5 376 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 

Arbeitslosigkeit 	 4 191 8 482 8 220 9 089 10 551 0,4 0,7 0,6 0,6 0,5 

Alter 
und Hinterbliebene 	 108 591 156 195 163 328 171 376 229 058 11,0 12,1 11,7 11,5 11,6 

Alter 	 100 992 146 460 153 103 160 586 214 816 10,2 11,4 11,0 10,8 10,9 

Hinterbliebene 	 7 599 9 735 10 226 10 790 14 242 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

Folgen politischer 
Ereignisse 	 7 436 8 919 8 628 8 798 9 874 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 

Wohnen 	 7 878 8 853 9 374 9 878 10 871 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 

Sparförderung 	 15 034 17 440 16 447 16 775 16 590 1,5 1,4 1,2 1,1 0,8 

Allgemeine 
Lebenshilfen 	 1 493 2 071 2 288 2 812 2 879 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

Nachrichtlich: 
Bruttosozialprodukt 	 986 900 1 287 500 1 395 000 1494 000 1 971 000 100 100 100 100 100 
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Grafik 6 

Sozialbudget 1980 

nach Funktionen 

net 1 ). In den Funktionen drückt sich der Zweck der 
Leistung, zum Teil auch deren Ursache aus. Durch 
diese Einteilung wird das Bild, das von der sozialen 
Sicherung in der Bundesrepublik gezeichnet wird, 
übersichtlicher und von historischen und gesell-
schaftlichen Zufälligkeiten, wie sie sich in der Liste 
der Institutionen widerspiegeln, bereinigt. Interna-
tionale Vergleiche werden erleichtert; Wider-
sprüchlichkeiten und Überschneidungen allerdings 
kann auch diese Darstellung nicht sichtbar ma-
chen. 

38. Die Ubersicht 7 zeigt in absoluten Beträgen, 
wie sich die Leistungen über die Skala der sozialen 
Tatbestände verteilen. Indem sie auch die Anteile 
am Bruttosozialprodukt ausweist, verdeutlicht sie 

die Beziehung zwischen Wirtschaft und Sozialbe-
reich. Nach langen Jahren, in denen die Anteile 
stets und stetig zunahmen, zeigt sich im Vorausbe-
rechnungszeitraum eine ausgewogene Entwicklung 
in allen Bereichen. Kostendämpfung und Konsoli-
dierung machen sich besonders bei den Leistungen 
für Gesundheit und denen für Alter und Hinterblie-
bene bemerkbar. Die Leistungen für Ehe und Fami-
lie nehmen trotz abnehmender Kinderzahl weiter 
zu. Ein stärkerer relativer, zum Teil auch absoluter 
Rücklauf zeigt sich bei der Sparförderung. In den üb-
rigen Sektoren zeigen sich nur leichte Rückgänge. 

1 ) Vgl. Teil IV „Definitionen und Rechtsgrundlagen" 
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Übersicht 8 

Sozialbudget nach Funktionen 

- Anteile in % - 

1974 1978 1979 1980 1984 

Ehe und Familie 	 14,4 14,1 14,1 14,3 14,9 

Gesundheit 	 33,1 32,9 33,5 33,6 33,4 

Beschäftigung 	 3,9 5,1 5,3 5,4 4,9 

Alter und Hinterbliebene 	 37,6 38,7 38,4 38,1 39,7 

FolgenpolitischerEreignisse 	 2,6 2,2 2,0 2,0 1,7 

Wohnen 	 2,7 2,2 2,2 2,2 1,9 

Sparförderung 	 5,2 4,3 3,9 3,7 2,9 

Allgemeine Lebenshilfen 	 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 

insgesamt 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ehe und Familie 

39. Die Leistungen für Ehe und Familie, die in sich 
unterteilt sind in Leistungen für Kinder, Leistungen 
für Ehegatten und Leistungen bei Mutterschaft, neh-
men von 1979 bis 1984 voraussichtlich von sechzig 
auf 86 Mrd. DM zu, das sind durchschnittlich gut sie-
ben Prozent pro Jahr. Diese hohe Wachstumsrate, 
die etwa der des Bruttosozialprodukts entspricht, ist 
um so bemerkenswerter, als ein Teil der Leistungs-
empfänger, die geburtenstarken Jahrgänge der Ju-
gendlichen, aus dem Alter der Leistungsberechti-
gung herauswächst und wegen niedriger Geburten-
zahlen nicht voll durch Neugeborene ersetzt wird. 
In der Zunahme drückt sich unter anderem eine 
hohe Leistungssteigerung pro Kopf aus. 

40. Im Jahre 1974 gab es 14,1 Millionen Kinder (bis 
zu 14 Jahren). Die Zahl der Kinder sank bis 1979 auf 
11,9 und wird voraussichtlich 1984 nur noch rund 
zehn Millionen betragen. Demgegenüber nehmen 
die Leistungen für Kinder von 1979 bis 1984 um 
durchschnittlich sechs Prozent jährlich zu. Ein gro-
ber Vergleich, dem mangels besserer Möglichkeiten 
die ersten 15 Jahrgänge der Bevölkerung zugrunde 
liegen, ergibt, daß die Leistungen für Kinder pro 
Kopf im Durchschnitt der Jahre 1979 bis 1984 vor-
aussichtlich um zehn Prozent pro Jahr, also weit 
überdurchschnittlich, zunehmen werden. 

41. Zu dieser Leistungssteigerung tragen die im 
Gesetzentwurf über Steuerentlastungen vorgesehe-

nen Leistungen erheblich bei. Für 1984 werden sich 
folgende Mehrleistungen für Kinder ergeben: 
- Kindergrundfreibeträge bei der Einkommen-

steuer rund 5,4 Mrd. DM, 
- Kinderausgleichsbeträge für Empfänger von So-

zialleistungen 150 Millionen DM, 
- Zuschläge zum Kindergeld für die ersten sechs 

Monate nach der Geburt: eine Mrd. DM. 

Grafik 7 

Ehe und Familie 

Anteil am Sozialbudget und Struktur 1980 
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Übersicht 9 

Ehe und Familie 

Ausgewählte Leistungen 1979, 1980 und 1984 

in Millionen DM 

Leistungen 
Ehe und 
Familie 

insgesamt 
Kinder Ehegatten Mutter

-

Schaft 

1979 

Gesamt 	  60 148 29 404 28 016 2 728 

darunter: 

Waisenrenten 	 2 523 2 523 — — 

Mutterschaftsgeld, Mutterschaftsurlaub 	 1 208 — — 1 208 

Kindergeld, Kinderzuschüsse 	 18 306 18 306 — — 

Familienzuschläge 	 8 024 3 779 4 245 

Steuerermäßigungen 	 23 420 420 23 000 — 

1980 

Gesamt 	  64 197 30 732 30 111 3 354 

darunter: 

Waisenrenten 	 2 639 2 639 — — 

Mutterschaftsgeld, Mutterschaftsurlaub 	 2 206 — — 2 206 

Kindergeld, Kinderzuschüsse 	 18 493 18 493 — — 

Familienzuschläge 	 8 176 3 850 4 326 — 

Steuerermäßigungen 	 25 937 937 25 000 — 

1984 - 

Gesamt 	  86 144 39 460 42 636 4 048 

darunter: 

Waisenrenten 	 3 542 3 542 — — 

Mutterschaftsgeld, Mutterschaftsurlaub 	 2 443 — — 2 443 

Kindergeld, Kinderzuschüsse 	 17 931 17 931 — — 

Familienzuschläge 	 8 942 4 197 4 745 — 

Steuerermäßigungen 	 42 910 5 910 37 000 — 

42. Leistungen für Ehegatten sind überwiegend 
systembedingte steuerliche Entlastungen, die sich 
aus der Möglichkeit des Splittings bei der Einkom-
mensteuer ergeben. Außerdem handelt es sich um 
Familienzuschläge für Ehegatten zu Löhnen und 
Gehältern sowie Sozialleistungen. Die mit fast neun 
Prozent pro Jahr ebenfalls hohe Wachstumsrate be-
ruht hauptsächlich auf der Steuerprogression. Die 
für Splitting errechneten Zahlen (z. B. Übersicht 47) 
geben rein rechnerisch den Unterschied zwischen 
der Ehegattenbesteuerung nach geltendem Recht 
und einer Besteuerung wieder, die den sozialen Tat-

bestand Ehe steuerlich nicht berücksichtigen wür-
de. 

43. Die Mutterschaftsleistungen steigen infolge 
der Einführung eines Mutterschaftsurlaubs ab 1. Juli 
1979. Ab 1980 werden voraussichtlich jährlich rund 
700 Millionen DM hierfür verwandt; hinzu kommen 
rund 200 Millionen DM für Sozialversicherungsbei-
träge. 

44. Der Anteil der Leistungen für Ehe und Familie 
am Sozialbudget beträgt zur Zeit 14 Prozent. Er wird 
bis 1984 auf 15 Prozent zunehmen. 
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Übersicht 10 

Ehe und Familie — Leistungen im weiteren Sinne 

Leistung 1979 1980 1984 

Millionen DM 

Familienleistungen (Funktion Ehe und Familie) 	 60 149 64 197 86 144 

Sachleistungen der Krankenversicherung an mitversicherte 
Familienangehörige (Funktion Gesundheit) 	 21 841 23 141 30 007 

Ausbildungsförderung (Funktion Beschäftigung) 	 3 145 3 322 3 807 

Witwenrenten (Funktion Alter und Hinterbliebene) 	 32 215 33 317 46 530 

Ehe und Familie — Leistungen zusammen 	 117 350 123 977 166 488 

Anteil am Bruttosozialprodukt in % 	 8,4 8,3 8,4 

45. Im Sozialbudget werden nur solche Leistungen 
als Familienleistungen bezeichnet, die unmittelbar 
und allein der Förderung und Unterstützung von Fa-
milien zugute kommen. Darüber hinaus gibt es Lei-
stungen, die primär anderen Funktionen zugeordnet 
werden, die aber in einem weiteren Sinne auch als 
Familienleistungen angesehen werden müssen. Das 
sind vor allem die Leistungen der Krankenversiche-
rung für mitversicherte Familienangehörige, Lei-
stungen der Ausbildungsförderung junger Men-
schen, aber auch Witwenrenten (vgl. Übersicht 10). 
Weitere Leistungen für Ehe und Familie gibt es bei-
spielsweise auch beim Wohngeld, beim sozialen 
Wohnungsbau und beim Prämiensparen, die in den 
Funktionen Wohnen und Sparförderung ausgewie-
sen werden. Nicht im Sozialbudget enthalten sind 
Familienleistungen nach Programmen und Geset-
zen der Bundesländer (z. B. Familienferienpro-
gramm) und bestimmte Leistungen karitativer Orga-
nisationen, die statistisch nicht bekannt sind, sowie 
von Wirtschaftsunternehmen (z. B. Bundesbahn). 

46. Einschließlich der Leistungen der Krankenver-
sicherung an mitversicherte Familienangehörige, 
der Ausbildungsförderung und der Witwenrenten 
erhöht sich der Anteil der Familienleistungen am 
Sozialbudget von 14 auf 28 Prozent. Die übrigen Ver-
günstigungen für Familien lassen sich in Zahlen und 
Anteilen nicht darstellen. Die Aufzählung (Nr. 45) 
läßt aber den weiten Umfang der Familienförderung 
erkennen. 

47. Das Sozialbudget enthält wieder den Bericht 
über die wirtschaftliche Lage der Familien, wie er 
erstmalig im Sozialbudget 1978 aufgrund der Zusage 
der Bundesregierung im Vermittlungsverfahren 
zum Einkommensteuerreformgesetz 1974 1 ) gegeben 
wurde. Entsprechend dem Antrag des Bundesrates 
beschränkt sich der Bericht darauf, der Entwicklung 
der Kindergeldsätze die Veränderungen der Le-
benshaltungskosten und der Einkommen gegen-
überzustellen. 

1) Vgl. Stenografischer Bericht über die 113. Sitzung des 
Deutschen Bundestages vom 10. Juli 1974 S. 7643 (D) 
und S. 7644 (A). 

48. Durch das Steueränderungsgesetz 1977 waren 
mit Wirkung vom 1. Januar 1978 das Kindergeld für 
das zweite Kind um 10 DM auf 80 DM, das Kinder-
geld für das dritte und jedes weitere Kind um 30 DM 
auf 150 DM gegenüber dem Stand Januar 1975 ange-
hoben worden. 

49. Mit Wirkung vom 1. Januar 1979 wurden das 
Kindergeld für das dritte und jedes weitere Kind um 
50 DM auf 200 DM und mit Wirkung vom 1. Juli 1979 
das Kindergeld für das zweite Kind um 20 auf 100 
DM erhöht. Gegenüber 1978 bedeutet das eine Stei-
gerung des Kindergeldes für Familien mit 
2 Kindern um 	 15,4 Prozent, 
3 Kindern um 	 25,0 Prozent, 
4 Kindern um 	 27,9 Prozent, 
5 Kindern um 	 29,3 Prozent. 

50. In der Zeit von Januar 1978 bis 1980 ist der 
Preisindex für die Lebenshaltung der Vier-Perso-
nen-Arbeitnehmer-Haushalte mit mittlerem Ein-
kommen um 7,4 Prozent gestiegen. Das entspricht 
einem Kaufkraftverlust von 6,9 Prozent. Unter Be-
rücksichtigung dieses Kaufkraftverlustes entspricht 
das im Januar 1980 gezahlte Kindergeld für Fami-
lien mit 
einem Kind 	 93,1 Prozent, 
zwei Kindern 	 107,4 Prozent, 
drei Kindern 	 116,4 Prozent, 
vier Kindern 	 119,1 Prozent, 
fünf Kindern 	 120,4 Prozent 

des im Januar 1978 für diese Familien gezahlten 
Kindergeldes. 

51. Eine Parallele zu der dargestellten Entwick

-

lung zeigt sich beim Vergleich der Entwicklung des 
verfügbaren Einkommens 2) von verheirateten Ar- 

2) Arbeitnehmereinkommen (nach Abzug der darauf ent-
fallenden öffentlichen Abgaben) und Kindergeld. Die 
daneben — insbesondere bei unterem bis mittlerem Er-
werbseinkommen — gezahlten Leistungen nach dem 
Wohngeldgesetz und nach dem Bundesausbildungsför-
derungsgesetz sind hier der Einfachheit halber außer 
Betracht gelassen worden. 
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beitnehmern ohne Kinder einerseits und verheirate-
ten Arbeitnehmern mit einem bis fünf Kindern an-
dererseits (je mit durchschnittlichem Arbeitnehmer-
einkommen); von 1978 bis 1980 ist der Realwert des 
durchschnittlich verfügbaren Monatseinkommens 
der Arbeitnehmer 1 ) 
ohne Kinder um 	 3,8 Prozent, 
mit einem Kind um 	 3,5 Prozent, 
mit zwei Kindern um 	 4,3 Prozent, 
mit drei Kindern um 	 6,0 Prozent, 
mit vier Kindern um 	 7,3 Prozent, 
mit fünf Kindern um 	 8,5 Prozent 

gestiegen. 

52. Im selben Zeitraum hat sich der Anteil des Kin-
dergeldes am durchschnittlich verfügbaren Einkom-
men der Arbeitnehmer mit 
einem Kind 	 von 3,0 auf 2,7 Prozent, 
zwei Kindern 	 von 7,4 auf 7,6 Prozent, 
drei Kindern 	 von 14,6 auf 16,0 Prozent, 
vier Kindern 	 von 20,7 auf 23,0 Prozent, 
fünf Kindern 	 von 26,1 auf 28,9 Prozent 

verändert. 

53. Das verfügbare Einkommen der Arbeitnehmer 
(durchschnittliche Bruttoverdienste minus Lohn-
steuer, Kirchensteuer und Sozialabgaben plus Kin-
dergeld) beträgt im Jahr 1980 für Familien 

ohne Kinder 	 71,5 Prozent, 
mit einem Kind 	 73,9 Prozent, 
mit zwei Kindern 	 78,4 Prozent, 
mit drei Kindern 	 86,9 Prozent, 
mit vier Kindern 	 94,8 Prozent, 
mit fünf Kindern 	 102,7 Prozent 

des Bruttoeinkommens. 

54. Die Bundesregierung hält die Entwicklung, die 
der Familienlastenausgleich seit Erstattung des 
ersten Berichts über die wirtschaftliche Lage der Fa-
milien (Sozialbudget 1978) genommen und die in ei-
ner Erhöhung des Kindergeldes für Familien mit 
zwei oder mehr Kindern bestanden hat, für ausge-
wogen und familienpolitisch günstig 2). Für die Zeit 
ab 1. Januar 1981 ist eine weitere Verbesserung, die 
auch die ersten Kinder einbezieht, beabsichtigt und 
in den Zahlen des Sozialbudgets berücksichtigt. In 
dem Entwurf eines Gesetzes zur Steuerentlastung 
und Familienförderung sind für 1981 Kindergrund-
freibeträge vorgesehen, die eine Steuerentlastung 
von rund 30 DM je Kind und Monat zur Folge haben 
werden. 

1) Unter Zugrundelegung der Preiserhöhungen für einen 
Vier-Personen-Arbeitnehmer-Haushalt mit mittlerem 
Einkommen. 

2) Für Beamte, Richter und Soldaten ist der Beschluß 
des Bundesverfassungsgerichts vom 30. März 1977 
(BVerfGE 44, 249) bindend: Das Sicherungssystem des 
Beamtenrechts bildet eine Einheit und ist nicht teilbar. 
Dessen Leistungen können nicht in Leistungen anderer 
Rechtsqualität gewährt werden. 
Zu einem eigenen System gehören auch die nach be-
amtenrechtlichem Vorbild für Arbeitnehmer des öf-
fentlichen Dienstes tarifvertraglich gewährten Leistun-
gen mit sozialer Wirkung. 

Gesundheit 

55. Soziale Leistungen, die der Erhaltung und Wie-
derherstellung der Gesundheit dienen, stiegen bis 
1975 besonders stark. Sie nahmen zuletzt mehr als 
zehn Prozent des Sozialprodukts in Anspruch. Seit 
etwa 1976 läßt sich eine Abflachung der bisherigen 
Entwicklung erkennen. Die Leistungen für Gesund-
heit nehmen seither langsamer zu als das Bruttoso-
zialprodukt. Als Ursachen für diese Entwicklung 
spielen die Maßnahmen der Kostendämpfung in der 
Krankenversicherung und die Anpassungssätze der 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten in der Ren-
tenversicherung eine wichtige Rolle. 

Grafik 8 
Gesundheit 

Anteil am Sozialbudget und Struktur 1980 

56. Unter den Tatbeständen, welche zur Funktion 
Gesundheit zusammengefaßt werden, also Vorbeu-
gung, Krankheit, Arbeitsunfall und Invalidität, zeigt 
sich die Abflachung der Zuwachsraten am deutlich-
sten bei Krankheit, d. h. in dem Bereich, in dem die 
Kostendämpfungsmaßnahmen ansetzen. Eine leicht 
überproportionale Zunahme zeigen die Leistungen, 
die bei Invalidität zugewendet werden, vor allem als 
Folge der verstärkten Förderung der Behinderten. 

57. Für die Zeit bis 1984 kann voraussichtlich mit 
einer Fortsetzung der in den letzten Jahren beob-
achteten Entwicklung der Leistungen für Gesund-
heit gerechnet werden. Der Anteil dieser Leistun-
gen am Bruttosozialprodukt wird 1984 bei knapp 
zehn Prozent liegen. Für die wichtigsten Leistungs-
bereiche wird ein Wachstum entsprechend dem An-
stieg der Bruttolöhne und -gehälter angenommen. 

58. Gut die Hälfte der Gesundheitsleistungen wird 
von der gesetzlichen Krankenversicherung er-
bracht; knapp zwanzig Prozent geben die Arbeitge-
ber in Form der Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfä-
higkeit durch Krankheit oder Unfall. Die Rehabilita-
tionsmaßnahmen der Rentenversicherung machen 
knapp ein Zehntel, Hilfen der Sozialhilfe gut fünf 
Prozent aus. Je drei bis vier Prozent steuern die Un-
fallversicherung und die Beihilfen im öffentlichen 
Dienst bei. Der Rest verteilt sich auf verschiedene 
Institutionen. 
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Übersicht 11 

Gesundheit 

Ausgewählte Leistungen 1979, 1980 und 1984 

in Millionen DM 

Leistungen Gesundheit 
insgesamt Vorbeugung Krankheit Arbeits
-unfall 

Invalidität 
(allgemein) 

1979 

Gesamt 	 142 476 8 201 105 520 11 420 17 335 

darunter: 

Einkommensleistungen 

Invaliditätsrenten 	 12 900 — — 2 839 10 061 

Kranken- und Übergangsgeld 	 7 343 478 6 409 456 — 

Entgeltfortzahlung 	 25 800 775 22 163 2 862 — 

Sachleistungen 	 84 081 4 461 71 849 3 554 4 217 

1980 

Gesamt 	 151 141 8 741 111 793 12 051 18 556 

darunter: 

Einkommensleistungen 

Invaliditätsrenten 	 13 779 — — 2 996 10 783 

Kranken- und Übergangsgeld 	 7 868 531 6 802 535 — 

Entgeltfortzahlung 	 27 150 800 23 338 3 012 — 

Sachleistungen 	 89 552 4 728 76 312 3 770 4 742 

1984 

Gesamt 	 192 784 11 290 141 493 15 195 24 806 

darunter: 

Einkommensleistungen 

Invaliditätsrenten 	 18 225 — — 3 845 14 380 

Kranken- und Übergangsgeld 	 9 906 676 8 560 670 — 

Entgeltfortzahlung 	 32 950 1 000 28 296 3 654 — 

Sachleistungen 	 115 294 6 187 97 608 4 874 6 625 

Beschäftigung 

59. Die Funktionsgruppe Beschäftigung umfaßt 
Leistungen für die berufliche Bildung, für Arbeits-
lose und für sonstige Maßnahmen der Beschäfti-
gungspolitik (im Sozialbudget als „Sonstige Mobili-
tät" bezeichnet). Die Leistungen verdoppelten sich 
fast von 11,3 Mrd. DM im Jahre 1974 auf 21,2 Mrd. 
DM im Jahre 1975 und gingen in den beiden folgen-
den Jahren auf Grund der konjunkturellen Erholung 
wieder zurück. Der Anteil am Sozialbudget betrug 
1979 rund fünfeinhalb Prozent. Es wird damit ge

-

rechnet, daß er bis 1984 vor allem wegen des Aus-
baus der Leistungen zur beruflichen Bildung etwa 
unverändert bleiben wird. Die Leistungen in der 
Funktionsgruppe Beschäftigung werden dann vor-
aussichtlich eine Höhe von 28,5 Mrd. DM erreicht 
haben. 

60. Die Aufgliederung in die Teilbereiche berufli-
che Bildung, Sonstige Mobilität und Arbeitslosigkeit 
zeigt, daß die Leistungen bei Arbeitslosigkeit 1975 
mit 11,7 Mrd. DM einen Höhepunkt erreicht hatten. 
Sie machten damals gut 55 Prozent der Gesamtlei- 
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stungen für Beschäftigung aus. Bis 1979 ging dieser 
Anteil auf knapp 37 Prozent zurück. 

61. Die Leistungen für Sonstige Mobilität — das 
sind vor allem Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 
und Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme 
— stiegen von 1,7 Mrd. DM im Jahre 1974 mit durch-
schnittlichen jährlichen Wachstumsraten von 24 

Prozent auf fünf Mrd. DM im Jahre 1979. Ursächlich 
dafür waren die verstärkten arbeitsmarktpolitischen 
Aktivitäten in diesem Zeitraum, die insbesondere 
bei der Förderung der Arbeitsaufnahme und bei den 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu einer starken 
Ausweitung des Leistungsvolumens führten. Bis 
1984 wird mit einem weiteren, aber deutlich ver-
langsamten Anstieg auf etwa fünfeinhalb Mrd. DM 
gerechnet. 

Übersicht 12 

Beschäftigung 

Ausgewählte Leistungen 1979, 1980 und 1984 

— Millionen DM — 

Leistungen Beschäftigung 
insgesamt 

Berufliche 
Bildung 

Sonstige 
Mobilität 

Arbeits

-

losigkeit 

1979 

Gesamt 	 22 400 9 151 5 029 8 220 

darunter: 

Berufliche Bildung, Rehabilitation, 

Förderung der Arbeitsaufnahme 	 3 190 2 515 675 — 

Ausbildungsförderung 	 3 145 3 145 — — 

Kurzarbeitergeld, 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 

Schlechtwettergeld, Wintergeld 	 3 478 — 3 145 333 

Arbeitslosengeld, -hilfe, Konkursausfallgeld 	 5 670 — — 5 670 

1980 

Gesamt 	 24 495 10 512 4 894 9 089 

darunter: 

Berufliche Bildung, Rehabilitation 

Förderung der Arbeitsaufnahme 	 3 775 3 077 698 

Ausbildungsförderung 	 3 322 3 322 — — 

Kurzarbeitergeld, 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 

Schlechtwettergeld, Wintergeld 	 3 446 — 2 876 570 

Arbeitslosengeld, -hilfe, Konkursausfallgeld 	 6 036 — — 6 036 

1984 

Gesamt 	 28 508 12 581 5 376 10 551 

darunter: 

Berufliche Bildung, Rehabilitation 

Förderung der Arbeitsaufnahme 	 4 521 3 807 714 — 

Ausbildungsförderung 	 3 807 3 807 — — 

Kurzarbeitergeld, 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 

Schlechtwettergeld, Wintergeld 	 3 782 — 3 137 645 

Arbeitslosengeld, -hilfe, Konkursausfallgeld 	 7 324 — — 7 324 
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Grafik 9 
Beschäftigung 

Anteil am Sozialbudget und Struktur 1980 

62. Die Leistungen für berufliche Bildung stiegen 
von 5,4 Mrd. DM im Jahre 1974 auf 9,2 Mrd. DM im 
Jahre 1979. Der überwiegende Teil (zuletzt gut sieb-
zig Prozent) wird nach Vorschriften des Bundesaus-
bildungsförderungsgesetzes und des Arbeitsförde-
rungsgesetzes gewährt. Hinzu kommt die Jugendbe-
rufshilfe im Rahmen der Sozialhilfe mit einem im 
Zeitablauf relativ konstanten Anteil von rund zehn 
Prozent. In die Leistungen für berufliche Bildung ge-
hen in zunehmendem Umfang indirekte Leistungen 
in Form von Steuerermäßigungen ein. Dabei handelt 
es sich überwiegend um Ausbildungsfreibeträge. 
Der Anteil der steuerlichen Vergünstigungen an 
den Leistungen zur beruflichen Bildung stieg von 
zwei Prozent im Jahre 1974 auf vierzehn Prozent im 
Jahre 1979 und führte damit zu einer Steuererspar-
nis der privaten Haushalte von 1,3 Mrd. DM. 

63. Seit 1979 nehmen die Leistungen für berufliche 
Bildung mit über 40 Prozent den größten Anteil in-
nerhalb der Funktionsgruppe Beschäftigung ein. Es 
wird erwartet, daß bis 1984 bei einem durchschnittli-
chen jährlichen Wachstum von etwa sechseinhalb 
Prozent eine Höhe von gut zwölfeinhalb Mrd. DM 
erreicht wird. Ihr Anteil an allen Leistungen für die 
Funktionsgruppe Beschäftigung wird dann bei rund 
44 Prozent liegen. 

Alter und Hinterbliebene 

64. Mit einem Anteil von fast 40 Prozent stellen die 
Leistungen für Alter und Hinterbliebene 1) den größ-
ten Posten im Sozialbudget dar; gemessen am Brut-
tosozialprodukt sind das rund elfeinhalb Prozent. 

65. Die Höhe der Ausgaben für Alter und Hinter-
bliebene ändert sich im Beobachtungszeitraum 
durch eine Reihe von Einflüssen. 

1 ) Leistungen an Hinterbliebene, die das 60. (Frauen) bzw. 
65. (Männer) Lebensjahr überschritten haben, werden 
der Funktion Alter zugeordnet (vgl. Teil IV „Definitio-
nen und Rechtsgrundlagen"). 

— Die Zahl der Personen im Rentenalter nimmt 
noch leicht zu. 

— Die Möglichkeit, früher als sonst Rente zu bezie-
hen (flexible Altersgrenze), wird häufiger wahr-
genommen. 

— Maßnahmen der Bundesregierung, die Finanz-
lage der Rentenversicherung zu konsolidieren, 
wirken sich seit 1978 spürbar aus. 

— Die Beiträge der Rentner für die Krankenversi-
cherung der Rentner werden ab 1982 nach einem 
neuen Verfahren entrichtet: Bisher wurden sie 
von der Rentenversicherung unmittelbar an die 
Krankenversicherung gezahlt 2), in Zukunft wer-
den sie ihren Weg über die Rentnerhaushalte 
nehmen. Entsprechend der Methodik des Sozial-
budgets (und der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen) müssen sie dann in den Positionen 
„Alter" auf der Leistungs- und „Beiträge" auf der 
Finanzierungsseite des Sozialbudgets aufgeführt 
werden. 

66. Zum überwiegenden Teil (rund 95 Prozent) han-
delt es sich bei den Leistungen für Alter und Hinter-
bliebene um Renten, also um Einkommensleistun-
gen. Manche Sachleistungen der Altenhilfe, z. B. Lei-
stungen der freien Wohlfahrtsverbände, konnten im 
Sozialbudget nicht erfaßt werden. 

67. Fast zwei Drittel der Leistungen für Alter und 
Hinterbliebene kommen von der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, 18 Prozent sind Pensionen im öf-
fentlichen Dienst. Die Anteile für weitere Institutio-
nen lauten: viereinhalb Prozent Kriegsopferversor-
gung und Lastenausgleich (Renten), dreieinhalb Pro-
zent vertragliche und freiwillige Arbeitgeberlei-
stungen (Betriebsrenten). Der Rest verteilt sich auf 
Unfallversicherung, Zusatzversicherungen, Sozial-
hilfe, Altershilfe für Landwirte und andere. 

Grafik 10 
Alter und Hinterbliebene 

Anteil am Sozialbudget und Struktur 1980 

2) Im Sozialbudget werden derartige Transaktionen als 
„Verrechnungen" bezeichnet. Sie erscheinen weder in 
einer funktionalen Position noch in der Sozialleistungs-
quote (vgl. Teil IV „Definitionen und Rechtsgrundla-
gen"). 
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Alter und Hinterbliebene 

Ausgewählte Leistungen 1979, 1980 und 1984 

in Millionen DM 

Leistungen Alter und 
Hinterbliebene Alter Hinterbliebene 

1979 

Gesamt 	  163 327 153 102 10 226 

darunter: 

Altersrenten, Ruhegeld 	 68 139 68 139 — 

Witwen-, Witwerrenten 	 43 634 35 934 7 700 

Invaliditätsrenten 	 6 157 6 157 — 

Entschädigungsrenten 	 1 237 1 237 — 

Hilfe zum Lebensunterhalt 	 1 786 1 786 — 

Steuerermäßigungen 	 2 313 2 313 — 

1980 

Gesamt 	  171 376 160 586 10 790 

darunter: 

Altersrenten, Ruhegeld 	 71 504 71 504 — 

Witwen-, Witwerrenten 	 49 514 41 380 8 134 

Invaliditätsrenten 	 6 445 6 445 — 

Entschädigungsrenten 	 1 249 1 249 — 

Hilfe zum Lebensunterhalt 	 1 846 1 846 — 

Steuerermäßigungen 	 2 417 2 417 — 

1984 

Gesamt 	  229 058 214 816 14 242 

darunter: 

Altersrenten, Ruhegeld 	 94 756 94 756 — 

Witwen-, Witwerrenten 	 65 385 54 617 10 768 

Invaliditätsrenten 	 8 684 8 684 — 

Entschädigungsrenten 	 1 395 1 395 — 

Hilfe zum Lebensunterhalt 	 2 335 2 335 — 

Steuerermäßigungen 	 2 876 2 876 — 

Folgen politischer Ereignisse 

68. Mit zunehmendem Abstand vom Zweiten 
Weltkrieg und den anderen ursächlichen Ereignis-
sen steigen die Leistungen für Folgen politischer Er-
eignisse bei überproportionaler Leistungssteige-
rung pro Kopf nur noch mit relativ geringen Raten, 
so daß ihr Anteil am Bruttosozialprodukt von Jahr 
zu Jahr sinkt. 
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Folgen politischer Ereignisse 

Ausgewählte Leistungen 1979, 1980 und 1984 

in Millionen DM 

Leistungen 1979 1980 1984 

Gesamt 	  8 628 8 798 9 874 

darunter: 

Entschädigungsrenten 	 2 720 2 717 2 879 

Invaliditätsrenten (Anteil) 	 741 773 1 060 

Witwenrenten 	 1 614 1 620 1 721 

Berufsschadensausgleich 	 597 613 679 

Steuerermäßigungen 	 467 485 508 

69. Rund 30 Prozent der Leistungen sind Entschä-
digungsrenten, rund 19 Prozent Witwenrenten aus 
der Kriegsopferversorgung. Siebeneinhalb Prozent 
sind Renten aus den Rentenversicherungen. Ins 
Ausland geht rund ein Prozent der Leistungen, vor 
allem als Wiedergutmachung. 

70. Die Funktion „Folgen politischer Ereignisse" 
nimmt in erster Linie die Kriegsfolgelasten und Ent-
schädigungen der Folgen nationalsozialistischen 
Unrechts auf. Sie ist nicht voll identisch mit den In-
stitutionen, die Entschädigungsleistungen gewäh-
ren, weil 
— bestimmte Leistungen dieser Institutionen ande-

ren Funktionen zugeordnet werden, vor allem 
Leistungen an alte Menschen der Funktion Alter 
und Familienzuschläge einer der einschlägigen 
Funktionen, 

— auch andere Institutionen die Folgen politischer 
Ereignisse mittragen, z. B. die Rentenversiche-

rung,  die in die Rentenberechnung auch Ersatz-
zeiten (Wehrdienst, Kriegsgefangenschaft u. a.) 
einschließt. 

71. Am Sozialbudget sind die „Folgen politischer 
Ereignisse" mit rund zwei Prozent beteiligt. 

Wohnen 

72. Im Jahre 1979 wurden 9,4 Mrd. DM zur Verbes-
serung der Wohnungsversorgung und zur Errei-
chung von tragbaren Mieten verwandt. Mehr als sie-
ben Zehntel davon sind indirekte Leistungen, vor al-
lem Zins- und Tilgungszuschüsse sowie Zinsermäßi-
gungen im Bereich des Sozialen Wohnungsbaus, 
weiterhin steuerliche Vergünstigungen in Form von 
Grundsteuerermäßigungen. Gut 20 Prozent waren 
1979 Wohngeldleistungen, der Rest hauptsächlich 
Zuschüsse von Arbeitgebern. 

Übersicht 15 

Wohnen 

Ausgewählte Leistungen 1979, 1980 und 1984 

— Millionen DM — 

Leistungen 1979 1980 1984 

Gesamt 	  9 374 9 878 10 871 

darunter: 

Wohngeld (ohne Verwaltungskosten) 	 1 846 1 860 2 080 

Steuerermäßigungen 	 1 340 1 320 1 240 

Zinsermäßigungen einschließlich Lastenausgleich 	 2 571 2 603 2 731 

Zins- und Tilgungszuschüsse 	 2 231 2 718 3 459 

Zuschüsse von Arbeitgebern 	 569 560 521 
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73. Bis 1984 erwartet man durchschnittliche jährli-
che Steigerungsraten von rund drei Prozent. Dabei 
verschieben sich im Zeitablauf die Anteile. Ein stär-
keres Gewicht werden die Zins- und Tilgungszu-
schüsse für den Sozialen Wohnungsbau erhalten. 
die voraussichtlich überproportional mit gut neun 
Prozent jährlich wachsen werden. Das Fünfte Gesetz 
zur Änderung des Wohngeldgesetzes sieht ab 1981 
unter anderem eine Anhebung der Wohngeldbeträ-
ge und der Einkommensgrenzen vor, so daß mit ei-
nem weiteren Anstieg der Wohngeldleistungen ge-
rechnet werden kann. 

Sparförderung 

74. Die Förderung des Sparens und der Vermö-
gensbildung in Arbeitnehmerhand hat seit Ende der 
sechziger Jahre in ihrer Bedeutung erheblich zuge-
nommen. An der Funktion Sparförderung sind die 
beiden Institutionen Vermögensbildung und Steuer-

ermäßigungen beteiligt. Bei den Leistungen im Rah-
men der Vermögensbildung handelt es sich um 
staatliche Leistungen nach dem Spar-Prämienge-
setz, dem Wohnungsbau-Prämiengesetz, dem Drit-
ten Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung 
der Arbeitnehmer (Drittes Vermögensbildungsge-
setz) sowie um Arbeitgeberleistungen im Sinne die-
ses Gesetzes. Bei den Steuerermäßigungen handelt 
es sich um erhöhte Absetzungen für Wohngebäude 
und um Sonderausgabenabzüge für Bausparkassen-
beiträge. 

75. Die Leistungen für die Sparförderung erreich-
ten 1979 eine Höhe von 16,4 Mrd. DM. Bis 1984 wer-
den die Leistungen nach den Prämiengesetzen und 
dem Vermögensbildungsgesetz voraussichtlich sin-
ken, vor allem wegen der in diesen Gesetzen festge-
legten Einkommensgrenzen. Diese Abnahme wird 
aufgewogen durch die Zunahme der in Nr. 74 er-
wähnten steuerlichen Vergünstigungen, so daß ins-
gesamt im Durchschnitt der Jahre ein leichter An-
stieg erwartet wird. 

Übersicht 16 	Sparförderung 
und Eigentumsbildung 

Ausgewählte Leistungen 1979, 1980 und 1984 

Millionen DM — 

Leistungen 1979 1980 1984 

Gesamt 	  16 447 16 775 16 590 

darunter: 

Sparprämien 	 1 351 1 430 1 800 

Bausparprämien 	 1 926 1 880 1 720 

Arbeitnehmersparzulagen 	 2 700 2 600 2 000 

Vermögenswirksame Leistungen der Arbeitgeber 	 5 850 6 025 5 400 

Steuerermäßigungen 1 ) 	 4 620 4 840 5 670 

1) Sonderausgabenabzug für Bausparkassenbeiträge nach § 10 EStG sowie erhöhte Absetzungen für Wohngebäude nach den 
§§ 7 b und § 54 EStG 

Allgemeine Lebenshilfen 

76. Zu den Leistungen, die in besonderen Notlagen 
gewährt werden oder die der sozialen Eingliederung 
dienen, ohne einer der anderen Funktionen zuge-
ordnet werden zu können, zählen vor allem Leistun-
gen der Sozial- und Jugendhilfe, ferner die soge-
nannten Sonstigen Hilfen, die von der Krankenver-
sicherung als ärztliche Beratung und Hilfe zur Emp-
fängnisregelung erbracht werden. 
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Allgemeine Lebenshilfen 

Ausgewählte Leistungen 1979, 1980 und 1984 

in Millionen DM 

Leistungen 1979 1980 1984 

Gesamt 	  2 288 2 812 2 879 

darunter: 

Hilfe zum Lebensunterhalt 	 265 257 299 

Freiwillige Erziehungshilfe und Fürsorgeerziehung 
(Jugendhilfe) 	 544 569 727 

Beratung in Fragen der Empfängnisregelung/Leistungen 
bei Schwangerschaftsabbruch 	 210 222 288 

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten 	 120 140 180 
Weihnachtsbeihilfe 	 90 95 120 
Heizölkostenzuschuß 	 55 463 — 
Freizeithilfe/Politische Bildung/Internationale Jugend- 
begegnung 	 251 282 383 
Unterhalt von Angehörigen (§§ 33, 33 a EStG) 	 272 285 345 

77. Der Anteil der allgemeinen Lebenshilfen am 
Bruttosozialprodukt ist mit rund 0,2 Prozent relativ 
niedrig, entsprechend auch der Anteil am Sozialbud-
get, der etwa ein halbes Prozent ausmacht. 

Rehabilitation 

78. Die Gewährung von Leistungen und Maßnah-
men zur Rehabilitation ist nicht einem eigenständi-
gen Zweig der sozialen Sicherung übertragen. Die 
Rehabilitation ist vielmehr eingebettet in das Lei-
stungssystem der verschiedenen Zweige der sozia-
len Sicherung. 

Dementsprechend ist die Durchführung von umfas-
senden medizinischen, berufsfördernden und sozia-
len Rehabilitationsmaßnahmen den verschiedenen 
Sozialleistungsbereichen als zusätzliche Aufgabe zu 
ihren jeweiligen Grundaufgaben übertragen. Gegen-
wärtig werden Rehabilitationsmaßnahmen haupt-
sächlich in folgenden Institutionen erbracht: 
— Krankenversicherung, 
— Unfallversicherung, 
— Rentenversicherung, 
— Kriegsopferversorgung einschließlich Kriegs-

opferfürsorge, 
— Arbeitsförderung, 
— Sozialhilfe. 

79. Die Aufwendungen der Rehabilitationsträger 
sind in den letzten Jahren ständig gestiegen. Ur-
sächlich hierfür sind vor allem die Verbesserung der 
Leistungen, aber auch die steigenden Kosten und 
eine verstärkte Inanspruchnahme der Leistungen 
durch die Behinderten. 

Übersicht 18 

Rehabilitation 1976 
Leistungen in Millionen DM und Struktur 

Millionen 
DM Prozent 

Rentenversicherung 	 3 791 45 

Unfallversicherung 	 1 764 21 

Sozialhilfe 	 1 675 20 

Kriegsopferversorgung 	 858 10 

Arbeitsförderung 	 333 4 

Gesamt 	 8 421 100 

80. Die Rehabilitationsleistungen der Krankenver-
sicherung sind in Übersicht 18 nicht aufgeführt, da 
sie infolge der schwierigen Abgrenzung zwischen 
kurativer und rehabilitativer Medizin nicht genau 
zu beziffern sind. 
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81. Die finanziellen Aufwendungen der Bundesan-
stalt für Arbeit für die individuelle Arbeits- und Be-
rufsförderung Behinderter weisen folgende Ent-
wicklung auf: 
1978 	475,8 Millionen Deutsche Mark 
1979 	974,0 Millionen Deutsche Mark 
1980 	1 000,0 Millionen Deutsche Mark 
1984 	1 200,0 Millionen Deutsche Mark 
Die starke Zunahme der Leistungen von 1978 auf 
1979 ist unter anderem eine Folge der im Zwanzig-
sten Rentenanpassungsgesetz festgelegten Neuab- 

grenzung der Aufgabenbereiche der Sozialversiche-
rungsträger. 

82. Für die Sonderprogramme des Bundes und der 
Länder zur verstärkten Bereiststellung von Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen für Schwerbehinderte sind 
für die Zeit vom 1. Oktober 1977 bis 31. Juli 1980 ins-
gesamt rund 280 Millionen vorgesehen. Die Mittel 
dafür entstammen der Ausgleichsabgabe, die die Ar-
beitgeber für jeden unbesetzten Arbeitsplatz für 
Schwerbehinderte zu entrichten haben. 

4. Institutionen 

Hierzu: Materialband M I — 4, M II, M III 

83. Die allgemeinen Systeme der Sozialversicherung — Renten-, Kranken- und Unfallversicherung, 
Arbeitsförderung und Kindergeld — haben im Berichtszeitraum weiter an Bedeutung gewonnen. Die 
Ursachen dafür sind bis zur Gegenwart in gesetzlichen Änderungen zu suchen, die den Kreis der ge-
schützten Personen ausweiten, und in der Zunahme der versicherungspflichtigen Arbeitnehmer. Bis 
zum Jahre 1974 stieg der Anteil der allgemeinen Systeme am gesamten Budget auf über die Hälfte, 
1975 erhöhte er sich infolge der Reform des Kindergeldes noch einmal sp runghaft und war bis 1979 auf 
57 Prozent gestiegen. Bis 1984 wird dann die Zunahme in allen Bereichen flacher als bisher sein. Wenn 
der Anteil der allgemeinen Systeme dennoch weiter — auf 58 Prozent des gesamten Budgets — steigt, 
so liegt das auch daran, daß die übrigen Bereiche des Sozialbudgets weniger stark expandieren. 

Institutions 

The general social insurance schemes, i.e. pen-
sion insurance, sickness insurance and industrial 
injuries insurance, employment promotion and 
child benefits, have been of increasing impor-
tance in the period under review. This is due to 
legal amendments extending the personal scope 
as well as to an increase in the number of emplo-
yed persons subject to compulsory insurance. By 
1974 general social security schemes accounted 
for more than 50 per cent of all social expenditu-
re ;  in 1975 this percentage had sharply increased 
as a result of the reform of the provisions gover-
ning child benefit and had reached 57 per cent by 
1979. Up to 1984 the growth rate will slow down in 
all sectors. If the percentage of the general sche-
mes will nevertheless increase — to about 58 per 
cent of the total Budget — this will i. a. be attribu-
table to an even slower expansion of the other 
sectors. 

Institutions 

Les systèmes généraux de la protection sociale 
— les assurances invalidité-vieillesse, accident 
et maladie, la promotion de l'emploi et les al-
locations familiales — n'ont pas cessé de gagner 
en importance au cours de la période de référen-
ce. Jusqu'a aujourd'hui ceci est da à des change-
ments dans la législation en vertu desquels le 
nombre des personnes protégées a été étendu 
ainsi qu'à un accroissement du nombre de travail-
leurs soumis a l'assujettissement. Jusqu'en 1974, 
la part des systèmes généraux dans le budget glo-
bal augmentait pour atteindre plus de la moitié; 
en 1975, il y eu encore une fois une augmentation 
sensible en raison de la réforme des allocations 
familiales et jusqu'en 1979, cette part avait atteint 
57 %. D'ici 1984, l'augmentation dans tous les do-
maines sera moins importante. Si la part des 
systèmes généraux continuent, malgré tout, a 
augmenter — pour atteindre environ 58 % du 
budget global — la raison en réside, entre autre, 
dans l'expansion moins forte des autres domai-
nes. 

84. Leistungen zur Entschädigung der Folgen poli-
tischer Ereignisse — Kriegsopferversorgung und La-
stenausgleich, Wiedergutmachung, Kriegsgefange-
nenentschädigung und Häftlingshilfe sowie die Un-
terhaltssicherung — zeigen wegen der insgesamt 
rückläufigen Zahl der Leistungsempfänger keine 

hohen Wachstumsraten, so daß ihr Anteil am Sozial-
budget von 1974 bis 1984 von fünf auf drei Prozent 
zurückgeht. 

85. Die Institutionen, die soziale Hilfen und Dien

-

ste leisten, verändern sich unterschiedlich. Sozial- 
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Sozialbudget nach Institutionen 

1974 1978 1979 1980 1984 
1974 1978 

1979 
1980 1984 

Millionen DM in % des Bruttosozialprodukts 

0 Sozialbudget insgesamt 	 288 937 403 479 425 091 449 473 576 709 29,3 31,3 30,5 30,1 29,3 
1 Soziale Sicherung 	 188 690 279 507 295 970 312 441 403 871 19,1 21,7 21,2 21,0 20,5 

10 Allgemeine Systeme 	 148 085 229 264 243 529 257 326 336 941 15,0 17,8 17,5 17,2 17,1 
101 Rentenversicherung 	 88 777 129 256 134 807 141 543 178 623 9,0 10,0 9,7 9,5 9,1 

1011 Rentenversicherung der Arbeiter. 54 374 73 970 76 379 79 573 98 408 5,5 5,8 5,5 5,3 5,0 
1012 Angestelltenversicherung 	 30 994 56 793 55 970 58 046 72 668 3,1 4,4 4,0 3,9 3,7 
1013 Knappschaftliche 

Rentenversicherung 	 8 881 12 401 12 698 13 230 16 513 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 
103 Krankenversicherung 	 51 902 74 991 81 175 86 536 112 339 5,3 5,8 5,8 5,8 5,7 
104 Unfallversicherung 	 6 440 8 916 9 450 9 963 12 683 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 
105 Arbeitsförderung 	 10 285 18 577 20 673 22 655 26 564 1,0 1,4 1,5 1,5 1,4 
106 Kindergeld 	 3 247 15 196 17 412 17 605 18 000 0,3 1,2 1,3 1,2 0,9 
12 Sondersysteme 	 2 031 3 189 3 374 3 562 4 365 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

122 Altershilfe für Landwirte 	 1 658 2 505 2 641 2 794 3 406 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
123 Versorgungswerke 	 373 684 733 768 959 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
13 Beamtenrechtliche Systeme 	 36 753 44 043 45 866 48 217 58 377 3,7 3,4 3,3 3,2 3,0 

131 Pensionen 	 24 806 31 235 32 987 34 978 43 775 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 
132 Familienzuschläge 	 8 205 7 621 7 478 7 616 8 294 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 
133 Beihilfen 	 3 742 5 187 5 401 5 623 6 308 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 
14 Ergänzungssysteme 	 2 691 4 032 4 267 4 447 5 519 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

141 Zusatzversicherung im öffent- 
lichen Dienst 	 2 613 3 905 4 134 4 308 5 347 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

142 Zusatzversicherung für 
einzelne Berufe 	 78 127 133 139 172 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Arbeitgeberleistungen 	 26 820 33 630 35 650 37 580 45 850 2,7 2,6 2,6 2,5 2,3 
201 Entgeltfortzahlung 	 19 570 24 110 25 800 27 150 32 950 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 
229 Vertragliche und freiwillige 

Arbeitgeberleistungen 	 7 250 9 520 9 850 10 430 12 900 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
3 Entschädigungen 	 14 932 17 217 17 596 17 726 18 720 1,5 1,3 1,3 1,2 1,0 

301 Kriegsopferversorgung 	 10 129 12 693 13 103 13 400 15 170 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 
302 Lastenausgleich 	 I 793 1 833 1 783 1 719 1 329 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
303 Wiedergutmachung 	 2 4 12 2 219 2 191 2 092 1 726 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 
309 Sonstige Entschädigungen 	 598 472 519 515 495 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Soziale Hilfen und Dienste 	 28 393 35 796 36 242 38 595 45 152 2,9 2,8 2,6 2,6 2,3 
401 Sozialhilfe 	 7 452 11 497 12 533 13 944 18 037 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 
402 Jugendhilfe 	 3 254 4 901 5 318 5 876 8 251 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
403 Ausbildungsförderung 	 2 036 2 945 3 145 3 322 3 807 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
404 Wohngeld 	 1 578 1 969 2 031 2 046 2 288 *) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 
405 Öffentlicher Gesundheitsdienst 	 1 209 1 334 1 388 1 472 1 849 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
406 Vermögensbildung 	 12 864 13 150 11 827 11 935 10 920 1,3 1,0 0,8 0,8 0,6 
001 Direkte Leistungen 

insgesamt 	 258 388 365 591 384 874 405 730 512 866 26,2 28,4 27,6 27,3 25,8 
5 Indirekte Leistungen 	 30 549 37 888 40 217 43 743 63 843 3,1 2,9 2,9 2,9 3,2 

501 Steuerermäßigungen 	 25 938 33 015 34 846 37 862 57 132 2,6 2,6 2,5 2,5 2,9 
502 Vergünstigungen im 

Wohnungswesen 	 4 611 4 883 5 371 5 881 6 711 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 
Nachrichtlich: 
Bruttosozialprodukt 	 986 900 1 287 500 1 395 000 1 494 000 1 971 000 100 100 100 100 100 

Anmerkungen: 
1. Das Zahlenmaterial wurde in allen Institutionen nach einheitlichen Gesichtspunkten dargestellt; aus diesem Grunde 

ergeben sich gegenüber der amtlichen Statistik Abweichungen. Bei der Summenbildung heben sich Zahlungen der 
Institutionen untereinander (Verrechnungen) auf. 

2. Wegen der Beamtenrechtlichen Leistungen wird auf die Fußnoten zu Nrn. 30 und 54 verwiesen. 

*) Nach Redaktionsschluß für das Rechenwerk geändert auf 2 178. 
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Grafik 11 

Sozialbudget 1980 

nach Institutionen 

BMA — 32/80 

und Jugendhilfe nehmen zu und vergrößern ihren 
Anteil am Sozialbudget. Dagegen nehmen die Lei-
stungen der Vermögensbildung relativ ab. Ausbil-
dungsförderung, Wohngeld und öffentlicher Ge-
sundheitsdienst nehmen ungefähr im gleichen 
Maße wie das gesamte Budget zu. Insgesamt beträgt 
der Anteil der „Sozialen Hilfen und Dienste" knapp 
zehn Prozent des Sozialbudgets. 

86. Überdurchschnittlich nehmen die Leistungen 
zu, die in Form von Steuer- oder Zinsermäßigungen 
gewährt werden. Hier gibt es als neue Leistung die 
Steuerermäßigung durch Kindergrundfreibeträge 
nach dem Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes. 
Auch die Vergünstigung durch das Splitting nimmt 
überproportional zu. 

Rentenversicherung 

Hierzu: Materialband M III — 101, M III — 1011, M III —

1012, M III-1013 

87. Die Rentenversicherung im Sinne des Sozial-
budgets umfaßt die Rentenversicherung der Arbei-
ter, die Angestelltenversicherung und die knapp-
schaftliche Rentenversicherung. Die Leistungen die-
ser Zweige werden nach dem Vierten Buch der 
Reichsversicherungsordnung, dem Angestelltenver-
sicherungsgesetz und dem Reichsknappschaftsge-
setz beschrieben. Berücksichtigt wurden auch die 
Entwürfe des Künstlersozialversicherungsgesetzes 
und des Steuerentlastungsgesetzes 1981. 
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Grafik 12 
Rentenversicherung 

1974 bis 1984 

88. Die Rentenversicherung bleibt die größte Ein-
heit im Sozialbudget. Nach Ausschaltung der Ver-
rechnungen der Zweige untereinander ergibt sich, 
daß 1979 annähernd 135 Mrd. DM umverteilt wur-
den, dies sind rund ein Drittel aller im Sozialbudget 
beschriebenen Leistungen und fast zehn Prozent des 
Bruttosozialprodukts. 

89. Dem Sozialbudget liegen für die Rentenversi-
cherung folgende Daten und Annahmen zugrunde: 
— Bis einschließlich 1978 die endgültigen Rech-

nungsergebnisse, für 1979 vorläufige Ergebnis-
se, 

— für 1980 und 1984 Vorausberechnungen entspre-
chend dem Rentenanpassungsbericht 1980 und 
den wirtschaftlichen Grundannahmen von Mai 
1980. 

90. Die Entwicklung der Ausgaben und Einnah-
men der Rentenversicherung bis 1984 wird wesent-
lich durch das Zwanzigste und Einundzwanzigste 
Rentenanpassungsgesetz bestimmt. Die Ausgaben 
der konsolidierten Institution Rentenversicherung 
werden 1984 knapp 179 Mrd. DM erreichen, das be-
deutet gegenüber 1979 eine Steigerung von rund 32 

Prozent. Bei den Einnahmen, die 1984 etwa 186 Mrd. 
DM erreichen werden, beträgt die Steigerung ge-
genüber 1979 rund 39 Prozent. 

91. Die Zahl der Versicherten in der Rentenversi-
cherung wurde für April 1978 auf rund 26,5 Millio-
nen geschätzt, davon waren etwa 21,1 Millionen 
Pflichtversicherte. Für April 1977 lagen die entspre-
chenden Zahlen bei 26,1 und 20,8 Millionen. Im 
Jahre 1974 gab es insgesamt 25,8 Millionen Versi-
cherte, davon waren 21,9 Millionen Personen 
pflichtversichert. 

92. Im Januar 1980 wurden insgesamt rund 
12 878 000 Renten gezahlt, und zwar 

266 000 Berufsunfähigkeitsrenten (einschließlich 
Bergmannsrenten), 

1 779 000 Erwerbsunfähigkeitsrenten, 
6 250 000 Altersruhegelder, 
4 009 000 Witwen- und Witwerrenten, 
555 000 Waisenrenten; 
19 000 Personen erhielten Knappschaftsaus-

gleichsleistungen. 

1974 wurden insgesamt 10 718 000 Renten gezahlt, 
1978 rund 11 977 000 und 1979 etwa 12 075 000. 

Grafik 13 
Rentenversicherung 

Anteil am Sozialbudget und 

Struktur nach Leistungsarten 1980 
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Rentenversicherung 

- Leistungen in Millionen DM — 

1974 1978 1979 1980 1984 

Gesundheitsmaßnahmen 	 3 799 4 059 4 241 4 595 6 090 

Renten 	 71 495 108 555 113 713 118 971 165 857 

davon: 
Berufsunfähigkeit 	 1 527 1 825 1 897 1 974 2 633 

Erwerbsunfähigkeit 	 6 878 11 177 11 694 12 218 16 921 

Alter 	 41 892 64 045 67 137 70 281 98 520 

Witwen/Witwer 	 20 004 29 796 31 193 32 625 45 183 

Waisen 	 1 194 1 712 1 792 1 873 2 600 

Knappschaftsausgleichsleistung 	 102 301 346 378 274 

Krankenversicherung der Rentner 	 11 333 13 466 14 058 14 814 2 866 

Beitragserstattungen 	 47 590 506 497 286 

Verwaltung/Verfahren 	 2 117 2 529 2 532 2 740 3 515 

Übrige Ausgaben 	 15 461 43 45 21 

Ausgaben insgesamt 	 88 908 129 961 135 439 142 040 178 909 

abzüglich 	 131 705 632 497 286 

davon: 
Beitragserstattungen 	 47 590 506 497 286 

Rentenrückflüsse 	 84 115 126 — — 

Leistungen Sozialbudget 	 88 777 129 256 134 807 141 543 178 623 

davon: 
Einkommensleistungen 	 71 719 109 493 114 215 119 716 166 618 

Sachleistungen 	 3 604 3 652 3 826 4 218 4 741 

Allgemeine Dienste und Leistungen 	 2 017 2 355 2 354 2 560 3 310 

Verrechnungen 	 11 437 13 756 14 412 15 049 3 954 
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Rentenversicherung 

— Finanzierung in Millionen DM- 

1974 1978 1979 1980 1984 

Beiträge 	 73 732 96 352 105 128 112 577 148 649 

Vermögenserträge 	 3 187 1 646 1 075 849 1 849 

Bundeszuschüsse 	 16 880 25 305 26 580 29 393 34 714 

Erstattungen 	 473 712 954 953 909 

Rentenrückflüsse 	 84 115 126 — — 

Übrige Einnahmen 	 — 1 51 25 2 

Einnahmen insgesamt 	 94 356 124 131 133 914 143 797 186 123 

abzüglich 	 131 705 632 497 286 

davon: 
Beitragserstattungen 	 47 590 506 497 286 

Rentenrückflüsse 	 84 115 126 — — 
Finanzierung Sozialbudget 	 94 225 123 426 133 282 143 300 185 837 
davon: 
Beiträge 	 73 668 94 099 101 352 108 679 144 024 

Zuweisungen 	 17 177 25 805 27 131 29 924 35 236 

Sonstige Einnahmen 	 3 359 1 854 1 372 1 146 2 146 

Verrechnungen 	 21 1 668 3 427 3 551 4431 

Finanzierungssaldo 	 5 448 — 5 830 — 1 525 1 757 7 214 
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Renten 

— Verrechnungen der 

— in 

Einnahmen Rentenversicherung der Arbeiter 

Ausgaben 1974 1978 1979 1980 1984 

Rentenversicherung der Arbeiter 

Ersatz für Rentenzahlungen 	 

Wanderversicherungsausgleich 	 

Wanderungsausgleich 	 

Erstattungen für Aufwendungen in der knappschaftlichen 
Krankenversicherung der Rentner 	 

Rentenversicherung der Angestellten 

Liquiditätsausgleich 	 2 146 	10 863 	7 196 	6 292 	4 498 

Wanderversicherungsausgleich 	 

Wanderungsausgleich 	 

Erstattungen für Aufwendungen in der knappschaftlichen 
Krankenversicherung der Rentner 	 

Knappschaftliche Rentenversicherung 

Wanderversicherungsausgleich 	 180 	249 	258 	268 	333 

insgesamt 	 2 326 	11 112 	7 454 	6 560 	4 831 

Krankenversicherung 

Hierzu: Materialband M III — 103 

93. Die gesetzliche Krankenversicherung 1) ist 
nach der Rentenversicherung der größte und bedeu-
tendste Zweig im System sozialer Sicherung der 
Bundesrepublik Deutschland. Über 90 Prozent der 
Bevölkerung werden durch sie bei Krankheit und 
Mutterschaft geschützt. Mehr als 86 Mrd. DM, 5,8 
Prozent des Bruttosozialprodukts, werden 1980 vor-
aussichtlich für den Schutz bei Krankheit, für vor-
beugende Maßnahmen und Mutterschaft ver-
wandt. 

1) Beschrieben werden neben der gesetzlichen Kranken-
versicherung nach dem Zweiten Buch der Reichsversi-
cherungsordnung (RVO) die Leistungen des Bundes 
nach dem Mutterschutzgesetz. 

Grafik 14 

Krankenversicherung 

1974 bis 1984 
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Übersicht 22 

versicherung 

Zweige untereinander 

Millionen DM - 

Rentenversicherung der Angestellten Knappschaftliche Rentenversicherung Insgesamt 

1974 1978 1979 1980 1984 1974 1978 1979 1980 1984 1974 1978 1979 1980 1984 

748 	— 	— 	— 748 — — — 
-  

1 246 1 743 1 840 1 914 2 654 1 246 1 743 1 840 1 914 2 654 

348 5 6 6 8 348 5 6 6 8 

294 406 292 176 608 294 406 292 176 608 

2 146 10 863 7 196 6 292 4 498 

349 504 528 549 762 349 504 528 549 762 

66 1 1 1 2 66 1 1 1 2 

56 77 56 34 116 56 77 56 34 116 

39 	60 	63 	66 	81 219 309 321 334 414 

787 	60 	63 	66 	81 2 359 2 736 2 723 2 680 4 150 5 472 13 908 10 240 9 306 9 062 

94. Die Entwicklung der Leistungen und der Fi-
nanzierung in der Krankenversicherung wurde und 
wird bestimmt durch gesetzliche Regelungen, wirt-
schaftliche Einflüsse, Verhaltensweisen der Betei-
ligten, durch Maßnahmen der Sozialversicherungs-
träger, Empfehlungen der Konzertierten Aktion im 
Gesundheitswesen (§ 405a RVO), Vereinbarungen 
der Verbände sowie kurz- und längenwirkende Än-
derungen der Morbidität. In der Vergangenheit ging 
ein Teil des Wachstums auch auf die Zunahme des 
Mitgliederbestandes zurück, besonders nahm die 
Zahl der versicherten Rentner zu. So stieg die Zahl 
der pflicht- und freiwillig versicherten Mitglieder 
von 1974 bis 1979 um kanpp zwei Prozent ;  gleichzei-
tig nahm die Zahl der versicherten Rentner um rund 
neun Prozent zu. Bis 1984 wird die Zahl der Mitglie-
der ohne Rentner in etwa gleichem Ausmaß weiter 
steigen, bei den versicherten Rentnern wird sich das 
Wachstum voraussichtlich auf die Hälfte reduzie-
ren. 

Grafik 15 Krankenversicherung 

Anteil am Sozialbudget 

und Struktur nach Leistungsarten 1980 
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Kostendämpfung 

95. Die Entwicklung der Einnahmen und der Aus-
gaben der Krankenversicherung wird durch das 
Kostendämpfungsgesetz wesentlich mitbestimmt, 
insbesondere durch folgende Vorschriften: 
— Die Vergütungen für Ärzte und Zahnärzte sollen 

sich unter anderem an gesamtwirtschaftlichen 
Kriterien, vor allem an der Entwicklung der 
Löhne und Gehälter der versicherten Arbeitneh-
mer (Grundlohnsumme der Krankenkassen), 
orientieren. 

— Zwischen den Krankenkassen und den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen wird ein Höchstbe-
trag für die Aufwendungen für Arzneimittelver-
ordnungen vereinbart. 

— Die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 
hat Empfehlungen über die angemessene Verän-
derung der Gesamtvergütungen und der Arznei-
mittelhöchstbeträge abzugeben. Auch die Versi-
cherten tragen zur Kostendämpfung bei, zum 
Beispiel durch Beteiligung an den Arzneikosten 
in Höhe von einer Mark je verordnetem Mittel; 
Zuschüsse für Zahnersatz werden auf 80 Prozent 
der Kosten begrenzt; die beitragsfreie Familien-
hilfe wird auf Familienangehörige beschränkt, 
die kein oder nur ein geringes eigenes Einkom-
men haben. 

96. Das Kostendämpfungsgesetz hat der beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung gebilde-
ten Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen 
den Auftrag erteilt, zu Beginn jedes Jahres auf der 
Grundlage des Kostendämpfungsgesetzes wirt-
schaftliche Orientierungsdaten für die gesetzliche 
Krankenversicherung zu entwickeln und im Kreise 
der Beteiligten abzustimmen. Sie hat hierzu jährlich 
bis zum 31. März Empfehlungen insbesondere über 

die angemessene Veränderung der Gesamtvergü-
tungen und der Arzneimittelhöchstbeträge abzuge-
ben. Die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen 
hat bisher ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllt. Emp-
fehlungen zur Begrenzung der Ausgaben der Kran-
kenversicherung für die ärztliche und zahnärztliche 
Behandlung, für Arzneimittel, Krankenhauspflege, 
sowie für Heil- und Hilfsmittel und zahntechnische 
Leistungen liegen bis Jahresende 1980 vor. 

Übersicht 24 

Krankenversicherung 

Wachstum der Leistungen 1960 bis 1980 

Zeitraum Durchschnittliches 
Wachstum in b 

1960 bis 1965 10 3 /4 

1965 bis 1970 10 

1970 bis 1975 19 1 /2 

1975 bis 1980 7 

97. Bei den Berechnungen zum Sozialbudget muß-
ten die Auswirkungen, die die Empfehlungen der 
Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen in den 
kommenden Jahren haben werden, offen bleiben. 
Die Vorausberechnungen berücksichtigen entspre-
chend der Zielvorstellung des Kostendämpfungsge-
setzes vor allem die erwartete Lohnentwicklung. 
Veränderungen in den einzelnen Leistungsberei-
chen auf Grund von künftigen Empfehlungen der 
Konzertierten Aktion sind möglich. 

Übersicht 23 

Krankenversicherung 

Mitglieder (Jahresdurchschnitt) in Tausend 

1970 1974 1978 1979 1980 1984 

Mitglieder insgesamt 	 30 646 33 516 34 379 34 838 35 000 35 700 
1970 = 100 	 100 109 112 114 114 116 

Pflichtmitglieder 	 17 839 19 409 19 752 20 205 20 300 . 
1970 = 100 	 100 109 111 113 114 . 

Rentner 	 8 009 9 355 10 174 10 235 10 300 . 
1970 = 100 	 100 117 127 128 129 . 

Freiwillige Mitglieder 	 4 798 4 752 4 453 4 398 4 400 . 
1970 = 100 	 100 99 93 92 92 . 
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Krankenversicherung 1) 

Leistungen in Millionen DM 

1974 1978 1979 1980 1984 

Ärzte, Zahnärzte, sonstige Heilpersonen, 
Zahnersatz 	 15 428 23 962 25 889 27 501 35 770 

Apotheken, sonstige Heil- und Hilfsmittel 	 9 978 14 495 15 731 16 659 21 674 

Krankenhauspflege 	 15 246 21 865 23 259 24 655 32 077 

Krankengeld 	 4 263 5 308 5 959 6 317 8 219 

Mutterschaft 	 1 604 1 828 1 891 2 004 2 607 

Sterbegeld 	 887 1 224 1 305 1 383 1 799 

Übrige Leistungen 	 1 785 2 773 3 184 3 372 4 389 

Sach- und Geldleistungen 	 49 191 71 455 77 218 81 891 106 535 

Netto-Verwaltungskosten 	 2 435 3 193 3 369 3 571 4 646 

Sonstige Kosten 	 187 136 130 138 138 

Ausgaben insgesamt 	 51 813 74 784 80 717 85 600 111 319 

abzüglich 	 106 58 50 50 50 
davon: 
Überschuß der Eigenbetriebe 	 3 7 10 10 10 

Sonstige Einnahmen 	 103 51 40 40 40 

zuzüglich 	 195 265 508 986 1 071 

davon: 
Mutterschutz, Mutterschaftsurlaub 2) 	 15 15 243 706 713 

Verwaltungskosten der Betriebs- 
krankenkassen (geschätzt) 	 180 250 265 280 358 

Leistungen Sozialbudget 	 51 902 74 991 81 175 86 536 112 340 
davon: 
Einkommensleistungen 	 5 087 6 083 6 953 7 813 9 970 

Sachleistungen 	 43 923 65 032 70 154 74 407 96 802 

Allgemeine Dienste und Leistungen 	 2 432 3 254 3 413 3 629 4 729 

Verrechnungen 	 460 622 655 687 839 

1) einschließlich Mutterschutz 
2) ab 1979 

98. Nach dem Mutterschaftsurlaubsgesetz wird für 
die Zeit des Mutterschaftsurlaubs Mutterschafts-
geld bis zu 750 DM pro Monat gezahlt. Die Aufwen-
dungen dafür, rund 700 Millionen DM pro Jahr, wer-
den den Kassen vom Bund bis zum 31. Dezember 
1981 erstattet. Außerdem erstattet der Bund die Bei-
tragsausfälle (rund 77 Millionen DM pro Jahr für die 
Kranken- und 130 Millionen DM pro Jahr für die 
Rentenversicherung). Die Frage der Kostentragung 
wird nach diesem Zeitpunkt durch besondere Rege-
lung zu klären sein. 
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Finanzierung 

99. Die Krankenversicherung wird zu über 75 Pro-
zent durch Beiträge der Versicherten und der Ar-
beitgeber finanziert. Ab 1982 erhöht sich der Anteil 
der Beitragsfinanzierung auf über 90 Prozent, weil 
die bisher als Zahlungen von der Rentenversiche-
rung eingesetzten Beiträge zur Krankenversiche-
rung der Rentner künftig als Beiträge der Rentner 
behandelt werden (vgl. Nr. 65). 

Übersicht 26 

Krankenversicherung 

Finanzierung in Millionen DM 

1974 1978 1979 1980 1984 

Beiträge 	 48 434 73 193 76 925 82 251 106 770 
davon: 
versicherungspflichtig Beschäftigte 	 27 974 44 620 47 908 51 549 67 066 

Arbeitslose 	 1 053 2 088 1942 2 127 2 641 

Rentner 	 10 719 12 857 13 508 14 116 18 621 

sonstige Versicherungspflichtige 1 ) 	 124 190 200 210 230 

Versicherungsberechtigte 	 8 564 13 319 13 242 14 111 18 050 

Rehabilitanden 	 — 119 125 138 162 

Vermögenserträge 	 577 759 650 630 600 

Sonstige Erträge 	 125 114 82 84 88 

Erstattungen und Zuschüsse 	 1 972 2 364 2 435 2 546 3 002 

Einnahmen insgesamt 	 51 108 76 430 80 092 85 511 110 460 

zuzüglich e) 	 195 265 508 986 1 071 

abzüglich e) 	 106 58 50 50 50 

Finanzierung Sozialbudget 	 51 197 76 637 80 550 86 447 111 481 
davon: 
Beiträge 	 36 662 58 129 61 360 65 922 101 112 

Zuweisungen 	 1 117 1 271 1 542 2 031 2 398 

Sonstige Einnahmen 	 910 1 301 1 172 1 177 1 222 

Verrechnungen 	 12 508 15 936 16 476 17 317 6 749 

Finanzierungssaldo 	 – 705 1 646 – 625 – 89 –859 

1) Jugendliche und Behinderte, pflichtversicherte Studenten und Praktikanten, Dienstleistende im Wehr - und Zivil - sowie 
im Grenzschutzpflichtdienst. 

2) siehe Übersicht 25 
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100. Es wurde angenommen, daß der Beitragssatz 
von durchschnittlich 11,4 Prozent der Arbeitsentgel-
te, den die Versicherten mit Lohnfortzahlungsan-
spruch seit 1977 zahlen, tendenziell stabil bleibt. All-
gemeine Steigerungen des Beitragssatzes sind zur 
Zeit nicht zu erwarten. Dies schließt Änderungen 
der Beitragssätze bei einzelnen Krankenkassen auf 
Grund besonderer Verhältnisse nicht aus. 

Übersicht 27 

Krankenversicherung 

Durchschnittliche Beitragssätze in Prozent des Grundlohns 

Beitragsbemessungsgrenzen 

(jeweils Juli) 

1970 1974 1978 1979 1980 1984 

Pflichtmitglieder 

a) mitAnspruch 	 8,2 9,5 11,5 11,3 11,4 11,4 

b) ohne Anspruch auf Entgelt- 
fortzahlung für mindestens 6 
Wochen 	 10,9 12,6 15,0 14,8 14,8 14,8 

Beitragsbemessungsgrenze 
DM/Monat 	 1 200 1 875 2 775 3 000 3 150 3 975 

Unfallversicherung 

Hierzu: Materialband M III — 104 

101. Aufgabe der Unfallversicherung ist es, Unfälle 
und Berufskrankheiten zu verhüten und nach einge-
tretenen Unfällen gesundheitliche Schädigungen 
und wirtschaftliche Folgen zu beheben oder zu mil-
dern. Träger der Unfallversicherung sind die ge-
werblichen und landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften, der Bund, die Länder und die Gemein-
den, die Bundesanstalt für Arbeit sowie die Feuer-
wehr-Unfallkassen. 

102. Die genaue Zahl der geschützten Personen ist 
schwer zu ermitteln. Der Versicherungsschutz er-
streckt sich auf Arbeitnehmer, auf Personen bei be-
stimmten Tätigkeiten (z. B. Wahrnehmung von 
Ehrenämtern, Erfüllung der Meldepflicht nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz) sowie auf noch nicht be-
rufstätige Personen (z. B. Schüler und Kinder in Kin-
dergärten). Angehörige der direkt Geschützten ha-
ben abgeleitete Ansprüche. Insgesamt dürften rund 
40 Millionen Personen geschützt sein, davon etwa 
15 Millionen Schüler, Hochschüler und Kinder in 
Kindergärten. 

103. Ähnlich schwierig ist die Ermittlung der Zahl 
der Leistungsempfänger, da das Leistungsangebot 
von Arztbesuch und Krankenhausaufenthalt bis zu 

Rentenzahlungen reicht. Eine ungefähre Vorstel

-

lung vermittelt die Zahl der angezeigten Unfälle 
und Berufskrankheiten. Sie lag in den Jahren 1974 

Grafik 16 

Unfallversicherung 
1974 bis 1984 

bis 1978 jeweils bei knapp drei Millionen. Der Anteil 
der Schülerunfallversicherung ist dabei ständig ge-
stiegen, von etwa 23 Prozent im Jahre 1974 auf fast 
30 Prozent im Jahre 1978. Die Übersicht 28 ent-
hält weitere wichtige statistische Daten. 
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Unfallversicherung 

Leistungsfälle in 1 000 

1974 1975 1976 1977 1978 

Angezeigte Unfälle und Berufskrankheiten 

Arbeitsunfälle 	 2 556 2 361 2 495 2 542 2 569 

Wegeunfälle 	 267 257 277 279 291 

Berufskrankheiten 	 36 38 40 48 45 

Erstmals entschädigte Unfälle 
und Berufskrankheiten 1 ) 

Arbeitsunfälle 	 70 64 61 61 58 

Wegeunfälle 	 14 14 14 14 14 

Berufskrankheiten 	 6 6 6 8 7 

Renten 2) an 

Verletzte/Erkrankte 	 806 801 798 801 800 

Hinterbliebene 	 222 219 218 217 213 

1) Entschädigt durch Gewährung von Rente/Abfindung oder Zahlung von Sterbegeld. 
2) Bestand am Jahresende 

104. Das Leistungsvolumen der Unfallversiche-
rung  beträgt etwa zwei Prozent des gesamten Sozial-
budgets. Die jährliche Steigerungsrate liegt im 
Durchschnitt der Jahre 1974 bis 1978 bei gut acht 
Prozent mit fallender Tendenz. Für die Jahre 1979 
bis 1984 wird mit einem durchschnittlichen jährli-
chen Wachstum von ungefähr sechs Prozent gerech-
net. Rund 84 Prozent der Leistungen werden für 
Arbeits- und Wegeunfälle in der allgemeinen Un-
fallversicherung aufgewandt, etwa 13 Prozent für 
Berufskrankheiten. Der Anteil der Schülerunfallver-
sicherung beträgt rund drei Prozent. Dieser im Ver-
hältnis zur Unfallhäufigkeit geringe Leistungsanteil 
beruht darauf, daß bei Unfällen von Schülern kein 
Übergangsgeld und in der Regel niedrigere Renten 
gezahlt werden. 

105. Die Unfallversicherung wird nach einem an-
deren Verfahren als die übrigen Sozialversiche-
rungsträger finanziert. Die Ausgaben zuzüglich im 
Gesetz vorgeschriebener zweckbestimmter Beiträge 
werden nach Ablauf eines Jahres auf die versicher- 

Grafik 17 
Unfallversicherung 

Anteil am Sozialbudget und 

Struktur nach Leistungsarten 1980 
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Übersicht 29 

Unfallversicherung 

Leistungen in Millionen DM 

1974 1978 1979  1980  1984 

Ambulante Heilbehandlung 	 371 466 511 545 696 

Zahnersatz 	 11 14 16 17 23 

Heilanstaltspflege 	 542 765 831 880 1 138 

Übergangsgeld bei Heilbehandlung 
und besonderer Unterstützung 	 436 541 581 611 776 

Sonstige Heilbehandlungskosten und 
ergänzende Leistungen zur Heilbehandlung . 	 95 254 268 280 358 

Berufshilfe und ergänzende Leistungen 
zur Berufshilfe 	 62 127 135 143 183 

Renten 	 3 896 5 433 5 728 6 026 7 653 

Beihilfen/Abfindungen 	 116 137 128 135 172 

Sterbegeld 	 12 14 14 14 16 

Unfallverhütung und Erste Hilfe 	 203 296 322 351 494 

Sonstige Leistungen 1 ) 	 10 16 17 18 22 

Vermögensaufwendungen 
und sonstige Ausgaben 	 1 782 2 332 2 365 2 403 2 578 

Verwaltungskosten 	 545 673 715 756 950 

Verfahrenskosten 	 76 86 90 92 105 

Ausgaben insgesamt 	 8 157 11 154 11 721 12 271 15 164 

abzüglich 	 1 728 2 250 2 283 2 321 2 493 
davon: 
Darlehen 	 1 0 0 0 0 

Überschuß der Eigenbetriebe 	 1 2 2 2 2 

Beitragsausfälle 	 260 404 427 435 527 

Zuführung zur Rücklage 	 675 694 700 700 700 

Gemeinsame Last 	 791 910 940 970 1 050 

Erstattungen (innerhalb 
der Unfallversicherung) 	 0 1 1 1 1 

Konkursausfallgeld 	 — 239 213 213 213 

zuzüglich 	 10 12 12 12 14 
davon: 
Zusätzliche Verwaltungskosten 
der Ausführungsbehörden 	 7 9 9 9 11 

Leistungen für Aufwendungen im Ausland 	 3 3 3 3 3 

Leistungen Sozialbudget 	 6 439 8 916 9 450 9 962 12 685 
davon: 
Einkommensleistungen 	 4 410 6 079 6 400 6 732 8 553 

Sachleistungen 	 1 036 1 384 1 503 1 595 2 056 

Allgemeine Dienste und Leistungen 	 767 1 010 1 068 1 132 1453 

Verrechnungen 	 226 443 479 503 623 

1) Alters- und Pflegeheimunterbringung, Erstattungen, Mehrleistungen 
2) Rechtsverfolgung, Unfalluntersuchungen und Feststellung der Entschädigungen, Vergütungen für Rentenauszahlungen 

und Beitragseinzug. 
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ten Betriebe umgelegt, wobei bestimmte Größen 
(z. B. Lohnsumme) als Umlageschlüssel herangezo-
gen werden. Rund 84 Prozent der Einnahmen sind 
derartige Umlagen. Gebietskörperschaften als Trä-
ger der Unfallversicherung decken ihren Finanzbe-
darf aus Haushaltsmitteln der Träger. Im Sozialbud-
get werden dafür „Unterstellte Beiträge" ausgewie-
sen. Ihr Anteil an der Finanzierung beträgt etwa fünf 
Prozent. Die übrigen Einnahmen sind Vermögenser-
träge, realisierte Ersatzansprüche gegen Dritte und, 
insbesondere in der landwirtschaftlichen Unfallver-
sicherung, Zuweisungen aus öffentlichen Mitteln 
(Bund). 

Grafik 18 

Arbeitsförderung 

1974 bis 1984 

Arbeitsförderung 

Hierzu: Materialband M III — 105 

106. Die Institution Arbeitsförderung umfaßt 
— Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit nach 

dem Arbeitsförderungsgesetz 1 ), 
- Auftragsleistungen der Bundesanstalt für Arbeit 

für Bund und Länder, insbesondere die Arbeits-
losenhilfe; ferner Maßnahmen zur Eingliederung 
von Aussiedlern, zur Förderung überbetriebli-
cher Ausbildungsstätten und zur sozialen Siche-
rung von Entwicklungshelfern sowie zur Förde-
rung der Arbeitsaufnahme in Berlin, weiterhin 
Bergbauhilfen sowie Hilfen für die Eisen- und 
Stahlindustrie, 

— besondere arbeitsmarktpolitische Hilfen des 
Bundes zur Beschäftigungssicherung, wie zum 
Beispiel Maßnahmen zur Förderung überregio-
naler Rehabilitationszentren für Behinderte und 
der Eingliederung ausländischer Arbeitnehmer 
sowie zeitlich befristete Sonderprogramme des 
Bundes und der Länder. 

Geschützte Personen 

107. Anspruch auf Leistungen haben vor allem Ar-
beitnehmer auf Grund ihrer Beitragspflicht. Auch 

1 ) Unter Berücksichtigung der durch den Entwurf des 
Steuerentlastungsgesetzes 1981 vorgesehenen Ände-
rungen. 

Arbeitgebern werden Zuschüsse und Darlehen ge-
währt, die der Einarbeitung und Eingliederung von 
Arbeitnehmern dienen. Außerdem erhalten Unter-
nehmen des Baugewerbes Leistungen im Rahmen 
der produktiven Winterbauförderung. Die Arbeits-
vermttlung einschließlich Arbeitsberatung und Be-
rufsberatung kann von der gesamten Bevölkerung 
in Anspruch genommen werden. 

Leistungen 

108. Nachdem die Ausgaben der Institution 
Arbeitsförderung in den Jahren 1976 und 1977 je-
weils zurückgegangen waren, wurde 1978 und 1979 
ein Anstieg auf 18,6 bzw. 20,7 Mrd. DM verzeich-
net. 

Für den Zeitraum bis 1984 rechnet man mit einer 
durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von 
rund fünf Prozent. Der Anteil am Sozialbudget wird 
dann bei gut viereinhalb Prozent liegen. 

Berufliche Bildung 

109. Die Maßnahmen im Rahmen der Förderung 
der beruflichen Bildung haben das Ziel, Arbeitneh-
mer zu qualifizieren. Zielgruppen sind dabei insbe-
sondere Arbeitslose, jugendliche und ältere Arbeit-
nehmer, Frauen sowie Ungelernte. 1979 wurden 
knapp elf Prozent der Leistungen der Institution 
Arbeitsförderung für berufliche Bildungsmaßnah-
men aufgewandt, davon der überwiegende Teil 
(etwa 85 Prozent) für die berufliche Fortbildung und 
Umschulung. Auf Grund verbesserter Förderungs-
möglichkeiten durch das Fünfte Änderungsgesetz 
zum Arbeitsförderungsgesetz erwartet man bis 1984 
einen Anstieg des Anteils der Leistungen für die be-
rufliche Bildung auf fast vierzehn Prozent. 

Förderung der Arbeitsaufnahme 

110. Zwischen 1974 und 1979 wuchsen die Leistun-
gen zur Förderung der Arbeitsaufnahme, die unter 

Grafik 19 

Arbeitsförderung 

Anteil am Sozialbudget und 

Struktur nach Leistungarten 1980 
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Übersicht 30 
Arbeitsförderung 

Leistungen in Millionen DM 

1974 1978 1979 1980 1984 

Bundesanstalt für Arbeit 

Förderung der beruflichen Bildung 	 2 080 1 613 2 219 2 733 3 627 

Förderung der Arbeitsaufnahme und sonstige 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 	 76 536 703 733 750 

Leistungen zur Rehabilitation 	 335 518 1 032 1 072 1 315 

Winterbauförderung 1 ) 	 1 409 1 487 2 205 1 828 2 037 

Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 	 19 686 940 1 048 1 100 

Kurzarbeitergeld 	 677 597 334 569 645 

Leistungen an Arbeitslose 2) 	 3 844 7 886 9 325 9 966 9 942 

Kinderausgleichsbeträge 6) 	 — — — 130 

Verwaltung und sonstige Ausgaben 	 1 714 4 143 3) 3 128 3 349 3 519 

Darlehen/Grunderwerb 	 198 288 290 366 350 

Ausgaben insgesamt 	 10 352 17 754 20 176 21 664 23 415 

abzüglich 	 198 520 727 666 350 
davon: 
Darlehen 	 191 235 193 273 270 

Grunderwerb 	 7 53 97 93 80 

Zuführung zur Rücklage 	 232 — — — 

Tilgung von Darlehen des Bundes 	 — — 437 300 — 

zuzüglich 	 —121 47 19 18 22 
davon: 
Beitragserstattungen (§ 157 AFG) 4) 	 6 20 19 18 22 

Differenz zu Schlechtwettergeld nach 
Tagewerken 	 —142 27 — — — 

Erstattung von Gebühren für Vermittlung 
ausländischer Arbeitnehmer 4) 	 15 — — — — 

Summe 	 10 033 17 281 19 468 21 016 23 087 

Sonstige Arbeitsförderungsmaßnahmen 

Arbeitslosenhilfe 	 79 264 331 368 2 668 

Beschäftigungspolitische Maßnahmen 5) 	 173 1 032 877 1 273 809 

Leistungen Sozialbudget 	 10 285 18 577 20 676 22 657 26 564 
davon: 
Einkommensleistungen 	 6 212 9 866 9 914 10 700 12 596 

Sachleistungen 	 781 800 1 111 1 276 1 576 

Allgemeine Dienste und Leistungen 	 1 979 3 980 4 540 5 229 5 515 

Verrechnungen 	 1 313 3 931 5 111 5 452 6 877 

1) Einschließlich Schlechtwettergeld 
2) Arbeitslosengeld, -hilfe, Konkursausfallgeld 
3) Einschließlich Pauschalabgeltung für Beitragspflicht der Leistungsempfänger von 1 450 Millionen DM. 
4) Von der Bundesanstalt für Arbeit als Mindereinnahmen gebucht. 
5) Auftragsgeschäfte der Bundesanstalt für Arbeit und Sondermaßnahmen des Bundes. 
6) Nach Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 1981. 
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anderem auch die regionale Mobilität erhöhen sol-
len, um durchschnittlich gut 50 Prozent pro Jahr und 
erreichten 1979 eine Höhe von 703 Millionen DM. 
Für den mittelfristigen Zeitraum bis 1984 erwartet 
man einen weiteren Anstieg auf etwa 750 Millionen 
DM. 

Rehabilitation 

111. Die berufsfördernden Leistungen zur Rehabi-
litation Behinderter beliefen sich 1979 auf gut eine 
Mrd. DM. Sie stiegen unter anderem als Folge der 
Neuabgrenzung der Aufgabenbereiche der Sozial-
versicherungsträger im Vergleich zum Vorjahr um 
fast 100 Prozent und machten damit etwa fünf Pro-
zent aller Leistungen der Institution Arbeitsförde-
rung aus. Es wird damit gerechnet, daß dieser Anteil 
bis 1984 etwa gleich bleiben wird. 

Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen 

112. Die Leistungen zur Erhaltung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen umfassen das Kurzarbeitergeld, 
die produktive Winterbauförderung, das Schlecht-
wettergeld und allgemeine Maßnahmen zur 
Arbeitsbeschaffung. Sie hatten 1979 eine Höhe von 
3,5 Mrd. DM und wuchsen damit im Vergleich zum 
Vorjahr um fast ein Viertel. Überproportional stie-
gen dabei die Schlechtwettergeldzahlungen (durch 
den witterungsbedingten Arbeitsausfall) und die 
Ausgaben für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung, 
die vorrangig langfristig oder sonst schwer vermit-
telbaren Arbeitslosen sowie Teilzeitarbeit suchen-
den Frauen zugute kommen. 

113. In Anlehnung an das in den Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnungen übliche Verfahren werden 
im vorliegenden Sozialbudget die Schlechtwetter-
geldzahlungen gemäß der Anzahl der ausgefallenen 
Tagewerke eines Kalenderjahres ausgewiesen. Da 
diese zeitliche Abgrenzung von der Bundesanstalt 
für Arbeit nicht vorgenommen wird, können Abwei-
chungen von den kassenmäßigen Schlechtwetter-
geldzahlungen der Bundesanstalt auftreten. 

114. In der Vergangenheit sind insbesondere die 
Ausgaben für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sehr 
stark gestiegen, von 19 Millionen DM 1974 auf 940 
Millionen DM im Jahre 1979. Es wird damit gerech-
net, daß die Entwicklung bis 1984 einen abgeflach-
ten Verlauf zeigen wird. 

Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Konkursausfall-
geld 

115. Im Jahre 1979 wurden 9,4 Mrd. DM Arbeitslo-
sengeld und Arbeitslosenhilfe mit einem monatli-
chen Durchschnittssatz von etwa 1300 DM je Emp-
fänger gezahlt. Einschließlich des Konkursausfall-
geldes wurde damit rund die Hälfte der Mittel der 
Institution Arbeitsförderung für Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit und bei Zahlungsunfähigkeit des 
Arbeitgebers verwandt. 

Fachaufgaben und allgemeine Ausgaben 

116. Die Aufwendungen für die Durchführung der 
Fachaufgaben der Bundesanstalt für Arbeit (Beruf s-
beratung und Arbeitsvermittlung) machten 1979 zu-
sammen mit den allgemeinen Ausgaben gut 13 Pro-
zent der Gesamtausgaben der Arbeitsförderung aus. 
Mit durchschnittlichen jährlichen Steigerungsraten 
von gut fünf Prozent bis 1984 werden diese Leistun-
gen etwa im gleichen Ausmaß wie das Gesamtvolu-
men der Arbeitsförderung zunehmen und damit ei-
nen unveränderten Anteil behalten. 

Sonderprogramme 

117. Neben den kontinuierlichen Auftragsgeschäf-
ten, die die Bundesanstalt für Arbeit für Bund und 
Länder durchführt, wurden im Berichtszeitraum 
eine Reihe von arbeitsmarktpolitischen Sonderpro-
grammen des Bundes, an denen die Länder zum Teil 
beteiligt waren, durchgeführt: 
— Programm der Bundesregierung zur Stärkung 

von Bau- und anderen Investitionen vom August 
1975 (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen), 

— Sonderprogramm des Bundes vom Januar 1976 
für Arbeitsförderungsmaßnahmen (Bildungs-
maßnahmen für Jugendliche), 

— Sonderprogramm des Bundes und der Länder 
aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur verstärk-
ten Bereitstellung von Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen für Schwerbehinderte vom No-
vember 1976, 

— Arbeitsmarktpolitisches Programm der Bundes-
regierung vom November 1976 (Mobilitäts- und 
Eingliederungsbeihilfen für langfristig Arbeits-
lose), 

— Programm für Zukunftsinvestitionen vom März 
1977, 

— Programm der Bundesregierung für zusätzliche 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vom Mai 1977 
(besonders für langfristig Arbeitslose wie ältere 
Arbeitnehmer sowie für Frauen in sozialen Dien-
sten), 

— Beschlüsse der Bundesregierung zur Förderung 
von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung 
vom September 1977, 

— Zweites Sonderprogramm des Bundes und der 
Länder zur verstärkten Bereitstellung von 
Arbeits- und Ausbildungsstellen für Schwerbe-
hinderte vom Januar 1978, 

— Beschlüsse der Bundesregierung zur Stärkung 
der Nachfrage und zur Verbesserung des Wirt-
schaftswachstums vom Juli 1978, 

— Drittes Sonderprogramm des Bundes und der 
Länder zur verstärkten Bereitstellung von 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Schwerbe-
hinderte vom März 1979, 

— Arbeitsmarktpolitisches Programm der Bundes-
regierung für Regionen mit besonderen Beschäf-
tigungsproblemen vom Mai 1979. 

118. Die Bundesanstalt für Arbeit wird überwie

-

gend durch Beiträge finanziert, die je zur Hälfte von 
beitragspflichtigen Arbeitnehmern und Arbeitge- 
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bern aufgebracht werden. Im vorliegenden Sozial-
budget werden (wie in den Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen) die Beitragseinnahmen nicht 
nach dem Zeitpunkt des Kasseneingangs, sondern 
auch dem Zeitraum, für den sie bestimmt s ind, abge-
grenzt. Der Bund ist verpflichtet, Darlehen und Zu-
schüsse zu gewähren, wenn die Bundesanstalt für 
Arbeit ihre Leistungen aus eigenen Einnahmen und 
ihrer Rücklage nicht finanzieren kann. Seit der Neu-
regelung der Förderung des Winterbaus und der 
Einführung des Konkursausfallgeldes werden für 
diese Leistungen Umlagen von den Arbeitgebern er-
hoben. Die Sonderprogramme sowie die Leistungen 
der Länder werden aus Mitteln des Bundes und der 
Länder finanziert; die Arbeitslosenhilfe wird ab 1981 
ganz vom Bund getragen. 

Kindergeld 

Hierzu: Materialband M — III — 106 

119. Unter der Institution Kindergeld werden die 
Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz aus-
gewiesen; weiter fallen hierunter die Zahlungen an 
die Rentenversicherungsträger auf Grund der Kin-
derzuschußverordnung vom 11. Mai 1979. 

120. Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeld-
gesetz soll Lasten, die den Familien mit Kindern ent-
stehen, mindern (Familienlastenausgleich). Die Zah-
lungen leistet die Bundesantalt für Arbeit in ihrer 

Grafik 20 

Kindergeld 
1974 bis 1984 

Eigenschaft als Kindergeldkasse; die Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes erhalten das Kindergeld 
von ihren Arbeitgebern oder Dienstherren. 

121. Die Gesamtzahl der durch das Bundeskinder-
geldgesetz erfaßten Kinder sinkt ständig; dieser 
Trend wird voraussichtlich auch in den nächsten 
Jahren anhalten, weil geburtenstarke Jahrgänge er-
werbstätig werden und die Zahl der Geburten die-
sen Abgang nicht ausgleicht. Kindergeld wird seit 
der Reform des Familienlastenausgleichsgesetzes 
(1975) vom ersten Kind an gezahlt. Seitdem wurde 
das Kindergeld mehrfach erhöht und beträgt 1980 

Übersicht 31 

Kindergeld 

Berechtigte / Kinder (in 1 000) 1 ) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Zahl der Empfänger von Kindergeld 	 2 494 7 253 7 241 7 241 7 153 7 121 

darunter: 
Empfänger mit Wohnsitz außerhalb des Geltungs- 
bereichs des Bundeskindergeldgesetzes 2) 	 357 452 454 415 863 870 

darunter: 
in Staaten der Europäischen Gemeinschaften 	 33 51 48 48 148 153 

Zahl der Kinder 	 5 353 14 027 13 715 13 598 13 145 13 017 

darunter: 
Kinder von Empfängern mit Wohnsitz außerhalb 
des Geltungsbereichs des Bundeskindergeldge- 
setzes 	 901 1 208 1 158 1 049 1 892 1 907 

darunter: 
in Staaten der Europäischen Gemeinschaften 	117 107 104 290 298 

davon: 
Erstkinder 	 — 7 062 7 041 7 043 6 954 6 927 

Zweite Kinder 	 2 459 4 143 4 053 4 041 3 914 3 912 

Dritte und weitere Kinder 	 2 894 2 822 2 621 2 514 2 277 2 178 

1) Jahresmitte; ohne öffentlichen Dienst (rund 3 bis 3 1/2 Millionen Kinder) 
2) Empfänger von Kindergeld, deren Kinder sämtlich oder zum Teil im Ausland leben 
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Übersicht 32 

Kindergeld 

Leistungen in Millionen DM 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1984 

Kindergeld 	 3 054 14 338 14 089 13 800 14 994 16 744 16 925 16 340 

Zuschlag 	für die ersten sechs 
Monate nach der Geburt 	 — — — — — — — 1 000 

Zahlung an Rentenversicherung — — — — — 428 410 390 

Verwaltung 	 193 300 270 270 202 240 270 270 

Leistungen Sozialbudget 	 3 247 14 638 14 359 14 070 15 196 17 412 17 605 18 000 

Grafik 21 

Kindergeld 

Anteil am Sozialbudget 1980 

für das erste Kind 50 DM, für das zweite Kind 100 
DM, für das dritte und jedes weitere Kind 200 
DM. 

122. Die Veränderung des Leistungsvolumens läßt 
sowohl die Leistungsverbesserungen als auch die 
Veränderung des erfaßten Personenkreises erken-
nen. Die Leistungen nahmen 1978 und 1979 zu, weil 
in diesen Jahren das Kindergeld erhöht wurde. Von 
1982 an ist — nach dem Entwurf eines Steuerentla-
stungsgesetzes 1981 — beabsichtigt, einen Zuschlag 
für die ersten sechs Monate nach der Geburt in 
Höhe von 300 DM monatlich einzuführen; diese Lei-
stungsverbesserung wirkt sich für das Sozialbudget 
im Jahre 1984 mit einer Milliarde DM aus. 

123. Die Mittel für die Finanzierung werden vom 
Bund bereitgestellt. 

Altershilfe für Landwirte 

Hierzu: Materialband M III — 122 

124. Beschrieben werden die Leistungen nach dem 
Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte; auch der 
Entwurf des Zweiten Agrarsozialen Ergänzungsge-
setzes wurde berücksichtigt. 

125. Im Rahmen der Altershilfe werden Gesund-
heitsmaßnahmen, Betriebs- und Haushaltshilfe bei 
Krankheit, Altersgeld und Waisengeld gewährt, 
nach dem Zweiten Agrarsozialen Ergänzungsgesetz 
außerdem Übergangshilfe, Betriebs- und Haushalts-
hilfe nach dem Tod eines landwirtschaftlichen Un-
ternehmers und Hinterbliebenengeld. Soziale Maß-
nahmen zur Strukturverbesserung in der Landwirt-
schaft sind Landabgaberente und Nachentrich-
tungszuschuß. 

126. Die Geldleistungen der Altershilfe werden 
wie die Renten der gesetzlichen Rentenversiche-
rung angepaßt. 

127. Die Leistungen werden zu rund 20 Prozent 
durch Beiträge der Versicherten, zu rund 80 Prozent 
aus Bundesmitteln finanziert. Der Beitrag wird 
grundsätzlich auf dem Verordnungswege festge-
setzt, er betrug für das Kalenderjahr 1979 monatlich 
66 DM. Der Bund trägt die Aufwendungen für die so-
zialen Maßnahmen zur Strukturverbesserung ein-
schließlich der erforderlichen Verwaltungskosten 
unter Berücksichtigung der vom Europäischen Aus-
gleichs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EAGFL) zu zahlenden Zuschüsse. Es wurde unter- 

Grafik 22 

Sondersysteme 

(Altershilfe für Landwirte und Versorgungswerke) 

1974 bis 1984 
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Altershilfe für Landwirte 

— Leistungen und Finanzierung in Millionen DM — 

1974 1978 1979 1980 1984 

Leistungen 

Gesundheitsmaßnahmen 	 74 105 123 137 172 

Betriebs- und Haushaltshilfe 	 51 65 75 83 106 

Übergangshilfe 	 – – – 7 8 

Renten 	 1 477 2 269 2 356 2 475 3 007 

davon: 
Vorzeitiges Altersgeld 	 188 313 323 335 408 

Altersgeld 	 1 175 1 747 1 806 1 873 2 278 

Waisengeld 	 – 18 19 20 24 

Hinterbliebenengeld 	 – – – 25 30 

Landabgaberente 	 114 191 208 222 267 

Nachentrichtungszuschuß 	 2 1 2 1 1 

Verwaltung / Verfahren 	 57 66 85 91 112 

Ausgaben insgesamt 	 1 661 2 506 2 641 2 794 3 406 

abzüglich: 
Zuführung zu den Betriebsmitteln 	 3 1 – – – 

Leistungen Sozialbudget 	 1 658 2 505 2 641 2 794 3 406 

davon: 
Einkommensleistungen 	 1 477 2 269 2 356 2 482 3 015 

Sachleistungen 	 125 170 198 220 278 

Allgemeine Dienste und Leistungen 48 57 76 82 101 

Verrechnungen 	 8 9 11 10 12 

Finanzierung 

Beiträge 	 356 510 528 577 724 

Vermögenserträge 	 2 2 2 2 2 

Bundeszuschüsse 	 1 304 1 986 2 106 2 210 2 674 

Erstattungen 	 1 4 4 4 4 

Übrige Einnahmen 	 1 1 1 1 2 

Einnahmen insgesamt 	 1 664 2 503 2 641 2 794 3 406 

abzüglich: 
Betriebsmittelentnahme 	 1 – – – – 

Finanzierung Sozialbudget 	 1 663 2 503 2 641 2 794 3 406 

davon: 
Beiträge 	 356 510 528 577 724 

Zuweisungen 	 1 304 1 986 2 107 2 211 2 676 

Sonstige Einnahmen 	 3 7 6 6 6 

Finanzierungssaldo 	 5 – 2 – – – 
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Grafik 23 

Sondersysteme 

(Altershilfe für Landwirte und Versorgungswerke) 

Anteil am Sozialbudget und 

Struktur nach Leistungsarten 1980 

stellt, daß der EAGFL auch in den Jahren 1980 und 
1984 Zuschüsse gewährt. Zu den Leistungen der Al-
tershilfe zahlt der Bund einen Zuschuß, der von ei-
nem Betrag von 1,07 Mrd. DM für das Kalenderjahr 
1973 ausgeht und dessen Höhe sich in jedem folgen-
den Jahr in dem Verhältnis der Erhöhung der Auf-
wendungen für Alters- und Waisengeld gegenüber 
dem jeweiligen Vorjahr ändert. Für das Jahr 1979 be-
lief sich der Bundeszuschuß nach dieser Berechnung 
auf vorläufig 1895 Millionen DM. 

Versorgungswerke 

Hierzu: Materialband M III — 123 

128. Versorgungswerke sind Einrichtungen für die 
Angehörigen der freien Berufe, die auf Landesrecht 
beruhen 1 ). Sie gewähren Leistungen bei Berufs- und 
Erwerbsunfähigkeit, bei Alter und zugunsten der 
Hinterbliebenen. Die Versicherung im Versor-
gungswerk tritt grundsätzlich an die Stelle der 
Pflichtversicherung in der Angestelltenversiche-
rung; für die Entwicklung der Leistungen bis 1984 
sind daher entsprechende Annahmen zugrunde ge-
legt worden. 

129. Die Leistungen werden hauptsächlich aus Bei-
trägen und Vermögenserträgen finanziert. Die ho-
hen Einnahmeüberschüsse erklären sich damit, daß 
die Versorgungswerke durchweg das Kapitaldek-
kungsverfahren anwenden und versicherungsma-
thematische Rückstellungen bilden. 

1 ) Die Liste der Versorgungswerke ist im Abschnitt 3 des 
Teils IV „Definitionen und Rechtsgrundlagen" abge-
druckt. 

Beamtenrechtliches System 

Hierzu: Materialband M — III — 13, M — III — 131, 
M— III— 132, M— III— 133 

130. Das Sozialbudget bezieht auch Leistungen 
nach den Beamtengesetzen ein 1 ). Diese Leistungen 
bilden in dem auf Lebenszeit angelegten Dienst- und 
Treueverhältnis Teil eines in sich geschlossenen, 
eigenständigen Gesamtsicherungssytems für die 
Beamten, Richter und Soldaten und deren Angehö-
rige (Artikel 33 Abs. 5 GG). Dieses eigenständige 
Unterhaltssystem (Alimentation) berücksichtigt die 
verschiedenen Lebenslagen, insbesondere auch die 
Größe der Familie. Die Aufnahme einzelner Kompo-
nenten dieses Sicherungssystems in das Sozialbud-
get geschieht zur umfassenden Darstellung von Lei-
stungen mit sozialen Wirkungen. Im einzelnen han-
delt es sich um Leistungen der Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung (Pensionen), um familienbezo-
gene Teile der Dienstbezüge (Kinderzuschläge bis 
1975, Erhöhung des Ortszuschlages für Verheiratete 
und Kinder) sowie um Zuschüsse, die der Dienstherr 
auf Grund seiner Fürsorgepflicht zu den Kosten in 
Krankheits-, Geburts- und Todesfällen zu leisten hat 
(Beihilfen), um Leistungen bei Dienstunfällen und 
Unterstützungen in besonderen Fällen. Die statisti-
schen Unterlagen für diesen Bereich sind lücken-
haft; die Zahlen sind deshalb teilweise geschätzt. 

Personenkreis 

131. Anspruch auf Leistungen der Alters- und Hin-
terbliebenenversorgung haben Beamte (einschließ-
lich Richter) des Bundes, der Bundesbahn und der 
Bundespost, der Länder und Gemeinden, Beamte 

Grafik 24 

Beamtenrechtliches System 

(Pensionen, Beihilfen, Familienzuschläge) 

1974 bis 1984 

sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften so-
wie die Hinterbliebenen von aktiven oder Ruhe-
standsbeamten, ferner gleichgestellte Bedienstete 
und ihre Hinterbliebenen der Träger der Rentenver-
sicherung, der Krankenversicherung, der Unfallver-
sicherung, der landwirtschaftlichen Altershilfe und 

1) Siehe Teil IV „Definitionen und Rechtsgrundlagen", un-
ter „Institution" 
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Versorgungswerke 

— Leistungen und Finanzierung in Millionen DM — 

1974 	I  1978  1979 1980 1984 

Leistungen 

Renten 	 261 477 511 532 659 

davon: 
Berufsunfähigkeit 	 — 4 5 5 7 

Erwerbsunfähigkeit 	 20 32 34 36 43 

Alter 	 123 227 243 253 314 

Witwen/Witwer 	 104 190 203 211 262 

Waisen 	 14 24 26 27 33 

Sterbegeld 	 2 3 3 3 4 

Beitragserstattungen 	 5 9 9 9 9 

Verwaltung/Verfahren 	 110 204 219 233 297 

Ausgaben insgesamt 	 378 693 742 777 969 

abzüglich: 
Beitragserstattungen 	 5 9 9 9 9 

Leistungen Sozialbudget 	 373 684 733 768 960 

davon: 

Einkommensleistungen 	 261 477 511 532 660 

Sachleistungen 	 2 3 3 3 4 

Allgemeine Dienste und Leistungen 	 110 203 218 232 295 

Verrechnungen 	 — 1 1 1 1 

Finanzierung 

Beiträge 	 783 1 136 1 214 1 297 1 651 

Vermögenserträge 	 309 437 467 497 633 

Übrige Einnahmen 	 2 2 2 3 3 

Einnahmen insgesamt 	 1 094 1 575 1 683 1 797 2 287 

abzüglich 
Beitragserstattungen 	 5 9 9 9 9 

Finanzierung Sozialbudget 	 1 089 1 566 1 674 1 788 2 278 

davon: 
Beiträge 	 778 1 127 1 205 1 289 1 642 

Sonstige Einnahmen 	 311 439 469 499 636 

Finanzierungssaldo 	 716 882 941 1 020 1 318 
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Beamtenrechtliches System 

Leistungen in Millionen DM 

1974 1978 1979 1980 1984 

Pensionen 	 23 323 29 371 31 015 32 888 41 195 

Familienzuschläge 	 8 050 7 481 7 338 7 474 8 140 

Beihilfen 1 ) 	 3 569 4 952 5 161 5 378 6 049 

Verwaltung 	 1 811 2 239 2 352 2 477 2 993 

Leistungen Sozialbudget 	 36 753 44 043 45 866 48 217 58 377 

1 ) einschließlich Fürsorgemaßnahmen und einmalige Unterstützungen 

der Bundesanstalt für Arbeit. Weiter sind auch die 
unter Artikel 131 Grundgesetz fallenden Personen 
sowie die Angehörigen der Bundeswehr anspruchs-
berechtigt. 

132. Für die familienbezogenen Leistungen gilt 
diese Abgrenzung ebenfalls; zusätzlich sind Ange-
stellte und Arbeiter des öffentlichen Dienstes an-
spruchsberechtigt. Derselbe Personenkreis hat auch 
Anspruch auf Beihilfen mit der Einschränkung, daß 
Pflichtversicherte der gesetzlichen Krankenversi-
cherung in der Regel keine Beihilfe erhalten und 
daß Angestellte, denen der Arbeitgeber einen Zu-
schuß zum Krankenversicherungsbeitrag auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften gewährt, Beihilfen nur zu 
solchen Krankheitskosten erhalten, die nicht durch 
Krankenversicherungsleistungen gedeckt sind. 

Grafik 25 

Beamtenrechtliches System 
(Pensionen, Beihilfen, Familienzuschläge) 

Anteil am Sozialbudget und 

Struktur nach Leistungsarten 1980 

Leistungen 

133. Die Leistungen für Ruhegehälter und Hinter-
bliebenenversorgung folgen der Einkommensent-
wicklung im öffentlichen Dienst; das Volumen wird 
darüber hinaus von der Veränderung der Zahl der 
Leistungsempfänger beeinflußt. 

134. Die Familienzuschläge steigen weniger stark, 
im Berichtszeitraum um durchschnittlich weniger 
als zwei Prozent jährlich. Ursache hierfür ist vor al-
lem der Geburtenrückgang. 

135. Für die Beihilfeleistungen wird ebenfalls mit 
unterdurchschnittlichem Wachstum gerechnet. Da-
bei wird unterstellt, daß sich die Kostendämpfungs-
maßnahmen im Gesundheitswesen und beihilfe-
rechtliche Maßnahmen auf die beihilfefähigen Auf-
wendungen der Anspruchsberechtigten auswirken. 

Finanzierung 

136. Die Leistungen werden meist unmittelbar von 
den Dienstherren bzw. den öffentlichen Arbeitge-
bern ohne Einschaltung eines besonderen Trägers 
zur Verfügung gestellt und über den Personalhaus-
halt der jeweiligen Körperschaft finanziert. 

137. Wie in den Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen wird, um einen Vergleich mit der Sozi-
alversicherung (Renten- und Krankenversicherung) 
zu ermöglichen, ein Teil der Finanzierung, etwa 55 
Prozent, den „Unterstellten Beiträgen der Arbeitge-
ber" zugeordnet. 

138. Pensionen, Beihilfen und Familienzuschläge 
zahlen auch andere Institutionen des Sozialbudgets, 
vor allem Träger der Sozialversicherung, an ihre Be-
diensteten und ehemaligen Bediensteten. Um die 
Leistungen des beamtenrechtlichen Systems voll-
ständig darzustellen, werden die von diesen Institu-
tionen gezahlten Beträge an das beamtenrechtliche 
System übertragen (unterstellte Verrechnungen). 



Deutscher Bundestag — 8.Wahlperiode 	Drucksache 8/4327 

Ergänzungssysteme 

Hierzu: Materialband M III— 14, M III— 141, M III-
142 

139. Als Ergänzungssysteme kommen die Systeme 
der zusätzlichen Versorgungsleistungen im öffentli-
chen Dienst (weitgehend auf der Grundlage der Zu-
satzversicherung) und die Zusatzversicherungen für 
einzelne Berufe 1 ) in Betracht. Diese Versicherungs-
bzw. Versorgungseinrichtungen beruhen auf gesetz-
licher oder tarifvertraglicher Grundlage und gewäh-
ren Leistungen ergänzend zu denen der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Diese Leistungen sind 
hauptsächlich Renten bei Berufs- und Erwerbsunfä-
higkeit, bei Alter und an Hinterbliebene. 

140. Die Leistungen dieser Systeme werden — von 
Ausnahmen abgesehen — im wesentlichen durch 
Beiträge und Umlagen der Arbeitgeber finanziert. 

141. Die Leistungen der Zusatzversorgungsein-
richtungen des öffentlichen Dienstes orientieren 
sich grundsätzlich an der Beamtenversorgung. Bei 
den Leistungen der Zusatzversicherungen für ein-
zelne Berufe wurde unterstellt, daß sie sich wie die 
der gesetzlichen Rentenversicherung entwickeln. 
Die hohen jährlichen Finanzierungsüberschüsse 
sind aus dem Finanzierungssystem der meisten hier 
berücksichtigten Einrichtungen zu erklären, die das 
Kapitaldeckungsverfahren anwenden und versiche-
rungsmathematische Rückstellungen bilden. 

Grafik 26 

Ergänzungssysteme 

(Zusatzversicherungen) 

Anteil am Sozialbudget und 

Struktur nach Leistungsarten 1980 

Arbeitgeberlelstungen 

Hierzu: Materialband M— III — 2 M— III — 201, M—

III — 229 

142. Insgesamt repräsentieren die unter der Be-
zeichnung Arbeitgeberleistungen ausgewiesenen 
Posten (Entgeltfortzahlung sowie vertragliche und 

1 ) Die Liste der Zusatzversicherungen ist im Abschnitt 3 
des Teils IV „Definitionen und Rechtsgrundlagen" abge-
druckt. 

Grafik 27 

Arbeitgeberleistungen 

1974 bis 1984 

freiwillige Arbeitgeberleistungen) etwa acht Pro-
zent des Sozialbudgets. 

Die Zahlen enthalten nicht die Arbeitgeberleistun-
gen nach den Vermögensbildungsgesetzen (1978 
etwa neun Mrd. DM), wohl aber die Selbstbeteili-
gung von Arbeitnehmern an der betrieblichen Al-
tersversorgung (rund vier Prozent des Finanzie-
rungsvolumens). 

143. Den in beiden Institutionen ausgewiesenen 
Zahlen haften noch statistische Schwächen an. Al-
lerdings hat das Statistische Bundesamt mit der Per-
sonal- und Personalnebenkostenerhebung 1975 für 
die Entgeltfortzahlung und mit der Verbesserung 
der Konten und Standardtabellen der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen (zuletzt für 1978) 
erheblich zur genaueren Berechnung der Daten bei-
getragen. Mit einer weiteren Verbesserung wird ge-
rechnet, wenn die Ergebnisse der Personal- und Per-
sonalnebenkostenerhebung 1978 vorliegen. 

Grafik 28 

Arbeitgeberleistungen 

Anteil am Sozialbudget und 

Struktur nach Leistungsarten 1980 
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Ergänzungssysteme 

Leistungen und Finanzierung in Millionen DM 

1974 1978 1979 1980 1984 

Leistungen 

Gesundheitsmaßnahmen 	 — 1 1 1 1 

Renten 	 2 465 3 718 3 936 4 094 5 070 

davon: 
Berufsunfähigkeit 	 100 154 163 169 210 

Erwerbsunfähigkeit 	 623 942 997 1 037 1 284 

Alter 	 1 211 1 818 1 925 2 003 2 480 

Witwen/Witwer 	 509 774 819 852 1 055 

Waisen 	 22 30 32 33 41 

Sterbegeld 	 12 16 17 18 23 

Beitragserstattungen 	 45 42 42 42 42 

Verwaltung/Verfahren 	 214 297 313 334 426 

Ausgaben insgesamt 	 2 736 4 074 4 309 4 489 5 562 
abzüglich: 
Beitragserstattungen 	 45 42 42 42 42 

Leistungen Sozialbudget 	 2 691 4 032 4 267 4 447 5 520 
davon: 
Einkommensleistungen 	 2 465 3 717 3 936 4 095 5 071 

Sachleistungen 	 12 18 18 19 24 

Allgemeine Dienste und Leistungen 	 210 291 307 327 417 

Verrechnungen 	 4 6 6 6 8 

Finanzierung 

Beiträge 	 2 713 3 519 3 752 4 056 5 153 

Vermögenserträge 	 1 615 2 054 2 198 2 342 2 982 

Bundeszuschüsse 	 97 433 451 739 668 

Übrige Einnahmen 	 573 59 63 23 30 

Einnahmen insgesamt 	 4 998 6 065 6 464 7 160 8 833 
abzüglich: 
Beitragserstattungen 	 45 42 42 42 42 

Finanzierung Sozialbudget 	 4 953 6 023 6 422 7 118 8 791 
davon: 
Beiträge 	 2 668 3 477 3 710 3 970 5 057 

Zuweisungen 	 567 471 492 783 723 

Sonstige Einnahmen 	 1 718 2 075 2 220 2 365 3 011 

Finanzierungssaldo 	 2 262 1 991 2 155 2 671 3 271 
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Entgeltfortzahlung 

144. Die Institution „Entgeltfortzahlung" enthält 
Geldleistungen, die die öffentlichen und privaten 
Arbeitgeber auf Grund rechtlicher Verpflichtung 
bei Krankheit, Heilverfahren und Mutterschaft der 
Arbeitnehmer zu zahlen haben; das sind die Lohn-
fortzahlung an Arbeiter und die Gehaltsfortzahlung 
an Angestellte und Beamte. Nicht enthalten ist das 
Mutterschaftsgeld (Mutterschaftsurlaubsgeld), das 
von der Krankenversicherung gezahlt wird. 

145. Die Höhe der Leistungen der Entgeltfortzah-
lung hängt von der allgemeinen Einkommensent-
wicklung, von der Zahl der Beschäftigten und vom 
Krankenstand ab. 

146. Die Entgeltfortzahlung wird durch die Arbeit-
geber unmittelbar finanziert (unterstellte Beiträge). 
Daß für kleinere Betriebe ein Ausgleich durch Umla-
gen an die Lohnfortzahlungskasse vorgesehen ist, 
findet in den Tabellen des Sozialbudgets keinen 
Niederschlag. 

Vertragliche und freiwillige Arbeitgeberleistungen 

147. Bei den vertraglichen und freiwilligen Arbeit-
geberleistungen handelt es sich vor allem um 
— die betriebliche Altersversorgung, 
— Aufwendungen für Werks- und Dienstwohnun-

gen sowie Miet- und Baukostenzuschüsse für 
Wohnungen von Arbeitnehmern, 

— Beihilfen in Krankheitsfällen und Familienzula-
gen, die von privaten Arbeitgebern zugewendet 
werden, 

— Aufwendungen für Belegschaftseinrichtungen, 
die der Unfallverhütung, der Ersten Hilfe, der ge-
sundheitlichen Betreuung einschließlich der Er-
holungsfürsorge dienen oder die für Familienan-
gehörige bestimmt sind (z. B. Werkskindergär-
ten). 

148. Die Angaben für die betriebliche Altersver-
sorgung beruhen auf Erhebungen des Statistischen 
Bundesamtes. Die Ergebnisse dieser Erhebungen 
mußten für das Sozialbudget um die Positionen be-
reinigt werden, die in anderen Institutionen des So-
zialbudgets (Versorgungswerke und Zusatzversi-
cherungen) eingeordnet sind. Unter Leistungen (z. B. 
in Übersicht 37) versteht das Sozialbudget die Aus-
schüttungen an die Arbeitnehmer aus Direktzahlun-
gen der Arbeitgeber und Unterstützungskassen, aus 
Pensionskassen und aus der Direktversicherung bei 
Versicherungsunternehmen. 

149. Die übrigen Annahmen beruhen ebenso wie 
die Fortschreibung der Daten auf Schätzungen. Zum 
Teil sind gesetzliche Leistungen mit erfaßt, zum Bei-
spiel im Rahmen des Gesetzes über Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit. 

Übersicht 37 

Arbeitgeberleistungen 

in Millionen DM 

1974 1978 1979 1980 1984 

Entgeltfortzahlung 

bei Krankheit 	 17 870 22 160 23 850 25 100 30 450 

Bei Heilverfahren 	 1 350 1 550 1 550 1 600 2 000 

bei Mutterschaft 	 350 400 400 450 500 

Leistungen Sozialbudget 	 19 570 24 110 25 800 27 150 32 950 

Vertragliche und freiwillige 
Arbeitgeberleistungen 

Betriebliche Altersversorgung 	 4 450 6 220 6 350 6 830 8 900 

Beihilfen bei Krankheit 	 400 500 500 500 500 

Familienzulagen 	 600 600 600 600 600 

Wohnen 	 600 600 600 600 600 

Betrieblicher Gesundheitsdienst 	 1 200 1 600 1 800 1 900 2 300 

Leistungen Sozialbudget 	 7 250 9 520 9 850 10 430 12 900 
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Grafik 29 

Entschädigungen 
(Kriegsopferversorgung, Lastenausgleich, 

Wiedergutmachung, Unterhaltssicherung u.a.) 

1974 bis 1984 

Soziale Entschädigung (Kriegsopferversorgung) 

Hierzu: Materialband M — III — 301 

150. Art und Umfang der Leistungen richten sich 
nach dem Bundesversorgungsgesetz. Mit diesen Lei-
stungen entschädigt der Staat gesundheitliche und 
wirtschaftliche Folgen von Schädigungen, die Perso- 

Übersicht 38 

Soziale Entschädigung (Kriegsopferversorgung) 

Versorgungsberechtigte 

(Mitte 1979) 

Beschädigte insgesamt 	 938 870 

davon mit Minderung 

der Erwerbsfähigkeit von 

30 % 	 350 138 

40 % 	 142 313 

50 % 	 162 652 

60% 	 72611 

70 % 	 74 362 

80% 	 57719 

90 % 	 27 251 

100 % 	 51 824 

Witwen (Witwer) 	 969 254 

Halbwaisen 	 21 210 

Vollwaisen 	 5 625 

Elternteile 	 75 095 

Elternpaare (Kopfzahl) 	 12 132 

Versorgungsberechtigte 

insgesamt 	 2 022 186 

dagegen 1970 	 2 620 396 

1960 	 3 253 103 

nen während einer militärischen oder militärähnli-
chen Dienstverrichtung oder eines gleichgestellten 
Ereignisses erlitten haben. Das Leistungsrecht des 
Bundesversorgungsgesetzes gilt auch für Soldaten 
der Bundeswehr und Dienstpflichtige im Zivildienst, 
bestimmte Angehörige des Bundesgrenzschutzes, 
ehemalige politische Häftlinge, Angehörige von 
Kriegsgefangenen, Impfgeschädigte im Sinne des 
Bundes-Seuchengesetzes und für Opfer von Gewalt-
taten. Die Leistungen werden von den Verwaltungs-
behörden der Kriegsopferversorgung (Versorgungs-
ämter, Landesversorgungsämter) und von den Trä-
gern der Kriegsopferfürsorge als Geldleistungen 
(insbesondere als Versorgungsbezüge), als Sachlei-
stungen (z. B. Heilbehandlung) oder als persönliche 
Hilfen zur Verfügung gestellt. Außerdem sind die 
Erstattungen enthalten, die Bund und Länder für die 
unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten 
im öffentlichen Personenverkehr zahlen. 

151. Die Zahl der anerkannten Versorgungsbe-
rechtigten geht mit zunehmendem Abstand vom 
Zweiten Weltkrieg laufend zurück; die Abnahme 
betrug im vergangenen Jahrzehnt durchschnittlich 
pro Jahr zweieinhalb Prozent. 99 Prozent der Lei-
stungsempfänger sind auf Grund des Bundesversor-
gungsgesetzes versorgungsberechtigt, der Rest nach 
dem Soldatenversorgungsgesetz und dem Häftlings

-

hilfegesetz. 

152. Die Leistungen betragen über drei Prozent des 
Sozialbudgets. Trotz steigender absoluter Werte 
wird dieser Anteil in den kommenden Jahren wie 
schon in der Vergangenheit weiter langsam zurück-
gehen. Vier Fünftel der Leistungen sind Einkom-
mensleistungen, die mit den gleichen Faktoren an 
die wirtschaftliche Entwicklung angepaßt werden 
wie die Renten der Rentenversicherung. Überwie-
gend werden die Leistungen den sozialen Tatbestän-
den „Alter" und „Folgen politischer Ereignisse" zuge-
ordnet. 

153. Die soziale Entschädigung wird vorwiegend 
aus Haushaltsmitteln des Bundes finanziert. Die 
Länder tragen die Leistungen für die Versorgung 

Grafik 30 
Entschädigungen 

Anteil am Sozialbudget und 

Struktur nach Institutionen 1980 
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Soziale Entschädigung (Kriegsopferversorgung) 

Leistungen in Millionen DM 

1974 1978 1979 1980 1984 

Bundesversorgungsgesetz 
Versorgungsbezüge 	 7 893 10 069 10 292 10 413 11 627 
davon: 
Beschädigte 	 3 303 4 240 4 365 4 407 4 942 
Witwen/Witwer 	 4 300 5 532 5 646 5 733 6 467 
Waisen 	 66 85 84 82 79 
Eltern 	 224 212 197 191 139 

Heilbehandlung 	 783 959 1 007 1 037 1 177 
Übrige Leistungen 	 40 88 66 87 86 
Kriegsopferfürsorge insgesamt 	 896 931 1 003 1 006 1 195 
abzüglich 	 158 224 219 261 311 
davon: 
Erstattungen von Leistungen 	 111 190 189 225 270 
Darlehen 	 47 34 30 36 41 

Kriegsopferfürsorge ohne 
Erstattungen und Darlehen 	 738 707 784 745 884 

Soldatenversorgungsgesetz 
Versorgungsbezüge 	 28 45 48 51 71 
Heilbehandlung 	 10 16 17 19 26 

Zivildienstgesetz 
Versorgungsbezüge 	 0 0 1 1 1 
Heilbehandlung 	 0 0 0 0 0 

Häftlingshilfegesetz 
Versorgungsbezüge 	 16 21 22 23 28 
Heilbehandlung 	 1 3 3 3 4 

Gesetz über die Entschädigung 
für Opfer von Gewalttaten 
Leistungen 	 – 2 3 5 13 

Gesetz über Unterhaltsbeihilfen 
für Angehörige von Kriegsgefangenen 
Unterhaltsbeihilfen 	 1 1 1 1 1 

Gesetz über die unentgeltliche 
Beförderung von Kriegs- und Wehr- 
dienstbeschädigten sowie von anderen 
Behinderten im Nahverkehr 
Erstattungen von Fahrgeldausfällen 	 59 64 85 196 231 

Verwaltung 	 560 718 774 819 1 021 

Leistungen Sozialbudget 	 10 129 12 693 13 103 13 400 15 170 
davon: 
Einkommensleistungen 	 8 155 10 235 10 500 10 606 11 885 
Sachleistungen 	 1 127 1 353 1 429 1 434 1 652 
Allgemeine Dienste und Leistungen 	 633 853 908 1 082 1 309 
Verrechnungen 	 214 252 266 278 324 



Drucksache 8/4327 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 

der Impfgeschädigten, einen Teil der Leistungen der 
Kriegsopferfürsorge, der Versorgung der Opfer von 
Gewalttaten und der erstatteten Fahrgeldausfälle 
sowie die Verwaltungskosten. Die kommunalen Ge-
bietskörperschaften tragen einen Teil der Leistun-
gen der Kriegsopferfürsorge. 

Lastenausgleich 

Hierzu: Materialband M — III — 302 

154. Die Institution erfaßt die im Lastenausgleichs-
gesetz beschriebenen konsumtiven Leistungen. In 
der gleichen Abgrenzung, wie sie die Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen erfassen, sind das 
Unterhaltshilfe, Entschädigungsrenten, Beihilfen 
aus dem Härtefonds, Hausratentschädigung und 
Ausbildungshilfe, außerdem gleichartige Leistun-
gen nach dem Flüchtlingshilfe- und Reparations-
schädengesetz (Beihilfen und Entschädigungsren-
ten). Anspruchsberechtigt sind Personen, die durch 
Vertreibung und Zerstörung in der Kriegs- und 
Nachkriegszeit Schäden und Verluste erlitten ha-
ben. Die Leistungen sollen dazu beitragen, ihnen im 
Alter oder bei Erwerbsunfähigkeit den Lebensunter-
halt zu sichern. Sie werden von den bei den Stadt- 
und Landkreisen eingerichteten Ausgleichsämtern 
bereitgestellt. 

155. Die Unterhaltshilfe wird laufend der wirt-
schaftlichen Entwicklung angepaßt. Wegen der 
rückläufigen Empfängerzahl hat sich das Leistungs-
volumen in den letzten Jahren nur unbedeutend 
verändert und wird allmählich zurückgehen. 

156. Die Strukturdaten weisen im gesamten Be-
obachtungszeitraum keine nennenswerte Verschie-
bungen auf. Mehr als vier Fünftel der Leistungen 
sind Einkommensleistungen, gut ein Zehntel Sach-
leistungen (Barerstattungen als Pflegezulage und 
Sterbegeld), der Rest entfällt auf die Verwaltung. 
Der Lastenausgleich kommt vornehmlich älteren 
Mitbürgern zugute (75 % der Leistungen), weitere 
zehn Prozent der Leistungen sind Ehegattenzu-
schläge zur Unterhaltshilfe. 

157. Zur Unterhaltshilfe leisten Bund und Länder 
Zuschüsse, zu den Leistungen aus dem Härtefonds 
zahlt der Bund einen Zuschuß, für das Sterbegeld 
haben die Leistungsberechtigten einen Beitrag zu 
entrichten, die Verwaltung ist von den Gebietskör-
perschaften zu finanzieren. Für das hiernach nicht 
gedeckte Leistungsaufkommen, wie es im Sozial-
budget erfaßt wird, wurden die Deckungsmittel bis 
1979 den Ausgleichsabgaben entnommen bzw. vom 
Bund getragen; von 1980 an werden auch diese Be-
träge von den Gebietskörperschaften aufzubringen 
sein. 

Übersicht 40 

Lastenausgleich 

Leistungsempfänger (Jahresende) 

1974 1975  1976 1977 1978  1979 

1. Lastenausgleichsgesetz 

Unterhaltshilfe 	 149 421 138 189 128 078 119 383 112 115 104 328 

Unterhaltshilfe und Entschädigungsrente 	 180 463 168 766 157 774 147 485 137 562 127 799 

Entschädigungsrente 	 47 931 42 478 37 415 33 425 30 237 27 140 

Beihilfen (Härtefonds) 	 15 019 14 682 14 297 13 766 13 413 13 020 

Beihilfen (14. ÄndG LAG § 10) 	 797 741 727 702 722 671 

2. Flüchtlingshilfegesetz 

Laufende Beihilfen 	 2 315 2 216 2 136 2 048 1 933 1 835 

3. Reparationsschädengesetz 

Unterhaltshilfe 	 137 139 138 139 133 124 

Unterhaltshilfe und Entschädigungsrente 	 238 266 288 305 311 311 

Entschädigungsrente 	 30 31 32 31 32 30 
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Lastenausgleich 

— Leistungen in Millionen DM — 

1974 1978 1979 1980 1984 

Lastenausgleichsgesetz 

Unterhaltshilfe 	 1 313 1 391 1 359 1 318 1 039 

Krankenversorgung 	 31 33 30 31 27 

Sterbegeld 	 15 12 11 11 9 

Entschädigungsrente 	 212 154 143 127 85 

Leistungen aus dem Härtefonds 	 82 88 88 85 72 

Ausbildungshilfe 	 0 0 0 0 0 

Hausratentschädigung 	 19 31 31 32 5 

Beihilfen (§ 10 Abs. 4 LAG) 	 3 3 3 3 3 

Ausgaben insgesamt 	 1 675 1 712 1 665 1 607 1 240 

Flüchtlingshilfegesetz 	 14 13 13 13 10 

Reparationsschädengesetz 	 3 4 4 3 3 

Verwaltung 	 101 104 101 96 76 

Leistungen Sozialbudget 	 1 793 1 833 1 783 1 719 1 329 

davon: 

Einkommensleistungen 	 1 495 1 518 1 473 1 411 1 039 

Sachleistungen 	 169 180 180 182 187 

Allgemeine Dienste und Leistungen 	 101 104 101 96 76 

Verrechnungen 	 28 31 29 30 27 

Wiedergutmachung 

Hierzu: Materialband M — III — 303 

158. Diese Institution erfaßt bestimmte Aus-
gleichsleistungen für Schädigungen durch die natio-
nalsozialistische Verfolgung an Leben, an Körper 
oder Gesundheit, an Freiheit, im beruflichen und 
wirtschaftlichen Fortkommen sowie weitere Lei-
stungen, die im Bundesentschädigungsgesetz gere-
gelt werden. In Übereinstimmung mit der Abgren-
zung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
sind Leistungen für reine Vermögensschäden hier 
nicht enthalten. 

159. Die Wiedergutmachungsleistungen, Kapital-
entschädigungen (Nachzahlungen für zurücklie-
gende Zeiten) sowie Rentenzahlungen nehmen im 
Berichtszeitraum laufend ab. Die Entwicklung wird 
zunehmend von den Rentenzahlungen bestimmt, 
weil die Kapitalentschädigungen von knapp fünf 
Prozent (1974) auf gut ein Prozent (1979) zurückge-
gangen sind. Der größte Teil der Leistungen geht ins 
Ausland. Der Anteil der Institution Wiedergutma-
chung am Sozialbudget betrug knapp ein Prozent im 
Jahre 1974 und wird 1984 voraussichtlich unter ei-
nem halben Prozent liegen. 

160. Die Finanzierungsmittel stellen der Bund und 
die Länder (ohne Berlin) je zur Hälfte bereit. Die Ent-
schädigungsleistungen des Landes Berlin finanzie-
ren zu 60 Prozent der Bund, zu 25 Prozent die Länder 
(außer Berlin) und zu 15 Prozent das Land selbst. Die 
Verwaltungskosten tragen die Länder; ihnen obliegt 
die Durchführung der Entschädigungsgesetze. 

Sonstige Entschädigungen 

Hierzu: Materialband M — III — 309 

161. Die Institution beschreibt Leistungen nach 
dem 
— Gesetz zur Sicherung des Unterhalts der zum 

Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen und 
ihrer Angehörigen, 

— Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz, 
— Häftlingshilfegesetz, 
— Allgemeinen Kriegsfolgengesetz. 

162. Die Leistungen gehen im Berichtszeitraum er-
heblich zurück. Vier Fünftel der Gesamtleistungen 
entfallen auf Zahlungen nach dem Unterhaltssiche-
rungsgesetz. Der Anteil der sonstigen Entschädi- 
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gungen am Sozialbudget beträgt knapp 0,1 Pro-
zent. 

163. Die Leistungen werden überwiegend aus Bun-
desmitteln finanziert. Länder und Gemeinden über-
nehmen die Verwaltungskosten. 

Grafik 31 

Soziale Hilfen und Dienste 

Anteile am Sozialbudget und 

Struktur nach Institutionen 1980 

Sozialhilfe 

Hierzu: Materialband M — III — 401 

164. Die Institution Sozialhilfe erfaßt Leistungen 
nach dem Bundessozialhilfegesetz, außerdem wei-
tere von den Trägern der Sozialhilfe erbrachte Lei-
stungen, die entweder auf anderen gesetzlichen 
Grundlagen beruhen (z. B. Lastenausgleichsgesetz, 
Heizölkostenzuschußgesetz) oder freiwilliger Art 
sind (z. B. Weihnachtsbeihilfen). Leistungen nach 
dem Bundessozialhilfegesetz sollen dem Empfänger 
der Hilfe die Führung eines Lebens ermöglichen, 
das der Würde des Menschen entspricht; sie werden 
als Hilfe zum Lebensunterhalt oder Hilfe in beson-
deren Lebenslagen geleistet. 

Grafik 32 

Sozialhilfe 
1974 bis 1984 

Träger der Sozialhilfe sind die kreisfreien Städte 
und die Landkreise (örtliche Träger) sowie die von 
den Ländern als überörtliche Träger bestimmten 
Stellen. Anspruch auf Hilfe nach dem Bundessozial-
hilfegesetz hat jeder Bürger, der in eine Notlage ge-
rät, die er nicht aus eigenen Kräften und Mitteln be-
wältigen kann, und die auch nicht mit Hilfe von an-
deren, besonders von Angehörigen oder von ande-
ren Sozialleistungsträgern, behoben werden kann. 

165. Der Leistungsaufwand') hat von 7,5 Mrd. DM 
im Jahre 1974 auf schätzungsweise 12,5 Mrd. DM im 
Jahre 1979 zugenommen; für die Zeit bis 1984 wird 
mit einer weiteren Zunahme auf 18 Mrd. DM ge-
rechnet. Die Steigerungsraten, die in der Vergan-
genheit sehr hoch waren, sind seit einigen Jahren 
rückläufig; nur in den Jahren 1979 und 1980 wird 
dieser Trend durch die einmaligen Heizölkostenzu-
schüsse unterbrochen. Die Vielfalt der von der Sozi-
alhilfe angebotenen Leistungen drückt sich in der 
funktionalen Streuung aus. Nahezu alle Funktionen 
werden in Anspruch genommen; vorrangig wirkt die 
Sozialhilfe bei Invalidität, im Alter und bei Krank-
heit. Etwa zwei Fünftel der Leistungen sind Einkom-
mensleistungen, die Hälfte Sachleistungen und 
etwa ein Zehntel allgemeine Dienste und Leistun-
gen, eine Struktur, die sich über die Jahre hinweg 
nur unbedeutend verändert. Die Sozialhilfe bean-
sprucht etwa drei Prozent der Leistungen des Sozial-
budgets. 

166. Die Finanzierung der Leistungen fällt über-
wiegend kommunalen Gebietskörperschaften zu (rd. 
80 Prozent). Durch den Finanzausgleich zwischen 
Gemeinden und Ländern werden auch die Länder 
an der Finanzierung beteiligt (knapp 20 Prozent). 
Der Bund beteiligt sich an der Tbc-Hilfe, der Sozial-
hilfe für Deutsche im Ausland und der Kriegsfolgen

-

hilfe. 

Jugendhilfe 

Hierzu: Materialband M — III — 402 

167. Die öffentliche Jugendhilfe umfaßt alle be-
hördlichen Maßnahmen zur Förderung der Jugend-
wohlfahrt, das sind Jugendpflege und Jugendfürsor-
ge. Die Leistungen werden von den Jugendämtern, 
den Landesjugendämtern und den obersten Landes-
behörden angeboten; sie umfassen auch die Förde-
rung der Arbeit der Träger der freien Jugendhilfe, 
wofür beträchtliche Zuschüsse aufgewandt werden. 
Enthalten sind die Auswirkungen der Fortentwick-
lung der Jugendhilfe; außerdem sind dieser Institu-
tion die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuß-
gesetz zugeordnet. 

168. Das Sozialbudget enthält die Leistungen der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe, wie sie die amt-
liche Statistik erfaßt; ein Betrag für Verwaltung ist 
hinzugeschätzt worden. Nicht enthalten sind insbe-
sondere die Leistungen (Gesamtvolumen) der Trä-
ger der freien Jugendhilfe, bestimmte Personal- und 

1 ) Das Leistungsvolumen ist um die Ersatzleistungen von 
Sozialleistungsträgern vermindert worden, weil die Sta-
tistik die Herkunft dieser Zahlungen nicht erkennen 
läßt. 
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Sozialhilfe 

— Leistungen in Millionen DM — 

1974 1978 1979 1980 1984 

Leistungen nach dem BSHG 

Hilfe zum Lebensunterhalt 	 2 650 3 816 3 960 4 120 5 290 

Ausbildungshilfe 	 81 38 30 28 20 

Vorbeugende Gesundheitshilfe 	 105 100 100 90 80 

Krankenhilfe, 
Hilfe zur Familienplanung 	 524 727 750 800 1 070 

Eingliederung Behinderter 	 1 068 2 114 2 400 2 600 3 600 

Blindenhilfe 	 48 4 1 1 1 

Hilfe zur Pflege 	 2 418 4 282 4 800 5 400 7 500 

Tbc-Hilfe 	 122 73 70 60 40 

Übrige Hilfen 	 120 195 207 227 282 

Ausgaben insgesamt 	 7 136 11 349 12 318 13 326 17 883 

Andere Leistungen (der Sozialhilfeträger) 

Krankenversorgung nach dem 
Lastenausgleichsgesetz 	 123 133 140 150 180 

Geschlechtskrankenfürsorge 	 2 2 2 2 2 

Weihnachtsbeihilfen 	 95 87 90 95 120 

Hilfe für Deutsche im Ausland 	 16 26 30 32 40 

Rückführung von Deutschen 
aus dem Ausland 	 17 20 20 20 25 

Heizölkostenzuschuß 	 111 — 55 463 — 

Ausgaben insgesamt 	 7 500 11 617 12 655 14 088 18 250 

abzüglich 	 788 1 282 1 382 1 492 1 961 

davon: 

Ersatz von Sozialleistungsträgern 	 783 1 280 1 380 1 490 1 960 

Darlehen 	 5 2 2 2 1 

zuzüglich: 

Verwaltung (geschätzt) 	 740 1 162 1 260 1 348 1 748 

Leistungen Sozialbudget 	 7 452 11 497 12 533 13 944 18 037 

davon: 

Einkommensleistungen 	 2 930 4 557 4 812 5 041 6 579 

Sachleistungen 	 3 747 5 736 6 416 7 510 9 655 

Allgemeine Dienste und Leistungen 	 775 1 204 1 305 1 393 1 803 

Verrechnungen 	 — — — — — 
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Sachkosten der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sowie die finanzielle Förderung des Bundes auf dem 
Gebiet der Jugendhilfe nach § 25 Abs. 1 des Jugend-
wohlfahrtsgesetzes. Von den Leistungen sind die 
Einnahmen (Erstattungen) in Höhe der „übergeleite-
ten Ansprüche" abgesetzt, da diese Beträge zu Dop-
pelzählungen führen. 

169. Die Jugendhilfeleistungen haben von 3,3 Mrd. 
DM (1974) auf 5,3 Mrd. DM (1979) zugenommen, 1984 
wird mit einer weiteren Zunahme gerechnet, vor al-
lem bei den Leistungen für offene Hilfen und Bera-
tung. Die überdurchschnittlich hohen Steigerungs-
raten der vergangenen Jahre haben rückläufige 
Tendenz, die jedoch von 1980 an durch die Leistun-
gen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz und durch 
die Reform des Jugendhilferechts unterbrochen 
werden wird. 

Grafik 33 

Jugendhilfe 

1974 bis 1984 

Übersicht 43 

Jugendhilfe 

Leistungen in Millionen DM 

1974 1978 1979 1980 1984 

Kindertagesstätten 	 822 1 424 1 550 1 665 2 245 

Erholungspflege 	 131 166 185 205 275 

Freizeithilfen 	 100 196 225 250 335 

Schutz der Pflegekinder 

— Familienpflege 	 223 318 320 345 465 

— Heimpflege 	 912 1 269 1 370 1 475 1 990 

Freiwillige Erziehungshilfe 	 328 460 485 510 665 

Fürsorgeerziehung 	 116 110 115 120 145 

Übrige Ausgaben 	 300 484 558 619 873 

Zusammen 	 2 932 4 427 4 808 5 189 6 993 

davon: 

Von den Jugendwohlfahrtsbehörden 
selbst durchgeführte Maßnahmen 

in Einrichtungen 	 337 454 482 526 713 

außerhalb von Einrichtungen 	 1 906 2 801 3 030 3 258 4 375 

Zuschüsse an 

Träger der freien Jugendhilfe 	 689 1 172 1 296 1 405 1 905 

private gewerbliche Träger 	 0 0 0 0 0 

abzüglich: Übergeleitete Ansprüche . . 128 176 190 205 280 

zuzüglich: Verwaltung (geschätzt) 	 450 650 700 760 1 020 

Jugendhilfe insgesamt 	 3 254 4 901 5 318 5 744 7 733 

Weitere Leistungen: 

Unterhaltsvorschußgesetz 	 — — 132 64 

Entwurf Jugendhilfegesetz 	 — — — 454 

Leistungen Sozialbudget 	 3 254 4 901 5 318 5 876 8 251 
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170. Die Struktur der Leistungen unterliegt keinen 
nennenswerten Veränderungen. Die größten Lei-
stungsposten sind Heimpflege, Kindertagesstätten 
und Freiwillige Erziehungshilfe. 

171. Die Finanzierung der öffentlichen Jugendhilfe 
obliegt zu fast 80 Prozent den kommunalen Gebiets-
körperschaften, knapp 15 Prozent tragen Länder und 
Bund. Rund sechs Prozent werden durch Kostenbei-
träge der Minderjährigen, ihrer Eltern oder sonsti-
ger Unterhaltsverpflichteter sowie durch Teilneh-
merbeiträge oder Gebühren aufgebracht. 

Ausbildungsförderung 
Hierzu: Materialband M — III — 403 

172. Ziel der Ausbildungsförderung ist es, Kindern 
aus wirtschaftlich und sozial schlechter gestellten 
Familien eine der Neigung, Eignung und Leistung 
entsprechende Ausbildung zu ermöglichen. Eine 
Förderung setzt voraus, daß „dem Auszubildenden 
die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbil-
dung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur 
Verfügung stehen". 

173. Die Leistungen nach dem im September 1971 
in Kraft getretenen Bundesausbildungsförderungs-
gesetz werden in der Regel in zweijährigem Abstand 
den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen an-
gepaßt. Durch das Fünfte und Sechste Gesetz zur 
Änderung des Bundesausbildungsförderungsgeset-
zes wurde zum Herbst 1978 die Förderung auf Schü-
ler der Klasse 10 aller Formen der beruflichen 
Grundbildung sowohl in der Regelform als auch in 
dessen Sonderformen und der Klasse 10 der Berufs-
fachschulen für die Dauer von fünf Jahren ausge-
dehnt. Durch das Sechste Gesetz zur Änderung des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes wurden zum 
Herbst 1979 die Bedarfssätze und Freibeträge um 

Grafik 34 

Ausbildungsförderung 
1974 bis 1984 

durchschnittlich sieben bis acht Prozent angehoben. 
Dadurch ergeben sich u. a. folgende Verbesserun-
gen: 
— Bei Vollförderung erhält ein bei seinen Eltern 

wohnender Schüler monatlich 260 DM, ein aus-
wärts wohnender Student 620 DM. 

— Der Freibetrag vom Einkommen der Eltern be-
trägt 1 220 DM, der Freibetrag für jedes geför-
derte Kind 80 DM, so daß mindestens 1 300 DM 
anrechnungsfrei sind. 

Die Zahl der geförderten Personen ist ständig ge-
stiegen. Sie betrug im Jahre 1972 223 000 Schüler 
und 270 000 Studenten, im Jahre 1978 346 000 Schü-
ler und 343 000 Studenten. Die monatlichen Förde-
rungsbeträge erhöhten sich in diesem Zeitraum für 
Schüler von durchschnittlich 200 DM auf 260 DM, 
für Studenten von 340 DM auf 447 DM. 

Übersicht 44 

Ausbildungsförderung 

Entwicklung der Zahl der Geförderten 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Schüler insgesamt 1 ), Tsd. 	 

Geförderte, Tsd. 	 

750 

223 

800 

240 

858 

250 

1 080 

320 

1 110 

305 

1 127 

300 

1 273 2 ) 

346 

Gefördertenquote, v. H. 	 29,7 30 29 29,6 27,5 26,6 27,2 

Studenten insgesamt 3), Tsd. 	 

Geförderte, Tsd. 	 

606 

270 

675 

300 

736 

310 

792 

345 

830 

320 

860 

310 

887 

343 

Gefördertenquote, v. H. 	 44,6 44,4 42,1 43,5 38,6 36,1 38,8 

1) Schuler in Ausbildungsstätten, deren Besuch nach dem BAföG in seiner jeweils geltenden Fassung gefördert werden 
kann. Die Zahlen geben den Jahresdurchschnitt an. 

2) Einbezogen sind die Schüler, die aufgrund des 5. BAföGÄndG zusätzlich berechtigt sind. 
3) Im Jahresdurchschnitt. 
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174. Die Gesamtleistungen der Ausbildungsförde-
rung haben sich von 1974 bis 1978 um knapp 45 Pro-
zent auf etwa drei Milliarden DM erhöht. Der Ver-
lauf der Entwicklung ist dabei geprägt durch die An-
passung der Bedarfssätze und Freibeträge in den 
Jahren 1974 und 1977 sowie durch die Zunahme des 
Berechtigtenkreises in den Jahren 1974, 1975 und 
1978. Sie zeigt daher stark schwankende jährliche 
Veränderungsraten. Bis 1984 sieht die Finanzpla-
nung des Bundes eine jahresdurchschnittliche Zu-
nahme von gut vier Prozent vor. Der Anteil am ge-
samten Sozialbudget liegt bei knapp einem Pro-
zent. 

175. Die Ausbildungsförderung wird zu 65 Prozent 
durch den Bund und zu 35 Prozent durch die Länder 
finanziert. Die bei der Durchführung entstehenden 
Verwaltungskosten werden von den Ländern getra-
gen. 

Übersicht 44 zeigt die Entwicklung der Zahl der Ge-
förderten und der Gefördertenquote. 

Wohngeld 

Hierzu: Materialband M — III — 404 

176. Wohngeld wird Mietern als Mietzuschuß und 
Eigentümern von Wohnraum als Lastenzuschuß ge-
zahlt, wenn im Verhältnis zum Haushaltseinkom-
men die Aufwendungen für eine angemessene 
Wohnung unzumutbar hoch sind. Die Höhe des 
Wohngeldes bestimmt sich im Einzelfall nach Haus-
haltsgröße, Familieneinkommen und Wohnkosten, 
die bis zu bestimmten Höchstbeträgen berücksich-
tigt werden. 

Grafik 35 

Wohngeld * ) 

 1974 bis 1984 

177. Grundlage der Wohngeldgewährung ist das 
Wohngeldgesetz. Mit der Vierten Wohngeldnovelle 
wurden ab 1. Januar 1978 die Wohngeldleistungen 
an die Einkommens- und Mietentwicklung ange-
paßt, Benachteiligungen der Erwerbstätigen abge-
baut sowie die Förderung von Familien verstärkt. 

178. Ende 1978 bezogen 1,7 Millionen Haushalte 
Wohngeld in Höhe von monatlich durchschnittlich 
83 DM. Die Zahl der Wohngeldempfänger erhöhte 
sich damit gegenüber 1977 um sechs Prozent. Dabei 

hat sich die Vierte Wohngeldnovelle auf die einzel-
nen Empfängerkreise unterschiedlich ausgewirkt: 
Die Zunahme lag bei den größeren Haushalten (vier 
und mehr Personen) wesentlich über dem Durch-
schnitt, wohingegen bei den Einpersonenhaushalten 
eine geringfügige Abnahme zu verzeichnen war. 
Letzteres ist insbesondere auf die Beseitigung struk-
tureller Verzerrungen im Verhältnis zwischen Er-
werbstätigen und Nichterwerbstätigen zurückzu-
führen. 

179. Zum Kreis der Wohngeldempfänger gehören 
vor allem Rentner, Pensionäre und Sozialhilfeemp-
fänger, aber auch Arbeitnehmer und Selbständige 
mit geringem Einkommen. Die meisten Wohngeld-
empfänger sind Rentner, 1978 rund 65 Prozent. 

180. Die Ausgaben für Wohngeld betrugen 1979 
rund zwei Milliarden DM. Dies entspricht einem 
Anteil am Sozialbudget von einem halben Prozent. 
Das Fünfte Gesetz zur Änderung des Wohngeldge-
setzes sieht ab 1981 wiederum eine Anhebung der 
Wohngeldbeträge und der Einkommensgrenzen 
vor, so daß mit einem weiteren Anstieg der Wohn-
geldleistungen gerechnet werden kann. 

181. Die Finanzierungsmittel für das Wohngeld 
werden je zur Hälfte von Bund und Ländern aufge-
bracht. Die Verwaltungskosten tragen die Länder 
und die Gemeinden. 

Öffentlicher Gesundheitsdienst 
Hierzu: Materialband M — III— 405 

182. Der öffentliche Gesundheitsdienst umfaß alle 
Einrichtungen des öffentlichen Dienstes, die die Be-
obachtung, Begutachtung und Wahrung aller ge-
sundheitlichen Verhältnisse und Belange der Allge-
meinheit (einschließlich der Beratung der Verwal-
tung in gesundheitlichen Fragen) wahrnehmen. 
Hauptaufgaben sind die Gesundheitsplanung, der 
gesundheitliche Umweltschutz, die Beratung und 
Aufklärung der Bevölkerung in gesundheitlichen 
Fragen sowie die Verhütung und Bekämpfung von 
Krankheiten. Hierzu gehören präventive und reha-
bilitative Maßnahmen für diejenigen Bevölkerungs-
gruppen, die besonderer gesundheitlicher Hilfen be-
dürfen. Weiterhin werden im Rahmen des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes Gutachten für Behörden 
und Körperschaften erstellt. 

183. Die Leistungen des öffentlichen Gesundheits-
dienstes können von der gesamten Bevölkerung in 
Anspruch genommen werden. 1978 waren in den 161 
staatlichen und 176 kommunalen Gesundheitsäm-
tern insgesamt 12 592 Personen tätig (ohne Verwal-
tungspersonal). Die Leistungen umfassen unter an-
derem Beratung und gesundheitliche Fürsorge für 
Mütter und Schwangere, Gesundheitshilfe für Be-
hinderte, psychisch Kranke, Süchtige und alte Men-
schen sowie die Tuberkulose- und Geschlechtskran-
kenfürsorge. In der Jugendgesundheitspflege wer-
den Säuglings- und Kleinkinderfürsorge, die Schul-
hygiene sowie gesundheitsfördernde Maßnahmen 
für Jugendliche durchgeführt. Weiterhin betreibt 
der öffentliche Gesundheitsdienst gesundheitliche 
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Öffentlicher Gesundheitsdienst 

Gesundheitsämter und Personal der Gesundheitsämter 1) 

1974 1975 1976 1977 1978 

Gesundheitsämter 	 383 341 341 337 337 

davon: 

staatlich 	 212 235 235 161 161 

kommunal 	 171 106 106 176 176 

Personal insgesamt 

Ärzte 2 ) 	 2 504 2 473 2 356 4 166 4 135 

Zahnärzte 3 ) 	 1 350 1 358 1 814 1 704 1 763 

Arzthelfer 4 ) 	 3375) 3255 ) 1 121 6) 1 364 1 384 

Medizinisch-technische Assistenten 	 663 631 661 695 692 

Gesundheitsaufseher 	 872 904 895 905 929 

Desinfektoren 	 314 289 274 262 274 

Sozialarbeiter 	 2 841 2 660 2 603 2 498 2 454 

Sonstiges im Gesundheitswesen tätiges 
Personal mit staatl. Anerkennung 	 1 073 1 062 825 961 

1) Quelle: Statistisches Bundesamt 
2) Bis 1976 nur hauptamtliche Ärzte, ab 1977 haupt- und nebenamtliche Ärzte 
3) Haupt- und nebenamtliche Zahnärzte 
4) Bis einschließlich 1975 Krankenschwestern bzw. -pfleger, Kinderkrankenschwestern; 

ab 1976 Arzthelfer (darunter Krankenschwestern, -pfleger und Kinderkrankenschwestern) 
5) Ohne Rheinland-Pfalz 
6) Ohne Baden-Württemberg 

Aufklärung in Form von Vorträgen, Informations-
kampagnen und Ausstellungen. 

184. Die Leistungen des öffentlichen Gesundheits-
dienstes lagen 1978 bei etwa 1,3 Mrd. DM und wer-
den bis 1984 voraussichtlich auf knapp zwei Mrd. 
DM steigen. Den größten Anteil machen die Perso-
nalkosten aus. 

185. Die Aufwendungen für den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst werden zu etwa 70 Prozent aus öf-
fentlichen Mitteln finanziert, und zwar überwiegend 
von Ländern und Gemeinden. 

Vermögensbildung 
Hierzu: Materialband M — III — 406 

186. Die Institution Vermögensbildung enthält die 
Leistungen nach dem 
— Dritten Gesetz zur Förderung der Vermögensbil-

dung der Arbeitnehmer (Drittes Vermögensbil-
dungsgesetz), 

— Spar-Prämiengesetz, 
— Wohnungsbau-Prämiengesetz. 

Grafik 36 

Vermögensbildung 
1974 bis 1984 

187. Im Jahre 1977 sparten mehr als 15 Millionen 
abhängig Beschäftigte nach dem Dritten Vermö-
gensbildungsgesetz. Von ihnen wählten nach bishe-
rigen Erfahrungen etwa die Hälfte Anlageformen 
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Vermögensbildung 

Leistungen in Millionen DM 

1974 1978 1979 1980 1984 

Prämiensparen 1 ) 

Sparprämien 2 ) 	 1 040 2 390 1 351 1 430 1 800 

Bausparprämien 3 ) 	 3 074 1 870 1 926 1 880 1 720 

Vermögensbildungsgesetz 

Arbeitnehmer-Sparzulage 4 ) 	 2 900 2 800 2 700 2 600 2 000 

Arbeitgeberleistungen 5 ) 	 5 850 6 090 5 850 6 025 5 400 

Leistungen Sozialbudget 	 12 864 13 150 11 827 11 935 10 920 

1) Nach dem Jahr der haushaltsmäßigen Auswirkung 
2) Nach dem Spar-Prämiengesetz (einschließlich Zinsen, aber ohne Zinseszinsen) 
3) Nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz 
4) Nach § 12 des Dritten Vermögensbildungsgesetzes 
5) Nach § 3 des Dritten Vermögensbildungsgesetzes 

nach dem Spar-Prämiengesetz, rund 28 Prozent An-
lageformen nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz 
und rund 20 Prozent die Anlage in vermögenswirk-
samen Lebensversicherungen. Rund 14 Millionen 
der 1977 nach dem Dritten Vermögensbildungsge-
setz Begünstigten erhielten zusätzlich zu ihrem 
Lohn oder Gehalt vermögenswirksame Leistungen 
des Arbeitgebers. 

188. Die Leistungen im Rahmen des Prämienspa-
rens und des Vermögensbildungsgesetzes, die bis 
1977 ständig gestiegen waren, gehen seit 1978 zu-
rück. Dabei dürften vor allem zwei Faktoren eine 
Rolle spielen: Erstens sind die Prämiensätze bei den 
Spar- und Wohnungsbau-Prämien ab 1976 gesenkt 

Grafik 37 

Indirekte Leistungen 

Anteil am Sozialbudget und 

Struktur nach Institutionen 1980 

worden, zum anderen wirken sich die in den drei 
Gesetzen festgelegten Einkommensgrenzen bei 
steigendem Einkommen der Arbeitnehmer zuneh-
mend restriktiv aus. 

189. Die Leistungen nach dem Spar-Prämiengesetz 
trägt der Bund allein, die Prämien nach dem Woh-
nungsbau-Prämiengesetz Bund und Länder je zur 
Hälfte. Die Arbeitnehmer-Sparzulage nach § 12 Drit-
tes Vermögensbildungsgesetz wird von Bund, Län-
dern und Gemeinden aus dem Lohnsteueraufkom-
men finanziert. 

Steuerermäßigungen 
Hierzu: Materialband M — III — 501 

190. Als indirekte Leistungen werden in der Insti-
tution Steuerermäßigungen sozialpolitisch moti-
vierte steuerliche Erleichterungen beschrieben. Be-
rücksichtigt ist auch die durch den Entwurf des 
Steuerentlastungsgesetzes 1981 vorgesehene Förde-
rung von Familien mit Kindern. Die ab 1981 ge-
plante Einführung eines Kindergrundfreibetrages 
für jedes Kind in Höhe von 1 600 DM wird im Jahre 
1984 zusammen mit der Anhebung des Haushalts-
freibetrages für Alleinstehende mit Kindern auf 
4 112 DM zu einer zusätzlichen steuerlichen Entla-
stung von insgesamt 5,7 Mrd. DM führen. 

191. Die Steuerermäßigungen erreichten 1979 eine 
Höhe von fast 35 Mrd. DM und werden bis 1984 vor-
aussichtlich auf gut 57 Mrd. DM steigen. Der über-
wiegende Teil — seit 1975 jeweils etwa zwei Drittel 
— sind dabei Entlastungen auf Grund des Ehegat-
tensplittings. 

192. Die Steuerermäßigungen sind mit etwa acht 
bis zehn Prozent am Sozialbudget beteiligt. Sie ge-
hen in Form von Mindereinnahmen zu Lasten der 
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Steuerermäßigungen 

Leistungen in Millionen DM 

1974 1978 1979 1980 1984 

Ermäßigungen 
von Steuern auf Einkommen 

Erhöhte Absetzungen für Wohngebäude 1 620 3 500 3 850 4 100 5 090 

Steuerbegünstigtes Bausparen 	 550 790 770 740 580 

Aufwendungen für Berufsausbildung . 	 25 29 30 31 39 

Altersentlastungsbeträge 	 750 810 840 870 990 

Haushaltsfreibeträge 1) 	  — 865 915 965 1 490 

Ehegattensplitting 2) 	 13 500 22 000 23 000 25 000 37 000 

Kindergrundfreibeträge 3) 	 — — — — 5 400 

Außergewöhnliche Belastungen 	 1 155 1 635 1 970 2 565 2 485 

Ausbildungsfreibeträge 	 — 570 680 770 1 230 

Pauschbeträge für Körperbehinderte 	 830 880 880 900 950 

Freibeträge für Kriegsopfer und 
gleichgestellte Personen 	 2 2 2 2 2 

Kinderfreibeträge 	 5 800 — — — — 

Ermäßigungen 
von Steuern auf Vermögen 

Ehegattenfreibeträge 	 360 278 284 290 310 

Kinderfreibeträge 	 145 116 119 122 135 

Altersfreibeträge 	 41 35 36 37 41 

Grundsteuerermäßigungen 	 1 060 1 370 1 340 1 320 1 240 

Ermäßigungen von anderen Steuern 

Kfz-Steuererlaß für Körperbehinderte 	 100 125 130 150 150 

Summe 	 25 938 33 005 34 846 37 862 57 132 

1) Bis 1976 einschließlich Kosten für auswärtige Unterbringung, die ab 1977 in den Ausbildungsfreibeträgen enthalten sind 
2) Vgl. Seite 25 Nr. 42 
3) Nach Entwurf eines Steuerentlastungsgesetztes 1981 

öffentlichen Einnahmen. Die Beträge werden ent-
sprechend der Aufteilung der einzelnen Steuern auf 
Bund, Länder und Gemeinden verteilt. 

Vergünstigungen im Wohnungswesen 
Hierzu: Materialband M — III — 502 
193. Die Leistungen der Institution Vergünstigun-
gen im Wohnungswesen führen als Zinsermäßigun-
gen (bei Darlehen aus öffentlichen Haushalten) oder 
als Zuschüsse zu Zins- und Tilgungslasten zu einer 
Minderung der Aufwendungen der privaten Haus-
halte für Wohnen. Im einzelnen handelt es sich um 
Leistungen im Rahmen 
— des Sozialen Wohnungsbaus, 
— der Wohnungsfürsorge der öffentlichen Arbeit-

geber, 

— der Lastenausgleichsfonds (Zinsermäßigung für 
Aufbaudarlehen). 

194. Die Leistungen erreichen 1979 eine Höhe von 
gut fünf Mrd. DM und werden bis 1984 voraussicht-
lich auf über sechseinhalb Mrd. DM steigen. Beson-
ders markant ist dabei die erwartete Zunahme von 
Zinszuschüssen im Sozialen Wohnungsbau mit ei-
ner durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate 
von etwa neuneinhalb Prozent. Der Grund ist darin 
zu sehen, daß sich im Bereich des Sozialen Woh-
nungsbaus eine Umschichtung der gewährten Lei-
stungen vollzogen hat: An die Stelle öffentlicher 
Baudarlehen, bei denen die soziale Vergünstigung 
in Zinsvergünstigungen besteht, sind zunehmend 
Leistungen zur Deckung laufender Aufwendungen 
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Vergünstigungen im Wohnungswesen 

— Millionen DM — 

1974 1978 1979 1980 1984 

Sozialer Wohnungsbau 

– Zinszuschüsse 	 840 1 693 2 151 2 638 3 379 

– Tilgungszuschüsse 	 70 80 80 80 80 

– Zinsermäßigungen 	 2 901 2 371 2 423 2 477 2 677 1 ) 

Wohnungsfürsorge der öffentlichen 
Arbeitgeber (Zinsermäßigungen) 	 570 577 569 560 521 

Lastenausgleich (Zinsermäßigungen) 	 230 162 144 126 54 

Leistungen Sozialbudget 

(Einkommensleistungen) 	 4 611 4 883 5 371 5 881 6 711 

1 ) Die Anwendung der Ermächtigung zum Erlaß von Verordnungen über die Höherverzinsung öffentlicher Baudarlehen auf-
grund des Wohnungsbauänderungsgesetzes 1980 kann ab 1981 zu einem geringeren Leistungsanstieg führen. 

Grafik 38 

Finanzierung 1980 

nach Arten 
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in Form von Zinszuschüssen getreten. Im Bereich 
des Lastenausgleichs wird mit einem Rückgang der 
Leistungen gerechnet, da die Vergabe von Aufbau-
darlehen für den Wohnungsbau ausgelaufen ist. 

195. Die Vergünstigungen im Wohnungswesen 
werden aus Mitteln des Bundes (einschließlich La-
stenausgleichsfonds) und der Länder finanziert. 

5. Finanzierung 

196. Die Leistungen des Sozialbudgets werden zu knapp zwei Dritteln durch Beiträge und einem 
Drittel durch Zuweisungen finanziert. Zwei bis drei Prozent sind Zinsen, Gebühren und übrige Ein-
nahmen. Die Mittel werden zu etwa einem Drittel von Unternehmen, zu zwei Fünfteln von öffentli-
chen Haushalten und zu etwa einem Viertel von privaten Haushalten aufgebracht. Die ab 1982 vorge-
sehene Neuregelung der Zahlung der Krankenversicherungsbeiträge durch Rentner verschiebt die 
Struktur der Beitragsbelastung statistisch mehr auf die privaten Haushalte; tatsächlich ist damit keine 
entsprechende Mehrbelastung der Rentnerhaushalte verbunden. 

Financing 

Just under two-thirds of the benefits under the 
Social Budget are financed by contributions and 
about one-third by government subsidies. Inter-
ests, charges and other receipts account for 2 to 3 
per cent. Approximately one-third of the funds 
are raised by industry, two-fifths are public funds 
and one-fourth comes from private households. 
The direct payment of sickness insurance contri-
butions by old-age pensioners as from 1982 will, 
in terms of statistics, result in a shift of the finan-
cial burden towards private households; yet it 
will in fact not amount to a greater financial bur-
den on old-age pensioners. 

Financement 

Presque deux tiers des prestations du budget so-
cial sont financés par des cotisations et un tiers 
par des subventions. 2 à 3 % proviennent des in-
térêts, des taxes et autres recettes. Environ un 
tiers des fonds provient des entreprises, deux cin-
quièmes des budgets publics, et environ un quart 
des ménages. La nouvelle réglementation rela-
tive au versement des cotisations a l'assurance

-

maladie par les titulaires d'une pension ou d'une 
rente à partir de 1982, modifiera au niveau des 
statistiques la structure de la charge des cotisa-
tions au détriment des ménages, en pratique elle 
n'entraine pas une charge supplémentaire pour 
les ménages des bénéficiaires de pension/ren-
tes. 

197. Der Anteil der Beiträge an der Gesamtfinan-
zierung nimmt zu, und zwar von 60 (1974) auf 63 Pro-
zent (1984). Die Gesamtheit der Beiträge besteht aus 
recht unterschiedlichen Komponenten. Einesteils 
gibt es die — größtenteils an Versicherungspflicht 
gebundenen — Beiträge zu den großen Systemen 
der Sozialversicherung, die meist je zur Hälfte von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgebracht 
werden. Andererseits handelt es sich um unter-
stellte Beiträge von Arbeitgebern für direkte Lei-
stungen an Beschäftigte und ehemalige Beschäf-
tigte. 

198. Versicherte und Arbeitgeber brachten 1974 
rund 128 Mrd. DM an Beiträgen auf (tatsächliche 
Beiträge). Diese Summe hat sich bis 1979 auf fast 195 
Mrd. DM erhöht, sie wird bis 1984 auf voraussicht-
lich 289 Mrd. DM steigen; darin enthalten sind rund 
16 Mrd. DM Beiträge von Rentnern zur Krankenver-
sicherung. 

199. Der Gesamtbeitrag der versicherungspflichti-
gen Arbeitnehmer zur Renten-, Kranken- und 
Arbeitslosenversicherung betrug 1974 durchschnitt-
lich 29,2 Prozent der beitragspflichtigen Entgelte, 
wovon Arbeitgeber und Arbeitnehmer grundsätz-
lich je die Hälfte zu übernehmen haben. Bis 1978 war 
der Gesamtbeitrag auf durchschnittlich 32,4 Prozent 
der Entgelte gestiegen, nachdem die Beitragssätze 
in der Krankenversicherung um insgesamt 1,9 und 
die zur Bundesanstalt für Arbeit um 1,3 Punkte ge-
stiegen waren. Bis 1984 wird der Gesamtbeitrag vor-
aussichtlich infolge der Beitragserhöhung in der 
Rentenversicherung auf knapp 33 Prozent steigen. 

200. „Unterstellte Beiträge der Arbeitgeber" sind 
Finanzierungsmittel, die von öffentlichen und priva-
ten Arbeitgebern für gesetzliche, vertragliche und 
freiwillige Leistungen aufgebracht werden, z. B. für 
die Entgeltfortzahlung, für Betriebsrenten sowie im 
öffentlichen Dienst für Pensionen und Beihilfen. Im 
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Grafik 39 	Finanzierung 1980 

nach Quellen 

allgemeinen folgen diese Beiträge der Lohn- und 
Konjunkturentwicklung. Bei der Finanzierung der 
Pensionen im öffentlichen Dienst wird — wie in den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen — ein 
Teil den unterstellten Sozialbeiträgen zugeordnet. 

Zuweisungen 

201. Die Zuweisungen aus öffentlichen Mitteln des 
Bundes, der Länder und der Gemeinden bewegen 
sich in den Jahren des Berichtszeitraumes um 35 
Prozent der Einnahmen. Sie neigen längerfristig zu 
unterproportionalem Wachstum, vor allem wegen 
der relativ abnehmenden Bundeszuschüsse zur Ren-
tenversicherung. Der Bund ist an den gesamten öf-
fentlichen Zuweisungen mit rund zwei Dritteln be-
teiligt. 

202. Bei den Zuweisungen aus nichtöffentlichen 
Mitteln handelt es sich um Zuweisungen von Wirt-
schaftsunternehmen der Gebietskörperschaften und 
um Verwaltungsleistungen, die von Arbeitgebern 
getragen werden (zum Beispiel bei Betrieben mit Be-
triebskrankenkassen). 

Sonstige Einnahmen 

203. Sonstige Einnahmen sind für einige Einrich-
tungen von Bedeutung. Überwiegend bestehen sie 

aus Zinsen und anderen Vermögenserträgen. Sie ha-
ben eine geringe finanzielle Bedeutung, am Gesamt-
budget sind sie mit rund zwei Prozent beteiligt. 

Unternehmen 

204. Das Sozialbudget ordnet die Finanzierungs-
mittel auch nach ihrer Herkunft bestimmten Finan-
zierungsquellen zu. Unternehmen tragen mit Ar-
beitgeberbeiträgen und unterstellten Beitragen zur 
Finanzierung bei, in geringem Umfang auch durch 
Zuweisungen. Insgesamt stiegen die Mittel, die von 
den öffentlichen und privaten Wirtschaftsunterneh-
men aufgebracht werden, von 1974 bis 1979 um 
knapp sechs Prozent jährlich auf 141 Mrd. DM. Sie 
werden sich bis 1984 bei etwa gleichbleibenden Jah-
resraten um weitere 33 Prozent erhöhen und voraus-
sichtlich 189 Mrd. DM erreichen. Das sind fast zehn 
Prozent des Bruttosozialprodukts und fast ein Drit-
tel des Sozialbudgets. 

205. Die Haushalte von Bund, Ländern und Ge-
meinden sind an der Finanzierung der Sozialleistun-
gen mit gesetzlichen Zuweisungen (z. B. Bundeszu-
schüsse an die Rentenversicherung), als Träger von 
Einrichtungen (z. B. Sozialhilfe) sowie als Arbeitge-
ber oder Dienstherren (z. B. Beiträge zur Sozialversi-
cherung, Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall, Pen- 
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Finanzierung nach Arten 

— Millionen DM — 

1974  1978 1979 1980  1984 

Beiträge 	 180 996 249 911 264 763 282 835 379 919 

Beiträge der Versicherten 	 62 791 89 815 94 951 101 822 133 639 

Tatsächliche Beiträge 

der Arbeitgeber 	 64 987 92 340 99 818 107 042 139 471 

Unterstellte Beiträge 

der Arbeitgeber 	 53 072 67 164 69 780 73 750 90 815 

Beiträge der Rentner 	 146 592 214 221 15 994 

Zuweisungen 	 112 694 153 980 161 301 174 531 212 166 

aus öffentlichen Mitteln 	 103 383 145 846 153 091 165 931 203 174 

aus nichtöffentlichen Mitteln 	 9 311 8 134 8 210 8 600 8 992 

Sonstige Einnahmen 	 9 290 9 560 8 518 8 364 10 898 

insgesamt ... 302 980 413 451 434 582 465 730 602 983 

Übersicht 50 

Finanzierung nach Quellen 

— Millionen DM — 

1974 1978 1979 1980 1984 

Unternehmen 	 104 624 134 185 141 102 149 710 189 148 

Bund 	 66 627 101 155 104 804 114 898 134 997 

Länder 	 41 174 50 027 53 003 56 002 72 184 

Gemeinden 	 22 002 29 534 32 040 34 247 45 612 

Sozialversicherung 	 850 1 105 1 222 1 261 1 577 

Private Organisationen 	 2 416 3 138 3 287 3 479 4 348 

Private Haushalte 	 65 091 94 172 99 006 106 032 155 014 

Übrige Welt 	 196 135 118 101 103 

insgesamt ... 302 980 413 451 434 582 465 730 602 983 
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sionen und Beihilfen) beteiligt, außerdem bei den in-
direkten Leistungen (z. B. den steuerlichen Vergün-
stigungen) als Träger des Einnahmeausfalls. 

206. Der Anteil an der Gesamtfinanzierung, der 
von der öffentlichen Hand getragen wird, beträgt im 
Berichtszeitraum rund 40 Prozent. Er ändert sich zu-
nächst nur geringfügig und wird bis 1984 voraus-
sichtlich leicht zurückgehen. Relativ beständig sind 
daran die Länder mit zwölf bis vierzehn und die Ge-
meinden mit sieben bis acht Prozent beteiligt. 

Private Haushalte 

207. Der Anteil der privaten Haushalte an der Ge-
samtfinanzierung des Sozialbudgets erhöht sich 
von 22 Prozent im Jahre 1974 auf 23 Prozent 1980; 
1984 wird er fast 26 Prozent erreichen. Der Anstieg 
erklärt aich vor allem daraus, daß ab 1982 die Bei-
träge zur Krankenversicherung der Rentner nach 
einen neuen Verfahren entrichtet werden (vgl. 
Nr. 65). 

III. Wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge 

1. Entwicklung von Verdiensten und Kaufkraft 

Hierzu: Materialband Teil M - TV 

208. Die realen Nettoarbeitseinkommen der Arbeitnehmer sind in den Nachkriegsjahren laufend 
gestiegen. In den letzten zehn Jahren haben sie sich um ein Drittel erhöht. Auch für den Zeitraum bis 
1984, den das vorliegende Sozialbudget abdeckt, rechnet die Bundesregierung mit einem weiteren An-
stieg der Kaufkraft der Arbeitnehmer um rund zwei Prozent pro Jahr. 

1. Development of wages and purchasing 
power 

The average net income of workers in real terms 
has continously increased in the post-war period. 
They rose by one-third in the last 10 years. For 
the period up to 1984, covered by this Social Bud-
get, the Federal Government expects a further in-
crease in the purchasing power of workers of ab-
out 2 per cent per annum. 

1. Evolution des revenus et du pouvoir 
d'achat 

Les revenus moyens nets en termes réels des tra-
vailleurs ont continué à augmenter dans les an-
nées d'après-guerre. Au cours de la dernière dé-
cennie, ils ont augmenté d'un tiers. Pour la pério-
de d'ici 1984, couverte par le présent budget soci-
al, le gouvernement fédéral s'attend à un nouvel 
accroissement annuel du pouvoir d'achat des tra-
vailleurs qui sera d'environ 2 %. 

209. Das Sozialbudget stellt neben der Leistungs-
seite auch die Finanzierungsseite des Systems der 
sozialen Sicherung dar. So wie auf der Leistungs-
seite neben der Darstellung der Finanzdaten auch 
die erfaßten und begünstigten Personenkreise be-
schrieben werden, schließt die Darstellung der Fi-
nanzierungsseite eine Analyse darüber ein, wie sich 
die Beitragsbelastung der Arbeitnehmer entwickelt 
und welche Konsequenzen sich daraus (im Zusam-
menwirken mit Steuerabzügen und Preissteigerun-
gen) für die Realeinkommen der Arbeitnehmer er-
geben. 

210. Obwohl Lohnabzüge und Preise in der Ver-
gangenheit unwesentlich gestiegen sind, so daß sich 
die kräftigen Erhöhungen der Bruttoverdienste 
nicht in vollem Umfang in einer Verbesserung der 

Kaufkraft der Arbeitnehmerverdienste niederschla-
gen konnten, haben sich auch die realen Netto-
arbeitseinkommen deutlich verbessert. Sie sind in 
den Jahren 1969 bis 1979 um ein Drittel oder jahres-
durchschnittlich um drei Prozent gestiegen. In abso-
luten Beträgen bedeutet dies je beschäftigten Ar-
beitnehmer (in Preisen von 1976 gerechnet) eine 
durchschnittliche monatliche Kaufkraftsteigerung 
von gut 38 DM (unter Berücksichtigung der Kinder-
geldreform 1975 sogar von knapp 43 DM). Im Durch-
schnitt der fünfziger und sechziger Jahre ergab sich 
eine absolute monatliche Verbesserung von rund 36 
DM. 

211. Für die Jahre 1980 bis 1984 ist mit einem wei-
teren Anstieg der realen Nettoverdienste zu rech-
nen, der angesichts der gewandelten strukturellen 
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Lohnabzüge und Einkommen 1977 bis 1980 

Einheit 1977 1978 1979 1980 

Beitragssätze (Arbeitnehmeranteil) 

Rentenversicherungen der Arbeiter und der Ange- 
stellten 	  % 9 9 9 9 

Krankenversicherung 	 % 5,7 5,7 5,6 5,7 

Bundesanstalt für Arbeit 	 % 1,5 1,5 1,5 1,5 

insgesamt 	 % 16,2 16,2 16,1 16,2 

Anteile an der Bruttolohn- und -gehaltsumme 

(Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung) 

Sozialbeiträge 	 % 13,4 13,5 13,5 13,5 

Lohnsteuer 	 % 16,6 15,9 15,6 16,2 

Lohnabzüge insgesamt 	 % 30,0 29,3 29,1 29,8 

Nettolohn- und -gehaltsumme 	 % 70,0 70,7 70,9 70,2 

Lohn eines männlichen Facharbeiters in der Industrie 

(verheiratet, Steuerklasse III/0) 

Bruttowochenlohn 	 DM 534,00 561,00 595,00 633,00 

Arbeitnehmerbeiträge 	 DM 86,51 90,88 96,39 102,55 

Lohnsteuer 	 DM 68,01 64,16 67,74 75,17 

Nettowochenlohn 	 DM 379,48 405,96 430,87 455,28 

Anteil des Nettolohns am Bruttolohn 	 % 71,1 72,4 72,4 71,9 

Rentenniveau (Altersruhegeld der Rentenversicherun- 
gen der Arbeiter und der Angestellten, Bestandsrente 
im Kalenderjahr, 45 anrechnungsfähige Versicherungs- 
jahre, Durchschnittsverdiener) gemessen am 

Bruttoentgelt 	 % 52,1 51,9 51,4 50,1 

Nettoentgelt 	 % 74,5 73,4 72,5 71,5 

eines vergleichbaren Versicherten 

und weltwirtschaftlichen Verhältnisse immer noch 
als zufriedenstellend angesehen werden kann. So 
läßt sich aus den gesamtwirtschaftlichen Annahmen 
für die Jahre bis 1984 ein durchschnittlicher jährli-
cher Anstieg der realen Nettoverdienste von rund 
zwei Prozent ableiten. Bei der Würdigung dieser Zu-
wachsraten ist zu berücksichtigen, daß die absoluten 
realen Verbesserungen infolge des höheren Aus-
gangsniveaus einem Vergleich mit früheren Steige-
rungen durchaus standhalten. 

2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 

212. Annahmen und Ergebnisse des Sozialbudgets 
entsprechen den derzeitigen Vorstellungen der 
Bundesregierung über die weitere kurz- und mittel-
fristige Wirtschaftsentwicklung. Die Umsetzung des 
Sozialbudgets in das Darstellungskonzept der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen verbin-
det die Vorausberechnungen des Sozialbudgets mit 

den gesamtwirtschaftlichen Vorausberechnungen 
der Bundesregierung. Diese Verzahnung der Vor-
ausberechnungen ist Teil der Abstimmung zwischen 
Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. 

213. Die Soziale Sicherung stellt sich in gesamt-
wirtschaftlicher Sicht als Umverteilung von Ein-
kommen und als Bereitstellung von Gütern und 
Dienstleistungen dar. Die Sozialleistungen und ihre 
Finanzierung haben einen erheblichen Anteil an 
den Geld- und Güterströmen in der Volkswirtschaft. 
Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Ein-
nahmen und Ausgaben für die Soziale Sicherung be-
einflussen sich gegenseitig. Die damit gegebene 
enge Verflechtung von Wirtschafts-, Finanz- und So-
zialpolitik verlangt eine sorgfältige Abstimmung, 
auch der verschiedenen Planungsinstrumente. 

214. Die Grundannahmen über die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung (Übersicht 1), auf denen die 
Ansätze des Sozialbudgets für die Sozialleistungen 
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und dessen Finanzierung beruhen, stimmen mit den 
wirtschaftlichen Grundannahmen überein, die die 
Bundesregierung Anfang 1980 als Unterlage für die 
mittelfristige Finanzplanung der Gebietskörper-
schaften sowie für die Berechnungen zur mittelfri-
stigen Finanzplanung der Rentenversicherung fest-
gelegt hat. Für 1980 wurden aktualisierte Eckdaten 
(Stand Mai 1980) verwandt. Auf diese Weise ist das 
vorliegende Sozialbudget mit den anderen Voraus-
berechnungen der Bundesregierung verknüpft. 

215. Um sicherzustellen, daß die Vorausberech-
nungen des Sozialbudgets übereinstimmen mit den 
gesamtwirtschaftlichen Vorausberechnungen, wer-
den die Ergebnisse des Sozialbudgets in das Darstel- 

lungskonzept der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen umgesetzt. Die Zahlen des Sozialbud-
gets für die Einnahmen und Ausgaben der Sozial-
versicherung und für die Sozialleistungen anderer 
Bereiche werden in einem geschlossenen Tabellen-
system durch Ausschaltung der methodischen Un-
terschiede in die entsprechenden Kategorien der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen über-
führt. In Übersicht 52 ist das zusammengefaßte Sozi-
alversicherungskonto für die Jahre 1980 und 1984 
wiedergegeben, das auf den im Februar 1980 revi-
dierten Zahlen des Statistischen Bundesamtes für 
die Jahre 1978 und 1979 aufgebaut und aus den Be-
rechnungen des vorliegenden Sozialbudgets abge-
leitet ist. 

Übersicht 52 

Sozialversicherungskonto der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 

in Milliarden DM 

1978 1 ) 1979 2) 1980 1984 2) 

1 Einnahmen 	 218,61 233,39 251,8 339,3 

1.1 Beiträge 	 181,83 196,22 210,6 290,2 

1.1.1 Tatsächliche Sozialbeiträge 	 180,15 194,65 208,6 289,4 

1.1.2 Unterstellte Sozialbeiträge 	 0,54 0,57 0,7 0,8 

1.1.3 Empfangene Vermögensübertragungen 	 1,14 1,00 1,3 0,0 

1.2 öffentliche Mittel (Empfangene laufende Über- 
tragungen von Gebietskörperschaften) 	 31,60 32,14 36,3 42,6 

1.3 Sonstige Einnahmen 	 5,18 5,03 4,9 6,5 

1.3.1 Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Ver- 
mögen 	 3,95 3,77 3,6 5,0 

1.3.2 Sonstige empfangene laufende Übertragungen . 1,03 1,05 1,1 1,3 

1.3.3 Verkäufe 	 0,01 0,01 0,0 0,0 

1.3.4 Abschreibungen 	 0,19 0,20 0,2 0,2 

2 Ausgaben 	 220,95 235,42 249,1 329,1 

2.1 Geleistete Übertragungen 	 142,84 150,85 158,8 212,8 

2.1.1 Soziale Leistungen an private Haushalte 	 138,66 145,83 153,6 206,8 

2.1.2 Soziale Leistungen an die übrige Welt 	 1,93 2,18 2,3 2,7 

2.1.3 Sonstige laufende Übertragungen an die übrige 
Welt 	 0,91 0,88 0,9 1,0 

2.1.4 Subventionen 	 0,09 0,13 0,2 0,3 

2.1.5 Geleistete Vermögensübertragungen 	 1,25 1,83 1,8 2,0 

2.2 Endnachfrage 	 78,11 84,57 90,3 116,3 

2.2.1 Staatsverbrauch (brutto) 	 77,62 83,91 89,7 115,4 

2.2.2 Bruttoanlageinvestitionen 	 0,49 0,66 0,6 0,9 

3 Finanzierungssaldo 	 -2,34 -2,03 2,7 10,2 

1) Vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamts, Stand: Februar 1980 
2) Vorausschätzungen, Stand: Mai 1980 
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216. Das Verfahren der Umsetzung in das Darstel-
lungskonzept der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen ist grundsätzlich dem der voraufgegan-
genen Sozialbudgets gleich. Das ausführliche Tabel-
lensystem ist im Materialband Teil M V dargestellt. 
Dort werden auch Erläuterungen zum Verfahren 
und zu den einzelnen Umsetzungspositionen gege-
ben. 

217. Die beim Einbau des Sozialbudgets in die 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen aufgetre-
tenen statistischen Differenzen gehen vor allem auf 
den unterschiedlichen statistischen Informations-
stand zurück, der zu den Bearbeitungs- und Fertig-
stellungszeitpunkten von Sozialbudget und Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Statisti-
schen Bundesamtes gegeben ist. 

218. Die Darstellung der Sozialleistungen und ih-
rer Finanzierung nach dem Konzept der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen erfüllt im Sozial-
budget nicht nur die Aufgabe, die Übereinstimmung 
zwischen Sozialbudget und gesamtwirtschaftlichen 
Vorausberechnungen auszudrücken, sondern er-
leichtert zugleich, indem der Zusammenhang des 
Sozialbudgets mit entsprechenden Kategorien der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen herge-
stellt wird, die Interpretation von Kennzahlen, die 
aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
für den Bereich der Sozialen Sicherung abgeleitet 
werden können. Lange und durchgehende Zeitrei-
hen sowie Abgrenzungen, die mit den gesamtwirt-
schaftlichen Bezugsgrößen konsistent sind, machen 
derartige Kennzahlen besonders geeignet für die 
ökonomische Analyse. 

Übersicht 53 

Der Einbau des Sozialbudgets in die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen: 
Ergebnisse 

in Milliarden DM 

1978 1979 1980 1984 

a) Sozialversicherungskonto 

Beiträge 

Ausgangsdaten des Sozialbudgets 	 180,966 113,089 207,058 286,531 

± Methodische Umsetzungen 	 +0,646 +2,797 +2,857 +2,952 

± Statistische Differenz 	 +0,218 +0,334 +0,685 +0,717 

= Ansatz im Sozialversicherungskonto 	 181,830 196,220 210,600 290,200 

Öffentliche Mittel 

Ausgangsdaten des Sozialbudgets 	 32,896 33,542 39,532 45,613 
± Methodische Umsetzungen 	 -1,535 -1,358 -3,007 -2,616 

± Statistische Differenz 	 +0,239 -0,044 -0,225 -0,397 

= Ansatz im Sozialversicherungskonto 	 31,600 32,140 36,300 42,600 

Sonstige Einnahmen 

Ausgangsdaten des Sozialbudgets 	 6,251 5,798 5,724 7,614 

± Methodische Umsetzungen 	 -0,769 -0,918 -0,943 -1,073 
± Statistische Differenz 	 -0,302 +0,150 +0,119 -0,041 

= Ansatz im Sozialversicherungskonto 	 5,180 5,030 4,900 6,500 
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IV. Definitionen und Rechtsgrundlagen 

1. Definitionen 

Die im Sozialbudget verwendeten Begriffe haben 
folgenden Inhalt: 

— Allgemeine Dienste und Leistungen 
Leistungen allgemeiner Art, die nicht unmittel-
bar einer bestimmten Person zugerechnet wer-
den können. Sie sind in Zuschüsse, Maßnahmen 
und Innerer Dienst untergliedert. 

— Barerstattungen 
Von Anspruchsberechtigten gekaufte Waren 
und Dienstleistungen, deren Kosten ihnen voll-
ständig oder zum Teil erstattet werden, soweit 
diese Leistungen in den Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen als Sozialleistungen gelten. 

— Einkommensleistungen 
Geldleistungen (Barleistungen) mit Lohnersatz-
funktion, Minderbelastung durch Steuer- oder 
Zinsermäßigungen. 

— Ergänzungssysteme 
Aufgabe der ergänzenden Systeme ist es, die Lei-
stungen der gesetzlich eingerichteten Siche-
rungssysteme aufzustocken, vor allem die Lei-
stungen bei Alter. Die Zusammenstellung der im 
Sozialbudget erfaßten Einrichtungen siehe un-
ter 3. 

— Finanzierung 
Unter Finanzierung werden die tatsächlichen 
und die kalkulatorischen Einnahmen der Institu-
tionen verstanden. In der Regel handelt es sich 
um tatsächliche Einnahmen, z. B. aus Beiträgen, 
Staatszuschüssen oder — wegen der Sollrech-
nung — um entsprechende Forderungen; zum 
Teil sind aber auch nur fiktive Beträge einge-
setzt, welche die Finanzierung direkter Leistun-
gen widerspiegeln, z. B. der Entgeltfortzahlung 
durch Arbeitgeber oder der Familienzuschläge 
im öffentlichen Dienst. 

— Finanzierungsarten 
Beiträge 
Tatsächliche Beiträge, die Versicherte oder 
ihre Arbeitgeber an Institutionen der sozialen 
Sicherung zahlen, um Ansprüche auf Soziallei-
stungen zu erwerben oder fortbestehen zu las-
sen. 

Unterstellte Beiträge als Gegenwert für die 
Leistungen, die Arbeitnehmer oder sonstige 
Berechtigte von den Arbeitgebern direkt er-
halten, wenn für gleichartige Leistungen ein 
beitragsorientiertes System besteht. 

Beiträge der Rentner zur Krankenversiche-
rung 

Zuweisungen 
aus öffentlichen Mitteln 
aus nichtöffentlichen Mitteln 

Übrige Einnahmen 
Verrechnungen 
Beitragsverrechnungen 
Leistungsverrechnungen 
Verwaltungsverrechnungen 
Unterstellte Verrechnungen 

Die Finanzierung der direkten Leistungen ist 
grundsätzlich den unterstellten Beiträgen der 
Arbeitgeber zugeordnet. Für das beamtenrechtli-
che System gelten in Anlehnung an die Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen besondere 
Zuordnungsregeln. Bei den unterstellten Ver-
rechnungen handelt es sich darum, daß von den 
Sozialversicherungsträgern gezahlte Pensionen, 
Beihilfen, Familienzuschläge und die Entgelt-
fortzahlung den entsprechenden Institutionen, 
z. B. „Pensionen", zugewiesen werden. 

— Finanzierungsquellen 
Aufteilung der Finanzierung nach der Herkunft 
der Einnahmen: Unternehmen, Bund, Länder, 
Gemeinden, Sozialversicherung, Private Organi-
sationen ohne Erwerbscharakter, Private Haus-
halte sowie Übrige Welt (Ausland). 

— Finanzierungstyp 
Kleinste Kategorie, zu der im Sozialbudget 
gleichartige Formen der Finanzierung zusam-
mengefaßt werden. Auf der Ebene des Finanzie-
rungstyps erfolgt damit die Dateneingabe und 
-fortschreibung. 

— Funktion 
Soziale Tatbestände, Risiken oder Bedürfnisse, 
durch deren Eintritt oder Vorhandensein die an-
spruchsberechtigten Personen Sozialleistungen 
erhalten können. Für die funktionale Zuordnung 
ist es bedeutungslos, welche Institution diese 
Leistung vermittelt. Das Sozialbudget kennt 16 
Funktionen, von denen einige wieder zu Grup-
pen zusammengefaßt sind: 

Funktionsgruppe Ehe und Familie 
Zusammengefaßte Ergebnisse der Leistungen 
für Kinder, an Ehegatten und bei Mutterschaft. 
Aufgenommen sind auch entsprechende Lei-
stungen mit sozialer Wirkung aus dem eigen-
ständigen Sicherungssystem des Beamtenrechts 
und des Tarifvertragsrechts des öffentlichen 
Dienstes, die ihrer Rechtsqualität nach keine So-
zialleistungen sind (vgl. auch Sozialleistungen). 

Kinder 
Leistungen (auch Zuschläge), die wegen des Un-
terhalts von Kindern gezahlt werden (einschließ-
lich Waisenrenten). 
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Ehegatten 
Leistungen (einschließlich Zuschläge), die wegen 
des Unterhalts von Ehegatten gezahlt werden. 

Mutterschaft 
Leistungen im Zusammenhang mit Schwanger-
schaft und Entbindung einschließlich Leistungen 
für Mutter und Kind während der ersten zehn 
Tage nach der Entbindung und während der 
Schutzfristen sowie während des Mutterschafts-
urlaubs (ab 1979), ferner Muterschaftsvorsorge-
leistungen. 

Funktionsgruppe Gesundheit 
Zusammengefaßte Ergebnisse der Leistungen 
zur Vorbeugung, bei Krankheit, bei Arbeitsun-
fall/Berufskrankheit und bei Invalidität (allge-
mein) 1 ). 

Vorbeugung 
Leistungen zur Verhütung von Krankheiten, von 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, von Be-
rufs- und Erwerbsunfähigkeit. Etwaige Familien-
zuschläge zu Einkommensleistungen sind den 
Leistungen für Kinder und für Ehegatten zuge-
ordnet. 

Krankheit 
Bei Beeinträchtigung der Gesundheit (außer bei 
Arbeitsunfall/Berufskrankheit) die Leistungen, 
die der Linderung oder Wiederherstellung die-
nen, einschließlich der Geldleistungen bei 
Arbeitsunfähigkeit. 

Arbeitsunfall/Berufskrankheit 
Leistungen zur Entschädigung von Arbeitsunfäl-
len/Berufskrankheiten durch Wiederherstel-
lung der Erwerbsfähigkeit, durch Arbeits- und 
Berufsförderung (Berufshilfe) und durch Erleich-
terung der Verletzungs-/Krankheitsfolgen. Fa-
milienzuschläge zu Einkommensleistungen sind 
den Leistungen für Kinder und für Ehegatten, 
Rentenleistungen an Personen über 60 Jahre 
(Frauen) bzw. über 65 Jahre (Männer) den Lei-
stungen bei Alter zugeordnet. 

Invalidität (allgemein) 
Dauernde, mit Einschränkung oder Verlust der 
Berufs- oder Erwerbsfähigkeit verbundene Be-
einträchtigung der Gesundheit, physische Ge-
brechen; Behinderung (außer als Folge von 
Arbeitsunfall/Berufskrankheit sowie von politi-
schen Ereignissen). Familienzuschläge zu Ein-
kommensleistungen sind den Leistungen für 
Kinder und für Ehegatten, Rentenleistungen an 
Personen über 60 Jahre (Frauen) bzw. über 
65 Jahre (Männer) den Leistungen bei Alter zu-
geordnet. 

Funktionsgruppe Beschäftigung 
Zusammengefaßte Ergebnisse der Leistungen 
für Berufliche Bildung, für Sonstige Mobilität 
und für Arbeitslosigkeit. 

Berufliche Bildung 
Leistungen bei Ausbildung, Fortbildung und Be-
rufsberatung im Rahmen des Arbeitsförderungs- 

1 ) Wegen der darin enthaltenen Leistungen nach Beam-
ten- und Tarifvertragsrecht des öffentlichen Dienstes 
vgl. Funktionsgruppe Ehe und Familie. 

gesetzes, der Reichsversicherungsordnung, des 
Angestelltenversicherungs- und des Reichs-
knappschaftsgesetzes , des Bundesversorgungs-, 
Lastenausgleichs-, Bundessozialhilfe-, Jugend-
wohlfahrts- und Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes. Familienzuschläge zu Einkommenslei-
stungen sind den Leistungen für Kinder und für 
Ehegatten zugeordnet. 

Sonstige Mobilität 
Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsaufnah-
me, des Arbeitsplatzwechsels und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen; Maßnahmen zur ganzjähri-
gen Beschäftigung in der Bauwirtschaft (ein-
schließlich Schlechtwetter- und Wintergeld); 
Arbeitsberatung und -vermittlung. 

Arbeitslosigkeit 
Leistungen bei vorübergehender unfreiwilliger 
Nichtteilnahme am Erwerbsleben (Arbeitslosen-
geld,  Kurzarbeitergeld, Arbeitslosenhilfe). Fami-
lienzuschläge zu Einkommensleistungen sind 
den Leistungen für Kinder und für Ehegatten zu-
geordnet. 

Funktionsgruppe Alter und Hinterbliebene 
Zusammengefaßte Ergebnisse der Leistungen 
bei Alter und an Hinterbliebene 

Alter 
Altersruhegelder (unter Berücksichtigung der 
flexiblen Altersgrenze); ferner Renten und ren-
tenähnliche Leistungen, die nicht Altersruhegel-
der sind, an Personen jenseits der für das Alters-
ruhegeld geltenden Altersgrenze, unabhängig 
davon, aus welchem Anlaß die Leistung ur-
sprünglich zugebilligt wurde. Familienzuschläge 
sind den Leistungen für Kinder und für Ehegat-
ten zugeordnet 2 ). 

Hinterbliebene 
Leistungen an Witwen (Witwer) unter 60 (65) 
Jahren sowie Leistungen beim Tod von Begün-
stigten und Familienangehörigen (Sterbegeld). 
Familienzuschläge und Waisenrenten sind den 
Leistungen für Kinder und für Ehegatten zuge-
ordnet. 

Folgen politischer Ereignisse 
Konsumtive Leistungen, die als Entschädigung 
für Folgen politischer Ereignisse, insbesondere 
Kriegsfolgeschäden, gezahlt werden. Auch die 
Belastung der Rentenversicherungsträger durch 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten, soweit 
sie auf Kriegsfolgen zurückgehen, wird pauscha-
liert diesen Leistungen zugeordnet. Entschädi-
gungen für Vermögensverluste sind nicht ent-
halten. Familienzuschläge zu Einkommenslei-
stungen sind den Leistungen für Kinder und für 
Ehegatten, Renten an Personen über 60 Jahre 
(Frauen) bzw. 65 Jahre (Männer) den Leistungen 
bei Alter zugeordnet. 

Wohnen 
Leistungen zur Verbesserung der Wohnungsver-
sorgung, insbesondere Wohngeld und Mietver-
billigung des sozialen Wohungsbaus. 

2) Wegen der darin enthaltenen Leistungen nach Beam-
ten- und Tarifvertragsrecht des öffentlichen Dienstes 
vgl. Funktionsgruppe Ehe und Familie. 
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Sparen 
Leistungen nach dem Spar-Prämiengesetz, dem 
Wohnungsbau-Prämiengesetz (sowie die steuer-
liche Begünstigung des Bausparens und die 7 b-
Abschreibung) und dem Zweiten und Dritten Ge-
setz zur Förderung der Vermögensbildung der 
Arbeitnehmer. 

Allgemeine Lebenshilfen 
Leistungen, die bei Vorliegen besonderer wirt-
schaftlicher oder sozialer Notlagen zugewendet 
werden, z. B. Resozialisierung, Familienberatung, 
Empfängnisverhütung und Schwangerschaftsab-
bruch. 

— Innerer Dienst 

Alle Ausgaben, die zur Durchführung der Aufga-
ben der einzelnen Institutionen notwendig sind. 
Der Leistungscharakter wird darin gesehen, daß 
der Innere Dienst die Institution und ihre Lei-
stungen der Allgemeinheit oder bestimmten 
Gruppen zur Verfügung stellt. 

— Institution 

Berichtseinheit, die Leistungen verwaltet bzw. 
der einzelne Leistungen zugerechnet werden; 
meist ist es ein durch ein bestimmtes Gesetz zu-
sammengefaßter Leistungskatalog. Berichtsein-
heit kann eine einzige Einrichtung sein (z. B. 
Bundesanstalt für Arbeit), aber auch eine Reihe 
in sich gleichartiger Einrichtungen (z. B. ist die 
Sozialhilfe Teil des Staates). Als Institutionen 
kennt das Sozialbudget aber auch in sich ge-
schlossene abstrakte Einheiten, z. B. Entgeltfort-
zahlung, vertragliche und freiwillige Arbeitge-
berleistungen, indirekte Leistungen, ferner das 
„Beamtenrechtliche System" als Teil des verfas-
sungsrechtlichen Gesamtsicherungssystems der 
Beamten, Richter und Soldaten (Alimentation, 
Artikel 33 Abs. 5 GG). 

Für die Institutionen — „besondere Einrichtun-
gen, Gebietskörperschaften oder Betriebe" — gilt 
im Sozialbudget folgende Reihenfolge und Zu-
sammenfassung: 

1 	Soziale Sicherung 
10 	Allgemeine Systeme 

101 	Rentenversicherung 
1011 Rentenversicherung 

der Arbeiter 
1012 Rentenversicherung 

der Angestellten 
1013 Knappschaftliche 

Rentenversicherung 
103 	Krankenversicherung 
104 	Unfallversicherung 
105 	Arbeitsförderung 
106 	Kindergeld 

12 	Sondersysteme 
122 	Altershilfe für Landwirte 
123 	Versorgungswerke 

13 	Beamtenrechtliches System 
131 	Pensionen 
132 	Familienzuschläge 
133 	Beihilfen 

14 	Ergänzungssysteme 
141 	Zusatzversicherung 

im öffentlichen Dienst 
142 	Zusatzversicherung 

für einzelne Berufe 
2 	Arbeitgeberleistungen 

201 	Entgeltfortzahlung 
229 	Vertragliche und freiwillige 

Arbeitgeberleistungen 
3 	Entschädigungen 

301 	Soziale Entschädigungen 
(Kriegsopferversorgung) 

302 	Lastenausgleich 
303 	Wiedergutmachung 
309 	Sonstige Entschädigungen 

4 	Soziale Hilfen und Dienste 
401 	Sozialhilfe 
402 	Jugendhilfe 
403 	Ausbildungsförderung 
404 	Wohngeld 
405 	Öffentlicher 

Gesundheitsdienst 
406 	Vermögensbildung 

001 	Direkte Leistungen insgesamt 
5 	Indirekte Leistungen 

501 	Steuerermäßigungen 
502 	Vergünstigungen 

im Wohnungswesen 

— Leistungen 
Gesamtheit der Sozialleistungen einschließlich 
der Allgemeinen Dienste und Leistungen sowie 
der Verrechnungen. Die Leistungen sind nach 
Leistungsarten und Funktionen gegliedert. 

— Leistungsarten 
Gliederung der Sozialleistungen nach Einkom-
mensleistungen (laufende, einmalige), Sachlei-
stungen (Barerstattungen, Waren und Dienstlei-
stungen), Allgemeine Dienste und Leistungen 
(Zuschüsse, Maßnahmen, Innerer Dienst) sowie 
Verrechnungen mit anderen Institutionen (Bei-
trags-, Leistungs- und Verwaltungsverrechnun-
gen sowie unterstellte Verrechnungen). Durch 
die einzelnen Leistungsarten kommen die 
Aktionsmodi sozialer Tätigkeit zum Ausdruck, 
nämlich 

a) Einkommen zu übertragen, 
b) durch Maßnahmen, Dienstleistungen oder 

Güterübertragungen in besonderen Situa-
tionen einzugreifen oder 

c) durch Allgemeine Dienste und Leistungen 
das System der sozialen Sicherung zu erhal-
ten oder zu verbessern. 

— Leistungstyp 
Kleinste Kategorie, zu der im Sozialbudget 
gleichartige Leistungen zusammengefaßt wer-
den. Auf der Ebene des Leistungstyps erfolgt da-
mit die Dateneingabe und -fortschreibung. 

— Maßnahmen 
Beratende, beaufsichtigende und betreuende 
Leistungen, die einzelnen Personen nicht unmit-
telbar zugeordnet werden können. 
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— Sachleistungen 
Waren und Dienstleistungen, die den An-
spruchsberechtigten entweder unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt oder deren Kosten ihnen 
vollständig oder zum Teil erstattet werden. Sie 
sind einzelnen Personen zurechenbar. 

— Sozialbudget 
Regelmäßiger Bericht der Bundesregierung, der 
die in einem bestimmten Zeitraum in der Bun-
desrepublik Deutschland (einschließlich Berlin-
West) erbrachten Sozialleistungen und ihre Fi-
nanzierung, verbunden mit einer kurz- und mit-
telfristigen Vorausschau, darstellt. Dient im Text 
auch gelegentlich als Kurzbezeichnung für die 
Summe der im Sozialbudget dargestellten Lei-
stungen. 

— Sozialleistungen 
Einkommensleistungen als Ersatz für den vor-
übergehenden oder dauernden Verlust des 
Arbeitseinkommens einschließlich Steuer- und 
Zinsermäßigungen aus sozialen Gründen, Wa-
ren, Dienste und Maßnahmen, die als vorbeugen-
de, lindernde oder wiederherstellende Leistun-
gen den Anspruchsberechtigten von besonderen 
Einrichtungen, von Gebietskörperschaften oder 
von Betrieben bei bestimmten Tatbeständen (Ri-
siken) freiwillig oder auf Grund von gesetzlichen, 
satzungsmäßigen oder tarifvertraglichen Rege-
lungen zugewendet werden. Für Darstellungs-
zwecke sind Teilleistungen mit sozialer Wirkung 
des eigenständigen beamtenrechtlichen Ge-
samtsicherungssystems (Alimentation) dem Be-
griff „Sozialleistungen" zugeordnet. 

— Sozialleistungsquote 
Verhältnis der Summe der Sozialleistungen, wie 
sie im Sozialbudget abgegrenzt werden, zur 
Summe aller Güter und Leistungen, die im glei-
chen Zeitraum hergestellt und nicht wieder im 
Produktionsprozeß verbraucht werden (Brutto-
sozialprodukt). 

— Sozialleistungsziffer 
Leistungen des Sozialbudgets oder Teile davon, 
die zur Gesamtbevölkerung oder bestimmten 
Bevölkerungsgruppen in Beziehung gesetzt wer-
den. 

— Verrechnungen 
Zahlungen und unterstellte Übertragungen der 
Institutionen untereinander, die bei der zahlen-
den Institution als Verrechnung auf der Lei-
stungsseite und bei der empfangenden Institu-
tion als Verrechnung auf der Finanzierungsseite 
erscheinen. Bei Summierungen werden die Ver-
rechnungen (der an der Summierung beteiligten 
Institutionen) abgesetzt. Entsprechend der Me-
thodik der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen gilt im Zweifelsfalle die Ausgabever-
rechnung. 

— Versorgungswerke 
Der gesetzlichen Rentenversicherung entspre-
chende Versorgungseinrichtungen für freie Be- 

rufe, deren Tätigkeitsbereich sich im allgemei-
nen auf ein Bundesland beschränkt. Die Zusam-
menstellung der im Sozialbudget erfaßten Ein-
richtungen siehe unter 3. 

— Waren und Dienstleistungen 
Wert der Sachleistungen, die von Leistungsträ-
gern (Institutionen) direkt oder von Dritten (Ärz-
ten, Apotheken) den Anspruchsberechtigten zur 
Verfügung gestellt werden. 

— Zuschüsse 
Leistungen der Institutionen an Dritte (außer-
halb der im Sozialbudget erfaßten Einrichtungen, 
z. B. Deutsches Rotes Kreuz, Freie Jugendhilfe) 
für deren Aufgaben. 

2. Rechtsgrundlagen 

— Rentenversicherung der Arbeiter 
Viertes Buch der Reichsversicherungsordnung 
vom 19. Juli 1911, zuletzt geändert durch das 
Fünfte Gesetz zur Änderung des Arbeitsförde-
rungsgesetzes vom 23. Juli 1979 (BGBl. I S. 1189) 
Gesetz über eine Rentenversicherung der Hand-
werker vom 8. September 1960, zuletzt geändert 
durch das Gesetz zur Zwanzigsten Rentenanpas-
sung und zur Verbesserung der Finanzgrundla-
gen der gesetzlichen Rentenversicherung vom 
27. Juni 1977 (BGBl. I S. 1040, ber. S. 1744) 

— Rentenversicherung der Angestellten 
Angestelltenversicherungsgesetz vom 20. De-
zember 1911, zuletzt geändert durch das Fünfte 
Gesetz zur Änderung des Arbeitsförderungsge-
setzes vom 23. Juli 1979 (BGBl. I S. 1189) 

— Knappschaftliche Rentenversicherung 
Reichsknappschaftsgesetz vom 23. Juni 1923, zu-
letzt geändert durch das Gesetz über die Verwal-
tung der Mittel der Träger der Krankenversiche-
rung vom 15. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2241) 

— Krankenversicherung 
Zweites Buch der Reichsversicherungsordnung 
vom 19. Juli 1911, zuletzt geändert durch das Ge-
setz über die Verwaltung der Mittel der Träger 
der Krankenversicherung vom 15. Dezember 
1979 (BGBl. I S. 2241) 
Gesetz zur Weiterentwicklung des Rechts der 
gesetzlichen Krankenversicherung (Gesetz über 
die Krankenversicherung der Landwirte — 
KVLG) vom 10. August 1972, zuletzt geändert 
durch das Gesetz über die Verwaltung der Mittel 
der Träger der Krankenversicherung vom 15. De-
zember 1979 (BGBl. I S. 2241) 

— Unfallversicherung 
Drittes Buch der Reichsversicherungsordnung 
vom 19. Juli 1911, zuletzt geändert durch das Ein-
undzwanzigste Gesetz über die Anpassung der 
Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung sowie über die Anpassung der Geldleistun-
gen aus der gesetzlichen Unfallversicherung und 
der Altershilfe für Landwirte vom 25. Juli 1978 
(BGBl. I S. 1089) 
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- Arbeitsförderung 
Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 1969, zu-
letzt geändert durch das Fünfte Gesetz zur Än-
derung des Arbeitsförderungsgesetzes vom 
23. Juli 1979 (BGBl. I S. 1189) 
Gesetz über Bergmannsprämien, zuletzt geän-
dert durch das Einführungsgesetz zur Abga-
benordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341) 

- Kindergeld 
Bundeskindergeldgesetz in der Fassung vom 
31. Januar 1975, zuletzt geändert durch das 
Steueränderungsgesetz vom 30. November 1978 
(BGBl. I S. 1849) 

- Altershilfe für Landwirte 
Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Septem-
ber 1965, zuletzt geändert durch das Fünfte Ge-
setz zur Änderung des Arbeitsförderungsgeset-
zes vom 23. Juli 1979 (BGBl. I S. 1189) 

- Versorgungswerke 
Landesrechtliche Vorschriften 

- Beamtenrechtliches System 
a) für die Alters- und Hinterbliebenen-

versorgung 
Gesetz über die Versorgung der Beamten und 
Richter in Bund und Ländern vom 24. August 
1976, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz 
zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
(Angehörige des öffentlichen Dienstes in Lan-
desparlamenten) vom 30. Juli 1979 (BGBl. I 
S. 1301) 
Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 
unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden 
Personen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. Oktober 1965, zuletzt geändert durch das 
Gesetz über die Versorgung der Beamten und 
Richter in Bund und Ländern vom 24. August 
1976 (BGBl. I S. 2485) 
Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen 
Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebe-
nen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Februar 1977, zuletzt geändert durch das 
Zweite Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften (Angehörige des öffentlichen Dien-
stes in Landesparlamenten) vom 30. Juli 1979 
(BGBl. I S. 1301) 
b) für die familienbezogenen Teile 

der Dienstbezüge 
Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. Oktober 1979 (BGBl. I 

 S. 1673) 
c) für die Fürsorgemaßnahmen (Beihilfen usw.) 

des Dienstherrn 
Rahmengesetz zur Vereinheitlichung des Beam-
tenrechts in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. Januar 1977, zuletzt geändert durch das 
Zweite Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften (Angehörige des öffentlichen Dien-
stes in Landesparlamenten) vom 30. Juli 1979 
(BGBl. I S. 1301) 

d) für die gleichartigen Leistungen 
Autonomes Recht der sonstigen öffentlich-recht-
lichen Körperschaften 

- Ergänzungssysteme 

a) für die folgenden Einrichtungen 
Gesetz zur Neuordnung der Pensionskasse 
Deutscher Eisenbahnen und Straßenbahnen vom 
5. März 1956, zuletzt geändert durch das Gesetz 
zur Anpassung gesetzlich festgelegter Zustän-
digkeiten an die Neuabgrenzung der Geschäfts-
bereiche von Bundesministern vom 18. März 
1975 (BGBl. I S. 705) 
Gesetz zur Neuregelung der Hüttenknapp-
schaftlichen Pensionsversicherung im Saarland 
vom 22. Dezember 1971, zuletzt geändert durch 
das Gesetz über die Sozialversicherung Behin-
derter vom 7. Mai 1975 (BGBl. I S. 1061) 

Gesetz über das Schornsteinfegerwesen vom 
15. September 1969, zuletzt geändert durch das 
Gesetz zur Zwanzigsten Rentenanpassung und 
zur Verbesserung der Finanzgrundlagen der ge-
setzlichen Rentenversicherung vom 27. Juni 
1977 (BGBl. I S. 1040, ber. S. 1744) 
Gesetz über die Errichtung einer Zusatzversor-
gungskasse für Arbeitnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft vom 31. Juli 1974, zuletzt geän-
dert durch das Neunzehnte Rentenanpassungs-
gesetz vom 3. Juni 1976 (BGBl. I S. 1373) 
Gesetz zur Sicherstellung der Leistungen der Zu-
satzversorgungsanstalten des öffentlichen Dien-
stes vom 21. Dezember 1971 (BGBl. I S. 2077) 
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Al-
tersversorgung vom 19. Dezember 1974 (BGBl. I 
S. 3610) 

b) für die übrigen Einrichtungen 
Landesrechtliche Regelungen sowie tarifvertrag-
liche Vereinbarungen 

- Arbeitgeberleistungen 

a) für die Entgeltfortzahlung 
Gesetz über die Fortzahlung des Arbeitsentgelts 
im Krankheitsfalle vom 27. Juni 1969, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz über die Verwaltung 
der Mittel der Träger der Krankenversicherung 
vom 15. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2241) 
Bürgerliches Gesetzbuch (§ 616) vom 18. August 
1896, zuletzt geändert durch das Gesetz zur Neu-
regelung des Rechts der elterlichen Sorge vom 
18. Juli 1979 (BGBl. I S. 1061) 
Handelsgesetzbuch (§ 63) vom 10. Mai 1897, zu-
letzt geändert durch das Einführungsgesetz zur 
Abgabenordnung 1977 vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341) 
Rahmengesetz zur Vereinheitlichung des Beam-
tenrechts in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. Januar 1977 (§§ 48 ff.), zuletzt geändert 
durch das Zweite Gesetz zur Änderung dienst-
rechtlicher Vorschriften (Angehörige des öffent-
lichen Dienstes in Landesparlamenten) vom 
30. Juli 1979 (BGBl. I S. 1301) 
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b) für die vertraglichen und 
 freiwilligen Arbeitgeberleistungen 

Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Al-
tersversorgung vom 19. Dezember 1974 (BGBl. I 
S. 3610) 
Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsinge-
nieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit vom 12. Dezember 1973, zuletzt geändert 
durch das Jugendarbeitsschutzgesetz vom 
12. April 1976 (BGBl. I S. 965) 
Tarifvertragliche Vereinbarungen und freiwil-
lige Leistungszugeständnisse 

- Entschädigungen 

a) für den Bereich soziale Entschädigung 
(Kriegsopferversorgung) 

Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krie-
ges in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Juni 1976, zuletzt geändert durch das Gesetz 
zur Änderung von örtlichen Zuständigkeiten der 
Landesversicherungsanstalten in Niedersachsen 
und zur Änderung des Bundesversorgungsgeset-
zes vom 19. Januar 1979 (BGBl. I S. 98) 
Bundesgesetz zur Wiedergutmachung von natio-
nalsozialistischem Unrecht in der Kriegsopfer-
versorgung für Berechtigte im Ausland vom 
25. Juni 1958, zuletzt geändert durch Artikel II 
§ 11 SGB I vom 11. Dezember 1975 (BGBl. I 
S. 3015) 
Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen 
Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebe-
nen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Februar 1977, zuletzt geändert durch das 
Zweite Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften (Angehörige des öffentlichen Dien-
stes in Landesparlamenten) vom 30. Juli 1979 
(BGBl. I S. 1301) 
Gesetz über den Bundesgrenzschutz vom 18. Au-
gust 1972, zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes über das Fahrpersonal 
im Straßenverkehr von 14. Juli 1976 (BGBl. I 
S. 1801) 
Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstver-
weigerer in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. August 1973, zuletzt geändert durch das 
Fünfte Gesetz zur Änderung des Unterhaltssi-
cherungsgesetzes vom 16. Juli 1979 (BGBl. I 
S. 1013) 

Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die 
aus politischen Gründen außerhalb der Bundes-
republik Deutschland in Gewahrsam genommen 
wurden, in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 29. September 1969, zuletzt geändert durch 
das Achte Gesetz zur Änderung des Häftlings-
hilfegesetzes (8. HHÄndG) vom 17. März 1980 
(BGBl. I  S. 322) 

Gesetz über die Unterhaltshilfe für Angehörige 
von Kriegsgefangenen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. März 1964 (BGBl. I 
S. 218) 
Gesetz über die Entschädigung der Opfer von 
Gewalttaten vom 11. Mai 1976, zuletzt geändert 
durch das Zehnte Gesetz über die Anpassung 

der Leistungen des Bundesversorgungsgesetzes 
vom 10. August 1978 (BGBl. I S. 1217) 
Gesetzt zur Verhütung und Bekämpfung über-
tragbarer Krankheiten beim Menschen (Bundes

-

Seuchengesetz), in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2262, 
ber. 1980 S. 151) 

b) für den Bereich Lastenausgleich 
Gesetz über den Lastenausgleich in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1969, zu-
letzt geändert durch § 32 Haushaltsgesetz 1980 
vom 21. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2308) 
Flüchtlingshilfegesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Mai 1971, zuletzt geän-
dert durch das Fünfundzwanzigste Änderungs-
gesetz-LAG vom 24. August 1972 (BGBl. I 
S. 1521) 
Gesetz zur Abgeltung von Reparations-, Restitu-
tions-, Zerstörungs- und Rückerstattungsschä-
den vom 12. Februar 1969, zuletzt geändert durch 
Art. 37 Einführungsgesetz zur Abgabenordnung 
1977 vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341) 
Gesetz über die Angelegenheiten der Vertrie-
benen und Flüchtlinge in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. September 1971, zuletzt 
geändert durch das Neunundzwanzigste Gesetz 
zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes vom 
16. Februar 1979 (BGBl. I S. 181) 

d) für den Bereich der sonstigen Entschädigun-
gen 

Gesetz über die Sicherung des Unterhalts der 
zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen 
und ihrer Angehörigen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 8. März 1975, zuletzt geän-
dert durch das Fünfte Gesetz zur Änderung des 
Unterhaltssicherungsgesetzes vom 16. Juli 1979 
(BGBl. I S. 1013) 
Gesetz über die Entschädigung ehemaliger deut-
scher Kriegsgefangener in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. September 1971, zuletzt 
geändert durch das Siebente Gesetz zur Ände-
rung des Kriegsgefangenenentschädigungsge-
setzes vom 29. Oktober 1979 (BGB1. I S. 1769) 
Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die 
aus politischen Gründen außerhalb der Bundes-
republik Deutschland in Gewahrsam genommen 
wurden, in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 29. September 1969, zuletzt geändert durch 
das Siebente Gesetz zur Änderung des Kriegsge-
fangenenentschädigungsgesetzes vom 29. Okto-
ber 1979 (BGBl. I S. 1769) 
Gesetz zur allgemeinen Regelung durch den 
Krieg und den Zusammenbruch des Deutschen 
Reiches entstandener Schäden vom 5. November 
1957, zuletzt geändert durch das Haushaltsstruk-
turgesetz vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I 
S. 3091) 

- Soziale Hilfen und Dienste 

a) für den Bereich Sozialhilfe 
Bundessozialhilfegesetz in der Fasssung vom 
13. Februar 1976 (BGBl. I S. 1150) 
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Gesetz über  die  Gewährung eines einmaligen 
Heizölkostenzuschusses vom 23. Oktober 1979 
(BGBl. I S. 1753) 

Bundesevakuiertengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Oktober 1961, zuletzt ge-
ändert durch das Einführungsgesetz zum Straf-
gesetzbuch vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469) 

b) für den Bereich Jugendhilfe 
Gesetz für Jugendwohlfahrt in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. April 1977, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz zur Neuregelung des 
Rechts der elterlichen Sorge vom 18. Juli 1979 
(BGBl. I S. 1061) 
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kin-
dern alleinstehender Mütter und Väter durch 
Unterhaltsvorschüsse oder -ausfalleistungen 
vom 23. Juli 1979 (BGBl. I S. 1184) 
Jugendgerichtsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. Dezember 1974, zuletzt 
geändert durch das Strafverfahrensänderungs-
gesetz 1979 vom 5. Oktober 1978 (BGBl. I 

 S. 1645) 

c) für den Bereich Ausbildungsförderung 
Bundesgesetz über individuelle Förderung der 
Ausbildung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. April 1976, zuletzt geändert durch das 
Sechste Änderungsgesetz zum Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz vom 16. Juli 1979 (BGBl. I 
S. 1037) 

d) für den Bereich Wohngeld 
Wohngeldgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 29. August 1977 (BGBl. I S. 1685) 

e) für den Bereich öffentlicher Gesundheits-
dienst 

Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesund-
heitswesens vom 9. Juli 1934 (RGBl. I S. 531) 

f) für den Bereich Vermögensbildung 
Drittes Gesetz zur Förderung der Vermögensbil-
dung der Arbeitnehmer in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Januar 1975, zuletzt ge-
ändert durch das Steueränderungsgesetz 1979 
vom 30. November 1978 (BGBl. I S. 1849) 
Spar-Prämiengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. Juni 1979 (BGBl. I S. 702) 
Wohnungsbau-Prämiengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Juni 1979 (BGBl. I 
S. 697) 
Tarifvertragliche Vereinbarungen 

- Indirekte Leistungen 
a) für den Bereich der Steuerermäßigung 
Einkommensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Juni 199, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz zur Neufassung des Um-
satzsteuergesetzes und zur Änderung anderer 
Gesetze von 26. November 1979 (BGBl. I 
S. 1953) 
Vermögensteuergesetz vom 17. April 1974, zu-
letzt geändert durch das Steueränderungsgesetz 
1977 vom 16. August 1977 (BGBl. I S. 1586) 

Kraftfahrzeugsteuergesetz in der Fa ssung der 
Bekanntmachung vom 1. Februar 1979 (BGBl. I 
S. 132) 

b) für den Bereich Vergünstigungen im Woh-
nungswesen 

Zweites Wohnungsbaugesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. September 1976 
(BGBl. I S. 2673) 
Richtlinien der öffentlichen Arbeitgeber 

- Übergreifende Gesetze 

Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwer-
behinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Okto-
ber 1979 (BGBl. I S. 1649) 
Gesetz über die Sozialversicherung Behinderter 
in geschützten Einrichtungen vom 7. Mai 1975 
(BGBl. I S. 1061) 
Gesetz über die Angleichung der Leistungen zur 
Rehabilitation vom 7. August 1974, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz über die Sozialversiche-
rung Behinderter in geschützten Einrichtungen 
vom 7. Mai 1975 (BGBl. I S. 1061) 
Sozialgesetzbuch vom 11. Dezember 1975, Erstes 
und Viertes Buch, zuletzt geändert durch das 
Einundzwanzigste Gesetz über die Anpassung 
der Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung sowie über die Anpassung der Geldleistun-
gen aus der gesetzlichen Unfallversicherung und 
der Altersgelder in der Altershilfe für Landwirte 
vom 25. Juli 1978 (BGBl. I S. 1089) 
Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Heimkehrer, 
zuletzt geändert durch das Fünfte Gesetz zur Än-
derung des Arbeitsförderungsgesetzes vom 
23. Juli 1979 (BGBl. I S. 1189) 
Gesetz zur Änderung sozial- und beamtenrecht-
licher Vorschriften über Leistungen für verheira-
tete Kinder vom 25. Januar 1971 (BGBl. I S. 65) 
Gesetz zur Verbesserung der Haushaltsstruktur 
vom 18. Dezember 1975, zuletzt geändert durch 
das Änderungsgesetz vom 22. Dezember 1977 
(BGBl. I S. 3102) 
Gesetz zur Verbesserung der Haushaltsstruktur 
im Geltungsbereich des Arbeitsförderungs- und 
des Bundesversorgungsgesetzes vom 18. Dezem-
ber 1975 (BGBl. I S. 3113) 
Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mütter 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. April 1968, zuletzt geändert durch das Gesetz 
zur Änderung des Einkommensteuergesetzes 
und des Mutterschutzgesetzes vom 27. Juni 1979 
(BGBl. I S. 823) 
Gesetz über die Durchführung von Statistiken 
auf dem Gebiet der Sozialhilfe, der Kriegsopfer-
fürsorge und der Jugendhilfe vom 15. Januar 
1963 (BGBl. I S. 49) 
Gesetz zur Einführung eines Mutterschaftsur-
laubs vom 25. Juni 1979 (BGBl. I S. 797) 
Gesetz über die unentgeltliche Beförderung 
Schwerbehinderter im öffentlichen Personen-
verkehr vom 9. Juli 1979 (BGBl. I S. 989) 
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— Vom Bundeskabinett verabschiedete, in ihren 
finanziellen Auswirkungen im Sozialbudget 
1980 berücksichtigte Gesetzentwürfe 
Entwurf eines Gesetzes über die Sozialversiche-
rung der selbständigen Künstler und Publizisten 
(Künstlersozialversicherungsgesetz-KSVG) 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Verbesse-
rung und Ergänzung sozialer Maßnahmen in der 
Landwirtschaft (Zweites Agrarsoziales Ergän-
zungsgesetz — 2. ASEG) 
Entwurf eines Jugendhilfegesetzes (JHG) 
Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung 
des Unterhaltssicherungsgesetzes 
Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung 
des Wohngeldgesetzes (inzwischen mit dem Ent-
wurf eines Fünften Gesetzes zusammengefaßt) 
Entwurf eines Gesetzes zur Steuerentlastung 
und Familienförderung (Steuerentlastungsge-
setz 1981 — StEntlG 1981) 
Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung 
des Bundessozialhilfegesetzes 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Ver-
einfachung des Einkommensteuergesetzes und 
anderer Gesetze 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes 
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Fortentwick-
lung des Strafvollzuges (Erstes Strafvollzugs-
Fortentwicklungsgesetz — 1. StVollzFG) 

3. Im Sozialbudget erfaßte Zusatzversiche-
rungen und Versorgungswerke 

Zusatzversicherungen im öffentlichen Dienst 

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 
Bundesbahn-Versicherungsanstalt — Abtei-
lung B 
Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost 
Pensionskasse Deutscher Eisenbahnen und Stra-
ßenbahnen 
Versorgungsanstalt Deutscher Kulturorchester 
Versorgungsanstalt Deutscher Bühnen 
Zusatzversorgungskasse der Stadt Dortmund 
Zusatzversorgungskasse der Stadt Duisburg 
Zusatzversorgungskasse der Stadt Düsseldorf 
Zusatzversorgungskasse der Stadt Emden 
Zusatzversorgungskasse der Stadt Essen 
Zusatzversorgungskasse der Stadt Frankfurt 
Zusatzversorgungskasse der Stadt Gelsenkirchen 
Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover 
Zusatzversorgungskasse der Stadt Karlsruhe 
Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln 
Zusatzversorgungskasse der Stadt Mannheim 
Zusatzversorgungskasse der Stadt Stuttgart 
Zusatzversorgungskasse der Stadt Wuppertal 
Emder Zusatzversorgungskasse für Sparkassen 
Zusatzversorgungskasse der Girokasse Stuttgart 
Kirchliche Zusatzversorgungskasse Baden 
Kirchliche Zusatzversorgungskasse Darmstadt 

Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-
Westfalen 
Zusatzversorgungskasse der bayerischen 
Gemeinden 
Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und 
Gemeindeverbände, Darmstadt 
Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Ge-
meindeverbände des Regierungsbezirks Kassel 
Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Ge-
meindeverbände, Wiesbaden 
Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Ver-
sorgungsverbandes Baden-Württemberg 
Rheinische Zusatzversorgungskasse, Land-
schaftsverband Rheinland 
Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des 
Saarlandes 
Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-
Lippe 
Bremische Ruhelohnkasse 

Zusatzversicherungen für einzelne Berufe 

Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung im 
Saarland 
Versorgungsanstalt der Deutschen Bezirksschorn-
steinfegermeister 
Versorgungsanstalt der Kaminkehrergesellen 
Zusatzversorgungskasse für Arbeitnehmer in der 
Land- und Forstwirtschaft 
Zusatzversorgungswerk für Arbeitnehmer in der 
Land- und Forstwirtschaft 
Zusatzversorgungskasse der Steine- und Erden

-

Industrie und des Betonsteinhandwerks 
Versorgungskasse der Deutschen Presse 

Versorgungswerke 

Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und 
Tierärzte in Baden-Württemberg 
Versorgungswerk der Architekten 
in Baden-Württemberg 
Bayerische Ärzteversorgung 
Bayerische Apothekerversorgung 
Notarkasse, München 
Pensionsanstalt für die Rechtsanwälte Bayerns 
Bayerische Architektenversorgung 
Berliner Ärzteversorgung 
Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin 
Versorgungswerk der Ärztekammer Bremen 
Versorgungswerk der Ärztekammer Hamburg 
Versorgungswerk der Zahnärztekammer Hamburg 
Versorgungswerk der Landesärztekammer 
Hessen 
Hessische Zahnärzte-Versorgung 
Versorgungswerk der Landestierärztekammer 
Hessen 
Versorgungswerk der Landesapothekerkammer 
Hessen 
Versorgungswerk der Ärztekammer 
Niedersachsen 
Versorgungswerk der Zahnärztekammer 
Niedersachsen 
Versorgungswerk der Tierärztekammer 
Niedersachsen 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung der 
Apothekerkammer Niedersachsen 
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Versorgungswerk der Ärztekammer Nordrhein 
Versorgungswerk der Ärztekammer Westfalen-
Lippe 
Versorgungswerk der Zahnärztekammer 
Nordrhein 
Versorgungswerk der Zahnärztekammer 
Westfalen-Lippe 
Versorgungswerk der Tierärztekammer 
Nordrhein 
Versorgungswerk der Tierärztekammer 
Westfalen-Lippe 
Versorgungswerk der Apothekerkammer 
Nordrhein 
Versorgungswerk der Apothekerkammer 
Westfalen-Lippe 
Versorgungseinrichtung der Bezirksärztekammer 
Koblenz 
Versorgungswerk der Bezirksärztekammer 
Trier 
Versorgungsanstalt der Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz 

Notarversorgungskasse Koblenz 
Versorgungswerk der Ärztekammer 
des Saarlandes 
Versorgungswerk der Notarkammer 
des Saarlandes 
Versorgungswerk der Steuerberater und Steuer-
bevollmächtigten im Saarland 
Versorgungswerk der Rechtsanwaltskammer des 
Saarlandes 
Versorgungswerk der Architektenkammer des 
Saarlandes 
Fürsorgeeinrichtung der Apothekerschaft des 
Saarlandes 
Versorgungseinrichtung der Ärztekammer 
Schleswig-Holstein 
Versorgungswerk der Tierärztekammer 
Schleswig-Holstein 
Versorgungswerk der Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein 
Versorgungswerk der Apothekerkammer 
Schleswig-Holstein 


